
 

 
Innkraftwerk Ering-Frauenstein 
Durchgängigkeit und Lebensraum 
Umgehungsgewässer 
Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 

 

Bestand, Bewertung, Eingriff, Maßnahmen 

 

 

Anlage 11.1.1 

 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan Seite 2 von 300 

 

Innkraftwerk Ering-Frauenstein  
Durchgängigkeit und Lebensraum - Umgehungsgewässer 
Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Bestand, Bewertung, Eingriff, Maßnahmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stand 
09.03.2016 
ergänzt 06.03.2017 
 
Verfasser 
Landschaft + Plan Passau 
 
Bearbeitung 
LA DI (FH) Dorothee Hartmann 
M.Sc. Jana Böhme 
M.Sc. Alexander Rechl 
Dipl. Geogr. Ute Weismeier 
 
Faunistische Fachfragen 
natureconsult (Altötting) 
DI (FH) Andreas Maier 
 
Stand 
Endbericht 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 3 von 300 

 

Inhaltsverzeichnis Seite 
1 Aufgabenstellung 6 
2 Bearbeitungsgebiet und Methodik 7 
2.1 Bearbeitungsgebiet 7 
2.2 Methodik der Bestandserfassung 8 
2.2.1 Vegetation, Flora und Nutzung 8 
2.2.2 Fauna 8 
2.3 Methodik der Eingriffs- und Ausgleichsflächenermittlung 27 
3 Beschreibung Ist-Zustand 27 
3.1 Überblick über das Projektgebiet 27 
3.2 Naturräumliche Grundlagen 27 
3.3 Flächennutzung 29 
3.3.1 Freizeitnutzung 29 
3.3.2 Land- und Forstwirtschaft 29 
3.3.3 Jagd, Fischerei 29 
3.3.4 Wasserwirtschaft, Energienutzung 29 
3.3.5 Flächennutzungsplan Gemeinde Ering 30 
3.4 Rechtlich geschützte Gebiete und Bestandteile der Natur 30 
3.4.1 NATURA 2000-Gebiete nach § 32 BNatSchG (FFH- und SPA-Gebiete) 30 
3.4.2 Ramsar-Gebiet, Feuchtgebiet internationaler Bedeutung 39 
3.4.3 Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG 40 
3.4.4 Amtlich kartierte Biotope 41 
3.4.5 Sonstige Schutzgebiete und –objekte 43 
3.5 Aussagen aus Fachplanungen 44 
3.5.1 ABSP Landkreis Rottal-Inn (BAYSTMLU 2011) 44 
3.5.2 Gewässerentwicklungskonzept Inn (Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 2009/11) 46 
3.6 Bestandserfassung und Bewertung der Schutzgüter 47 
3.6.1 Schutzgut Vegetation, Biotope und Lebensräume 47 
3.6.2 Flora 74 
3.6.3 Naturschutzfachliche Bewertung der Pflanzenvorkommen an den einzelnen 

Fundpunkten 87 
3.6.4 Schutzgut Tiere 87 
3.6.5 Schutzgut Wasser 156 
3.6.6 Schutzgut Boden 163 
3.6.7 Schutzgut Klima / Luft 164 
3.6.8 Schutzgut Landschaftsbild und naturnahe Erholung 165 
4 Dokumentation der Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen167 
5 Konfliktanalyse 168 
5.1 Beschreibung der Projektbestandteile und Baußnahmen 168 
5.1.1 Fischaufstiegsgerinne 168 
5.1.2 Ausstiegsbauwerk 170 
5.1.3 Wegkreuzung 171 
5.1.4 Auendotation 172 
5.1.5 Dynamisierung der Aue: Maßnahmen im Altwasser und der Aue zur Unterstützung der 

Dynamsierung 173 
5.1.6 Durchlass Kraftwerkszufahrt 173 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 4 von 300 

 

5.1.7 Begleitweg Unterwasser und Verlegung Abschnitt Kirnbach 174 
5.1.8 Künftige Zufahrt zum Strommast 2  in der Aue 175 
5.1.9 Temporäre bauliche Maßnahmen und Wirkungen 175 
5.2 Wesentliche positive Wirkungen 176 
5.3 Beschreibung der Beeinträchtigung 178 
5.4 Wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 179 
5.4.1 Überblick 179 
5.4.2 Baubedingter temporärer Verlust 179 
5.4.3 Baubedingte stoffliche Störungen 180 
5.4.4 Verluste durch anlagenbedingtem Eingriff 180 
5.4.5 „Betriebs“bedingte Wirkungen 182 
5.5 Wirkungen auf das Schutzgut Tiere 182 
5.5.1 Baubedingte vorübergehende Störungen und Verluste 183 
5.5.2 Baubedingte stoffliche Störungen 184 
5.5.3 Anlagenbedingter dauerhafter Verlust von Lebensräumen und Requisiten 184 
5.5.4 Betriebsbedingte Wirkungen 185 
5.6 Wirkungen auf das Schutzgut Wasser 187 
5.6.1 Grundwasser 187 
5.6.2 Oberflächengewässer 187 
5.7 Wirkungen auf das Schutzgut Boden 188 
5.7.1 Temporäre Beeinträchtigungen und Verluste 188 
5.7.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen und Verluste 188 
5.7.3 Betriebsbedingte Wirkungen 189 
5.8 Wirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 189 
5.8.1 Temporäre Wirkungen während der Bauphase 189 
5.8.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 189 
5.9 Schutzgut Landschaftsbild und naturbezogene Erholung 189 
5.9.1 Landschaftsbild 189 
5.9.2 Naturbezogene Erholung 191 
5.10 Inanspruchnahme von nach § 30 BNatSchG geschützte Flächen 192 
5.11 Ergebnisse der FFH- und SPA Verträglichkeitsstudie 193 
5.11.1 Arten nach Anhang II FFH-RL 193 
5.11.2 Vögel nach Anh. I VS-RL 194 
5.11.3 Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL 194 
5.11.4 Erhaltungsziele FFH-Gebiet 195 
5.11.5 Erhaltungsziele SPA-Gebiet 195 
5.12 Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 195 
5.13 Konfliktvermeidung und –minimierung 196 
5.13.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vor und während der Bauzeit 196 
5.13.2 Schutz- und Vermeidung von Auswirkungen auf die naturbezogene Erholung 202 
5.13.3 CEF-Maßnahmen / Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen 202 
5.14 Unvermeidbare Beeinträchtigungen 207 
5.14.1 Unvermeidbare Flächeninanspruchnahme gesamt 207 
5.14.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 208 
6 Maßnahmenplanung 209 
6.1 Allgemeine Zielsetzungen 209 
6.2 Zusammenfassende Leitbilder 209 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 5 von 300 

 

6.2.1 Ausgedämmte Auen im Oberwasser 210 
6.2.2 Auen im Unterwasser 211 
6.2.3 Stauraum, Fluss 211 
6.3 Begründung des Ausgleichskonzeptes im Hinblick auf § 15 (3) 

BNatSchG (Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange) 211 
6.4 Berechnung der Aufwertbarkeit der Ausgleichsflächen 212 
6.5 Maßnahmen 212 
6.5.1 Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 212 
6.5.2 Gestaltungsmaßnahmen 214 
6.5.3 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 217 
6.6 Erhaltung des Waldes nach Waldrecht 220 
6.7 Erforderliche naturschutzfachliche Ausnahmegenehmigungen 221 
7 Beweissicherung und Kontrolle 223 
8 Verzeichnisse 224 
8.1 Tabellenverzeichnis 224 
8.2 Abbildungsverzeichnis 225 
8.3 Kartenverzeichnis 227 
8.4 Abkürzungsverzeichnis 228 
9 Quellenverzeichnis 231 
10 Anhang 250 
10.1 Anhänge zu Kapitel Bestand 250 
10.1.1 Fundpunktliste Flora 250 
10.1.2 Dokumentation Haselmaus 260 
10.1.3 Dokumentation Fledermäuse 262 
10.1.4 Dokumentation Vögel 263 
10.1.5 Dokumentation Reptilien 266 
10.1.6 Dokumentation Amphibien 267 
10.1.7 Dokumentation Tagfalter 269 
10.1.8 Dokumentation Heuschrecken 271 
10.1.9 Dokumentation Libellen 273 
10.1.10 Dokumentation Laufkäfer 275 
10.1.11 Dokumentation Fische 277 
10.1.12 Dokumentation Wildbienen 278 
10.2 Anhänge zu Kapitel Konflktanalyse 290 
10.2.1 Flächeninanspruchnahme durch das Projekt 290 
10.2.2 Berechnung Kompensationsbedarf 292 
10.3 Anhänge zu Kapitel Maßnahmenplanung 296 
10.3.1 Berechnung Ausgleich- Aufwertung für die Ausgleichsmaßnahme A1 296 
10.3.2 Berechnung Ausgleich- Aufwertung für die Gestaltungsmaßname G1 (Böschung der 

Rampe) 298 
10.3.3 Gegenüberstellung  Ausgleichserfordernis und - Aufwertung für die 

Ausgleichsmaßnahme A1 für  Umgehungsgewässer und Insel-Nebenarmsystem 2989 
 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 6 von 300 

 

1 Aufgabenstellung 

Das Kraftwerk Ering-Fraunestein (Landkreis Rottal-Inn) am unteren Inn und die zugehörigen 
Anlagen der Staustufe befinden sich im Eigentum der Innwerk AG. Die Betriebsführung der 
Anlage erfolgt durch die Grenzkraftwerke (GKW). 

Das Kraftwerk ist zwar bereits mit einem technischen Fischaufstieg ausgestattet, allerdings 
wird dessen Funktionsfähigkeit als nicht ausreichend angesehen, um die Durchgängigkeit der 
Staustufe Ering i.S. der EU-WRRL zu gewährleisten. Zudem verlangt die WRRL neben der 
Herstellung der Durchgängigkeit auch Verbesserungen der Lebensraumstrukturen des Ge-
wässers, was mit der Errichtung eines naturnahen Umgehungsgewässers erreicht werden 
kann. Durch die Anbindung und Dynamisierung des Altwasserzugs in der reliktischen, ausge-
dämmten Eringer Aue wird eine fischdurchgängige Vernetzung hergestellt und versucht wie-
der aueähnliche standörtliche Verhältnisse in den Auen zu erreichen. 

Im Vorfeld der Planung wurden sieben Varianten von Fischaufstiegsanlagen bzw. Umge-
hungsgewässern diskutiert und in einem ausführlichen Variantenvergleich untersucht (für na-
turschutzfachliche Belange: LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2014). Im Verlaufe des weiteren 
Planungsprozesses wurde die hier beantragte Lösung als achte Variante entwickelt. 

Zur bestmöglichen Ausschöpfungen der Möglichkeiten, neue aquatische Lebensräume zu 
entwickeln aber auch vorhandene zu optimieren, umfasst das beantragte Projekt nicht nur den 
Bau des Umgehungsgewässers sondern auch Maßnahmen zur Redynamisierung der ausge-
dämmten Eringer Au. Im Fokus stehen dabei sowohl der Altwasserzug der Eringer Au als 
auch die terrestrischen Bereiche der reliktischen Auen.  

Das Projekt umfasst daher: 

• Bau eines über zwei Kilometer langen Umgehungsgewässers 
• Anbindung des Altwasserzugs der Eringer Au an das Umgehungsgewässer zur Wieder-

herstellung auetypischer Wasserstandsschwankungen und fischdurchgängigen Vernet-
zung mit dem Inn 
 

Zeitgleich soll im Unterwasser des Kraftwerks, als weiterer Teil des Gesamtvorhabens, ein In-
sel-Nebenarmsystem zur Renaturierung des Stauwurzelbereichs gebaut werden. Überlage-
rungs- bzw. Summationseffekte müssen hier ggfs. bedacht werden. 

Mit dem Vorhaben sind wasserrechtliche Tatbestände des Gewässerausbaus erfüllt, sodass 
ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Aus forstrechtlichen Gründen 
wird außerdem eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

Der vorliegende landschaftspflegerische Erläuterungsbericht ist Bestandteil des  Landschafts-
pflegerischen Begleitplans (LBP). Dieser ist notwendig, da das Vorhaben einen Eingriff in Na-
tur und Landschaft nach § 14 BNatSchG darstellt. Der landschaftspflegerische Begleitplan ist 
integraler Bestandteil der Fachplanung und dient der Bewältigung der Eingriffsregelung nach 
§§ 13-15 BNatSchG. Gegenstand des LBP sind Pflanzen und Tiere, die Biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Klima und Landschaftsbild und naturbezogene Erholung.  
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Aufgabe des LBP ist es, 

• den Zustand von Natur und Landschaft zu erfassen und zu bewerten, 
• die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft zu   

ermitteln, 
• Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu erarbeiten, 
• unvermeidbare Eingriffe zu ermitteln und 
• die dafür notwendigen Kompensationsmaßnahmen (Ausgleich oder Ersatz) zu entwickeln. 

 
Als ausgeglichen kann eine Beeinträchtigung gelten, wenn und sobald die beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushaltes in gleicher Weise wiederhergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Der LBP integriert da-
bei die sich aus dem europäischen FFH-Recht und Artenschutzrecht ergebenden rechtlichen 
Erfordernisse. 

Für den LBP ist die Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) vom September 2014 
anzuwenden. 

2 Bearbeitungsgebiet und Methodik 

2.1 Bearbeitungsgebiet 
Das Bearbeitungsgebiet des LBP wurde entsprechend der erwarteten Wirkräume und Wirkin-
tensitäten gestaffelt aufgebaut: 

• Engerer Untersuchungsraum: umfasst den Bereich der baulichen Eingriffe und deren enge-
res Umfeld (Damm, Sickergraben, Randbereich des Auwaldes im Oberwasser sowie Au-
wald im Unterwasser des Kraftwerks). Hier wurden sämtliche untersuchten Artengruppen 
mit größter Intensität erhoben. 

• Weiterer Untersuchungsraum zur Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Dynamisie-
rung der Wasserstände auf das Altwassersystem: Dieser erweiterete Untersuchungsraum 
umfasst den zentralen Altwasserzug bis zu der Überfahrt etwa in der Mitte der Eringer Au 
(verrohrter Durchlass). In diesem Bereich wird mit der gewünschten Wirkung der Dynami-
sierung der Wasserstände gerechnet. Hier erfolgten detaillierte gewässerbezogene Unter-
suchungen (Fische, Libellen, Vögel, Pflanzen). 

• erweiterter ornithologischer Untersuchungsraum: um eventuelle Beeinträchtigungen der 
lärmempfindlichen Vögel in den weiteren Auen abschätzen zu können, wurde im Bereich 
des geplanten Baufeldes der Bereich für die ornithologische Kartierung bis an den landsei-
tigen Rand der Eringer Aue erweitert. 

• der weitere, südlichste Bereich der Auen und des dortigen Altwassersystems kann mög-
licherweise noch von der Dynamisierung der Auewasserstände beeinflusst werden. Dies 
soll für diesen Bereich auf Grundlage vorhandener Daten abgeschätzt werden. 
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Abbildung 1: Lage und Übersicht des Untersuchungsgebietes: Rote Linie / engeres Untersuchungsgebiet; rot gestrichelte Linie / Unter-
suchungsgebiet um das Eringer Altwasser; gelb gestrichelte Linie / erweiterter ornithologischer Untersuchungsraum; grü-
ne und blaue gestrichelte Linie / erweiterter ornithologischer Untersuchungsraum; grüne und blaue gestrichelte Linien / 
zusätzlicher Untersuchungsraum (setzt sich innaufwärts fort) zur Behandlung eventueller Auswirkungen der Dynamisie-
rung der Auwasserstände  

Die Projektgrenze zu der in einem eigenen LBP behandelten „Insel-Nebenarmsystem-Projekt“ 
verläuft an der Ostgrenze der Flur Nr. 923/3 (unterwasser).  

2.2 Methodik der Bestandserfassung 

2.2.1 Vegetation, Flora und Nutzung 
Zu den gesamten Eringer Auen wurde im Rahmen einer Zustandserfassung für das geplante 
Naturschutzgebiet "Auen am unteren Inn" (LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2009) eine detail-
lierte pflanzensoziologische Vegetationskarte im Maßstab 1 : 2.500 erstellt. Diese Kartierung 
wurde bereits zur Erstellung des Variantenvergleichs herangezogen und dazu in Teilen aktua-
lisiert (LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2014). 

Da für vorliegenden LBP Biotop- und Nutzungstypen (BNT) entsprechend der Biotopwertliste 
zur BayKompV darzustellen und zu verwenden sind, wurde diese bereits vorliegende, detail-
lierte Vegetationskarte 2014 überarbeitet und fehlende Informationen zur Darstellung der BNT 
erhoben (z.B. Alter der Waldbestände). Im Zuge dieser Überarbeitung wurde außerdem die 
ebenfalls aus der Zustandserfassung vorliegende Kartierung der FFH-LRT überarbeitet. 

Das Vorkommen besonders naturschutzrelevanter Pflanzensippen (Sippen der RL Bayern o-
der Niederbayern, landkreisbedeutsame Sippen) wurde in zumindest zwei Kartierdurchgängen 
(Frühjahr / Sommer) erfasst. Die Größe der Vorkommen wurde mittels einer sechsteiligen 
Skala geschätzt (vgl. ZAHLHEIMER 1986). Die Dokumentation erfolgt in einer Fundpunktkarte 
und eigene Fundpunktliste. 

2.2.2 Fauna 
Die standörtliche Vielfalt des Gebiets mit großflächigen Auwäldern und darin liegendem Alt-
wasserzug einerseits und den gehölzfreien Trockenstandorten an Damm und Sickergraben 
andererseits erfordert zur Erfassung der Fauna des Gebiets die Untersuchung zahlreicher Ar-
tengruppen: 
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• Fledermäuse, Haselmaus, Vögel, Amphibien, Laufkäfer und Scharlachkäfer vor allem zur 
Charakterisierung der Wälder, dazu auch die Strukturkartierung 

• Reptilien, Tagfalter mit Widderchen, Heuschrecken vor allem zur Beschreibung des 
Damms und Sickergrabens 

• Fische und Libellen für das Altwasser 
• Im April 2016 wurde außerden durch M. Colling zur Erfassung der Windelschneckenarten 

eine Übersichtsbegehung entlang der Ufer des Altwasserzugs der Eringer Au durchgeführt. 
 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

 Fledermäuse  2.2.2.1
Die Tiergruppe der Fledermäuse zeichnet sich zum einen durch ihren umfassenden gemein-
schaftsrechtlichen Schutzstatus aus, zum anderen ist sie durch ihre teilweise starke Bindung 
an Gehölzlebensräume als besonders planungsrelevant einzustufen. Grundsätzlich kann die 
Tiergruppe für die vorliegende Planung grob in zwei Gruppen unterteilt werden: Die erste 
Gruppe umfasst v. a. siedlungsbewohnende Fledermausarten, s. g. „Hausfledermausarten“ 
wie Zwergfeldermaus, Kleine Bartfledermaus, Nordfledermaus die ausschließlich bis überwie-
gend an bzw. in Gebäuden siedeln und Waldlebensräume v. a. als Nahrungs- und Verbund-
habitat nutzen. Die zweite Gruppe mit Arten wie Wasserfledermaus, Braunem Langohr oder 
der Mopsfledermaus besiedeln hingegen auch oder überwiegend natürliche Quartiere, wie z. 
B. Baumhöhlen und sind so in deutlich höherem Maß von Waldlebensräumen abhängig.  

Um die Artvorkommen im Untersuchungsgebiet zu erfassen wurden s. g. Batcorder (System 
ecoobs, Nürnberg) zur ganznächtlichen automatisierten Erfassung von Fledermausrufen ein-
gesetzt. So ist es möglich Aktivität und abhängig von Fledermausart, Aufnahmedauer und -
qualität der aufgezeichneten Ultraschallrufe auch eine Bestimmung auf Art- bzw. Gattungsni-
veau durchzuführen.  

Beim s. g. Batcorder handelt es sich um ein manuell oder uhrzeitgesteuertes („Timer“) System 
zur Aufnahme von Fledermausrufen. Das Gerät arbeitet mit einem omnidirektionalen Mikrofon 
mit einer Empfindlichkeit von 16-150 kHz, die Samplerate beträgt 500 kHz bei einer Amplitu-
denauflösung von 16 Bit. Die aufgenommenen Rufe werden als getrennte Dateien mit ver-
schiedenen Informationen versehen (Dateiname, Aufnahmedatum und -zeit) auf eine SD-
Speicherkarte gespeichert und können zur Weiterverarbeitung in ein Computersystem (Apple 
Macintosh) mit speziellem Softwarepaket eingelesen werden.  

Im Rahmen der Geländeerfassung wurden an acht Standorten zeitgleich acht Batcorder in 
insgesamt 4 Nächten (17./18 Mai, 02./03 Juni, 23./24 Juni, 08./09 Juli 2015) zur Wochenstu-
benzeit und drei Nächten zur Migrationszeit (14./15 und 15./16 April, 04./05 Mai 2015) expo-
niert. Die Standorte werden im Folgenden mit BC01 bis BC08 bezeichnet und liegen innerhalb 
des derzeit absehbaren Plangebiets bzw. seines direkten Umgriffs, wobei die Standorte BC01-
BC05 im Oberwasser, die Standorte BC06-BC08 im Unterwasser der Staustufe lagen. Alle 
Geräte wurden im s. g. Timermodus betrieben und zeichneten während der sieben Aufnah-
menächte fehlerlos auf. 
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Kurzcharakteristik der Batcorderstandorte 

Nr. Lage und Hauptlebensraumtypen Grund der Auswahl 

BC01 Waldweg im Randbereich zum dammseitigen Au-
waldtrauf, ca. 10 m im Bestand am Rand des Wegs 

 Verbundhabitateinschätzung des Waldwegs als Flugweg 
 Gehölzbestände als Verbund- und Jagdhabitat 

BC02 Ufer des Inns an der Wasserlinie auf kleiner Anlan-
dung 

 Inn und Kulisse des Dammbauwerks Verbund- und Jagdhabitat 
(hier ggf. günstiger da Inseln im Vorfeld der Uferlinie) 

 Standort ohne Kronenüberdeckung zum besseren Nachweis von 
im freien Luftraum jagenden Arten  

 Vergleichsfläche  zu BC08 (Ufer unbestockt vs. Ufer bewaldet) 
BC03 Rand des dammseitigen Auwaldtraufs  Verbundhabitateinschätzung des Auwaldtraufs als Verbund- und 

Jagdhabitat 

BC04 Waldweg (Lehrpfad) im Randbereich zum dammsei-
tigen Auwaldtrauf, ca. 8 m im Bestand am Rand des 

Wegs 

 Verbundhabitateinschätzung des Wegs als Flugweg 
 Verbund- und Jagdhabitateinschätzung des nahen Altbaumbe-

standes mit tw. lückigem Kronenraum und hoher Höhlendichte 

BC05 Uferbereich Altwasser (offene Stelle an Steg)  Jagdhabitatnutzung des Altwassers  
 Vergleichsfläche zum Inn als Jagdhabitat (vgl. BC02) 

BC06 Uferbereich Kirnbach nach Durchlass unter Inn-
werkstraße 

 Fließgewässer (Kirnbachs) und Gehölzreihe als Verbund- und 
Jagdhabitat 

 geplante Querung des neuen Bachlaufs ggf. mit Änderung der 
Verbundfunktion  

BC07 Auwaldtrauf im Übergang zu Freifläche (Stauden, 
Ackerfläche) 

 Verbund- und Jagdhabitateinschätzung des Waldrandes 
 Standort tw. ohne Kronenüberdeckung zum besseren Nachweis 

von im freien Luftraum jagenden Arten auch im Unterwasser 

BC08 Bewaldetes Ufer des Inns nahe der Wasserlinie in 
lückigem Altbestand 

 Inn als Verbund- und Jagdhabitat 
 Verbund- und Jagdhabitateinschätzung des Altbaumbestandes 

mit tw. lückigem Kronenraum  
 Vergleichsfläche  zu BC02 (Ufer bewaldet vs. Ufer unbestockt)  

Tabelle 1: Kurzcharakteristik der Batcorderstandorte 

 

Abbildung 2: Standorte Batcorder (natureconsult) 
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Methodik Lautanalyse: Automatisierte Rufauswertung 

Die Auswertung der erfassten Rufe bzw. Batcorder-Dateien erfolgte zunächst mit dem Soft-
warepaket BcAdmin Version 3.0 bzw. BCIdent (System Ecoobs). Die Software BcAdmin liest 
dabei die erfassten Rufe im Stapelbetrieb ein und vermisst automatisiert die einzelnen Rufe. 
Das Programm BcIdent ordnet die Messwerte mittels einer statistischen Methode (Diskrimi-
nantenanalyse unter Zuhilfenahme von s. g. Random Forest) den Fledermausarten zu. Dabei 
wird entlang eines Entscheidungsbaumes, versucht jedem Ruf eine Art zuzuordnen.  

Es muss hierbei eine ausreichende Zuordnungswahrscheinlichkeit erfüllt werden. Ist dies nicht 
der Fall, wird an diesem Punkt der Bestimmung gestoppt. Somit können nicht immer alle Auf-
nahmen auch einer Art zugeordnet werden, sondern verbleiben auf Gattungs- oder Gruppen-
niveau. Hierbei ergeben sich verschiedene Gruppen. Neben systematischen Gruppen (z. B. 
Gattungen) kommt es auch zur Ausgabe von s. g. Rufgruppen, also Arten, die sich aufgrund 
ihrer Rufe ähneln oder hierdurch nicht unterscheidbar sind (z. B. Artenpaar Bartfledermäuse). 

Im Falle der vorliegenden Untersuchung ist dies zum Beispiel bei zahlreichen Aufnahmen der 
Gattung Myotis der Fall, die nicht weiter als bis zur Gattung Myotis bzw. zur Gruppe „Myotis 
klein/mittel“ (Mkm) diskriminiert wurden.  

Diese Gruppe beinhaltet die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii; Vorkommen im Gebiet aufgrund fehlender sicher bestimmter Rufe mit ho-
her Wahrscheinlichkeit auszuschließen) und die beiden über Rufanalyse nicht weiter trennba-
ren Arten Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und Brandtfledermaus (Myotis brandtii). In der 
Auswertung sind letztere als Artenpaar Bartfledermäuse zusammengefasst.  

Methodik Lautanalyse: Manuelle Nachbestimmung und Plausibilitätskontrolle 

Als letzter Schritt der Lautanalyse wurden die Ergebnisse der automatischen Rufauswertung 
einer Plausibilitätskontrolle unterzogen. Hierbei musste die hohe Anzahl der im Rahmen von 
Batcorder-Untersuchungen anfallenden Rufsequenzen berücksichtigt werden. Hier kommt der 
„einzelnen“ Rufsequenz keine allzu hohe Gewichtung zu.  

Eine manuelle Auswertung aller erfassten Rufe ist sowohl aus zeitlichen wie finanziellen 
Gründen nur mit hohem Aufwand durchführbar und auch fachlich nicht gerechtfertigt, da die 
automatisierte Lautanalyse bei Artengruppen ausreichend gute und v. a. objektive Ergebnisse 
erzielt. Ferner ist durch die manuelle Nachbestimmung in vielen Fällen keine bessere Artzu-
ordnung möglich, d. h. der effektive Erkenntniszuwachs ist begrenzt. 

Somit wurde je nach Artengruppe mit den Ergebnissen der automatisierten Lautanalyse diffe-
renziert verfahren. Dabei wurden neben Arten mit hoher naturschutzfachlicher Relevanz (Ge-
fährdungsgrad/Seltenheit) wie der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) insbesondere 
nicht zuordenbare Rufsequenzen „Spec.“ und s. g. „no calls“ nachkontrolliert, da hier häufig 
artspezifische Soziallaute enthalten sind, die vom o. g. Softwarepaket nicht bzw. nicht sicher 
erkannt werden. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse zur Gattung der Mausohren mit den 
Rufgruppen „Mkm“ (Mausohren klein/mittel) und „Myotis“ nachbestimmt bzw. kontrolliert so-
weit die Aufzeichnungsqualität (u. a. Lautstärke, Rufanzahl) eine Nachbestimmung sinnvoll 
möglich machte. Arten der Gattung Pipistrellus wurden nur in Ausnahmefällen überprüft, da 
nach Erfahrungswerten die Ergebnisse der automatisierten Lautanalyse hier i. d. R. valide 
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sind. So wurden u. a. Rufe des Großen Abendseglers automatisch falsch vermessen und der 
Rufgruppe Pipistrelloide als Sozialruf zugeordnet. Ebenso wurden gewässernahe Rufe der 
Wasserfledermaus, mit hierfür typischen Auslöschungen im Ruf, von der Software falsch in-
terpretiert und tw. der Mopsfledermaus zugeordnet.  

Die Plausibilitätskontrolle erfolgte dabei in mehreren Schritten. Zuerst wurde als Vorkontrolle 
die Durchsicht der Rufsequenzen bzw. Messwerte im BcAdmin, im s. g. „Calls“-Fenster 
durchgeführt. Hier konnte auf schnelle Art und Weise eine große Anzahl an Rufen durchgese-
hen werden z. B. um Soziallaute zu erkennen. In diesem Schritt wurde auch entschieden, ob 
eine genauere Nachbestimmung aufgrund der Aufnahmelänge, Anzahl der Rufe innerhalb der 
Aufnahme möglich war. War dies nicht der Fall bzw. nicht Erfolg versprechend, wurde der Ruf 
auf dem softwarebasierten Niveau belassen (MARKMANN & RUNKEL 2009). 

Als nächster Schritt wurde in der Software BcAnalyze (System Ecoobs) die Sonogrammdar-
stellung mit den vom Programm BcAdmin verwendeten Messpunkten kontrolliert, um Fehler in 
der Rufvermessung z. B. durch Auslöschungseffekte aufzudecken. Zur weiteren manuellen 
Bestimmung wurde neben BcAnalyze 2 auch die Software Batsound (Pettersson Electronic) 
verwendet. Die ausgewählten Rufsequenzen wurden hier v. a. nach Frequenzmerkmalen (z. 
B. Anfangsfrequenz) aber auch optischen Merkmalen (z. B. Myotis-Knick) und unter Zuhilfen-
ahme von Vergleichsliteratur (ZAHN et al. 2009, SKIBA 2003, ZINGG, 1990 u. a.) nachbestimmt.  

Für die Zuerkennung von Artnachweisen wurde dabei weitgehend auf die konservativen Krite-
rien nach ZAHN, HAMMER & MARKMANN (2009) zurückgegriffen, die bei einem Zutreffen eine 
recht hohe Bestimmungssicherheit gewährleisten. Ausnahme hierfür stellen tw. die Rufe zum 
Artenpaar Kleinabendsegler und Zweifarbfledermaus dar, für die Tendenzen ausgewertet 
wurden.  

 Haselmaus  2.2.2.2
Um mögliche Haselmausvorkommen im Untersuchungsgebiet zu erfassen, wurden s. g. Nest-
tubes bzw. Haselmausröhren nach MORRIS (s.Tabelle im Anhang Kap. 10.1.2) eingesetzt 
(Hersteller: The Mammal Society, Southampton, GB). Diese rechteckigen, aus Plastik beste-
henden Röhren mit Holzeinsatz, werden von der Art gerne zur Anlage von Schlaf- und Wurf-
nestern genutzt. Nach BRIGHT & MORRIS (2006) bzw. JUŠKAITIS & BÜCHNER (2010) lassen sich 
durch diese Niströhren Haselmausvorkommen, insbesondere in Habitaten die nur wenig na-
türliche Höhlen aufweisen, gut erfassen. Der empfohlene Abstand zwischen einzelnen Nist-
röhren wird von BRIGHT & MAC PHERSON (2002) mit max. 20 m angegeben.  

Insgesamt wurden Ende März 2015 insgesamt 70 Nesttubes im Gebiet ausgebracht (ein-
schließlich Untersuchungsgebiet im Unterwasser), nummeriert und mit Forst Markierband 
kenntlich gemacht. Tube Nr. 1 bis Nr. 50 wurden hierbei im Oberlauf der Staustufe Ering ent-
lang des Auwaldsaums zum Damm hin verteilt.  

Die restlichen 20 Röhren wurden im Unterwasser der Staustufe in potentiell geeigneten Ge-
hölzbeständen angebracht. Die Röhren wurden mit Bindedraht an geeigneten Gehölzen in 
waagrechter Ausrichtung befestigt. Der Standort wurde grob charakterisiert (z. B. Waldrand, 
Interstammbereich usw.). Die Röhren wurden monatlich von April bis Oktober 2015 insgesamt 
sieben Mal kontrolliert. Dabei wurde überprüft ob in den Röhren Nester vorhanden waren bzw. 
ein Besatz mit Haselmäusen vorlag. Individuennachweise hängen dabei erfahrungsgemäß 
stark vom Standort des Nesttubes ab, und zwar insoweit, wie sich der Kartierer +/- unbemerkt 
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der Röhre nähern kann ohne diese zu erschüttern, was die Tiere oft zur Flucht bewegt. Insbe-
sondere bei Röhren in dichter Vegetation ist dies i. d. R. nicht möglich. 

Aufgrund der geringen Individuendichten ist ein gewisses Mindestmaß an Röhren notwendig, 
da die Niströhren sonst von den Tieren unentdeckt bleiben (BRIGHT & MORRIS 2006). So emp-
fehlen CHANIN & WOODS (2003) eine Mindestanzahl von 50 Röhren pro Untersuchungsgebiet. 
Sie geben hierzu auch einen punktebasierten Index („probability index“) an, mit dem die 
Nachweissicherheit einer Untersuchung bestimmt werden kann und der bei einer Exposition 
von April bis November einen maximalen Indexwert von 25 Punkten erreicht.  

Ein annähernd sicherer Ausschluss der Art ist CHANIN & WOODS (2003) zu Folge nur bei einem 
Indexwert von über 21 Punkten möglich. Der im Rahmen der Untersuchung erreichte Index-
wert beträgt 23 Punkte, wobei die Monate mit der höchsten Erfassungswahrscheinlichkeit 
(Mai, August und September) in die Untersuchung einbezogen wurden. 

 Vögel 2.2.2.3
Im Untersuchungsgebiet (i. F. UG) wurde die Vogelfauna durch insgesamt fünf Begehungen 
zwischen März und Juni im Jahr 2015 flächendeckend erfasst (s. Tab. 2). Zudem fanden zwei 
ergänzende Termine zur Erfassung abend- bzw. nachtaktiver Vogelarten (Eulen, Schilfvögel) 
statt. Mitte März wurde eine weitere Begehung zur Erfassung der Spechte durchgeführt. 

Termine der einzelnen Begehungstermine  

Termin Datum Erfassung 
1 03.03. Abendbegehung zur Erfassung von dämmerungsaktiven Vogelarten (v. a. 

Eulen)  
2 12.03. Zusatzbegehung zur Erfassung von Spechten 
3 31.03. flächendeckende Revierkartierung, 1. Termin 
4 18.04. flächendeckende Revierkartierung, 2. Termin 
5 09.05. flächendeckende Revierkartierung, 3. Termin 
6 29.05. flächendeckende Revierkartierung, 4. Termin 
7 13.06. Abendbegehung zur Erfassung von dämmerungsaktiven Vogelarten (z. B. 

Zwergdommel)  
8 18.06. flächendeckende Revierkartierung, 5. Termin 

Tabelle 2: Termine der einzelnen Begehungstermine 

Die Begehungen zu den Revierkartierungen fanden zu der Hauptaktivitätsphase der Tiergrup-
pe, den frühen Morgenstunden statt. Es wurden alle Vogelindividuen registriert, die durch 
Sichtbeobachtungen, Rufe oder Gesänge eindeutig zu bestimmen waren. Die Arten wurden 
mit Angaben zu brutrelevantem Verhalten in Feldkarten eingetragen. Durch die Überschnei-
dung aller punktgenauen Einträge wurden sogenannte Papierreviere je Vogelart ermittelt. 

Die Unterscheidung der einzelnen Arten im Gelände erfolgte im Wesentlichen anhand der art-
spezifischen Lautäußerungen sowie durch Sichtbeobachtungen. Zur Erfassung dämmerungs-
aktiver Vogelarten und der Spechte wurde auch eine Klangattrappe eingesetzt. Die Reviere 
wurden ausschließlich bei den wertgebenden bzw. planungsrelevanten Vogelarten abge-
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grenzt. Häufige und ungefährdete Vogelarten wurden der Vollständigkeit halber miterfasst. Als 
planungsrelevant wurden folgende Arten definiert:  

• Arten der Roten Listen inkl. Vorwarnliste 
• nach BNatSchG besonders oder streng geschützte Arten 
• Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
• landkreisbedeutsame oder regional bis überregional bedeutsame Arten 
• weniger häufige und indikatorisch wertvolle Vogelarten 

 
Die wertgebenden, d. h. planungsrelevanten Arten wurden nach der Revierkartierungsmetho-
de (SÜDBECK et al. 2005) punktgenau erfasst. Dabei wurde jedes revieranzeigende Verhalten 
als Kennzeichen eines Territoriums gewertet. Die Beobachtungen wurden mit Angaben u. a. 
zu brutrelevanten Verhalten, Flugrichtung usw. vor Ort mit Hilfe eines GPS-gestützten Pocket 
PC und eines GIS-Systems (ArcPad) mittels standardisierten Formularen in Tageskarten ein-
gegeben. 

Diese Rohdaten wurden anschließend mit einem GIS-Programm (ArcGis 10.1) ausgewertet. 
So wurde der Brutstatus abgeleitet und das Revierzentrum bzw. die Anzahl der Brutpaare be-
stimmt. Reviere von Vogelarten mit geringer Reviergröße liegen dabei i. d. R. vollständig im 
UG, während es Reviere von Arten mit großen Territorien oft nur teilweise umfasst. 

Bei der Eingrenzung der Revierschwerpunkte der wertgebenden Vogelarten, wurden bei min-
destens zweimaliger Feststellung innerhalb der Wertungsgrenzen mit Berücksichtigung der 
Wertungskriterien nach SÜDBECK et al. (2005), die Beobachtungspunkte als potenzieller Re-
vierschwerpunkt und als Brutverdacht (Status B) gewertet.  

Bei mehrmaligen Beobachtungen mit eindeutigen Hinweisen auf gesichertes Brüten innerhalb 
eines vermuteten Reviers, wurden die einzelnen Beobachtungspunkte zu einem Revier-
schwerpunkt mit der Angabe „gesichertes Brüten“, Status C zusammengefasst. Nur einmalige 
Feststellungen innerhalb der Wertungsgrenzen wurden keinem Revier zugeordnet und als 
„Brutzeitfeststellung“, Status A gewertet.  
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Kriterien zur Ermittlung des Brutstatus in Anlehnung an Hagemeijer & Blair (1997 zit. in 
Südbeck et al. 2005) 

A mögliches Brüten - Brutzeitfeststellung 
1 Art während der Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt 
2 singende (s) Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat anwesend 

B wahrscheinliches Brüten - Brutverdacht 
3 ein Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat beobachtet 
4 Revierverhalten (Gesang etc.) an mindestens zwei Tagen im Abstand von mindestens sieben Tagen  

am gleichen Platz lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten 
5 Balzverhalten 
6 Aufsuchen eines möglichen Neststandortes/Nistplatzes 
7 erregtes Verhalten bzw. Warnrufe von Altvögeln 
8 Brutfleck bei Altvögeln, die in der Hand untersucht werden 
9 Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u. ä. 

C gesichertes Brüten - Brutnachweis 
10 Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) 
11 benutztes Nest oder Eischalen gefunden (von geschlüpften Jungen oder solchen, die in der aktuellen Brutper-

iode gelegt worden waren) 
12 eben flügge Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt 
13 Altvögel, die einen Brutplatz unter Umständen aufsuchen oder verlassen, die auf ein besetztes Nest hinweisen 

(einschließlich hoch gelegener Nester oder unzugänglicher Nisthöhlen) 
14 Altvögel, die Kot oder Futter tragen 
15 Nest mit Eiern 
16 Junge im Nest gesehen oder gehört 

Tabelle 3: Kriterien zur Ermittlung des Brutstatus in Anlehnung an Hagemeijer & Blair (1997 zit. in Südbeck et al. 2005) 

Kartierbedingungen 2015 

Der Witterungsverlauf war von einem nassen Frühjahr geprägt. Es fanden sich aber ausrei-
chend geeignete Kartiertage mit optimalen Kartierbedingungen. Grundsätzlich wurde versucht, 
das Gebiet flächendeckend und in einem höchstens beidseits 50 m breiten Korridor zu kartie-
ren. Vor allem an durchziehenden Gräben und Altwässern oder den ausgedehnten Verlan-
dungsbereichen, konnte das Gebiet nur punktuell von Fischerstegen oder von erhöhten 
Standpunkten am Schilfrand aus, überblickt werden. Mit fortschreitender Wuchshöhe des 
Schilfes wurde zur Erfassung der Röhrichtbrüter, längere Zeit von unterschiedlichen Standor-
ten aus verhört. 
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 Amphibien 2.2.2.4
Zur Kartierung der Amphibien erfolgten drei gezielte Kartierdurchgänge (15.03.15 abends, 
14.04.15 und 17.05.15 abends), eine Abend- und eine Tagbegehung zur Erfassung früh lai-
chender Arten (v. a. Braunfrösche, Erdkröte), sowie eine Abendbegehung zur später laichen-
der bzw. auftretender Arten (u. a. Laubfrosch, Artengruppe „Grünfrösche“). Weitere Nachwei-
se wurden während der Kartierungen zu anderen Tiergruppen notiert. 

Die Amphibien wurden v. a. über Sicht ggf. Handfang und ihre arttypischen Rufe (Verhören) 
erfasst. Zum Nachweis von Larven/Molchen wurde auch ein Wasserkescher eingesetzt. Ein 
solcher Methodenmix aus unterschiedlichen Erfassungsmethoden ist einer singulär ange-
wandten Methode hinsichtlich der Erfassungsqualität überlegen, da durch ihn methodenspezi-
fische Nachteile, wie sie jede Methode aufweist, zumindest tw. ausgeglichen werden. Erfasst 
wurden dabei alle Amphibienarten. Die Anzahl der Tiere wurde getrennt nach Art und Entwick-
lungsstadium (adult, subadult, Larve, Laich) dokumentiert und per Geländecomputer GPS 
noch im Gelände verortet. Für nicht sicher zu bestimmende, z. B. geflüchtete Tiere, wurden 
zwei Kartiergruppen („Braunfrosch“ und „Grünfrosch“) eingeführt. Die Anzahl wurde in Grö-
ßenklassen in Anlehnung an Schlüpmann & Kupfer (2009) geschätzt, wobei hier v. a. für ver-
hörte Rufgemeinschaften Angaben nach Gewässern bzw. Gewässerabschnitten erfolgten.  

 Reptilien 2.2.2.5
Für die Kartierung wurden zwei Methoden angewandt und kombiniert eingesetzt. So wurden 
die Dammflächen und der Auwaldsaum im Oberwasser der Staustufe begangen und Reptilien 
über Sicht kartiert. Im Unterwasser erfolgte diese Erfassung nicht flächig im Vorhabensgebiet 
sondern in für Reptilien als günstig eingeschätzten Bereichen auf insgesamt vier Probeflächen 
(PF01 - PF04). Es wurden vier Begehungen des Eingriffgebiets durchgeführt. Die Begehun-
gen erfolgten auftrags- bzw. witterungsbedingt am 21. April, 04. Mai, 02. Juni und 04.08.2015.  

Die Kartierungen wurden bei geeigneter Witterung (trocken) und je nach Temperatur bei ent-
sprechender Tageszeit in den frühen Morgenstunden bzw. Abendstunden (04.08.2015) 
durchgeführt. Dabei wurden die Dammflächen und die linearen Säume entlang der angren-
zenden Auwaldbestände langsam begangen und an gut für die Art geeigneten Punkten, z. B. 
an Mahdguthaufen bzw. Altgrasbeständen Begehungsstopps eingelegt und die Art gezielt 
nachgesucht. Nachweise wurden, soweit möglich, mit näheren Angaben zu Art, Altersstadium, 
Fundumständen, Geschlecht und Verhalten per GPS noch im Gelände verortet. 

Neben der Kartierung über Sicht wurden s. g. „Kunstverstecke“ (KV) in verschiedenen Typen 
für die Erfassung eingesetzt und an geeigneten Bereichen der Dammflächen, im Randbereich 
zum Entwässerungsgraben bzw. entlang des Auwaldtraufs eingebracht). Hierfür wurden 
Schaltafeln (Holz, ca. 100 cm x 50 cm), Bleche (ca. 50 x 50 cm) und Trapezbleche (ca. 
100 cm x 40 cm) eingesetzt (vgl. Abbildung 1 und 2). Hierfür wurden im Oberwasser der Stau-
stufe insgesamt 38 KV ausgebracht (18 Schaltafeln, elf T-Bleche, neun Bleche). Im Unterwas-
ser der Staustufe wurden 24 KV´s (sieben Schaltafeln, vier T-Bleche, 13 Bleche) innerhalb zw. 
im Umfeld der vier Probeflächen (PF01-04) eingesetzt. Die Tafeln waren i. d. R. mit einem 
Hinweisschild und Kontaktdaten für Rückfragen versehen.  
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Abbildung 3: Lage der ausgebrachten Kunstverstecke zur Erfassung der Reptilienbestände (s. auch Bestandskarte Fauna) 

Die Kunstverstecke wurden nach VÖLKL und KÄSEWIETER (2003) und entgegen KORNDÖRFER 
in TRAUNTNER (1992) nicht auf Hölzern aufgebockt sondern aufliegend bzw. annähernd auflie-
gend mit einzelnen Steinen nur gering aufgebockt, da die bei uns heimischen thigmotakti-
schen Reptilienarten Verstecke mit zu großen Spalten aufgrund des fehlenden Gegendrucks 
oft nicht nutzen. Sie wurden in verschiedenen Vegetationsstrukturen (Offenboden-
Altgrasbestände) in unterschiedlichen Expositionen und auf unterschiedlichen Untergründen 
(blanker Rohboden, Altgras, Moos usw.) ausgelegt, um auch hier eine möglichst breite Streu-
ung der Variablen zu erreichen. 

Sie wurden im Rahmen der Begehungen von April bis August insgesamt viermal kontrolliert. 
Dabei wurde zuerst aus einiger Entfernung Oberseite und Umfeld des zu kontrollierenden 
Kunstverstecks abgesucht, um auf oder randlich an den Kunstverstecken sonnende Tiere zu 
erfassen. In einem zweiten Schritt wurde die Verstecke aufgedeckt und die Unterseite unter-
sucht. Bei Bedarf, z. B. bei starker Vegetationsentwicklung, wurden die Kunstverstecke auch 
kleinräumig versetzt.  

 Scharlachkäfer 2.2.2.6
Aufgrund des bekannten Verbreitungsgebiets der Art in Bayern und der vorliegenden Sekun-
därnachweise aus der Umgebung waren Vorkommen Scharlachkäfer im Gebiet nicht auszu-
schließen. Um die Vorkommenslage im Gebiet zu verifizieren wurden strukturell und vom Zer-
fallsstadium passende Totholzstrukturen im Eingriffsbereich bzw. angrenzenden Flächen bei-
spielhaft auf Vorkommen des Scharlachkäfers (Cucujus cinnaberinus) untersucht 

Die Art, die als Imago nur sehr versteckt auftritt, lässt sich über ihre arttypische Larve i. d. R. 
gut und einfach nachweisen. Verwechslungsgefahr besteht nur in Bezug auf Larven der Gat-
tung der Feuerkäfer (PYROCHORA spec.), die sich jedoch durch andere Hinterleibsanhänge gut 
von Cucujus unterscheiden lassen. Daher wurde die Nachsuche nach Larven als optimale Me-
thode zum Nachweis der Art gewählt.  
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Hierzu wurden an sieben Probestellen (PF), vier im Oberwasser der Staustufe (PF01-04) und 
drei im Unterwasser (PF05-07), Totholzstrukturen in geeignetem Stadium auf Larven der Art 
untersucht. Dabei kamen tw. Käferbeil und Stechbeitel zum Einsatz. Bei einem Nachweis der 
Art, der i. d. R. über Larven erfolgte, wurde die Beprobung der Struktur eingestellt. Funde 
wurden nach Stadium und Anzahl erfasster Individuen dokumentiert. 

 Laufkäfer 2.2.2.7
Laufkäfer sind – neben Spinnen – die wichtigste, bodennah lebende Artengruppe in Auen, die 
eine zuverlässige Beurteilung des direkten Eingriffsbereichs erlauben. Für die Eingriffsbeurtei-
lung spielen sie eine wichtige Rolle, ggf. auch für eine zukünftige Erfolgskontrolle. Erfassung 
im engeren Untersuchungsgebiet. 

Für die Laufkäfer wurde an acht Probestellen, fünf im Oberwasser der Staustufe und drei im 
Unterwasser die Laufkäferfauna untersucht. 

Kurzcharakteristik der untersuchten Probestellen 

Probestelle-
Nr. 

Kurzbeschreibung 

1 Uferbereich mit Rohbodenanteil, Anschwemmsel und Rohricht 

2 Altbestand Auwald, Randbereich 

3 landseitiger Damm, Extensivgrünland 

4 Grabenböschung, feuchte Hochstaudenfluren 

5 Randbereich Auwald / Staudenfluren 

6 Rohbodenstandorte (Aufsandung, Feinsand/Schluff), Altgras- und Hochstaudenfluren 
versandet 

7 Rohbodenstandorte (Aufsandung, Feinsand/Schluff), Ackerrand, Hochstaudenfluren 
versandet 

8 Auwaldbestand am Innufer +/- flach Feinsand/Schluff 

Tabelle 4: Kurzcharakteristik der untersuchten Probestellen 
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Abbildung 4: Lage der Probeflächen der Laufkäfererfassung 

Die jeweiligen Abundanzen wurden mit einem halbquantitativen Ansatz (LfU 1994/95) für die 
jeweilige Probestelle eingeschätzt. Die Nachweise wurden mit Hilfe eines Geländecomputers 
unter Angabe der Erfassungsmethode, -Datum und Bemerkungen noch im Gelände erfasst. 
Im Anschluss sind die Arten tabellarisch dargestellt.  

Die Determination der Laufkäfer erfolgte weitestgehend nach Müller-Motzfeld (2004) in Aus-
nahmefällen nach Netolitzky (1942/43), Müller (1922), Müller (1918) bzw. Schweiger (1975). 
Die Nomenklatur folgt ebenfalls Müller-Motzfeld (2004) bzw. Löbl & Smetana (2003). 

 Tagfalter und Widderchen, Heuschrecken, Libellen 2.2.2.8
Zur Kartierung der Tagfalter und Heuschrecken erfolgten vier Kartierdurchgänge (14.04, 
04.05, 03.06, 17.06 2015). Hierfür wurden insgesamt sechs Probestellen im Oberwasser der 
Staustufe Ering anhand von Kurztransekten untersucht. Im Hinblick auf die Feldgrille (Gryllus 
campestris) wurde im Mai die gesamte wasserseitige Böschung des Damms begangen und 
die Anzahl von Rufern geschätzt. Weiterhin wurden v. a. Libellen (Odonata) während der Kar-
tierungen als Beibeobachtungen notiert. 

2016 wurden weitere 4 Begehungen zwischen 29.05 und 04.08. durchgeführt  (Christof Mann-
hart). Es konnten 10 Heuschrecken- und 11 Tagfalterarten nachgewiesen werden.  
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Kurzcharakteristik der untersuchten Transekte 

Nr.-
Transekt 

Kurzbeschreibung 

1 Säume am Auwaldtrauf mit thermophilen Hochstaudenfluren / Seggen, Wiesenweg, 
sowie Graben mit feuchten Hochstaudenfluren/Röhrichten 

2 Extensivgrünland landseitiger Damm, Einzelgehölzen (tlw. jüngere Schlagfluren) 
sowie Säume beiderseits des Dammkronenwegs, tlw. Halbtrockenrasen  auf wasser-
seitiger Böschung 

3 Extensivgrünland landseitiger Damm tlw. feuchter Randbereiche angrenzender Ge-
hölze an landseitiger Böschung, Graben mit feuchten Hochstaudenfluren und Röh-
richten 

4 Säume beiderseits des Dammwegs, Halbtrockenrasen auf wasserseitiger Böschung, 
tlw. lückiges Extensivgrünland an landseitiger Böschung 

5 Säume am Auwaldtrauf mit thermophilen Hochstaudenfluren, Wiesenweg, Graben 
mit feuchten Hochstaudenfluren/Röhrichten, sowie angrenzender lichter Auwald 
entlang des Waldwegs 

6 gut ausgeprägte Schleiergesellschaften am Auwaldtrauf, Wiesenweg und Graben mit 
thermophilen Hochstaudenfluren und Seggen  

Tabelle 5: Kurzcharakteristik der untersuchten Transekte 

Die Erfassung der Tagfalter und Heuschrecken erfolgte durch langsames Abgehen der Tran-
sekte auf Sicht bzw. über Handfänge (Kescher). In Ausnahmefällen wurden Heuschreckenar-
ten auch über Lautäußerungen erfasst. Für Libellen wurde auch ein Fernglas eingesetzt.  

Die jeweiligen Abundanzen wurden mit einem halbquantitativen Ansatz (LfU 1994/95) für den 
jeweiligen Transekt eingeschätzt. Die Nachweise wurden mit Hilfe eines Geländecomputers 
unter Angabe der Erfassungsmethode, -Datum und Bemerkungen noch im Gelände erfasst. 
Im Anschluss sind die Arten tabellarisch dargestellt.  

Die Systematik und Nomenklatur erfolgt für die Schmetterlinge nach Stettmer et al. (2007), für 
die Heuschrecken nach Schlumprecht et al (2003) und die Libellen nach Kuhn et al. (1998).  

 Wildbienen 2.2.2.9
Die Erfassung der Wildbienen wurde erst nachträglich in das Arbeitsprogramm aufgenommen.  
2016 wurden 5 Begehungen zur Erfassung der Wildbienenfauna zwischen 6.5. und 26.8. 2016 
bei optimalem Wetter (windstill, trocken, warm)  durchgeführt  (Erwin Scheuchl).  

 Libellen 2.2.2.10
Anlässlich der Amphibienkartierung werden vor allem auch Altwasser-nahe Bereiche began-
gen bzw. Uferbereiche des Altwassers, bei dieser Gelegenheit wird bewusst auf Vorkommen 
von Libellen geachtet. Libellen sind eine Artengruppe, die Uferbereiche gut charakterisiert. 
Nachdem durch die Dynamisierung der Wasserstände auch im Altwasser der Eringer Au vor 
allem auch in den Uferbereichen Veränderungen erwartet werden, sind entsprechende Daten 
wichtig. Die Erfassung der Libellen erfolgte als kursorische Beibeoachtung. 

 Fische 2.2.2.11
Die geplante Anbindung des Altwassers an das dynamisch dotierte Umgehungsgewässer wird 
zu Veränderungen der Altwasserstrukturen und damit der aquatischen Lebensräume führen. 
Dies kann sowohl von naturschutzfachlichem als auch von fischereilichem Interesse sein, da 
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das Eringer Altwasser als eines der am besten erhaltenen Altwasser am unteren Inn auch be-
fischt wird.  

 

Die hauptsächlichen Erhebungen im Altwasser der Eringer Au sowie auch im Kirnbach wurden 
am 18.09.2015 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt sind juvenile (0+) Individuen bereits in fast 
allen Fällen auf Artniveau bestimmbar, gleichzeitig sind die Fische aufgrund der hohen Was-
sertemperaturen noch aktiv und dementsprechend gut nachweisbar. 

Im Gegensatz zu Fischbeständen kleiner bis mittelgroßer Fließgewässer sind jene in stehen-
den Gewässern mittels Elektrofischerei nur bedingt erfassbar. Dies trifft insbesondere auf 
quantitative Aspekte zu. Mittels gängiger fischökologischer Methoden können in stehenden 
Gewässern jedenfalls semiquantitative Daten in Form eines „catch per unit efforts“ (CPUE, 
Fang pro Fangaufwand) erhoben werden. Dieser kann beispielsweise als Fang pro Zeiteinheit 
oder pro befischte Streckenlänge angegeben werden. Letzteres trifft auf die aktuelle elektrofi-
schereiliche Bestandserhebung zu. Hierfür wurde ein kleines, von zwei Mann tragbares 
Aluboot mit Elektromotor verwendet. Es kam ein im Boot fixierbares Rückenaggregat der Fir-
ma EFKO mit 2,5 kW Leistung zum Einsatz, das mit einer Kescheranode (ø 32 cm) bestückt 
wurde. 

Die Uferlinie der Altarme wurde abgefahren, wobei versucht wurde, die Scheuchwirkung durch 
Werfen der Polstange (vorzugsweise in strukturierte Bereiche) zu minimieren. Zur Quantifizie-
rung des Fangaufwands wurde die befischte Streckenlänge mittels GPS gemessen. Vor allem 
bei hohen Fischdichten (z. B. Juvenile, Schwarmfische) oder großen Wassertiefen können aus 
methodischen Gründen nicht alle gesehenen Fische gekeschert werden. Für die quantitative 
Ermittlung des Fischbestandes wurde daher bei jeder Befischungsstrecke für jede Fischart 
und ggf. Fischgröße der Fangerfolg (= prozentueller Anteil der gefangenen an den gesehenen 
Fischen) abgeschätzt. Die Fischbiomasse wurde mittels für alle Arten verfügbarer Längen-
Gewichts-Regressionen rückgerechnet. Zusätzlich zur Bootsbefischung des größeren Auge-
wässerkomplexes (Karpfenstein & Großer Zwergsbau) wurden einige kleinere Tümpel sowie 
zwei Abschnitte des Kirnbaches watend befischt (s. Abbildung 7). 

Im Rahmen einer am 14.10.2016 durchgeführten Nachuntersuchung wurde auch der stromauf 
gelegene Teil des Ausystems befischt, wobei primär die Nachsuche nach 
len Schlammpeitzgervorkommen im Vordergrund stand. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Cyp-
riniden bereits ihre Winterquartiere aufgesucht und waren dementsprechend geklumpt im Ge-
wässersystem verteilt. Die Ergebnisse der beiden Befischungen sind daher nur bedingt mitei-
nander vergleichbar. 
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Abbildung 5: Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung befischte Gewässer - oben: Altarm Karpfenstein, unten links: Altarm Großer 
Zwergsbau, unten rechts: Kirnbach 

 

Abbildung 6: Elektrobefischung mittels Polstange vom kleinen Aluboot aus 
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Abbildung 7: Im Rahmen der vorliegenden 2015 Erhebung befischte Gewässer bzw. Gewässerstrecken 

 

Abbildung 8: Im Rahmen der im Herbst 2016 durchgeführten Erhebung befischte Gewässerstrecken. Die Nummern bezeichnen die 
einzelnen Gewässer. rote Linien … quantitative Befischung, blaue Linien … qualitative Befischung.. 
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Abbildung 9: Ergebnisse der Tiefenvermessungen im untersuchten Teil des Augewässerkomplexes bei Ering. Großflächige Bereiche 
mit Röhrichten sind nicht als Wasserflächen dargestellt, da dort keine Tiefenvermessung möglich war. Quelle: Vermes-
sungen IFB Eigenschenk & TB Zauner 

 Weichtiere 2.2.2.12
Großmuscheln 

Die Großmuschelfauna der Eringer Au wurde im Rahmen der gegenständlichen Erhebungen 
nicht untersucht. Im Zuge der Befischungen konnten auch weder lebende Individuen noch 
Leerschalen als Beibeobachtung festgestellt werden. Darüber hinaus ist ein Großteil der Au-
gewässer stark mit submersen Makrophyten bewachsen, weshalb sich eine gezielte Nachsu-
che als sehr schwierig darstellen würde. Erhebungen liegen aus den Augewässern der Eggl-
finger Au (eigene Untersuchungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Umgehungsge-
rinne KW Egglfing-Obernberg) sowie aus der Hagenauer Bucht, einem durchströmten Neben-
gewässersystem des Stauraums Ering-Frauenstein stromab von Braunau, vor (BILLINGER 
2016). Diese Erhebungen sowie die Bitterlingsfänge im Rahmen der Elektrobefischungen las-
sen Analogieschlüsse auf das Muschelvorkommen im Untersuchungsgebiet zu. 

Schnecken 

Im April 2016 wurde durch M. Colling eine Übersichtsbegehung entlang der Ufer des Altwas-
serzugs der Eringer Au durchgeführt. Vorrangiges Ziel war es, die Lebensraumeignung für 
Windelschnecken, insbesondere die beiden FFH-Arten Schmale Windelschnecke (Vertigo an-
gustior) und Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) zu beurteilen. 

 Strukturkartierung Wald 2.2.2.13
Um die Eingriffsfolgen für strukturgebundene Arten artenschutzrechtlich besser abschätzen zu 
können, wurde im April 2015 eine flächige Kartierung des Eingriffsbereichs und angrenzender 
Waldbestände im Plangebiet auf artenschutzrechtlich relevante Strukturen durchgeführt. Die 
Kartierung erfolgte unter Zuhilfenahme eines Fernglases. Für Bäume mit Strukturen wurden 
die Strukturtypen mit Anzahl und Qualitätsstufe, der BHD (Brusthöhendurchmesser) des 
Baums in Klassen, die Baumart (z. T. auf Gattungsniveau), der Erhaltungszustand (Tot-
baum/lebender Baum), sowie ggf. ergänzende Bemerkungen, wie z. B. festgestellter Besatz 
von Höhlen oder dergleichen im Geländecomputer erfasst und per GPS verortet. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 25 von 300 

 

Als Strukturen erfasst wurden:  

Spechthöhlen  

Spaltenquartiere in den Qualitätsstufen „gut“, „durchschnittlich“ und „gegeben“  

• Baumhöhlen in den Qualitätsstufen „gut“, „durchschnittlich“ und „gegeben“ 
• Horste und Nester mit potenzieller Mehrfachnutzung bzw. Nachfolgenutzung (v. a. Greife, 

Krähenvögel)  
• anthropogen eingebrachte Nisthilfen (Nistkästen/Fledermauskästen) 
• s. g. „Altbäume“ (vgl. unten) mit BHD über 40/50cm 

 
Dabei umfasst die Qualitätsstufe „gut“ ausgedehnte / bzw. umfangreiche und tiefe Strukturen, 
die erkennbar dauerhaft sind und langfristig Potentiale zur Anlage bzw. zur Nutzung als Ruhe- 
und Fortpflanzungsstätte für Fledermäuse oder Höhlenbrüter bieten. Die Stufe „durchschnitt-
lich“ umfasst deutlich nutzbare Strukturen kleineren Ausmaßes, die erkennbar dauerhaft sind 
und zumindest mittelfristig nutzbar bleiben.  

Die Qualitätsstufe „gegeben“ umfasst Strukturen, die nur kurzfristig nutzbar sind (z. B. Rin-
denabplattungen in von Spechten genutzten Käferbäumen) oder die sichtbar nur in geringem 
Umfang z. B. als Tagesquartier genutzt werden können (z. B. Kleinhöhlen, Höhlen im Über-
gang zu Dendrotelmen (wassergefüllte Baumhöhlung, gespeist aus Niederschlagswasser, im 
Volksmund auch als „Hasenklo“) bezeichnet, kleinflächige Abplattungen, Altbäume mit rauer 
Borke).  

Altbäumen mit grober Borke (v. a. Pappeln und Weiden) mit einem BHD von über 40 cm wur-
den aufgrund ihrer ohnehin nur schwer zu untersuchenden Struktur und ihrer Wertigkeit für 
Fledermäuse aber auch Halb- und Höhlenbrüter pauschal eine Spaltenstruktur der Qualitäts-
stufe „durchschnittlich“ zuerkannt.  

Die Strukturen wurden nach Einzelstrukturen erfasst, also nicht nach Bäumen mit Strukturen, 
d. h. an einem einzelnen Baum können z. B. neben mehreren Spechthöhlen auch Rindenab-
plattungen und Spaltenquartiere bestehen, die entsprechend auch unterschiedlichen Arten als 
Habitatstruktur dienen und somit auch differenzierte Funktionen bzw. Wertigkeiten aufweisen. 
Im Gelände konnten pro Baum bis zu fünf Strukturtypen in unterschiedlichen Klassen verge-
ben werden. 

Auf Basis der Untersuchungen wurden die kartierten Strukturen ausgewertet. Dabei wurden 
als artenschutzrechtlich relevante Strukturen, die z. B. für potentielle Fledermauswochenstu-
ben als geeignet angesehen werden können, alle Strukturen der Qualitätsstufen „gut“ und 
„durchschnittlich“ sowie sämtliche Spechthöhlen eingestuft. Diese Strukturen sind hinsichtlich 
ihrer Funktion bei vorhabensbedingtem Verlust zu bilanzieren, da davon ausgegangen werden 
kann, dass die angrenzenden Bestände über keine ausreichende Strukturvielfalt bzw. damit 
einhergehende Pufferkapazität verfügen, um bei einem Verlust dieser Mangelstrukturen die 
entfallenden Funktionen angemessen auffangen bzw. puffern zu können. Um nicht vermeidba-
re Ungenauigkeiten in der Erfassung zu puffern, wurde zusätzlich ein Fehlerindikator von 0,2 
angesetzt, der in Bezug zu dem z. T. nur schlecht zu bearbeitenden altbaumreichen Bestan-
desteilen gerechtfertigt erscheint. 
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Die Strukturen der Qualitätsstufe „gegeben“ werden dagegen nicht als Mangelstrukturen an-
gesehen. Für die Strukturen mit gegebener Eignung, kann unterstellt werden, dass ihre nur 
mittelbare ökologische Funktion auch bei Verlust durch die, in angrenzenden Waldbeständen 
vorhandenen Strukturen ohne eine s. g. Struktursenke (time-lag) gesichert bleibt (Pufferkapa-
zität). Somit werden Strukturen der Qualitätsstufe „gegeben“ als artenschutzrechtlich nicht re-
levant eingestuft und gehen somit auch nicht in eine Kompensationsbilanzierung mit ein. Die-
se Strukturen wurden i. d. R. nicht lagegenau verortet und sind auch nicht vollständig darge-
stellt. Verortete bzw. dargestellte Strukturen dieser Qualitätsklasse dienten i. d. R. zur Orien-
tierung im Bestand. 

Um eine Beurteilung und den Vergleich hinsichtlich der Strukturdichte und -vielfalt mit ent-
sprechenden Untersuchungen aus der Literatur zu ermöglichen, wurde parallel zu der Frage 
der artenschutzrechtlichen Relevanz die Anzahl an „Baumhöhlen“ ausgewertet, da diese in 
der Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen (z. B. ZAHNER 1993, FRANK 1997) als Kenn-
werte pro ha Grundfläche dienen.  

Entsprechend wurden hierbei nur die Strukturklassen „Spechthöhlen“, sowie Baumhöhlen der 
Qualitätsstufe „gut“ und „durchschnittlich“ berücksichtigt. Zur Ermittlung des Flächenbezugs 
wurden zwei Teilbereiche gebildet, die ungefähr den beanspruchten Flächen für die Errichtung 
der Fischaufstiegsanlage bzw. der Stauwurzelstrukturierung umfassen. Dabei wurden die Flä-
chen bezüglich unbestockter Bereiche oder Flächen mit ausgedehnten Gebüschen oder 
Schlagfluren berichtigt.  

 Landschaftsbild/naturgebundene Erholung 2.2.2.14
Die Bewertung des Landschaftsbildes orientiert sich an den raumprägenden Gebietsstrukturen 
und der Geländemorphologie (Hangkanten, Anhöhen, Blickbeziehungen, Inntal) und beinhaltet 
alle betroffenen Bau- und Bodendenkmale, Ensemble und anderes im Umfeld des Bauvorha-
bens. Zur Beurteilung der unmittelbaren Wirkungen auf die Erholungsfunktionen fand darüber 
hinaus eine Analyse der Rad- und Wanderwege im Planungsgebiet statt (GEOPORTAL BAYERN 

2015, gemeindliche Wander- und Radkarten, Flächennutzungsplan Gemeinden Ering). 

 Weitere ausgewertete Gutachten und Pläne 2.2.2.15
• Regionalplan Region Landshut (13) (Stand 2006); Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 

Region Landshut (1999) 
• Waldfunktionsplan „Landshut“ 
• ABSP Lkrs. Rottal-Inn (2011) 
• Zustandserfassung für das geplante NSG „Auen am unteren Inn“ (2004/2009; zugleich Da-

tengrundlage für aktuellen FFH-Managementplan; LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2004, 
2009) 

• Amtliche Biotopkartierung (Landesamt für Umwelt) 
• Standarddatenbogen FFH- und SPA-Gebiet (SPA modifiziert) 
• Konkretisierte Erhaltungsziele (Regierung von Niederbayern/Oberbayern FFH-Gebiet 

„Salzach und Unterer Inn“ (Stand: 21.03.2011); SPA Gebiet Salzach und Inn (Stand 
24.04.2008) 

• Verordnung über das Naturschutzgebiet „Unterer Inn“ (Reg. v. Niedb. 1972, zuletzt geän-
dert 1992) 

• Studie „Ökologisches Restrukturierungspotential der Innstufen an der Grenzstrecke zwi-
schen Österreich und Deutschland“ (ezb TB Zauner & Landschaft+Plan Passau, 2011) 

• Gewässerentwicklungskonzept (WWA-Deggendorf / Passau) 
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• Fischereifachlicher Beitrag zum Managementplan für das FFH-Gebiet „Salzach und Unte-
rer Inn“ (7744-371). Ezb – TB Zauner GmbH, Engelhartszell. 

• Flächennutzungsplan Gemeinde Ering 

2.3 Methodik der Eingriffs- und Ausgleichsflächenermittlung 
Die Ermittlung des Flächenbedarfs für Kompensationsmaßnahmen erfolgte nach der Bayeri-
schen Kompensationsverordnung (Stand September 2014), wobei die Ausgleichsfaktoren an 
das anerkannte Verfahren „Vollzugshinweise im Straßenbau“ der Obersten Baubehörde Bay-
ern angelehnt wurden. Im Einzelfall wurde begründet von den Kompensationsfaktoren abge-
wichen.  

Die nicht flächenhaft bewertbaren Auswirkungen wurden – wie in der BayKompV vorgesehen 
– verbal-argumentativ beurteilt, ebenso der hierfür ggfs. notwendige Ausgleichsbedarf. 

3 Beschreibung Ist-Zustand 

3.1 Überblick über das Projektgebiet 
„Das Projekt „Innkraftwerk Ering-Frauenstein – Durchgängigkeit und Lebensraum / Umge-
hungsgewässer“ umfasst folgende Bestandteile (s. Abbildung 10): 

• Umgehungsgewässer im Oberwasser des Kraftwerks mit Ausstiegs- und Dotationsbauwerk 
• Dotationsbauwerke Umgehungsgewässer – Auegewässer, Dotations und Verbindungsgrä-

ben Auengewässer (Altwasserzug) 
• Durchlass unter der Kraftwerkszufahrt zum Unterwasser des Kraftwerks 
• Umgehungsgewässer im Unterwasser des Kraftwerks 

 

 

Abbildung 10: Überblick über das Vorhaben 

Das Planungsgebiet liegt im Regierungsbezirk Niederbayern und erstreckt sich in Fließrich-
tung vom Oberwasser der Staustufe Ering-Frauenstein etwa bei Inn-km 49,9 ins Unterwasser 
des Kraftwerks etwa bis Inn-km 47,5. Es umfasst in diesem Flussabschnitt den gesamten Au-
enbereich des linken, bayerischen Ufers sowie die Dammanlage mit Sickergraben im Ober-
wasser des Kraftwerks. Es gehört der Planungsregion 13 Landshut an. Das Gebiet liegt voll-
ständig in der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn. 

3.2 Naturräumliche Grundlagen 
Der Flusslauf des Inn ist von den Stauhaltungen (hier KW Simbach, Ering-Frauenstein und 
Egglfing-Obernberg) geprägt, sowie von dem flussbegleitenden Auwaldgürtel v.a. an der oro-
grafisch linken (bayerischen) Seite. Der Auwaldgürtel ist - aufgrund der flussbaulichen Maß-
nahmen sowie umfangreicher Rodungen in den sechziger und siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts - nicht mehr durchgängig. Er zerfällt in unterschiedlich große Teilgebiete, die 
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durchschnittlich eine Tiefe von etwa 500 m haben (200 - 800 m). Diese Auwaldgebiete sind 
unterschiedlich stark mit landwirtschaftlichen Flächen durchsetzt. Dazu gehört die Eringer Au 
auf bayerischer Seite. 

Naturräumlich gesehen befindet sich das Projektgebiet im Unteren Inntal, randlich im südli-
chen Teil des Isar-Inn-Hügellandes gelegen, südöstlich des Inntals schließt das Inn-
Hausruckviertler Berg- und Hügelland an. Das Inntal ist auf beiden Seiten durch deutlich Tal-
hänge („Leiten“) begrenzt, die meist mit noch naturnahen Laubwäldern bestanden sind. 

Im Bereich von Ering zählt der Inn mit seinen engeren Auen zu den Obernberger Innauen, 
welche sich auf tiefstem Niveau unmittelbar entlang des Inns von Simbach flussabwärts bis 
hinter Egglfing erstrecken. Sie sind durch die Kette der Wasserkraftwerke und dem damit ver-
bundenem Dammsystem entscheidend geprägt worden. Die anthropogene Überformung 
durch den Bau der Staustufen hat zu einem völligen Verlust der Auendynamik in den nun aus-
gedeichten Flächen geführt. Unterhalb der Kraftwerkstufen tritt eine Absenkung des Grund-
wasserspiegels ein, während vor den Kraftwerksstufen ein Staubereich entsteht. Große Au-
waldgebiete sind durch den Aufstau ständig unter Wasser gesetzt und verschwunden. Dies 
führte auch zu einer Verbreiterung des Inns, die bei Hagenau – Mühlau ca. 2 km beträgt 
(WEICHART 1979), wobei die zunehmende Verlandung allerdings wieder zu Verengungen 
führt. 

Weiter landeinwärts schließt an die Auen auf bayerischer Seite die Pockinger Heide an. Es 
handelt sich um großflächige Schotterterrassen (Niederterrasse), die großenteils intensiv 
ackerbaulich oder für Siedlung und Gewerbe genutzt werden.  

Feingliederung 

Auf der Grundlage der Kartierung der potenziellen natürlichen Vegetation von CONRAD-
BRAUNER (SEIBERT & CONRAD-BRAUNER 1995) können für den bayerischen Teil (Eringer 
Au, Vorland bei Urfar) die oben angeführten naturräumlichen Einheiten weiter unterteilt wer-
den. 

Obernberger Innaue  

Eine für die aktuelle ökologische Situation wesentliche, weitere Unterscheidung ist jene in 
die rezente Au (Stauräume, einbezogene Vorländer) sowie in die ausgedämmte Au (relikti-
sche, fossile Au), die von jeglicher Auendynamik abgeschnitten ist und keinerlei hydrologische 
Verbindung zum Fluss mehr hat. 

Innerhalb der reliktischen Au kann ein tiefer gelegener Bereich von einem höher gelegenen 
Bereich unterschieden werden. Die tieferen Lagen tragen auch aktuell meist noch Auwälder 
(Grauerlenau, Silberweidenwald) und sind von Altwassern durchzogen. Es war dies früher die 
engere, häufig überflutete Aue mit der größten Auendynamik. Im Falle der Eringer Au ist der 
bewaldete der als eigentliche Aue empfundene Bereich. 

Landwärts schließt sich daran ein lückiger Gürtel höhergelegener, früherer Auenstandorte an, 
die potenziell Eschenwälder tragen würden. Aktuell sind dies meist Ackerflächen (höhere La-
gen). Er ist im Fall der Eringer Au durch einen deutlichen Geländeanstieg von von den tieferen 
Lagen abgesetzt (Ackerlagen zwischen bewaldeter, tieferer Au und der Ortschaft Ering). 
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3.3 Flächennutzung 

3.3.1 Freizeitnutzung 
Touristische Infrastruktur konzentriert sich auf die Dämme sowie auf das Umfeld des Kraft-
werks, dessen Zufahrt gleichzeitig den Zugang zu der Auenwelt bildet. Am Kraftwerk Ering-
Frauenstein finden sich aus Sicht der Freizeitnutzung folgende Besonderheiten: 

• Der Übergang über das Kraftwerk ist für Fußgänger und Radfahrer möglich, 
• sowohl auf bayerischer als auch auf oberösterreichischer Seite finden sich Informationsein-

richtungen zu den Stauräumen und den Auen. 
• Auf der Dammkrone verlaufen verschiedene gut markierte, überregionale Radwege (Inn-

radweg, Römerradweg). 
• Das „Infozentrum Europareservat Unterer Inn“ in Ering, also auf bayerischer Seite, bietet 

den Besuchern naturschutzfachliche Informationen an. Zum Programm gehören auch Ex-
kursionen, für vogelkundliche Exkursionen werden die Dammkronenwege genutzt, für Ex-
kursionen in die fossilen Auen der eigens dafür errichtete Auenlehrpfad. 

• Schloss Frauenstein, auf österreichischer Seite, bietet ebenfalls Informationen zum Gebiet 
an, hier auch mit Schwerpunkten zur Geschichte der Schlossanlage selbst, außerdem fin-
det sich hier Gastronomie. Derzeit laufen Planungen, beide Einrichtungen konzeptionell zu 
verbinden. 

3.3.2 Land- und Forstwirtschaft 
Landwirtschaft spielt mittlerweile im Bereich der ausgedämmten Aue (tiefe Auenstufe) kaum 
noch eine Rolle. Die früheren Äcker bei Eglsee wurden im Rahmen des EU-Life-Projekts in 
Biotopflächen umgewandelt, im Anschluss finden sich noch einige Hektar landwirtschaftliches 
Grünland. Im Unterwasser des Kraftwerks liegt derzeit noch inmitten der Au eine große Acker-
fläche, die aber im Rahmen der beantragten Projekte in eine naturnahe Auenlandschaft um-
gestaltet werden wird. 

Die Wälder auf den Anlandungen des Stauraums sind durchweg nicht bewirtschaftet und letzt-
lich auch nicht bewirtschaftbar. Die Wälder der ausgedämmten Eringer Au sind vorwiegend im 
Besitz der öffentlichen Hand, in großen Teil auch zu Naturschutzzwecken durch den Landkreis 
Rottal-Inn erworben. Auch auf den Flächen der Staatsforsten werden Naturschutzbelange be-
sonders berücksichtigt. Die Wälder im Unterwasser des Kraftwerks bis Urfar wurden in letzter 
Zeit in Teilbereichen genutzt, so dass derzeit teilweise Schlagfluren vorliegen. Außerdem hat 
das Hochwasser 2013 zu Veränderungen geführt. 

3.3.3 Jagd, Fischerei 
Jagd und Fischerei ist in allen Auenbereichen präsent. In den Auen finden sich zahlreiche 
Hochsitze. Am Altwasser der Eringer Au finden sich verschiedentlich Stege, die von Angler er-
richtet wurden. 

3.3.4 Wasserwirtschaft, Energienutzung 
Das Kraftwerk Ering-Frauenstein ging 1942 in Betrieb und prägt seitdem mit seinen umfang-
reichen Anlagen (Kraftwerk und Stauwehr, Staudämme mit begleitenden Sickergräben und 
Wegen, Freileitungen, usw.) das Gebiet und dessen Wasserhaushalt. 

Für den Wasserhaushalt sind seit Errichtung des Kraftwerks vor allem zwei Umstände maß-
geblich: 
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• Für den Stauraum wird ein konstantes Stauziel eingehalten 
• Die seitlichen Staudämme verhindern jegliche Interaktion zwischen Fluss und Aue. 

 
Der Wasserhaushalt der ausgedämmten Aue wird nur mehr durch den Grundwasserstrom und 
eventuelle Zuflüsse aus der Niederterrasse bestimmt, im Falle der Eringer Au v.a. der Kirn-
bach. Bei Hochwasserführung des Inns ergibt sich außerdem ein Rückstau aus dem Unter-
wasser des Kraftwerks. Die überwiegende Zeit herrschen aber weitgehend gleichbleibende 
Wasserstände in der ausgedämmten Au und ihren Altwässern. Damit ist eine wesentliche 
standörtliche Charakteristik von naturnahen Auen, gerade auch an alpinen Flüssen, nämlich 
stark schwankende (Grund-) Wasserspiegel, auch mit ausgeprägten Tiefständen, verloren ge-
gangen. 

3.3.5 Flächennutzungsplan Gemeinde Ering 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Ering weist die bestehenden Gebäude und Nutzun-
gen beidseits der Innwerkstraße sowie das Infozentrum zum Europareservat Unterer Inn als 
planerischen Außenbereich aus. 

Besondere Nutzungen im Umfeld des Planungsgebietes stellen das Sondergebiet „SO Foto-
voltaikanlage“  dar, das direkt östlich des Infozentrums in einer ehemaligen Kiesgrube errichtet 
wurde sowie die öffentlichen Sportanlagen in ca. 600 m Entfernung nordöstlich des Kraftwer-
kes. Hier sind auch das Schützenheim und der Hundesportverein untergebracht.  Zwischen 
Sportzentrum und dem südlich gelegen Auwald ist im FNP eine weitere Kiesabbaufläche aus-
gewiesen, die mittlerweile jedoch von Sportanlagen bebaut ist.  

Nordwestlich der Fotovoltaikanlage schließen sich östlich der Innwerksstraße ein mit Wohn-
häusern bebautes kleineres Misch- und ein allgemeines Wohngebiet an. Das einzige Gewer-
begebiet des Ortes liegt im Norden nahe der B12. Hier sind in unmittelbarer Nähe auch das 
Schwimmbad, die Grundschule und der Friedhof situiert.  

Hauptverkehrsader stellt die nördlich vorbeiführende Bundesstraße B 12 dar, von der aus 
Schule, Friedhof und Gewerbegebiet gut zu erreichen sind. Eine weitere gern genutzte Zufahrt 
zum Ort, ist die von Malching nach Ering führende Passauer Straße, die von einer Birkenreihe 
gesäumt wird.   

3.4 Rechtlich geschützte Gebiete und Bestandteile der Natur 

3.4.1 NATURA 2000-Gebiete nach § 32 BNatSchG (FFH- und SPA-Gebiete) 
Vom Vorhaben direkt betroffene ist das folgende Natura 2000-Gebiet:  

FFH-Gebiet „Salzach und Unterer Inn“ DE 7744-371 

Das Gebiet umfasst die zumeist außerhalb der Dämme liegenden reliktischen Auen sowie die 
Dämme selbst zwischen Deining (Grenze zu Oberbayern) und Egglfing (Gesamtfläche 958 
ha). 

Die Bedeutung des Gebietes liegt laut SDB für den Gebietsteil am Inn in den zusammenhän-
genden naturnahen, naturschutzfachlich wertvollen Au- und Leitenwäldern sowie in den Inn-
stauseen als international bedeutsames Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasservögel. 
Besonders hingewiesen wird auf die Weichholzauen in den Stauwurzelbereichen. 
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Die hier betrachtete Teilfläche, die Eringer Au, liegt vollständig im Landkreis Rottal-Inn (Ge-
meinde Ering), die Auen im UW des Kraftwerks liegen im untersten Teil bei Urfar im Landkreis 
Passau (Gemeinde Malching).  

FFH-Gebiet „Salzach und Unterer Inn“: Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL: 

EU-Code: LRT-Name: 
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

Hydrocharitions 
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flu-

itans und des Callitricho-Batrachion 
3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 

des Bidention p.p. 
6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuca-

Brometalia) 
6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuca-

Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
6510 Magere Flachlandmähwiesen 
7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnio 

incanae, Salicion albae) 
91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 (*prioritärer LRT) 

Tabelle 6: Im SDB gelistete LRT‘s des Anh. I FFH-RL im gesamten FFH-Gebiet „Salzach und Unterer Inn“  

Von den im SDB genannten LRT fehlen im Bearbeitungsgebiet: 

• 3270 Flüsse mit Schlammbänken  
• 7220* Kalktuffquellen 
• 9110  Hainsimsen-Buchenwald 
• 9150  Orchideen-Kalk-Buchenwald 

Nicht im SDB aufgeführte LRT: 

Diese LRT/Arten waren für die Auswahl und Aufnahme des Gebietes in das Netz “NATURA 
2000“ nicht maßgeblich bzw. wurden erst nach der Gebietsauswahl bzw. -meldung be-
kannt. Derzeit werden für sie keine gebietsbezogen konkretisierten Erhaltungsziele formu-
liert. 
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LRT die nicht im SDB  genannt sind 

Code-Nr.  Bezeichnung (gekürzt) 
9170 Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald 

Tabelle 7: Im SDB  nicht gelistete LRT, die im Gebiet vorkommen 

Nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützte Tierarten im FFH-Gebiet (im SDB aufgeführt): 

Im Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet DE 7939-301 (BAYLFU, Stand 05/1998, Fortschrei-
bung 12/2004) werden folgende Arten nach Anhang II FFH-RL genannt und bewertet: 

Tierarten des Anhangs II FFH-RL (lt. SDB): 

EU-Code Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 
1337 Castor fiber Biber 
5339 Rhodeus sericeus amarus Bitterling 
2485 Eudotontomyzon mariae* Ukrainisches Bachneunauge (“Donau-

Neunauge”) 
1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
1355 Lutra lutra Fischotter 
1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 
1193 Bombina variegate Gelbbauchunke 
1163 Cottus gobio Groppe 
1105 Hucho hucho Huchen 
1166 Triturus cristatus Kammmolch 
1086 Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer 
1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 
1078 Euplagia quadripunctaria Spanische Flagge 

*Das im SDB genannte E. vladykovi kommt am unteren Inn nicht vor, richtig ist E. mariae. Auch im Entwurf des Managementplans für 
das FFH-Gebiet „Salzach und Unterer Inn“ wird ausschließlich von E. mariae ausgegangen (RATSCHAN, C., JUNG, M. & G. ZAUNER 
(2014). 

Tabelle 8: Im SDB gelistete Arten  des Anh. II FFH-RL  

Weitere nachgewiesene und nicht im SDB genannte Arten nach Anhang II der FFH-RL sind: 
• Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 
• Großes Mausohr (Myotis myotis) 
• Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 
• Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 
Weitere Angaben zu den Anhang II- Arten finden sich in Kapitel 5.10.1. 

Nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützte Pflanzenarten 

Im SDB ist der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) genannt. Am Unteren Inn sind innerhalb 
des FFH-Gebiets keine Vorkommen bekannt. 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele  

Erhalt der Vielfalt an naturnahen, oft durch traditionelle Nutzungen geprägten großflä-
chigen Fluss- und Auen-Lebensräume mit ihrem Reichtum an wertbestimmenden Pflan-
zen- und Tierarten von Inn und Salzach mit Böschungen der Talterrassen sowie Erhalt 
der sekundären spontanen Prozesse von Sedimentation, Erosion und Sukzession in 
den weitläufigen Stauräumen. 
1. Erhalt der Salzach und des Unteren Inns als Flüsse der planaren bis montanen 

Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion so-
wie als Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 
des Bidention p.p. durch Erhalt der guten Wasserqualität. Erhalt der unverbauten 
Flussabschnitte sowie ausreichend stö-rungsfreier, unbefestigter Uferzonen. Erhalt 
der Durchgängigkeit und Anbindung der Seitenge-wässer. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit der Flüsse sowie einer naturnahen, durchgängigen 
Anbindung der Altgewässer und der einmündenden Bäche. Erhalt eines naturna-
hen, dynamischen Gewässerregimes mit regelmäßiger Überflutung bzw. Überstau-
ung der Salzach und Zuflüsse. Erhalt der Dynamik des Inns im Bereich der Stau-
seen. Erhalt der Gewäs-servegetation und Verlandungszonen der Altgewässer so-
wie der Stauseen am Inn. Erhalt einer ausreichenden Ungestörtheit der 
Stillgewässer. 

2. Erhalt der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions in ihren individuellen physikalischen, chemischen und mor-
phologischen Eigenschaften, besonders auch als Lebensräume unterschiedlicher 
makrophytischer Wasserpflanzenvegetation. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung unbelasteter Kalktuffquellen (Cratoneurion). Erhalt 
der ausreichenden Versorgung mit hartem Quellwasser und mit Licht sowie durch 
die Minimierung mechanischer Belastungen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe in nicht von Neophyten dominierter Ausprägung und 
in der regionstypischen Artenzusammensetzung. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Ver-
buschungsstadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit bemer-
kenswerten Orchideen, und der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pra-
tensis, Sanguisorba officinalis) auf Dämmen, Hochwasserdeichen und im Auwald-
gürtel (Brennen!) in ihren nutzungsgeprägten Aus-bildungsformen mit ihren cha-
rakteristischen Pflanzen- und Tierarten unter Berücksichtigung der ökologischen 
Ansprüche wertbestimmender Arten. Erhalt ihrer Standortvoraussetzungen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum), 
Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) und Mitteleuropäischen Orch-
ideen-Kalk-Buchenwälder (Cephalanthero-Fagion) mit ihren Sonderstandorten und 
Randstrukturen (z. B. Waldmäntel und Säume, Waldwiesen, Blockhalden) sowie in 
ihrer naturnahen Ausprägung und Altersstruktur. Erhalt ggf. Wiederherstellung ei-
nes ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrü-
chigen Bäumen und natürlichen Spaltenquartieren (z.B. absterbende Rinde) zur Er-
füllung der Habitatfunktion für daran gebundene Arten und Lebensgemeinschaften. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
mit ihren Sonderstandorten sowie in ihrer naturnahen Ausprägung und Altersstruk-
tur. Erhalt ggf. Wieder-herstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und 
Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrü-chigen Bäumen und natürlichen Spalten-
quartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion für daran ge-
bundene Arten und Lebensgemeinschaften. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) und der Hartholzauewälder 
mit Quercus ro-bur, Ulmus laevis und Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxi-
nus angustifolia (Ulmenion minoris) mit ausreichendem Alt- und Totholzanteil und 
der natürlichen Dynamik auf ext-remen Standorten. Erhalt des Wasserhaushalts, 
des natürlichen Gewässerregimes, der naturnahen Struktur und Baumarten-
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Zusammensetzung. Erhalt von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altgewässer, Sei-
gen und Verlichtungen. Erhalt der feuchten Staudensäume 

9. Erhalt ggf. Entwicklung von Population des Huchens durch Erhalt ggf. Wiederher-
stellung der Qualität der Fließgewässer für alle Lebensphasen dieser Fischart so-
wie ausreichend große Laich- und Jungtierhabitate. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des naturgemäßen Fischartenspektrums und der Lebens- und Fortpflanzungsbe-
dingungen für Beutefischarten. 

10. Erhalt ggf. Entwicklung von Populationen von Groppe und Donau-Neunauge, 
durch Erhalt ggf. Wiederherstellung der Qualität der Fließgewässer als Lebens-
raum für alle Lebensphasen dieser Fischarten mit ausreichend großen Laich- und 
Jungtierhabitaten. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. Erhalt von Fließ- und 
Stillgewässern mit für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen. Erhalt der 
typischen Fischbiozönose mit geringen Dichten von Raubfischen. Erhalt von re-
produzierenden Muschelbeständen. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schlammpeitzgers durch ein 
ausreichendes Angebot an weichgründigen sommerwarmen Altgewässerberei-
chen und Verlandungsbuchten. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in den Flüssen Salzach 
und Inn mit ihren Auenbereichen, deren Nebenbächen mit ihren Auenberei-
chen, Altgewässern und in den natürlichen oder naturnahen Stillgewässern. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber aus-
gelösten dynamischen Prozesse. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Fischotters durch Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer und Au-
en, besonders durch die Erhalt von Wanderkorridoren entlang von Gewässern 
und unter Brücken. Erhalt ggf. Wiederherstellung aus-reichend ungestörter, struk-
turreicher Fließgewässer mit ausreichend extensiv genutzten unbebauten Über-
schwemmungsbereichen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung von für die Fortpflanzung geeigneten Kleingewässern (fischfreie, 
vegetationsarme, besonnte Gewässer) sowie der Landhabitate einschließlich ihrer 
Vernetzung. 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Gelbbauchunken-Population. Erhalt ihres Le-
bensraums ohne Zerschneidungen, besonders durch Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung eines Systems für die Fort-pflanzung geeigneter und vernetzter Klein- und 
Kleinstgewässer. Erhalt dynamischer Prozesse, die eine Neuentstehung sol-
cher Laichgewässer ermöglichen. 

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Scharlachkäfers. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung eines dauerhaften Angebots an Altbäumen, vor allem Pappeln 
und Weiden. Erhalt von Auenwäldern. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings. Erhalt der Lebensräume des Ameisenbläulings, insbesondere in 
ihren nutzungsgeprägten habitatsichernden Ausbildungen. Erhalt der Ver-
netzungsstrukturen. 

19. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer zukunftsträchtigen Population der Spani-
schen Flagge. Erhalt ihres Komplexlebensraums aus blütenreichen Offenland-
strukturen (besonders Waldblößen und mageren Säumen) und vielgestaltigen 
Waldstrukturen einschließlich Verjüngungsstadien mit Vorwaldgehölzen. 

20. Erhalt ggf. Entwicklung einer nachhaltig überlebensfähigen Frauenschuh-
Population, insbesondere einer angemessenen Lichtversorgung auf trockenen, 
basischen Waldböden mit nur mäßiger Nährstoffversorgung. 

Tabelle 9: Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele FFH-Gebiet 
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SPA-Gebiet „Salzach und Inn“ DE 7744-471  

Das Vogelschutzgebiet „Salzach und Inn“ umfasst neben den reliktischen, ausgedämmten 
Auen auch die Stauräume mit ihren Verlandungszonen mit Röhrichten, Inseln und jungen 
Waldsukzessionsflächen. Das Gebiet ist 4.839 ha groß. Nach Arten- und Individuenzahl han-
delt es sich um eines der bedeutendsten Brut-, Rast-, Überwinterungs- und Mausergebiete im 
mitteleuropäischen Binnenland. 

Vogelarten des Anhangs I VS-RL(lt. SDB modifiziert – Artenliste aus Artenschutzgrün-
den unvollständig/verkürzt): 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 
A272 Luscinia svecica (Erithacus cyanecula) Blaukehlchen 
A229 Alcedo atthis Eisvogel 
A094 Pandion haliaetus Fischadler 
A193 Sterna hirundo Flussseeschwalbe 
A140 Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer 
A234 Picus canus Grauspecht 
A151 Philomachus pugnax Kampfläufer 
A023 Nycticorax nycticorax Nachtreiher 
A338 Lanius collurio Neuntöter 
A002 Gavia arctica Prachttaucher 
A029 Ardea purpurea Purpurreiher 
A021 Botaurus stellaris Rohrdommel 
A081 Circus aeruginosus Rohrweihe 
A074 Milvus milvus Rotmilan 
A176 Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe 
A073 Milvus migrans Schwarzmilan 
A236 Dryocopus martius Schwarzspecht 
A030 Ciconia nigra Schwarzstorch 
A075 Haliaeetus albicilla Seeadler 
A026 Egretta garzetta Seidenreiher 
A027 Egretta alba Silberreiher 
A038 Cygnus cygnus Singschwan 
A197 Chlidonias niger Trauerseeschwalbe 
A119 Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 
A215 Bubo bubo Uhu 
A103 Falco peregrinus Wanderfalke 
A072 Pernis apivorus Wespenbussard 
A617-A Ixobrychus minutus Zwergdommel 

Tabelle 10: Vogelarten des Anhangs I VS-RL 

Zugvögel nach Art. 4 (2) VS-RL: 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 
A048 Tadorna tadorna Brandgans 
A168 Actitis hypoleucos Flussuferläufer 
A043 Anser anser Graugans 
A160 Numenius arquata Großer Brachvogel 
A142 Vanellus vanellus Kiebitz 
A055 Anas querquedula Knäkente 
A058-A Netta rufina Kolbenente 
A052 Anas crecca Krickente 
A179 Larus ridibundus Lachmöwe 
A056 Anas clypeata Löffelente 
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A604 Larus michahellis Mittelmeermöwe 
A337 Oriolus oriolus Pirol 
A162 Tringa totanus Rotschenkel 
A067 Bucephala clangula Schellente 
A051 Anas strepera Schnatterente 
A053 Anas platyrhynchos Stockente 
A145 Calidris minuta Zwergstrandläufer 

Tabelle 11: Zugvögel nach Art. 4(2) VS-RL 

Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele 

Erhalt ggf. Wiederherstellung der Vogellebensräume am Unteren Inn und an der Salzach, die zu 
den bedeutendsten Brut-, Rast-, Überwinterungs- und Mausergebieten im mitteleuropäischen Bin-
nenland zählen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend großer ungestörter Stillgewässerbe-
reiche und Nahrungshabitate, insbesondere im RAMSAR-Gebiet „Unterer Inn“. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung fließgewässerdynamischer Prozesse, insbesondere an der Salzach. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der auetypischen Vielfalt an Lebensräumen und Kleinstrukturen mit Au- und 
Leitenwäldern, Kiesbänken, Altgewässern, Flutrinnen, Gräben, Röhrichtbeständen etc. sowie des 
funktionalen Zusammenhangs mit den angrenzenden Gebieten auf österreichischer Seite. 
1. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume als international 

bedeutsame Rast- und Überwinterungsgebiete für zahlreiche, vielfach gefährdete Vogelar-
ten, darunter Prachttaucher, Nachtreiher, Purpurreiher, Seidenreiher, Silberreiher, Sing-
schwan, Trauerseeschwalbe, Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Tüpfelsumpfhuhn, Mit-
telmeermöwe, Graugans sowie Zugvogelarten wie Knäkente, Krickente, Löffelente, Kol-
benente, Stockente, Schellente, Großem Brachvogel, Rotschenkel, Kiebitz und Zwerg-
strandläufer, insbesondere an den Inn-Stauseen sowie im Mündungsgebiet der Salzach in den 
Inn. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume, großräumiger 
Laubwald-Offenland-Wasser-Komplexe und Auebereiche als Brut- und Nahrungshabitate 
von Seeadler, Fischadler, Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung störungsarmer Räume um die Brutplätze, insbesondere zur Brut- und Auf-
zuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m für Seeadler und Fischadler; Radius i.d.R. 200 m für Rotmilan, 
Schwarzmilan und Wespenbussard) und Erhalt der Horstbäume. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume, großräumiger 
Laubwald-Offenland-Wasser-Komplexe und Auebereiche als Brut- und Nahrungshabitate 
des Schwarzstorchs. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um den Brut-
platz, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m) und Erhalt der Horstbäu-
me. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung individuenreicher Wasservogelbestände als Nahrungsgrundlage für 
Uhu und Wanderfalke. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände des Uhus (vor allem an den Steilhängen) 
und seiner Lebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um den 
Brutplatz, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m) und Erhalt der Horst-
bäume. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände von Flussseeschwalbe, Schwarzkopfmö-
we, Schnatterente, Brandgans und Lachmöwe sowie ihrer Lebensräume. Insbesondere Er-
halt von 
offenen oder lückig bewachsenen Kies- und Sandbänken, Verlandungszonen, deckungsrei-
chen Inseln und Uferzonen an nahrungsreichen Stillgewässern, besonders im Bereich der 
Inn- Stauseen und im Salzach-Mündungsgebiet. Dort auch Erhalt ggf. Wiederherstellung aus-
reichend störungsarmer Areale um die Brutplätze in der Mauser-, Vorbrut- und Brutzeit. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände der Röhricht- und Verlandungsbereiche 
(Rohrweihe, Zwergdommel und Blaukehlchen), insbesondere an den Inn-Stauseen und 
der Salzachmündung sowie in Altwassern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter, reich 
gegliederter Altschilfbestände einschließlich angrenzender Schlammbänke, Gebüsche und 
Auwaldbereiche, auch für die Rohrdommel als Gastvögel. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände von Flussseeschwalbe, Flussuferläufer 
und anderen Fließgewässerarten sowie ihrer Lebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung ei-
ner möglichst naturnahen Fließgewässerdynamik mit Umlagerungsprozessen, die zu Sand- 
und Kiesinseln unterschiedlicher Sukzessionsstadien als Bruthabitate führen. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung störungsfreier Areale um die Brutplätze in der Vorbrut- und Brutzeit. 
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9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutvogelbestände der Laubwälder (Grauspecht, Schwarz-
specht, Pirol) und ihrer Lebensräume. Insbesondere Erhalt der struktur- und artenrei-
chen Auwälder sowie Hangleitenwälder an der Salzach und anderer großflächiger Wälder mit 
einem ausreichenden Angebot an Alt- und Totholz sowie mit lichten Strukturen als Amei-
senlebensräume (Nahrungsgrundlage für die Spechte). Erhalt eines ausreichenden Ange-
bots an Höhlenbäumen, auch für Folgenutzer wie die Schellente. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Brutbestands des Neuntöters und seiner Lebensräume, 
insbesondere strukturreiche Gehölz-Offenland-Komplexe mit Hecken und Einzelgebüschen. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der arten-, insbesondere insektenreichen offenen Bereiche, 
auch als Nahrungshabitate von Spechten und Greifvögeln. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Brutbestands des Eisvogels einschließlich seiner Le-
bensräume, insbesondere von Fließgewässerabschnitten mit natürlichen Abbruchkanten und 
Steilufern sowie von umgestürzten Bäumen in oder an den Gewässern als Jagdansitze. 

Tabelle 12: Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele SPA-Gebiet 

Natura 2000-Gebiete in Österreich 

Spiegelbildlich finden sich in der österreichischen Hälfte des Inns ebenfalls entsprechende 
Schutzgebiete. Diese werden aber nicht unmittelbar berührt und werden hier nur der Vollstän-
digkeit halber mit aufgeführt: 

• Europaschutzgebiet Unterer Inn (Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet, AT3105000) 
• FFH-Gebiet Auwälder am Unteren Inn (AT3119000) 

3.4.2 Besonders und streng geschützte Arten 
Zu den streng und/oder besonders geschützten Arten im Sinne § 7 (2) Nr. 13 und Nr. 14 
BNatSchG zählen: 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL 92/43/EWG 
• Europäische Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG, 

VRL) 

Im Untersuchungsgebiet wurden 2015 Kartierungen von relevanten Arten durchgeführt (NA-

TURECONSULT / Altötting i.A. LANDSCHAFT+PLAN PASSAU) und ein Artenschutzbeitrag nach 
§§ 44 und 45 BNatSchG erarbeitet.  

In den „Naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ 
(BÜRO LANDSCHAFT + PLAN PASSAU IN ZUSAMMENARBEIT MIT BÜRO NATURECONSULT, ALTÖTTING, 
2016) wurde geprüft, ob durch das Vorhaben die Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 
für vorkommende oder zu erwartende Arten im Untersuchungsraum berührt werden. Die sich 
aus den Untersuchungen zur saP ergebenden, erforderlichen artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen werden in den vorliegenden LBP übernommen. Das Ergebnis ist im Kapitel Ergebnis 
der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)5.12 zusammengefasst dargestellt.  

3.4.3 Schutzgebiete nach §§ 23 – 29 BNatSchG 
Die nachfolgend aufgeführten Schutzgebiete sind in der „Übersichtskarte Schutzgebiete“  und 
im Bestandsplan des LBPs eingetragen: 

 Naturschutzgebiete (NSG): 3.4.3.1
Das Naturschutzgebiet „Unterer Inn“ umfasst im Bereich des Umgehungsgewässers im We-
sentlichen die Wasserflächen des Inns. 
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Naturschutzgebiet Unterer Inn 

Das Gebiet umfasst die Staubereiche des Inn jeweils oberhalb der Kraftwerke Ering-
Frauenstein und Egglfing-Obernberg sowie Teile der angrenzenden Auwälder in der Stadt Sim-
bach am Inn und in den Gemeinden Stubenberg und Ering (Lkrs. Rottal-Inn) sowie Malching 
und Bad Füssing (Lkrs. Passau). Das NSG hat eine Größe von 729,22 ha und wurde 1972 erlas-
sen. 

Im Naturschutzgebiet ist es verboten, Veränderungen vorzunehmen (§3 der VO), insbeson-
dere 

a) Bodenbestandteile abzubauen, neue Wege anzulegen oder bestehende zu verändern, 
Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt auf an-
dere Weise zu verändern; 

b) die Wasserläufe, deren Ufer, den Grundwasserstand oder den Zu- und Ablauf des Wassers 
zu verändern; 

c) bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu errichten oder wesentlich zu 
verändern, auch wenn sie nicht baugenehmigungspflichtig sind; 

d) die Pflanzen- oder Tierwelt durch standortfremde Arten zu verfälschen; 
e) Rodungen in den Auwäldern vorzunehmen.  

Ferner ist es verboten (§ 4 der VO) 

a) wildwachsende Pflanzen zu entnehmen oder zu beschädigen oder Wurzeln, Wurzelstöcke, 
Knollen, Zwiebeln oder Rosetten solcher Pflanzen auszureißen, auszugraben oder zu be-
schädigen, unbeschadet besonderer naturschutzrechtlicher Vorschriften; 

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem Fang Vor-
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brutstätten wegzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet be-
sonderer naturschutzrechtlicher Vorschriften; 

c) das Gelände zu verunreinigen, unbeschadet der Vorschriften des Abfallbeseitigungsge-
setzes; 

d) zu zelten, zu lagern, Feuer anzumachen, zu lärmen oder Tonübertragungsgeräte oder 
Tonwiedergabegeräte zu benutzen, wenn andere Personen dadurch belästigt oder freile-
bende Tiere beunruhigt werden können, unbeschadet der besonderen Vorschriften des 
Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes; 

e) außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen zu reiten oder mit Kraftfahr-
zeugen aller Art, Wohnwagen und Fahrrädern zu fahren oder diese dort abzustellen; 
ausgenommen hiervon sind Dienstfahrzeuge der staatlichen Wasserwirtschaftsverwal-
tung; 

f) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, die nicht aus- schließlich auf den Schutz des Ge-
biets hinweisen; 

g) mit Booten zu fahren, wenn sie mit Motor angetrieben werden; ausgenommen hiervon 
sind Polizei- und Zollboote sowie Wasserfahrzeuge der staatlichen Wasserwirtschaftsver-
waltung; 

h) mit anderen als den unter Buchst.  g  genannten Booten in der Zeit vom 1. Mai bis 31. 
August zu fahren; 

i) Inseln und sich bildende Sandbänke sowie den Leitdamm am Inn ab Kilometer 53,4 
flussaufwärts zu betreten oder anzufahren. 
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Unberührt von den Verboten der §§ 3 und 4 bleiben (§ 5(1) der VO) 

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd, des Jagdschutzes und der Fischerei mit Ausnah-
me der Jagd auf Wasservögel; 

b) die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung; 
c) die durch den Kraftwerksbetrieb bedingten Maßnahmen, insbesondere die Fluss- und 

Uferunterhaltung; 
d) Instandhaltungsmaßnahmen an der 220kV-Leitung der Bayernwerke AG sowie an der 

30kV-Leitung des Überlandwerkes Rotthalmünster bei Flusskilometer 47,7; 
e) die zum Schutz, zur Überwachung, wissenschaftlichen Untersuchung, Pflege, Optimie-

rung oder Entwicklung des Naturschutzgebietes notwendigen und von der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde oder der höheren Naturschutzbehörde angeordneten oder 
mit ihnen abgestimmten Maßnahmen 

In Österreich findet sich ebenfalls ein entsprechendes Naturschutzgebiet, das jedoch von dem 
Vorhaben nicht berührt wird (Naturschutzgebiet Unterer Inn NSG 112). 

 Naturdenkmale (ND) 3.4.3.2
Im Umfeld der untersuchten Auen findet sich das Naturdenkmal „Kastanienallee Gemeinde 
Ering“ (ND 02540). Es handelt sich um die Kastanienallee, die entlang der gesamten Kraft-
werkszufahrt steht. 

3.4.4 Ramsar-Gebiet, Feuchtgebiet internationaler Bedeutung 
1976 wurde das Gebiet „Unterer Inn, Haiming-Neuhaus“ in die Ramsar-Konvention der ge-
schützten Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung aufgenommen. Es erfasst auf 55 
Flusskilometer mit einem Umfang von 1.955 ha die gesamte Kette der vier Stauräume vom 
Innspitz (Salzachmündung) bis zur Mündung der Rott. 

1982 wurde außerdem das oberösterreichische Ufer als Ramsargebiet „Stauseen am Unteren 
Inn“ ausgewiesen. Zusammen haben die beiden Ramsargebiete heute 2825 ha. 

Eine Deklaration als Ramsar-Gebiet ist keine Schutzkategorie im eigentlichen Sinne, das 
heißt, sie stellt keine konkrete rechtliche Handhabe dar, sondern ist ein „Prädikat (Gütesie-
gel)“, der Schutz selbst ist auf freiwilliger Basis der Unterzeichnerstaaten. 

1979 bekam die Region den Titel „Europareservat Unterer Inn“ verliehen. Es erstreckt sich 
grenzüberschreitend über eine Fläche von insgesamt 5.500 ha, ca. 3.500 ha auf deutscher 
und 2.000 ha auf österreichischer Seite (Quelle Wikipedia). 

Europareservat ist ein Prädikat, das vom Internationalen Rat für Vogelschutz an Vogelschutz-
gebiete verliehen wird, die folgende Merkmale aufweisen: 

• internationale Bedeutung 
• Lebensraum einer beachtlichen Zahl an Wat- und Wasservögeln (Relevanz nach internati-

onaler Ramsar-Konvention über die Feuchtgebiete) 
• Anerkennung der Schutzwürdigkeit durch die Organisation BirdLife International (Important 

Bird Area) 
• Bewachung und wissenschaftliche Betreuung 
• Sicherung mindestens des Kernbereichs als nationales Naturschutzgebiet 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Rat_f%C3%BCr_Vogelschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzgebiet
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzgebiet
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenpfeiferartige
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasservogel
http://de.wikipedia.org/wiki/Ramsar-Konvention
http://de.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
http://de.wikipedia.org/wiki/Important_Bird_Area
http://de.wikipedia.org/wiki/Important_Bird_Area
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
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• mindestens ein Teilverbot der Jagd für die zu schützenden Vögel im größten Teil des Re-
servats und der Ausschluss anderer Beunruhigungen 

3.4.5 Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG  
Folgende im Gebiet vorkommende Vegetationstypen und Lebensräume sind als Biotope ge-
schützt. Es handelt sich meist auch um LRT nach Anhang I der FFH-RL. Die mageren Flach-
landmähwiesen, obwohl mittlerweile durch die Intensivierung der Landwirtschaft stark zurück-
gedrängt, unterliegen bisher nicht dem Biotopschutz nach dt. Recht. 

Biotope nach  § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG im Bearbeitungsgebiet 
Code                              
Biotopwertliste 

Bezeichnung FFH-LRT 

LRT 3150 
S133-SU00BK 
S133-VU3150 
R121-VH3150 
R123-VH315 

Eutrophe Stillgewässer, natürlich oder naturnah; incl. angrenzen-
der Verlandungszonen 

X 

S133-SU00BK Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Gewässern  
Q222-QF00BK 
LRT 7220* 

Kalkreiche Quellen, natürlich oder naturnah 
Kalktuffquellen (teils aber degradiert, dann nicht FFH-LRT) 

 
X 

F31-FK00BK 
F31-FW3220 
F14-FW00BK 
F14-FW3220 
F15-FW3220 
LRT 3220 

Mäßig veränderte Fließgewässer / Periodisch bis episodisch 
trockenfallende Lebensräume an Fließgewässern: Wechselwas-
serbereiche an Fließgewässern, bedingt naturnah / Alpine Flüsse 
mit krautiger Ufervegetation 

 
 
 
 
 

X 
LRT 3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 

des Ranunculion fluitantis 
X 

LRT 6210 
G312-GT6210 
G314-GT6210 

Magerrasen, basenreich x 

G221-GN00BK Seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe  
G313-GL00BK Sandmagerrasen  
LRT 6430  
K123-GH00BK 
 

Staudenfluren feuchter bis nasser Standorte 
Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren / mäßig arten-
reiche Säume  

X 

R113-GR00BK Großröhrichte außerhalb der Verlandungsbereiche / sonstige 
Landröhrichte 

 

R121-VH00BK Großröhrichte der Verlandungsbereiche: Schilf-Wasserröhrichte  
R31-GG00BK Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone  
R322-VC00BK Großseggenriede eutropher Gewässer  
L112-9170 
LRT 9170 

Eichen-Hainbuchenwälder wechseltrockener Standorte X 

B111-WD00BK Wärmeliebende Gebüsche 
 

 

B114-WG00BK Auengebüsche mit überwiegend einheimischen, standortgerech-
ten Arten 
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Code                              
Biotopwertliste 

Bezeichnung FFH-LRT 

L521-WA91E0* 
B114-WA91E0* 
LRT 91E0* 

Weichholzauenwälder (Grauerlenauen, Silberweidenauen, Erlen-
Eschen-Auen) 

X 

L531-WA91F0 
L532-WA91F0 

Hartholzauenwälder X 

LRT 9180* 
L312-9180* 

Schlucht- und Hangmischwälder 
 

X 
 

Tabelle 13: Geschützte Biotope Vegetationseinheiten nach  § 30 BNatSchG  bzw. Art 23 BayNatSchG 

Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder Gebüsche einschließlich Ufergehölze oder -
gebüsche in freier Natur stehen zudem unter dem gesetzlichen Schutz von Art. 16 Bay-
NatSchG. Nach Art. 16 BayNatSchG ist es verboten, „Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze 
oder –gebüsche einschließlich Ufergehölze oder –gebüsche zu roden, abzuschneiden, zu fäl-
len oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen“.  

3.4.6 Amtlich kartierte Biotope  
Der Großteil der Eringer Au und der flussab anschließenden Bereiche ist als schützenswertes 
Biotop kartiert, ebenso Großteile der Mininger Au (Biotopkartierung derzeit in Neubearbei-
tung). Die ausgewiesenen Biotopflächen sind im Anhang auf der Karte „Schutzgebiete darge-
stellt“. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Art der kartierten Biotope: 

  



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 42 von 300 

 

Amtlich kartierte Biotope  

Biotop 
Hauptnummer 

Biotop 
Teilfläche 

Erfasste Biotoptypen 

7645-0005 7645-0005-001 
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte 
Moorstandorte) 30%, Feldgehölz, natur-
nah 70% 

7645-0043 7645-0043-001 Auwälder 100% 
7645-0044 7645-0044-001 Auwälder 100% 

7744-0055 7744-0055-003 

Gewässer-Begleitgehölze, linear 90%, 
Feldgehölz, naturnah 5%, Feuchte und 
nasse Hochstaudenfluren, planar bis 
montan 5% 

7744-0081 7744-0081-004 

Großseggenried 1%, Verlandungsröh-
richt 6%, Gewässer-Begleitgehölze, 
linear 90%, Feuchte und nasse Hoch-
staudenfluren, planar bis montan 3% 

7744-0081 7744-0081-005 

Großseggenried 1%, Verlandungsröh-
richt 6%, Gewässer-Begleitgehölze, 
linear 90%, Feuchte und nasse Hoch-
staudenfluren, planar bis montan 3% 

7744-0082 7744-0082-001 

Mesophiles Gebüsche, naturnah 60%, 
Magerrasen, basenreich 20%, Magere 
Altgrasbestande und Grünlandbrache 
20%, Artenreiches Extensivgrünland 
10% 

7744-0083 7744-0083-001 

Unterwasser- und Schwimmblattvegeta-
tion 8%, Großseggenried 5%, Sonstiger 
Feuchtwald (incl. degenerierte Moor-
standorte) 15%, Verlandungsröhricht 
35%, Gewässer-Begleitgehölze, linear 
20% 

7744-0083 7744-0083-002 

Unterwasser- und Schwimmblattvegeta-
tion 8%, Großseggenried 5%, Sonstiger 
Feuchtwald (incl. degenerierte Moor-
standorte) 15%, Verlandungsröhricht 
35%, Gewässer-Begleitgehölze, linear 
20% 

7744-0083 7744-0083-003 

Unterwasser- und Schwimmblattvegeta-
tion 8%, Großseggenried 5%, Sonstiger 
Feuchtwald (incl. degenerierte Moor-
standorte) 15%, Verlandungsröhricht 
35%, Gewässer-Begleitgehölze, linear 
20% 

7744-0084 7744-0084-001 Auwälder 100% 
7744-0084 7744-0084-002 Auwälder 100% 
7744-0084 7744-0084-003 Auwälder 100% 
7744-0084 7744-0084-004 Auwälder 100% 
7744-0084 7744-0084-005 Auwälder 100% 

7744-0085 7744-0085-001 

Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte 
Moorstandorte) 40%, Feldgehölz, natur-
nah 50%, Mesophiles Gebüsche, natur-
nah 10% 

7744-0085 7744-0085-002 

Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte 
Moorstandorte) 40%, Feldgehölz, natur-
nah 50%, Mesophiles Gebüsche, natur-
nah 10% 

7744-0086 7744-0086-001 Verlandungsröhricht 7%, Auwälder 80%, 
Feuchtgebüsche 13% 
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7744-0087 7744-0087-001 Hecken, naturnah 90%, Mauer- und 
Ritzenvegetation 10% 

7745-0005 7745-0005-001 
Feldgehölz, naturnah 70%, Sonstiger 
Feuchtwald (incl. degenerierte Moor-
standorte) 30% 

7745-0006 7745-0006-001 

Verlandungsröhricht 10%, Gewässer-
Begleitgehölze, linear 80%, Feuchte und 
nasse Hochstaudenfluren, planar bis 
montan 10% 

7745-0007 7745-0007-001 

Verlandungsröhricht 2%, Auwälder 90%, 
Feuchtgebüsche 5%, Feuchte und nas-
se Hochstaudenfluren, planar bis mon-
tan 3% 

7745-0035 7745-0035-001 Verlandungsröhricht 90%, Initiale Gebü-
sche und Gehölze 10% 

7745-0036 7745-0036-001 Auwälder 100% 
7745-0039 7745-0039-001 Auwälder 100% 
7745-0040 7745-0040-001 Auwälder 100% 
7745-0040 7745-0040-002 Auwälder 100% 

7745-0041 7745-0041-001 Verlandungsröhricht 60%, Initiale Gebü-
sche und Gehölze 40% 

7745-0041 7745-0041-002 Verlandungsröhricht 60%, Initiale Gebü-
sche und Gehölze 40% 

7745-0041 7745-0041-003 Verlandungsröhricht 60%, Initiale Gebü-
sche und Gehölze 40% 

7745-0042 7745-0042-001 Auwälder 100% 
7745-0043 7745-0043-001 Auwälder 100% 
7745-0044 7745-0044-001 Auwälder 100% 

Tabelle 14: Amtlich kartierte Biotope  

3.4.7 Sonstige Schutzgebiete und –objekte 

 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete gemäß Regionalplan Südostbayern 3.4.7.1
Gemäß der Karte 3 „Natur und Landschaft“ des Regionalplans der Region 13 (Landshut) sind 
die engeren Auen als „Landschaftliche Vorbehaltsgebiete“ ausgewiesen. Die Abgrenzung ent-
spricht weitgehend jener des Life-Projektgebietes (Stand 2006). Die Eringer Au sowie das 
Vorland bis Urfar sind vollständig einbezogen. 

In Landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen von Naturschutz und der  Land-
schaftspflege ein besonderes Gewicht zu, was bei raumbedeutsamen Planungen beachtet 
werden soll.  

 Schutzgebiete nach dem Bayerischen Waldgesetz (BayWaldG) 3.4.7.2
Waldfunktionsplan „Landshut“ (Fassung 2014)) 

Eringer Au: Wald mit besonderer Bedeutung für den regionalen Klimaschutz, als Lebensraum 
und für Landschaftsbild sowie als Erholungswald. Die gesamten Auwälder sind außerdem als 
Bannwald nach Art. 11 BayWaldG ausgewiesen. Bannwälder müssen in ihrer „Flächensub-
stanz erhalten werden“. 
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 Schutzobjekte nach den Denkmalschutzgesetzen 3.4.7.3
Baudenkmale, Kulturgüter/ sonstige landschaftsprägende Elemente mit Bedeutung für die Er-
holung 

Baudenkmale wurden in der näheren Umgehung nicht ausgewiesen. Von besonderer Bedeu-
tung sind im weiteren Umgriff die ortsbildprägenden Kastanienallee an der Innwerkstraße, der 
historische Ortskern von Ering mit Schloss und  Schloss Frauenstein auf der gegenüberliegen-
den Innseite Auch das Kraftwerk selbst ist als landschaftsprägendes, wenn auch technisches 
Element von Bedeutung für Erholung und das Landschaftsbild.  

Bodendenkmale 

Im Umfeld des nördlich vor dem Untersuchungsgebiet liegenden Bauhofs des Kraftwerks liegt 
das Bodendenkmal D-2-7744-0001 „Körpergräber der mittleren Latenezeit“. Weitere Boden-
denkmäler finden sich um Ering. 

3.5 Aussagen aus Fachplanungen 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm als Fachplanung des Naturschutzes liegt für die bei-
den Landkreise Altötting (1994) und Mühldorf (1994) vor. In ihnen sind naturschutzfachliche 
Ziele formuliert und dargestellt, die für das Vorhaben soweit als möglich zu beachten sind. 

3.5.1 ABSP Landkreis Rottal-Inn (BAYSTMLU 2011) 
Folgende Ziele und Maßnahmen gibt das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des 
Landkreises Rottal-Inn für die Naturräume vor (auf im gegebenen Kontext relevante Inhalte 
gekürzte Wiedergabe; vollständiger Text s. ABSP-Band): 

Leitbild: Die Stauseen und Auwälder am Unteren Inn sind als Feuchtgebiete von überregiona-
ler bis internationaler Bedeutung aus landesweiter Sicht hervorzuheben. Ziele sind Erhalt und 
Entwicklung der Stauräume und Auen am unteren Inn als großflächigen Lebensraumkomplex 
mit Vorrangfunktion Arten- und Biotopschutz; Stärkung der überregional bedeutsamen Artvor-
kommen und der naturraumübergreifenden Vernetzungsfunktion u.a. für Arten dealpiner 
Flussauen. Die Altwässer der Eringer Au sind Teil des überregional bedeutsamen Innauen-
komplexes. 

Inn mit Stauseen: Durch den Bau mehrerer Kraftwerke wurde d r Inn im 20. Jahrhundert in ei-
ne Kette von Laufstauseen verwandelt. Er verlor dadurch in weiten Bereichen seinen Fließge-
wässercharakter und wurde in seiner Durchgängigkeit unterbrochen, was negative Folgen für 
Fließwasserarten und im Fluss wandernde Arten hatte. Dagegen gewannen die rasch verlan-
denden Stauseen einschließlich des Salzachmündungsgebietes mit dem Entstehen ausge-
dehnter Schlammbänke an Bedeutung als Lebensraum für zahlreiche Wasser- und Watvögel, 
so dass der untere Inn zum Ramsargebiet erklärt werden konnte und das Vogelschutz-
Prädikat "Europareservat" verliehen bekam. 
Auwälder und Altwasserkomplexe am Inn 
 
Die Auwälder am unteren Inn sind Teil eines Biotopbandes, welches zu den grundlegenden 
Biotopverbundstrukturen in Bayern zählt. Trotz tief greifender Veränderungen des Wasser-
haushaltes durch den Ausbau des Inn und den damit zusammenhängenden qualitativen Ver-
ändern der Auwälder , trotz teilweiser Rodungen und Umwandlung einst artenreicher Auwäl-
der in artenärmere Pappel- und Fichtenbestände besitzen die Auwälder am unteren Inn als 
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großflächige und z.T. struktureiche Biotopkomplexe immer noch überregionale bis landesweite 
Bedeutung. 
 
Erhalt und weiter Verbesserung des Inn einschließlich seiner Auen mit wertvollen Altwassern 
als Gewässerlandschaft und Biotopkomplex von überregionaler bis landesweiter Bedeutung 
sowie als Verbundkorridor mit naturraumübergreifenden Vernetzungsfunktionen u.a. für Arten 
dealpiner Flussauen. 
 
 
Ziele und Maßnahmen für Altwässer 

• Erhalt und Sicherung aller noch vorhandenen Altwasser und Altwasserreste: Ziel soll der 
Erhalt bzw. di e Entwicklung aller für Altwasser typischen Stadien der Vegetationsentwick-
lung vom offenen, durchströmten Wasser bis hin zu völlig verlandenden Bereich sein; au-
ßerdem sollen Altwasser als prinzipiell naturnahe Lebensraumtypen soweit möglich einer 
natürlichen Weiterentwicklung überlassen werden; der Schwerpunkt von Schutz- und 
pflegemaßnahmen soll daher auf der Beseitigung von Beeinträchtigungen und negativen 
Randeinflüssen liegen. 

• Ausübung allenfalls extensiver fischereilicher Nutzung in wertvollen Altwassern, insbe-
sondere ist darauf zu achten, 

• dass zur Vogelbrutzeit keine Störungen erfolgen 
• Dass kein Besatz mit Raubfischen durchgeführt wird, 
• dass die Röhrichtzonen nicht beeinträchtigt werden 
• keine Durchführung von Pflegemaßnahmen während der Brutzeit bzw. Vegetationsperio-

de 
• Entwicklung der Altwasser am Inn zu möglichst vielfältigen, strukturreichen Teillebens-

räumen des Auekomplexes; Wiederherstellung einer ausreichenden Belichtung in Teilbe-
reichen; Wiederherstellung von Pionierstadien 

 

Ziele und Maßnahmen für Stauseen 

• Erhalt der Stauräume am Unteren Inn einschließlich des Salzachmündungsgebietes in ih-
rer internationalen Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet für Wat- und Wasser-
vögel und als Brutgebiet zahlreicher bedrohter Vogelarten: 

• Redynamisierung der Stauräume zum Erhalt des Nebeneinaders verschiedener Verlan-
dungs- und Sukzessionsstadien, insbesondere des Anteils freier Wasserflächen und ve-
getationsarmer Anlandungen 

• weitere Verbesserung der Durchgängigkeit 
• weitere Umsetzung der im Rahmen des LIFE-Projektes eingeleiteten Maßnahmen (Besu-

cherlenkung durch Ausweisung von Bereichen mit besonderer Sensibilität, Umsetzung der 
grenzüberschreitenden Harmonisierung der Regelungen für Jagd und Fischerei, Umset-
zung des managementplanes für den Unterhalt der Stauräume) 

• Sicherung bestehender Populationen des Bibers und Gewährleistung von ausreichend 
großen Lebensraumkomplexen in den Stauseen des Unteren Inn und im Salzachmün-
dungsgebiet. 
 
 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 46 von 300 

 

Ziele und Maßnahmen für Röhrichte, Großseggenriede und feuchte Hochstaudenfluren 

Herausragende Bedeutung kommt u.a. den Altwasserzügen in den Innauen sowie Verlan-
dungsbereiche der Innstauseen und im Salzachmündungsgebiet zu: hier befinden sich die 
großflächigsten Ausprägungen von Röhrichten im Landkreis. Sie sind ein Schwerpunktlebens-
raum etlicher, teilweise überregional bedeutsamer Vogelarten wie beispielsweise Drosselrohr-
sänger, Teichrohrsänger, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Knäkente und Krickente. 
 

Ziele und Maßnahmen für Trocken- und Halbtrockenrasen 

Überregionale Bedeutung besitzen die freigestellten Brennen in den Innauen bei Seibersdorf, 
in der Kirchdorfer Au und bei Ering sowie artenreiche Dammabschnitte entlang des Inn. 

Maßnahmen sind u.a. das Offenhalten der Kiesflächen bei Gstetten sowie Erhalt- Optimierung 
und Erweiterung der Halbtrockenrasen auf den Inndämmen, Erhalt offener Vegetationsstruktu-
ren bei der Pflege der Dämme. 
 

LIFE-Projekt „Unterer Inn mit Auen“ 

Im ABSP wird wiederholt das LIFE-Projekt „Unterer Inn mit Auen“ genannt. Das Projekt lief 
von 1998 bis 2002. LIFE ist ein Finanzierungsinstrument der EU zur Umsetzung von Entwick-
lungsmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten. Das Projekt war bilateral und umfasste österrei-
chische und bayerische Auen zwischen Reichersberg und Seibersdorf an der Grenze zu 
Oberbayern. Am Unteren Inn konnten damit innerhalb der FFH-Gebiete umfangreiche, inten-
siver land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen erworben werden und einer naturschutz-
gerechten Entwicklung zugeführt werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Entwicklung einer 
Wiesenlandschaft auf ehemaligen Maisäckern bei Eglsee / Eringer Au. Eine vieldiskutierte 
Maßnahme war auch die Öffnung des Leitdammes an der Hagenauer Bucht, in der Hoffnung, 
die große Wasserfläche damit vor der völligen Verlandung bewahren zu können. Weitere 
Maßnahmen waren Entbuschung und Entwicklung von Brennen, Entwicklung von Kleinge-
wässern, Revitalisierung von Altwässern, Management von offenen Kiesflächen (Kiesdeponie 
Gstetten, GKW) und auch die Pflege und Entwicklung von Magerrasen auf Dämmen. 

3.5.2 Gewässerentwicklungskonzept Inn (Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 2009/11) 
Das Gewässerentwicklungskonzept als informelle Planung der Fachbehörde enthält folgende 
in gegebenem Zusammenhang relevante Aussagen: 

Eringer Au:  

• Anlage eines Umgehungsbaches 
• Erhalt und Erweiterung des durchgehenden Altwasserzuges 
• Verbesserung der Wasserführung zur Anbindung des oberen Altwasserarmes, der beson-

ders stark verlandet ist 
• Teilentlandung der Laken zum Erhalt der Wasserflächen 
• Initiieren von Hochwasser in der rezenten Au durch zeitweiliges (wenige Tage im Jahr) 

Anstauen des Altwassers und Schaffen von künstlichen Überflutungen 
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• Verbesserung des Wasserhaushalts der Aue durch Anlage eines gesteuerten, ökologi-
schen Polders  

Durchgängigkeit am Kraftwerk: 

• Am linken Ufer technische Wanderhilfe vorhanden; Verbesserung der Durchgängigkeit 
durch Umbau anzustreben. 

• Zusätzlich Umgehungsbach. Verbesserung der Auffindung durch Umgestaltung des Un-
terlaufs, evtl. auch mit Aufstiegshilfe. 

3.6 Bestandserfassung und Bewertung der Schutzgüter 
Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die Schutzgüter nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz und der Bay. Kompensationsverordnung (BayKompV) in ihrem na-
turräumlichen Zusammenhang dargestellt. Schutzgebiete, amtlich kartierte Biotope sowie die 
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen sind enthalten (s. Bestandsplan M 1:2.500). Die für 
die Eingriffsregelung relevanten Tier- und Pflanzenarten (Quelle: eigene aktuelle Kartierun-
gen) sind jeweils in eigenen Karten dargestellt und beschrieben.  

Relevante Merkmale und Landschaftsausstattung für eine naturbezogene Erholung und das 
Landschaftsbild sind in einer eigenen Übersichtskarte M 1: 12.000 dargestellt.  

3.6.1 Schutzgut Vegetation, Biotope und Lebensräume  
Das Schutzgut Pflanzen wird in Form der Vegetation sowie der Flora des Gebietes dargestellt. 

Vegetation meint das regelhafte Zusammentreten bestimmter Pflanzen zu Pflanzengesell-
schaften, die dann flächig abgegrenzt, beschrieben und bewertet werden können. Die hier zu-
grunde gelegte Gliederung ist durch die Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsver-
ordnung vorgegeben (Biotop-/Nutzungstypen; BNT). Im Untersuchungsgebiet wurde die Vege-
tation nach Maßgabe der Biotopwertliste 2014 flächig erfasst (Erhebungen 2015 auf Grundla-
ge der Zustandserfassung der Reg. v. Niederbayern, LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2009, 
vgl. Kap. 2.2).  

Die Kartierung wurde in unterschiedlichem Differenzierungsgrad durchgeführt bzw. dargestellt: 
Im unmittelbaren Eingriffsbereich (engerer Untersuchungsraum) wird mit der feinsten Differen-
zierung, die die Biotopwertliste vorsieht, gearbeitet (Codes meist mit drei Ziffern, manchmal 
nur zwei). Bereiche, die über dieses engere Untersuchungsgebiet hinausgehen (weiterer Un-
tersuchungsraum), sind gröber differenziert (vgl. Kartenlegende).  

Der Bestand der Biotop- und Nutzungstypen ist flächendeckend auf den Karten „Bestand und 
Konflikte“ im Maßstab 1 : 2.500 dargestellt (Anlagen, s. Kartenverzeichnis). 

In die Biotop-/Nutzungstypen der Biotopwertliste ist die Gliederung der Vegetation in Lebens-
raumtypen, wie sie in Anhang I der FFH-RL verwendet werden, bereits eingearbeitet. Auf-
grund ihrer erheblichen naturschutzrechtlichen Bedeutung werden sie nochmals getrennt auf-
gelistet, ausführlichere Beschreibungen finden sich in der FFH-VU.  

Die Betrachtung der Flora bezieht sich dagegen auf die Ausstattung des Untersuchungsge-
biets mit einzelnen Pflanzenarten, deren Vorkommen und Verbreitung. Hierzu wurden eben-
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falls 2015 aktuelle Erhebungen durchgeführt (vgl. Kap. 2.2). Die Erhebungen zur Flora be-
schränken sich auf das engere Untersuchungsgebiet.  

 Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen Acker (A1) und Intensivgrünland (G1) 3.6.1.1
Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sind nur mit geringen Anteilen randlich erfasst. 
Im engeren Untersuchungsgebiet sind keine entsprechenden Flächen vorhanden. 

Intensivgrünland wird aufgrund der hohen Dünge- und Schnittintensität nur von wenigen Gras- 
und Krautarten wie Weidelgras, Wiesenfuchsschwanz, Gemeiner Löwenzahn, Weiß- und Rot-
klee u.a. angepassten Arten aufgebaut. 

Flächenanteile intensiv genutzter Äcker und von Intensivgrünland 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

A1 Bewirtschaftete Äcker 0,04 

G11 Intensivgrünland 0,09 

Tabelle 15: Flächenanteile intensiv genutzter Äcker und von Intensivgrünland  

 Offenlandlebensräume 3.6.1.2
Extensivgrünland (G2)  

Umfasst im Wesentlichen Glatthaferwiesen in verschiedenen Ausbildungen: 

Flächenanteile Extensivgrünland 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

G2 Extensivgrünland  

G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland 0,02 

G212 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland 0,98 

G212-LR6510 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (als FFH-LRT) 2,74 

Tabelle 16: Flächenanteile Extensivgrünland  

Entsprechende extensiv genutzte Wiesen kommen vor allem am Damm (Dammböschungen, 
Böschungen des Sickergrabens) vor. In ihrer durchgängigen, linearen Erstreckung stellen sie 
Vernetzungsstrukturen für Arten der Offenlandlebensräume dar. Da sich mittlerweile in der 
sonstigen, intensiv genutzten Landschaft kaum noch derartige Lebensräume finden (im nähe-
ren Umfeld noch die kleine Eringer Brenne inmitten des Auwaldes), sind die Dämme in der 
vorliegenden Qualität von erheblicher landschaftlicher Bedeutung. 

In einzelnen finden sich folgende Bestände: 
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Glatthaferwiesen (G212, G212-LR6510) 

Am unteren Inn kommen vor allem verschiedene Ausbildungen der Salbei-Glatthaferwiese 
(G212-LR6510) vor. Es handelt sich allerdings kaum mehr um traditionell landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, sondern vorwiegend um Dammböschungen sowie Flächen, die zur Erweite-
rung der letzten Brennenreste entbuscht wurden und sich mittlerweile unter dem Einfluss der 
regelmäßigen Pflege zu als Glatthaferwiesen ansprechbare Bestände entwickelt haben bzw. 
um Bestände der Biotopentwicklungsfläche Eglsee.  

Die erfassten Glatthaferwiesen an Dammböschungen zeigen in Folge der Art ihrer Pflege ru-
deralen Einfluss oder andere Störungen. 

Die als Glatthaferwiesen angesprochenen Bestände zeichnen sich durch den regelmäßig ho-
hen Anteil der beiden Verbands- bzw. Assoziationskennarten Arrhenaterum elatius und Gali-
um album aus, Campanula patula und Pimpinella major finden sich dagegen nur spärlich. 
Ordnungs- und Klassenkennarten bzw. auch Differenzialarten der Arrhenateretalia bzw. Moli-
nio-Arrhenateretea zeigen gegenüber Säumen und Halbtrockenrasen des Gebiets einen kla-
ren, sehr geschlossenen Schwerpunkt in den Glatthaferwiesen. Dagegen fehlen die Arten der 
wärmeliebenden Säume weitgehend. Die Arten der Halbtrockenrasen bilden jene charakteris-
tische Beimengung, die zur Ausweisung als Salbei-Glatthaferwiesen berechtigt, treten aber 
gegenüber den eigentlichen Halbtrockenrasen deutlich zurück. Die Zuordnung der Bestände 
zu den Salbei-Glatthaferwiesen ist also insgesamt eindeutig. 

Glatthaferwiesen, denen die aus den Halbtrockenrasen übergreifenden Arten fehlen, wurden 
als typische Glatthaferwiese bezeichnet. 

Von den Salbei-Glatthaferwiesen wurden drei Varianten unterschieden: 

• Frischere Variante (G212-LR6510): die Bestände zeigen den geringsten Anteil an Arten 
der Halbtrockenrasen, fallen aber durch das gehäufte Auftreten einer Reihe von Molinion / 
Molinietalia-Arten auf, wie Molinia arundinacea und Colchicum autumnale. Hier fasst 
manchmal auch Solidago gigantea Fuß. 

• Typische Variante (G212-LR6510): die Bestände sind am besten mit Ordnungs- und Klas-
senkennarten ausgestattet, Salvia pratensis hat hier seinen Schwerpunkt. 

• Deutlicher ruderal überprägte Bestände (G212-LR6510): hier wurde vor allem der schma-
le Wiesenstreifen an der landseitigen Dammschulter kartiert, der in Bereichen entstanden 
ist, in denen die landseitige Böschung mit Gebüsch bewachsen ist. Der wohl nur ein bis 
eineinhalb Meter breite Streife enthält alle nötigen Arten, um als Salbei-Glatthaferwiese 
angesprochen zu werden, wird aber aufgrund seiner geringen Breite immer wieder von Ar-
ten wie Rubus caesius überdeckt, die vom Gehölzrand aus in die Fläche vorwachsen. 
Auch Gehölze kommen hier auf (Eschenjungwuchs, Hartriegel, u.a.).  

• Arrhenaterion-Fragmente (G212), vor allem auf dem nur sporadisch genutzten Weg zwi-
schen Sickergraben und Waldrand. Charakteristische Arten wie Schafgarbe, Wiesenlab-
kraut, Vogelwicke und Spitzwegerich sind gut vertreten, allerdings ist die Grasschicht nur 
lückig. Teilweise treten Pionierarten wie Natternkopf verstärkt hinzu, so dass der Bestand 
insgesamt zu den Salbei-Glatthaferwiesen tendiert. 
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Typische, etwas frischer stehende Glatthaferwiesen (G212-LR6510) kommen charakteristi-
scherweise an den etwas schattigeren landseitigen Dammfüßen unterhalb von Gebüschen 
vor. 

Magergrünland (G3) 

Magergrünland ist am Damm und Sickergraben (sowie auf der Brenne) als Kalk-
Halbtrockenrasen anzutreffen: 

Flächenanteile von Magergrünländern 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

G312-GT6210 Basiphytische Trocken-/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden 0,10 

Tabelle 17: Flächenanteile von Magergrünländern  

Im Einzelnen finden sich folgende Bestände: 

Halbtrockenrasen (Mesobrometum; G 312-LR6210; sämtliche Ausbildungen sind FFH-LRT) 

Die Halbtrockenrasen des Gebietes sind durch das Vorherrschen der Mesobromion, Brome-
talia und Festuco-Brometea-Arten gekennzeichnet, während die anderen Artengruppen (v.a. 
der Glatthaferwiesen und der wärmeliebenden Säume) zurücktreten.  

Mit Orchis militaris, Orchis ustulata und Anacamptis pyramidalis finden sich insgesamt im Ge-
biet auch einige der charakteristischen Orchideen, außer Orchis militaris allerdings jeweils nur 
auf einzelnen Flächen (Orchis ustulata: nur Seibersdorfer Brenne und dortiger Damm; 
Anacamptis pyramidalis: ebenfalls Seibersdorfer Brenne und angrenzender Damm, außerdem 
Eringer Brenne). Am Eringer Damm wachsen mit Epipactis palustris und Dactylorhiza incarna-
ta weitere Orchideen. 

Im Bereich der Eringer Auen lassen sich verschiedene standörtlich bedingte Subassoziationen 
bzw. Ausbildungen unterscheiden: 

• Die Ausbildung frischer Standorte mit Molinion-Arten oder anderen Frischezeigern, au-
ßerdem höheren Anteilen an Arten der Origanetalia und des Arrhenaterion.  

• Typische (Gebiets-) Ausbildung: in dieser Ausbildung fehlen sowohl die Molinionarten und 
sonstigen Feuchtezeiger sowie die Sedo-Scleranthetea-Arten, die jeweils zu den anderen 
Ausbildungen differenzieren. Gegenüber der frischen Ausbildung treten außerdem die Ar-
ten der wärmeliebenden Säume und Glatthaferwiesen zurück. 

Neben diesen standörtlich bedingten Ausbildungen finden sich im Gebiet noch Ausbildungen, 
die aus der Geschichte der Bestände zu verstehen sind: 

• Unreife Ausbildung mit Rubus caesius: die Bestände finden sich aus standörtlicher Sicht 
im Bereich der Ausbildung frischer Standorte, fallen aber außerdem durch die regelmäßi-
ge Präsenz von Rubus caesius, Calamagrostis epigeios und auch der „Innquecke“ auf, 
während die Arten der Brometalia und Festuco-Brometea zurücktreten. Es sind dies meit 
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Bestände, die auf Flächen wachsen, die früher verbuscht waren und vor einigen Jahren 
wieder entbuscht wurden.  

Auf den Dämmen findet sich schließlich noch eine Ausbildung, die locker verbuscht ist.  In die 
kleinflächigen, noch gehölzfreien Raseninseln von wenigen Quadratmetern Größe halten sich 
zwar noch kleine Bestände des Mesobrometum typicum, die oft von Bromus erectus be-
herrscht werden, allerdings sind sie bereits mit Calamagrostis epigeios und der „Innquecke“ 
durchsetzt, teilweise dominiert Brachypodium pinnatum. Saumarten wie Origanum vulgare 
haben allerdings noch keine hohen Anteile.  

Großröhrichte (R1) 

Großröhrichte sind zumeist Schilfröhrichte, auch Rohrglanzgrasröhrichte oder Rohrkolbenröh-
richte. In den Eringer Auen finden sich großflächige Bestände entlang der Altwässer. 

Flächenanteile von Großröhrichten 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

R1 Großröhrichte  

R111-GR00BK Schilf-Landröhrichte 0,07 

R113-GR00BK Sonstige Landröhrichte (als schützenswertes Biotop) 0,45 

R121-VH00BK Schilf-Wasserröhrichte (als schützenswertes Biotop) 0,05 

R121-VH3150 Schilf-Wasserröhrichte (FFH-LRT) 0,54 

Tabelle 18: Flächenanteile von Großröhrichten 

Im Einzelnen finden sich folgende Bestände: 

Schilfröhricht (Phragmitetum communis) 

Das Schilfröhricht ist die bei weitem vorherrschende Großröhrichtgesellschaft der Altwässer 
des Gebietes. Es findet sich in verschiedenen Ausbildungen, wobei die artenarme, typische 
Gesellschaft überwiegt. Häufig durchdringen sich Schilfbestände mit Großseggenbeständen 
(Ufersegge, Steife Segge), wobei derartige Bestände zumeist als schilfreiche Ausbildung den 
jeweiligen Großseggengesellschaften zugeordnet wurden.  

Es wurden folgende Ausbildungen unterschieden: 

• Typische, artenarme Subassoziation (R121): diese Ausbildung herrscht bei weitem vor. 
Die Bestände sind stets sehr artenarm und werden fast ausschließlich vom dicht stehen-
den Schilf gebildet. Nach PHILIPPI (in OBERDORFER 1977) auf schlammigen Böden eu-
tropher (bis mesotropher) Gewässer, von der Mittelwasserlinie bis in Tiefen von 0,2 – 0,4 
m reichend, empfindlich u.a. gegen stärkere Hochwasser. Die Gesellschaft besiedelt im 
Gebiet Altwasserbereiche, die zumeist ganzjährig Wasser führen (vgl. z.B. auch ZAHL-
HEIMER 1979). 

• Subassoziation mit Rohrglanzgras (R 111): artenreichere Schilfröhrichte mit Rohrglanz-
gras und meist auch dem großwüchsigen Indischen Springkraut (Impatiens glandulifera) 
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finden sich ebenfalls auf beträchtlicher Fläche. Weitere Arten dieser Ausbildung sind Urti-
ca dioica, Galium aparine, Convolvulus sepium, Cirsium arvense, Iris pseudacorus, Carex 
acutiformis, Symphytum officinale. Charakteristischerweise kommt die trockener stehende 
Ausbildung mit Phalaris deutlich öfter mit erkennbarer Verbuschung vor als die nässer 
stehende, typische Ausbildung. Standort: höher gelegene Stellen, die bei niedrigeren 
Wasserständen trockenfallen (fortgeschrittene Verlandung). 

• Ausbildung mit Breitblättrigem Rohrkolben (R121): Es handelt sich um meist artenreichere 
Bestände mit Typha latifolia, Mentha aquatica, Galium palustre, Myosotis palustris, 
Sparganium erectum, Scirpus lacustris; Iris pseudacorus, teilweise auch mit aufkommen-
den Gehölzen. Altwasserbereiche mit verstärkter Sedimentation, aktuell oder in jüngster 
Vergangenheit, so z.B. im Zulaufbereich schwebstoffreichen Innwassers in den Eringer 
Altlaufzug (Heberleitung!). 

 
Rohrglanzgrasröhricht (Phalaridetum arundinaceae; R113-GR00BK) 

Das Rohrglanzgrasröhricht ist recht häufig anzutreffen. Die Gesellschaft ist allerdings im Ge-
biet in sehr unterschiedlichen Situationen anzutreffen. 

• als Pioniergesellschaft z.B. auf durch das Hochwasser 2013 aufgeschütteten Sandflächen 
• als schmaler Uferstreifen an fließenden (meist künstlichen) Auengewässern innerhalb der 

Auwaldbereiche (z.B. Kirner-Bach) 
• als Schlagflur der Grauerlenau.  

Entsprechend der vielfältigen standörtlichen Bedingungen und auch unterschiedlicher Nut-
zungsverhältnisse kann die Gesellschaft auch floristisch stark unterschiedlich ausgeprägt sein. 
In der Kartierung wurden Bestände mit Impatiens glandulifera getrennt ausgeschieden, die in 
der Regel höher liegende, länger trockenfallende Bestände darstellen. 

Sofern Rohrglanz-Bestände als Schlagflur eines Grauerlen-Waldes auftreten, stehen sie zu-
meist auf dem Standort der typischen Grauerlenau. Das Rohrglanzgras profitiert hier von dem 
hohen Lichteinfall, was sich auch stets in Lichtlücken in ansonsten geschlossenen Grauerlen-
wäldern beobachten lässt. Zwangsläufig finden sich hier unter dem deckenden Rohrglanzgras 
außerdem Arten der Krautschicht der Grauerlenauen wie Aegopodium podagraria, Rubus 
caesius oder Salvia glutinosa, aber auch wärmeliebende Arten wie Calamintha clinopodium 
und Viola hirta. 

Nach PHILIPPI (in OBERDORFER 1977) kommt die Gesellschaft an fließenden, auch ste-
henden Gewässern mit stark schwankendem Wasserstand vor. Die Böden sind sandig-kiesig 
bis schluffig, meist über der Mittelwasserlinie. Die Gesellschaft kann Hochwasser gut ertragen 
und sich auf neuen Anlandungen relativ schnell einstellen. KIENER (1984) weist noch darauf 
hin, dass das Rohrglanzgras besser als andere Arten in der Lage ist, mechanische Beanspru-
chung durch Wasserströmung zu ertragen. 

Nach DVWK (1996): mäßige bis starke Wasserstands-Schwankungen; entscheidend ist nicht die 
Amplitude der Wasserstands-Schwankungen (die 5dm, aber auch 30 dm betragen kann), sondern der 
Wechsel zwischen regelmäßiger Überschwemmung und Austrocknung. Bodenoberfläche hochsommer-
lich immer trockenfallend und dann Oberboden meist auch stark austrocknend; an Bächen und Flüssen 
meist oberhalb der Linie des mittleren Sommerwasserstandes vorkommend. 
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Kleinröhrichte (R2) 

Zu den Kleinröhrichten zählt im Gebiet lediglich ein Bestand des Teich-Schachtelhalms am 
unteren Ende des Altwasserzugs der Eringer Au (Equisetum fluviatile-Ges., R22-VK3150). 

Die Gesellschaft findet sich als etwa 1000 m² großer Bestand wasserseits vor dem großen 
Schilffeld am Auslauf des Altwasserzuges. Der Bestand ist recht artenarm und wird vor allem 
durch Equisetum fluviatile aufgebaut, randlich findet sich z.B. Carex pseudocyperus.  

Es handelt sich wohl grundsätzlich um eine Fläche, die noch vom typischen Schilfröhricht be-
wachsen werden könnte (vgl. die Beschreibung der Standortansprüche weiter oben). Aller-
dings wird das hier aufkommende Schilf seitens des Info-Zentrums Ering wohl regelmäßig 
gemäht, um den hier befindlichen Schwanen-Horst zur Schau stellen zu können. 

Großseggenriede (R3) 

Großseggenriede nehmen im Gebiet Teile der Ufer und Verlandungsbereiche des zentralen 
Eringer Altwassers ein. 

Flächenanteile von Säumen, Ruderal- und Staudenfluren 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche        
in ha 

K1 Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren der planaren-
hochmontanen Stufe 

 

K11 Artenarme Säume und Staudenfluren (z.B. hypertrophe Bestände mit 
Brennnessel, Neophyten-Staudenfluren) 

0,13 

K121 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Stand-
orte 

0,68 

K121-GW00BK Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Stand-
orte (schützenswertes Biotop) 

0,12 

K122 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig war-
mer Standorte 

0,02 

K123 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren feuchter bis nasser 
Standorte 

0,02 

K131-GW00BK Artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Standorte  
(schützenswertes Biotop) 

0,75 

Tabelle 19: Flächenanteile von Großseggenrieden 

Im Einzelnen finden sich folgende Bestände (alle Bestände R322, je nach örtlicher Einbindung 
R322-VC00BK oder R322-VH3150): 

Großseggenriede i.A. (R322-VC00BK) 

Großseggenriede bilden in der Regel Dominanzgesellschaften, die von wenigen Arten geprägt 
werden. Sofern sich – unter meist gestörten Bedingungen – allerdings Bestände entwickelt 
haben, in denen kleinflächig verschiedene Großseggen abewechselnd den Bestand bestim-
men und eigentlich ein kleinsträumiger Wechsel verschiedener Großseggengesellschaften 
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dargestellt werden müsste, wird nur allgemein von „Großseggenried“ gesprochen. Derartige 
Situationen kommen z.B. am Sickergraben vor. 

Steifseggenried (Caricetum elatae) 

Das Steifseggenried ist im Gebiet nach dem Schilfröhricht die zweite flächenmäßig vorherr-
schende Gesellschaft der Verlandungszonen der Altwässer.  

Die kartierten Steifseggenriede sind durchweg der schilfreiche Ausbildung zuzuordnen. Auf 
und zwischen den Carex elata – Bulten wächst hohes, dichtes Schilf, so dass die Bestände 
von weitem den Eindruck eines Schilfröhrichts machen. Tatsächlich findet sich Carex elata oft 
in unverminderter Dichte, oftmals aber auch etwas ausgedünnt. In tieferem Wasser finden sich 
oft eigenartige Bilder, wenn das Schilf nur auf den Horsten von Carex elata wächst (Eutrophie-
rung oder Auswirkung der reduzierten Wasserspiegelschwankungen?). Die Bestände können 
artenreicher sein (Myosotis palustris, Iris pseudacorus, Polygonum amphibium, Convolvulus 
sepium, Mentha aquatica, u.a.).  

Nach DVWK (1996) verträgt das Caricetum elatae unter den Großseggenriedern bei weitem 
die größte Schwankung der Wasserstände. Auch PHILIPPI (in OBERDORFER 1977) schreibt: 
„an flach überschwemmten Stellen bis nahe der Mittelwasserlinie, kann im Gegensatz zu 
Phragmites Wasserstandsschwankungen gut ertragen und so an Gewässern mit stark wech-
selndem Wasserstand weiter gegen das offene Wasser vordringen als das Phragmitetum.“ 
Seit Fertigstellung der Inn-Staustufen sind die Grundwasserschwankungen allerdings erheb-
lich abgeschwächt (sowohl was die Frequenz als auch Amplitude anbelangt), so dass die Ge-
sellschaft aus dieser Eigenschaft keinen wesentlichen Konkurrenzvorteil mehr ziehen kann. 
LINHARD & WENNINGER sprechen von mittleren Wasserständen von 0 bis + 0,4 m an 
Standorten der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft ist in die allgemein festzustellende Verlandung der Altgewässer eingebun-
den. Während die landseits an die Ufer anschließenden Bestände zunehmend trockener wer-
den und verbuschen, wird sich die Gesellschaft auf Kosten offener Wasserflächen zusehends 
zum Zentrum der Gewässer hin ausbreiten. Unklar ist allerdings, inwieweit hier zukünftig unter 
dem Einfluss geringerer Wasserstandsschwankungen und zunehmender Nährstoffgehalte e-
her das Schilfröhricht die Vorherrschaft übernimmt. 

Uferseggenried (Caricetum ripariae) 

Die Gesellschaft wird oft vor allem von der auffallenden Ufer-Segge selbst aufgebaut, ist aber 
teilweise auch ohne klare Grenze mit dem Steifseggen-Ried verzahnt. Der Einheit wurden da-
her alle Bestände zugeschlagen, die in wesentlichen Anteilen Ufersegge enthalten. Die Ge-
sellschaft zwar deutlich seltener als das Steifseggenried, aber durchaus noch relativ häufig. 
Die Gesellschaft ist oft nur als schmaler Ufersaum ausgebildet. 

Auch hier wurden ausschließlich dicht von Schilf überwachsene Bestände vorgefunden. Ne-
ben Carex riparia finden sich eingestreut Arten wie Iris pseudacorus, Lythrum salicifolia oder 
hin und wieder Typha latifolia. Verschilfte Bestände zeigen öfters Ansätze zu Verbuschung 
(v.a. Grauerle, verschiedene Weiden, Wasser-Schneeball). 
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Das Uferseggenried erträgt erheblich höhere Überflutung als Sumpfseggen-Bestände (DVWK 
1996) und wesentlich größere Wasserstandswechsel als diese, hier allerdings weniger als 
Steifseggenrieder (DVWK 1996). Auch nach LINHARD (1964) steht das Uferseggenried sehr 
nass und findet sich oft im Kontakt mit Wasserpflanzengesellschaften. Eine standörtliche 
Trennung vom Caricetum elatae ist an den untersuchten Altwässern nicht offensichtlich. 

Nach CASPER und KRAUSCH (1980) ist Carex riparia „wenig empfindlich gegen Wasser-
standsschwankungen, verträgt ein regelmäßiges Austrocknen im Frühling“. Nach GOEBEL 
(1996) herrschen an Standorten der Gesellschaft im Jahr 5 bis 11 Monate Überflutungen, die 
zu allen Jahreszeiten auftreten können, mit Überflutungshöhen bis etwa 55 cm. Außerdem 
wird vermutet, dass die Gesellschaft bei wiederholten sommerlichen Grundwasserflurabstän-
den von weniger als 10 dm vermutlich nicht mehr existenzfähig ist. 

Gesellschaft der Sumpfsegge (Carex acutiformis-Ges.) 

Die Gesellschaft mit dominanter Carex acutiformis kommt am Inn ähnlich häufig vor wie das 
Uferseggenried.  

Die Einheit nimmt meist flache, verlandete Altwassersenken im Halbschatten der angrenzen-
den Grauerlenauen ein. Die Sumpf-Seggen-Gesellschaft nimmt hier feuchte, schattige Stand-
orte ein, sie steht aber trockener als das Uferseggen-Ried. Sie steht teilweise in engem Kon-
takt mit dem Rohrglanzröhricht.  

Des Weiteren ist sie randlich entlang der Sickergräben (Eringer Au) zu finden, die jährlich 
durch Mahd freigehalten werden. 

Flach- und Quellmoore (M4) 

An der Eringer Brenne sind kleinflächig grundwassernahe Standorte entwickelt worden, die 
durch Pflege gehölzfrei gehalten werden. Auf dieser Fläche ist ein initiales Kalkflachmoor ent-
standen. In größerem Umfang und besser entwickelt finden sich derartige Bestände auf der 
Biotopentwicklungsfläche Eglsee. 

Säume, Ruderal- und Staudenfluren (K1) 

Säume, Ruderal- und Staudenfluren finden sich vor allem an Damm und Sickergraben. Sie 
nehmen außerdem Standorte wie Waldlichtungen ein.  

Flächenanteile von Säumen, Ruderal- und Staudenfluren 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche        
in ha 

K1 Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren der planaren-
hochmontanen Stufe 

 

K11 Artenarme Säume und Staudenfluren (z.B. hypertrophe Bestände mit 
Brennnessel, Neophyten-Staudenfluren) 

0,13 

K121 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Stand-
orte 

0,68 

K121-GW00BK Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Stand-
orte (schützenswertes Biotop) 

0,12 
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K122 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig war-
mer Standorte 

0,02 

K123 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren feuchter bis nasser 
Standorte 

0,02 

K131-GW00BK Artenreiche Säume und Staudenfluren trocken-warmer Standorte  
(schützenswertes Biotop) 

0,75 

Tabelle 20: Flächenanteile von Säumen, Ruderal- und Staudenfluren 

Im Einzelnen finden sich die folgenden Bestände: 

Nasse Hochstaudenfluren (Convolvulion) 

Hochstaudenfluren des Convolvulion spielen im Gebiet nur eine geringe Rolle. Ursache mag 
zum einen die meist fehlende Auendynamik sein, da bei fehlenden Wasser-
standsschwankungen die Wälder weit an die Uferlinie wachsen, hier oft noch weit überhän-
gend oder dem tieferen Bereich aufliegend und dann sofort an das offene Wasser oder Röh-
richte anschließen. Zum anderen zeigen sich auf Schlagfluren der vorherrschenden Grauer-
lenwälder zumeist Rohrglanzgras-Bestände. Sicher ist aber auch, dass entsprechende Ge-
sellschaften bereits in den naturnahen, ursprünglichen Innauen nur eine geringe Rolle gespielt 
haben. Aktuell finden sich solche Bestände vor allem an durch den Menschen gestörten Be-
reichen. So liegt der Schwerpunkt des Vorkommens entsprechender Hochstaudengesellschaf-
ten entlang der Sickergräben und Dämme, wo sich vor allem Neophyten-Gesellschaften weit 
ausgebreitet haben, so die Solidago gigantea-Convolvuletalia-Ges. 

Wasserdost-Flur (Convolvulo–Eupatorietum canabini; K123) 

Hier sind Bestände zusammengefasst, die reich an Eupatorium canabinum sind. Neben Eupa-
torium und Convolvulus sepium finden sich Thalictrum lucidum, Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Angelica sylvestris, Brachypodium sylvaticum, Cirsium arvense oder auch Clematis 
vitalba. Derartige Bestände treten gern auf brachgefallenen landwirtschaftlichen Flächen auf. 
Häufig finden sich Mosaike mit Rohrglanzgras-Beständen. Im engeren Untersuchungsgebiet 
aber nur kleinflächig in Waldlichtungen. 

Bestände des Indischen Springkrauts (Impatiens glandulifera–Convolvulus–Ges.; K11) 

Impatiens glandulifera ist bereits weit verbreitet im Gebiet und findet sich regelmäßig in etwas 
trockener stehenden Röhrichten sowie den meisten aufgelichteten Wäldern. Seltener tritt es 
aber zu abgrenzbaren Beständen zusammen, die sich dann zumeist an stärker gestörten Stel-
len finden (z.B. Aufschüttungen, auch auf sandigen Ablagerungen nach dem Hochwasser 
2013).  

Bestände der Späten Goldrute (Soldiago gigantea-Convolvuletalia-Ges.; K11) 

Die Solidago-Bestände (neben Solidago gigantea findet sich – seltener – immer wieder auch 
Solidago canadensis) des Gebiets stehen vor allem an Dammböschungen sowie den Bö-
schungen der Sickergräben. 
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Die Bestände an den Dämmen sind häufig noch recht artenreich mit einer Reihe von Ru-
deralarten, Arten der wärmeliebenden Säume oder auch Magerrasen. Übergänge zu einge-
streuten Beständen z.B. der wärmeliebenden Säume sind meist fließend. 

Die Solidago-Bestände an Dämmen und Sickergräben sollten möglichst zweimal pro Jahr ge-
mäht werden, um die Goldruten zurückzudrängen und die Entwicklung artenreicherer, mager-
rasenartiger Bestände zu ermöglichen. 

Sachalin-Knöterich-Bestände (Reynoutria sachalinensis-Bestände; K11) 
 
Bestände des Sachalin-Knöterichs finden sich immer öfter im Gebiet. Die Pflanze wird durch 
Störung gefördert und kommt entsprechend z.B. im Umfeld von Auffüllungen vor (Unterwasser 
KW Ering) oder auf Sandablagerungen des Hochwassers 2013. 

Brennnessel-Giersch-Säume (Aegopodion) 

Goldruten-Giersch-Fluren (Solidago gigantea-Aegopodion-Ges.; K11) 

Vereinzelt finden sich trockener stehende Goldruten-Bestände, die nach ihrer gesamten Ar-
tenkombination zum Aegopodion zu stellen sind. Die Sandablagerungen aus dem HW 2013 
werden teilweise von derartigen Beständen überwachsen. 

Wärmeliebende Säume (Trifolion medii) 

Die Säume im Gebiet sind relativ klar durch den Schwerpunkt des Vorkommens der Kennar-
ten von Klasse, Ordnung und Verband gekennzeichnet, wenngleich es auch hier gleitende 
Übergänge etwa zur frischen Ausbildung der Halbtrockenrasen gibt. Arten mit hohen Anteilen 
sind in unseren Beständen regelmäßig Origanum vulgare und Brachypodium pinnatum. 

Im Gebiet findet sich die gleiche standörtliche Gliederung bei den Säumen wie sie sich auch 
bei den Halbtrockenrasen findet: 

• Eine frische Ausbildung (K131-GW00BK) mit Arten des Molinion und weiteren charakteris-
tischen Feuchte- oder gar Nässezeigern wie Carex acutiformis und Symphytum officinale. 
In der frischen Ausbildung finden sich außerdem regelmäßig Arten wie Rubus caesius, 
Calamgrostis epigeios oder Eupatorium canabinum, die auch die „unreife Ausbildung“ des 
Mesobrometums in der frischen Ausbildung kennzeichnen. 

• Eine Ausbildung ohne weitere Trennarten, die allerdings auch die Artengruppe um Rubus 
caesius enthält (K131-GW00BK), 

• eine Ausbildung trockener Standorte (K131-GW00BK), die mit Veronica teucrium, Peuce-
danum oreoselinum und Medicago falcata die am besten charakterisierte Ausbildung ist. 
Hier treten außerdem vermehrt Arten der Halbtrockenrasen und sogar der Sedo-
Scleranthetea auf. Diese Ausbildung kommt auf Brennen und an den kiesigen Böschun-
gen des Sickergrabens am Damm Ering vor, während die frischeren Ausbildungen mit 
Rubus caesius auf den Dämmen große Flächen einnehmen. 

Vor allem in der „typischen Variante“ kann Solidago canadensis vorkommen (K121-GW00BK). 
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Schlagfluren (Atropion; K121) 

Waldzwenken-Fluren  
 
An der landseitigen Böschung des Eringer Dammes wurden in den letzten Jahren die Gebü-
sche vom Dammfuß her zurückgedrängt. Die entstandenen Freiflächen haben derzeit noch 
den Charakter von Schlagfluren. Häufig herrscht auf diesen Flächen die Waldzwenke vor. 

Kratzbeer-Reitgrasfluren 

Auf Entwicklungsflächen der Brennen sowie an den Dämmen finden sich Bestände, die vor al-
lem durch die Dominanz von Rubus caesius und entweder Calamgrostis epigeios oder der 
„Innquecke“ auffallen. Charakteristisch ist außerdem eine Gruppe von Nässezeigern um 
Carex acutiformis. Untergeordnet finden sich regelmäßig Arten der Säume (v.a. Origanum 
vulgare), der Glatthaferwiesen (Galium album, Dactylis glomerata) und der Halbtrockenrasen 
(Galium verum, Brachypodium pinnatum). 

Derartige Reitgrasfluren sind die Schlagflur der trockenen Ausbildungen der Grauerlenauen, 
wo sie immer wieder in Lücken zu finden sind.  

Bei der Kratzbeer-Reitgrasflur kann eine etwas frischere Ausbildung mit Thalictrum lucidum 
von einer trockeneren Ausbildung mit Brachypodium pinnatum unterschieden werden. An den 
Böschungen des Sickergrabens finden sich immer wieder lückigere Bestände, in denen der of-
fene Kies als Lebensraumstruktur auftritt. 

 Waldlebensräume und Gehölzstrukturen 3.6.1.3
Gebüsche und Hecken (B1) 

Gebüsche und Hecken kommen verstreut und meist eher kleinflächig vor. Zusammenhängen-
de Bestände finden sich vor allem an der landseitigen Dammböschung sowie als Entwick-
lungsphase auf Schlagflächen. 

Flächenanteile von Waldmänteln 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

W1 Waldmäntel  

W12 Waldmäntel trocken-warmer Standorte 1,72 

Tabelle 21: Flächenanteile von Gebüschen und Hecken 

Im Auenbereich treten innerhalb dieser BNT folgende naturnahe Gebüschtypen auf: 

Wasserschneeball-Gebüsche (Salici-Viburnetum opuli; B112-WX00BK) 

Wasserschneeball-Gebüsche finden sich meist nur fragmentarisch im Komplex mit anderen 
Gebüschgesellschaften als Ufergebüsch an den Altwässern, allerdings nur an Steilufern, wo 
sie den Waldmantel der angrenzenden Auwälder bilden. Flachufer werden in der Regel von 
Schilf, Großseggenriedern und dem Grauerlen-Sumpfwald besetzt, was allerdings vor allem 
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ein Effekt der fehlenden Auendynamik im Hinterland ist. Unter naturnahen Bedingungen wür-
de die Einheit bzw. Gebüsche generell größere Bereiche einnehmen. Die Gesellschaft findet 
sich im Ufer des Eringer Altwassers sowie an dem kleinen Tümpel am Dammende bei Eglsee. 

Nach DVWK (1996) kommt die Gesellschaft meist in sommerwarmer Klimalage in breiten 
Bachauen und Flußauen mit typischer Auen-Überschwemmungsdynamik vor. Sie ist regelmä-
ßigen, aber relativ seltenen und kurzzeitigen Überflutungen ausgesetzt.  

Hartriegel-Gebüsch (Rhamno Cornetum sanguinei; B112-WX00BK) 

Die Gesellschaft ist die häufigste Gebüschgesellschaft um unteren Inn. So findet sich das 
Hartriegel-Gebüsch oft dann, wenn unmittelbar angrenzende Böschungen oder zumindest hö-
here Steilufer in die Kartierungsarbeiten einzubeziehen waren. Bei Eglsee (Eringer Au) tritt die 
Gesellschaft als Mantel des Alnetum incanae loniceretosum auf. 

An Uferböschungen setzt sich die Strauchschicht aus Alnus incana, Viburnum opulus, Rham-
nus frangula, Euonymus europaea und Cornus sanguinea zusammen, außerdem finden sich 
Humulus lupulus, Lithospermum officinale, Thalictrum lucidum, Clematis vitalba, Urtica dioica, 
ua.. 

Das Hartriegel-Gebüsch steht in naturnahen Auen tiefer und damit feuchter als das Liguster-
gebüsch (vgl. AHLMER 1989) und findet sich auch auf überfluteten Auenböden (WEBER 
1999). 

Schleiergesellschaften mit Hopfen und Waldrebe (Humulus lupulus-Sambucus nigra-Ges. so-
wie Clematis vitalba-Coryllus avellana-Ges.; z.T. B112-WX00BK, z.T. B116 

Im Gebiet finden sich beide Gesellschaften: die Humulus-Sambucus nigra-Ges. auf tieferlie-
genden Auenstandorten gerade auch der Vorländer, die Clematis-vitalba-Ges. dagegen auf 
höher gelegenen Standorten, z.B. an der Terrasenkante am Kraftwerk Ering als Schlagflur in 
den freigeschlagenen Trassen der Hochspannungsleitungen (mit Cornus sanguinea und Hu-
mulus lupulus). 

Häufig tritt eine der Gesellschaften an Waldrändern zu landwirtschaftlichen Flächen hin auf. 
Dann kann es sein, dass anschließende, verlichtete Waldbestände von den Waldrändern aus 
auch überwuchert werden. Seit Auftreten des Eschentriebsterbens breitet sich die Clematis vi-
talba-Ges. teilweise großflächig in aufgelichteten, eschenreichen Auwäldern aus. 

Nach OBERDORFER & MÜLLER (in OBERDORFER 1992) wächst die Humulus lupulus-
Sambucus nigra-Ges. in Auen in planarer oder kolliner Lage auf frischen und außerordentlich 
nährstoffreichen Böden (Benachbarung zu landwirtschaftlichen Flächen!). Die Clematis vital-
ba-Ges. ist wärmeliebender und steht trockener.  

Einzelbäume. Baumreihen und Baumgruppen (B3) 

Im Unterwasser des Kraftwerks wurde eine einzeln stehende Silberweide aufgenommen.  
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Waldmäntel (W1) 

Die kartierten Waldmäntel werden in der Regel von der Hopfen-Holunder- bzw. der Waldre-
ben-Hasel-Schleiergesellschaft aufgebaut. Die Gesellschaften wurden bereits weiter oben 
(Gebüsche, B1) beschrieben. 

Flächenanteile von Waldmänteln 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

W1 Waldmäntel  

W12 Waldmäntel trocken-warmer Standorte 1,72 

Tabelle 22: Flächenanteile von Waldmänteln 

Standortgerechte Laubmischwälder (L1-6)  

Standortgerechte Laubmischwälder, vor allem Auwälder, herrschen flächenmäßig im Projekt-
gebiet bei Weitem vor: 

Flächenanteile Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

V3 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege  

V32 w.o., bewachsen 2,04 

V332 w.o., unbefestigt, bewachsen 0,37 

Tabelle 23: Flächenanteile standortgerechter Laub(misch)wälder 

Im Einzelnen finden sich folgende Bestände:  

Standortgerechte Laub(misch)wälder trockener bzw. trocken-warmer Standorte (L1) 

Entsprechende Wälder kommen nur am Rand des Untersuchungsgebiets auf der die Auen 
begrenzenden Terrassenkante vor. 

Eichen-Hainbuchenwälder der Terrassenkanten (Galio-Carpinetum; L11, 9170) 

Entsprechende Bestände wachsen am Rand der Aue auf mächtigen Terrassenkanten der 
Niederterrasse, für die LINHARD & WENNINGER den Eichen-Hainbuchenwald als potenziell 
natürliche Vegetation annehmen. 

Die Bestände enthalten in der Baumschicht Stieleiche, Esche, Winterlinde und Vogelkirsche, 
wobei abschnittsweise Esche vorherrschen kann. In der Strauchschicht findet sich Hasel, Pfaf-
fenhütchen, Roter Hartriegel und auch Traubenkirsche sowie häufig Waldrebe. In der Kraut-
schicht herrschen oft Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Impatiens parviflora und 
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Lamium maculatum vor. Sofern die Waldränder ungestört zur Entwicklung kommen entwickeln 
sich Fragmente wärmeliebender Säume mit Euphorbia cyparissias, Agrimonia eupatoria, u.a. 

Standortgerechte Schlucht-, Block- und Hangschuttwälder (L3) 

Ahorn-Eschen-Hangwald (Fraxino-Aceretum pseudoplatani; L312-9180*) 

Ahorn-Eschen-Schatthangwälder finden sich wie Eichen-Hainbuchenwälder an den Terras-
senkanten, nur nehmen sie hier die betont sickerfeuchten bis –nassen, quelligen Hänge ein. 
Entsprechende Bestände wurden nur randlich in geringem Flächenumfang erfasst. 

Standortgerechte Laub(misch)wälder feuchter bis nasser Standorte (L4) 

Grauerlen-Sumpfwald (Myosotis palustris-Alnus incana-Ges.; Sumpfwälder mittlerer Ausprä-
gung L432-WQ91E0*) 

Wenn Altgewässer nicht durch steil ansteigende Uferböschungen begrenzt sind, sondern 
durch allmählich, flach ansteigendes Gelände, finden sich öfters im Niveau der mittleren Was-
serstände oder knapp darüber sehr nasse Grauerlenbestände, deren Krautschicht mehr ei-
nem Großseggenried als einem Wald entspricht. Die Bestände können daher kaum dem Al-
netum incanae zugeordnet werden und werden hier dem Grauerlen-Sumpfwald, den CON-
RAD-BRAUNER aus den Stauräumen beschrieben hat, zugeordnet.  

Die Grauerlen der Bestände sind öfter bereits vergreist, zeigen abgebrochene Wipfel oder 
sind abgestorben, besonders die am weitesten wasserseits stehenden Exemplare. Während 
die Gesellschaft in den Stauräumen wohl als Glied der Sukzession auf den angelandeten In-
seln zu sehen ist, dürfte sie in der ausgedämmten Altaue eine Entwicklung in Folge der seit 
Einstau veränderten Standortbedingungen mit fehlender Hydrodynamik und vergleichmäßig-
ten Wasserständen darstellen. Die Bestände setzen häufig unterhalb der morpholgisch noch 
erkennbaren, früheren Uferlinie an. LINHARD & WENNINGER haben – ca. 25 Jahre nach 
Einstau der Stufe Egglfing – noch keine entsprechenden Bestände beschrieben. 

Standortgerechte Auwälder und gewässerbegleitende Wälder (L5) 

Die Auwälder des Gebietes werden vor allem von Grauerlenauen sowie Silberweidenauen 
aufgebaut, die beide in reicher Differenzierung vorkommen. Grauerlenwälder wurden über die 
Differenzierung der Biotopwertliste hinaus eigens gekennzeichnet, da sie sich standörtlich 
deutlich von den Silberweidenauen unterscheiden. 

Silberweidenauen (Salicetum albae; L521/L522-WA91E0*) 

Silberweidenauen spielen mit erheblichen Flächenanteilen eine große Rolle am unteren Inn. 
Besonders großflächige Bestände finden auf ursprünglichen Auestandorten sich in den Vor-
ländern unterhalb der Staustufe Simbach. Silberweidenauen, die mittlerweile auf älteren An-
landungen im Stauraum entstanden sind, unterscheiden sich strukturell und bezüglich der Ar-
tenausstattung deutlich von solchen älteren Wäldern.  

Eine differenzierte Gliederung der Silberweidenauen am unteren Inn bringt CONRAD-
BRAUNER. Sie unterscheidet die tieferliegenden Schilf-Silberweidenwälder (Salicetum albae 
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phragmitetosum) von den höher liegenden, typischen Silberweidenwälder (Salicetum albae 
typicum). Von ihrer Gliederung wurde außerdem noch die Brennnessel-Ausbildung des Schilf-
Silberweidenwaldes übernommen (Salicetum albae phragmitetosum, Var. von Urtica), die 
standörtlich zur typischen Silberweidenau vermittelt.  

Außerdem werden nach SEIBERT (1992) für das östliche Donaugebiet zwei Entwicklungs-
phasen unterschieden, nämlich eine Alnus incana-Phase, die sich zunächst bei ungestörter 
Entwicklung einer Silberweidenau einstellt, und eine Prunus padus-Phase, die sich erst nach 
einigen Jahrzehnten der standörtlichen Entwicklung einstellen wird. 

Die Silberweidenbestände finden sich vor allem entlang der Altwässer, sowohl im Vor- wie 
auch im Hinterland. Im Hinterland halten sich Silberweidenbestände zumeist im Bereich eher 
steilerer Ufer, während die flachen, langsam ansteigenden Uferbereiche unter dem Einfluss 
der seit Einstau sehr gleichmäßigen Wasserstände zumeist vom Grauerlen-Sumpfwald be-
setzt sind. Derartig ständig nasse Standorte werden vom Silberweidenwald gemieden. 

Sofern sich hinter einem von Silberweiden besetzten Ufer weitere Senken im Bereich knapp 
über dem mittleren Wasserstand befinden, können auch im Hinterland flächige Silberweiden-
bestände bestehen. Häufig sind die Reihen von mächtigen, alten Silberweidenbestände aber 
nur Relikte früherer Zeiten und Säumen die mehrere Meter hohen Uferkanten längst trocken-
gefallener Altwässer. An den mächtigen Kronen, die über die ansonsten vorherrschenden 
Grauerlenwälder ragen, lässt sich oft schon von weitem der Verlauf eines einstigen Altwassers 
erkennen. 

Im Vorland unterhalb der Staustufe finden sich auch flächige Silberweidenbestände abseits 
der engeren Uferbereiche von Inn und den Altwassern. 

Grundwasser stellt nach GOEBEL (1996) keinen entscheidenden Standortfaktor für Silberwei-
denauen dar. Wichtig ist für die Bestände vielmehr auch der mit den Überflutungen einherge-
hende mechanische Einfluss, der sich auch in Sedimentation oder Erosion äußert und die für 
die Ansamung der Weiden wichtigen offenen Rohbodenflächen schafft (SEIBERT in OBER-
DORFER 1992) sowie der Wechsel von nassen Phasen mit Überflutungen und trockenen 
Phasen mit Durchlüftung des sandig-kiesigen Bodens. 

ZAHLHEIMER berichtet für die tiefsten von ihm beobachteten Silberweidenbestände bis zu 
240 Überflutungstage in einem nassen Jahr. Typische, tiefgelegene Ausbildungen der Silber-
weidenaue sind im langjährigen Mittel 100 - 200 Tage pro Jahr überflutet, in nassen Jahren 
auch bis zu 300 Tage, während in trockenen Jahren Überflutung auch ausbleiben kann. Es 
wurden bis zu 4,8 m Wasserstandshöhe in überfluteten Silberweidenauen dokumentiert. Ein 
Nachlassen dieser dynamischen Vorgänge fördert zwangsläufig die Weiterentwicklung der 
Silberweidenaue zu Waldgesellschaften der Hartholzaue. 

Nach CONRAD-BRAUNER liegen die Standorte des Salicetum albae phragmitetosum am Inn 
zwischen 10 und 90 cm über Mittelwasserniveau (wohl für die Vorländer mit ihren noch stärke-
ren Wasserstandsschwankungen ermittelt), die Standorte des Salicetum albae phragmiteto-
sum, Urtica-Var. zwischen 20 und 125 cm sowie jene des Salicetum albae typicum  zwischen 
30 und 110 cm. Als Bodentyp gibt CONRAD-BRAUNER Kalkrambla-Auen(nass)gley unter 
dem Salicetum albae phragmitetosum sowie Kalkpaternia-Auengleye für die sonstigen, höher-
liegenden Ausbildungen der Silberweidenauen an. Bodenart ist zumeist lehmiger Sand. 
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Grauerlenau (Alnetum incanae; L521-WA91E0*a) 

Grauerlenwälder sind die bei weitem vorherrschende Pflanzengesellschaft in den Auen am 
unteren Inn. Auch bei GOETTLING (1968) dominieren die Grauerlenwälder an den bayeri-
schen Innauen mit insgesamt 3.600 ha deutlich. 

Die Grauerlenauen am Inn zeigen sich in beeindruckender Vielfalt, die sich besonders auch im 
Frühjahr erkennen lässt, wenn Teile der Grauerlenbestände eine ungeahnte Pracht entfalten. 
Geophyten-reiche Bestände scheinen klar an bestimmte Niveaus gebunden, die meist wohl 
relativ alte Waldstandorte darstellen.  

Pflanzensoziologische Gliederungen der Grauerlenauen betonen zumeist eine tieferliegende, 
nasse Ausbildung (Phalaris-Ausbildung bei LINHARD & WENNINGER, bei SEIBERT (in 
OBERDORFER 1992) die Subass. phragmitetosum) sowie eine typische Ausbildung, die wohl 
teilweise noch die angestammten Standorte des Grauerlenwaldes umfasst (alle Autoren), die 
aber mit verschiedenen Ausbildungen bereits zu anschließenden Hartholzauen mit Esche 
vermittelt und wohl nutzungsbedingt ist. Auf Übergängen zu betont trockenen Brennenstan-
dorten findet sich die Subass. caricetosum albae. Schließlich werden noch Einheiten be-
schrieben, die genetische Gesichtspunkte hervorheben (vgl. SEIBERT 1962). Dazu zählt 
demnach die Subass. loniceretosum, die zumeist eschenreiche Bestände auf höher gelege-
nen Standorten umfasst und sich hier ökologisch wohl mit der Subass. caricetosum albae 
überschneidet. Die Gliederung von CONRAD-BRAUNER schließlich ist rein genetisch be-
gründet und auf die Verhältnisse der Stauräume zugeschnitten. 

Im Untersuchungsgebiet finden sich folgende Ausbildungen der Grauerlenau: 

Alnetum incanae phragmitetosum  

• Alnetum incanae phragmitetosum, artenreiche Variante mit Stachys sylvatica  
• Alnetum incanae phragmitetosum, Ausbildung mit Salix alba 

Alnetum incanae typicum 

• Alnetum incanae typicum, Ausbildung mit Lonicera xylosteum  
• Alnetum incanae typicum, Phalaris arundinacea-Fazies  
• Alnetum incanae typicum, reine Asarum Variante  
• Alnetum incanae typicum, Asarum-Variante mit Cornus sanguinea  

Alnetum incanae loniceretosum  

• Alnetum incanae loniceretosum, Ausbildung mit Alnus incana (geophytenreiche Variante)  
• Alnetum incanae loniceretosum, reine Ausbildung  

Alnetum incanae caricetosum albae, typ. Var.  

Das Alnetum incanae phragmitetosum steht dem Grauerlen-Sumpfwald teilweise noch recht 
nahe, unterscheidet sich von diesem aber durch das Auftreten typischer Nährstoffzeiger eher 
gut durchlüfteter Böden wie Urtica dioica und Aegopodium podagraria. Phalaris arundinacea 
nimmt regelmäßig größere Anteile ein und kann in einer artenarmen Ausbildung faziesbildend 
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sein, während es dem Sumpfwald fast fehlt. Andererseits kommen die Großseggen Carex a-
cutiformis und C. riparia zwar noch im Alnetum phragmitetosum vor, treten hier aber nicht 
mehr faziesbildend auf. In artenreicheren Ausbildungen finden sich außerdem regelmäßig ty-
pische Auwaldarten wie Stachys sylvatica, Festuca gigantea oder die charakteristschen Chae-
rophyllum hirsutum und Carduus personata. 

Nach der Zusammensetzung der Baumschicht können reine Grauerlenbestände sowie solche 
mit Salix alba oder mit Fraxinus excelsior unterschieden werden.  

Das Alnetum incanae typicum ist die bei Weitem vorherrschende Ausbildung der Gesellschaft. 
Gegenüber der Subass. phragmitetosum fehlt der Block der Nässezeiger, während typische 
Auwaldarten, vor allem Geophyten wie Scilla bifolia und Anemona ranunculoides hinzukom-
men. 

Nach der Zusammensetzung der Krautschicht wurde eine relativ artenärmere, typische Vari-
ante ausgeschieden sowie – nach zunehmender Anreicherung mit Fagetalia – Arten – eine 
Ausbildung mit Asarum europaeum und eine mit Cornus sanguinea und oft auch Pulmonaria 
officinalis. Damit zeichnet sich aber zugleich ein zunehmender Wechsel in der Baumschicht zu 
eschenreichen Beständen ab, Grauerle ist hier häufig abgängig. Die Silberweide spielt in die-
sen Beständen keine Rolle mehr, dafür tritt hin und wieder der Bergahorn auf. Vor allem diese 
höher gelegenen Bestände bieten teilweise einen unerwartet reichen Frühjahrsaspekt mit flä-
chigen Vorkommen von Anemone ranunculoides, Anemone nemorosa, Gagea lutea, Adoxa 
moschatellina, Lathraea squamaria, Scilla bifolia, teilweise Corydalis cava, Symphytum tu-
berosum und verstreut Leucojum vernum, Allium ursinum und selten auch Galanthus nivalis. 

Auch beim Alnetum incanae typicum findet sich eine Ausbildung, in der von der Artengruppe 
der höher liegenden Standorte allein Lonicera xylosteum hinzutritt, ansonsten aber die Kraut-
schicht der typischen Variante herrscht. 

Ebenso findet sich wieder eine Phalaris arundinacea-Fazies, die im Bereich der typischen 
Subass. häufig lichter sind und so Phalaris begünstigen, das auch Schlagfluren auf diesem 
Niveau beherrscht. Ursache für die Verlichtung sind teilweise vergreiste, zusammenbrechende 
Grauerlenbestände. Unter derart günstigen Lichtverhältnissen entwickelt sich auch Impatiens 
glandulifera üppig.  

Das Alnetum incanae loniceretosum nimmt nur kleinere Teile des untersuchten Gebietes ein. 
Wenn man sich vor Augen hält, dass große Teile der heute ausgedämmten Auen ja einst 
höchst dynamische Bereiche waren und viele der heutigen Waldflächen vor hundertfünfzig 
Jahren offene Wasserflächen oder zumindest gehölzfreie Vegetationsformen darstellten, ist 
klar, dass Waldgesellschaften mit zunehmendem Reifegrad hier immer seltener sein müssen. 
Die Morphologie der alten Auen ist noch klar ablesbar und auch der Vergleich mit alten Karten 
zeigt, wo ältere, höher gelegene Waldstandorte erwartet werden können. 

Neben Lonicera xylosteum tritt auch Clematis vitalba hier öfter auf, die ja gut durchlüftete Bö-
den benötigt. Die Krautschicht zeigt mit hohen Anteilen von Primula elatior und Brachypodium 
sylvaticum eigenen Charakter. 

Es wurde eine Ausbildung mit Grauerle in der Baumschicht und reichen Vorommen von Früh-
lings-Geophyten von einer solchen ohne diese Trennarten unterschieden.  
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Das Alnetum caricetosum albae schließlich ist relativ selten. Es hat seinen Schwerpunkt um 
die Brennenbereiche. Es handelt sich immer noch um Grauerlenbestände, denen vor allem 
Schwarzpappel in teils größerem Anteil beigemischt ist. Es findet sich in lichteren Beständen 
eine reiche Strauchschicht mit Lonicera xylosteum, Berberis vulgaris, Crataegus monogyna 
u.a.. Die Krautschicht enthält Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios, Carex alba, 
Carex flacca, Agropyron repens, Saponaria officinalis, Lithospermum officinale, Euphorbia 
cyparissias, Calamintha clinopodium, Origanum vulgare, Valeriana officinalis, Salvia glutinosa, 
Thalictrum lucidum, Eupatorium cannabinum, Viola hirta, u.a..  

Nach SEIBERT (in OBERDORFER 1992) besiedelt das Alnetum incanae flussnahe Terras-
sen, die (vor den Flussregulierungen) alle paar Jahre überschwemmt wurden, was auch für 
unser Gebiet zutrifft. Die Böden sind unter Grauerlenbeständen oft nährstoff- und nitratreich 
(Stickstoffbindung durch Alnus incana), was verschiedenen nitrophilen Arten das Vorkommen 
ermöglicht (das Bild zeigt sich auch in unserer Tabelle). Nach DVWK (1996) ist die Gesell-
schaft mäßig bis stark von Grundwasser abhängig, bei mäßigen bis starken Grundwasser-
schwankungen (mittlere Schwankungsamplitude 3 - 12 dm) mit Flurabständen von etwa 3 - 12 
dm (für feuchtere Ausbildungen). Überflutungen sind eher kurzzeitig und flach, kurzzeitig aber 
auch mächtiger. Dem entsprechen im Wesentlichen die Ergebnisse von CONRAD-BRAUNER 
(1994), die unter Traubenkirschen-reichen Grauerlenwäldern unterhalb von 8 dm Bodentiefe 
deutlich ausgeprägte Hydromorphiemerkmale fand. Sie fand entsprechende Wälder am Inn in 
einem Niveau von 105 bis 170 cm über dem (gestauten) Mittelwasserspiegel des Inns. Unter 
Beständen im Deichhinterland finden sich nach ihren Angaben noch Grundwasserschwan-
kungen von etwa 0,8 m. 

Nach GOETTLING (1968) ist die Grauerle gegen langwährendes Hochwasser, Austrocknung 
und Bodenbewegungen empfindlicher als die natürlicherweise in Ufernähe verbreiteten Wei-
den und Pappelarten. 

Das A. phragmitetosum dürfte vor allem an Standorten vorkommen, bei denen das Grund-
wasser im Mittel höchstens 40 cm unter Flur ansteht (SEIBERT 1962). Dementsprechend 
kommt die Gesellschaft im Inn im Hinterland derzeit vor allem entlang der Ufer der Altgewäs-
ser sowie am Grund trockengefallener Altwassersenken vor. In den kartierten Vorländern 
kommt diese Ausbildung der Grauerlenau kaum vor. Es handelt sich also wohl vorwiegend um 
einen Effekt der wasserbaulichen Maßnahmen. 

Für das A. typicum gibt SEIBERT eine Oberbodenmächtigkeit von mindestens 60 cm an, 
Grundwassereinfluss ist nicht mehr nötig. Die Bestände schließen hier an die Oberkante der 
alten Uferböschungen an, nehmen also zumeist alte Waldstandorte ein, während das A. 
phragmitetosum im Wesentlichen erst aufgrund der Auswirkungen der verschiedenen wasser-
baulichen Eingriffe entstanden sein dürfte (s.o.). Die Phalaris-Fazies nimmt dabei manchmal 
relativ etwas tiefer gelegene Flächen ein. 

Der Boden der Grauerlenau ist eine hellgraue Kalkpaternia aus etwas anlehmigem Feinsand 
(SEIBERT 1962). Infolge der Feinkörnigkeit des Bodens ist der Wasserhaushalt recht ausge-
glichen, Grundwasser beeinflusst nur das A. phragmitetosum. SEIBERT weist außerdem da-
rauf hin, dass fehlender Grundwasseranschluss durch größere Oberbodenmächtigkeit kom-
pensiert werden kann und umgekehrt (unter der Voraussetzung ausreichender Niederschlä-
ge). 
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Für das A. caricetosum albae ist zumeist geringere Feinsandauflage oder gröbere Körnung 
des Bodens ausschlaggebend. Die Gesellschaft findet sich regelmäßig im Umfeld von Bren-
nen, tritt aber kleinräumig eingestreut auch in Altwassernähe auf. 

Nach GOETTLING sind für die weite Verbreitung der Grauerlenbestände in erster Linie die 
Wurzelbrutbildung und das dauerhaftere Ausschlagvermögen der Grauerle in Verbindung mit 
dem Niederwaldbetrieb verantwortlich. Trotz der besonderen Vitalität der Grauerle in den In-
nauen geht sie aber unter dem unmittelbaren Schirm von Eschen ein. Grauerlen-
Eschenbestände zeigen daher bei zunehmendem Bestandsalter eine Entwicklungstendenz zu 
Eschenreinbeständen. 

Große Teile der heutigen Grauerlenbestände würden sich daher – unter heutigen Standort-
verhältnissen umso mehr – recht schnell in eschenreiche Wälder entwickeln, die dem Adoxo-
Aceretum nahe stehen dürften (WALENTOWSKI et al. 2001). Größere Anteile der Grauerle 
könnten sich wohl noch auf den nassen Standorten des A. phragmitetosum halten sowie mög-
licherweise auf der tiefsten Stufe des A. typicum im Bereich der Phalaris-Fazies.  

Anders dürfte es sich dagegen in den Vorländern verhalten, in denen das Vordringen der 
Esche in Grauerlenbeständen kaum zu beobachten ist. Das eschenreiche Alnetum incanae 
loniceretosum grenzt sich hier klar gegen das grauerlenreiche Alnetum incanae typicum ab; 
beide Einheiten sollten als solche Bestand haben, wobei standörtliche Veränderungen durch 
Auflandungen bzw. Erosion ihre Auswirkungen zeigen werden und zu Verschiebungen der 
Flächenanteile führen werden. In den ausgedämmten Hinterländern ist dagegen der weitere 
Bestand der Grauerlenauen als solche ohne Beibehaltung der Niederwaldwirtschaft fraglich, 
möglicherweise mit Ausnahme einiger nasser Standorte. 

Nach Aufgabe der Niederwaldnutzung werden die aus dieser Nutzungsform hervorgegange-
nen Bestände relativ schnell vergreisen und zusammenbrechen, entsprechendes ist bereits 
häufig zu beobachten.  

Hartholzaue (Querco-Ulmetum minoris; L531-WA91F0) 

Eichen-Ulmen-Hartholzauen finden sich nur selten im Gebiet. Von den ähnlichen eschenrei-
chen Beständen des Alnetum loniceretosum unterscheiden sie sich in der Baumschicht durch 
die beiden Ulmen Ulmus minor und U. glabra sowie durch Quercus robur, außerdem findet 
sich Tilia cordata. Die Esche hat aber auch hier die größten Anteile. Typische Sträucher wie 
Haselnuss und Heckenkirsche finden sich bereits in der Eschenau. Die Krautschicht gleicht 
weitgehend jener des Alnetum incanae loniceretosum, dem ja auch schon die charakteristi-
schen Nährstoffzeiger des Alnetum incanae typicum weitgehend fehlen, allerdings klingen 
jetzt auch die Alnetum-Arten um Chaerophyllum hirsutum aus. 

Zum Verständnis des Erscheinungsbildes des Querco-Ulmetum am Inn gibt GOETTLING fol-
gende Hinweise: „Ulmen-Kernwüchse vermögen sich in den Auwaldungen am Inn wegen der 
starken Konkurrenz der Baumarten, Sträucher und Krautpflanzen kaum durchzusetzen; des-
halb ist die Ulme hier im Wesentlichen auf die vegetatitve Vermehrung angewiesen. Die 
Feldulme ist auch dank ihrer starken Wurzelbrut der Flatterulme, die wesentlich spärlicher und 
der Bergulme, die fast überhaupt keine Wurzelbrut ausbildet, überlegen. Die Stieleiche findet 
sich am Inn weit seltener als in zahlreichen anderen deutschen Auwaldungen. Gründe hierfür 
mögen sein, dass die Eiche vom Wild außerordentlich stark verbissen wird und auf kieshalti-
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gen Böden nicht die optimalen Wuchsbedingungen findet. Wegen ihres relativ langsamen 
Wachstums und des geringen Brennholzertrags wurde die Eiche in früheren Jahrhunderten 
auch oft gering geschätzt und nicht gefördert.“ 

Am unteren Inn kann das tiefer gelegene Querco-Ulmetum phalaridetosum von dem trockener 
stehenden Querco-Ulmetum typcium unterschieden werden. 

Die tiefer gelegene Ausbildung wurde am unteren Inn (auf bayerischer Seite) ausschließlich in 
der Eringer Au festgestellt. Die Feldulme hat hier ihren größten Bestand in den untersuchten 
Innauen. Der Bestand liegt deutlich tiefer als die angrenzenden Bestände der typischen Sub-
assoziation in einer nur mehr muldenartigen Altwassersenke, die an die Oberkante der Ufer-
böschung zu dem anschließenden Altwasser anschließt. In den Donauauen bei Ingolstadt 
kommen entsprechende Bestände bei Grundwasserflurabständen von 0,75 bis 1,5 m und 
werden mindestens vom HQ5 erreicht. Nach DVWK (1996) liegt die mittlere Grundwasser-
schwankungsamplitude unter der Gesellschaft bei 5 – 12 dm. Dokumentierte Überflutungshö-
hen reichen bis 16 dm, selten bis 30 dm. Nach SEIBERT (in OBERDORFER 1992) sind die 
Standorte der Gesellschaft gleichmäßig feucht oder nass, Bodentypen sind Gleye oder Nass-
gleye. 

Der Boden unter der typischen Ausbildung der Eichen-Ulmen-Hartholzaue ist bereits relativ 
weit entwickelt und besitzt relativ hohe Wasserspeicherkapazität (vgl. SEIBERT 1962). Die 
Grundwasserschwankungsamplitude beträgt nach DVWK (1996) 5 - 12 dm, Überflutungen 
sind meist kurzzeitig und nicht jedes Jahr.  

Die Gesellschaft besitzt im Gebiet ihr größtes Vorkommen in der Eringer Au, findet sich sehr 
kleinflächig auch im Vorland bei Urfar (angrenzend an den dortigen großen Maisacker, also 
auch hier möglicherweise früher größere Vorkommen). 

Sonstige gewässerbegleitende Wälder (L541) 

In dieser Einheit sind Aufforstungen mit charakteristischen Baumarten der Hartholzaue (Stiel-
eiche, Esche, in geringeren Anteilen auch Bergahorn) enthalten. 

Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder (L6) 

Aufforstungen mit Esche und Bergahorn (L62, mittlere Ausprägung). 

Nicht standortgerechte Laub(misch)wälder (L 7), Nadelholzforste (N 7) 

Nicht standortgerechte Laub(misch)wälder finden sich im Gebiet als Pflanzungen einheimi-
scher Gehölze wie Winterlinde (L711/712) oder nicht einheimischer Kulturpappeln (L721/722). 

Nadelholzbestände (Fichte, Lärche) kommen nur vereinzelt vor. 
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Flächenanteile Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

V3 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege  

V32 w.o., bewachsen 2,04 

V332 w.o., unbefestigt, bewachsen 0,37 

Tabelle 24: Flächenanteile nicht standortgerechter Laub(misch)wälder, Nadelholzforste 

 Siedlungsbereich, Industrie-/Gewerbeflächen und Verkehrsanlagen  3.6.1.4
Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege (V3) 

Flächenanteile Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

V3 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege  

V32 w.o., bewachsen 2,04 

V332 w.o., unbefestigt, bewachsen 0,37 

Tabelle 25: Flächenanteile Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege 

Vegetationsfreie/-arme Sonderstandorte (O)  

Als vegetationsarme Sonderstandorte mit naturnaher Entwicklung  wurden Teile der kiesigen 
Böschungen des Sickergrabens angesprochen, die nur mit lückiger Pioniervegetation be-
wachsen sind. Naturfern ist dagegen die Entwicklung der Aufschüttung im Unterwasser des 
Kraftwerks, deren Oberfläche durch Befahren offen gehalten wird. 

Flächenanteile Sonderstandorte  

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

O6 Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen  

O632-ST00BK Steilwände und Abbruchkanten aus Lockergestein, Sand oder Lehm 
in Abbaubereichen mit naturnaher Entwicklung; Initialvegetation 

trocken 

0,01 

O641 Ebenerdige Abbauflächen aus Blöcken, Schutt, Sand, Kies oder bindi-
gem Substrat, naturfern 

0,18 

Tabelle 26: Flächenanteile Sonderstandorte  
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Steilwände und Abbruchkanten aus Lockergestein, Sand oder Lehm in Abbaubereichen mit 
naturnaher Entwicklung; Initialvegetation trocken (O632-ST00BK) 

Auf offenen Bereichen der kiesigen Böschungen des Sickergrabens findet sich im Wesentli-
chen eine Mischung aus Pflanzenarten der wärmeliebenden Säume, Magerrasen und  Ru-
deralfluren, also beispielsweise Origanum vulgare, Calamintha clinopodium, Calamagrostis 
epigeios, Daucus carota, Hieracium piloselloides, Leontodon hispidus, Scabiosa columbaria, 
Tanacetum vulgaris, Solidago gigantea, Rubus caesius oder Clematis vitalba, die manche 
Teilflächen locker überdeckt.  

Die Kombination von Arten der wärmeliebenden Säume, Kalkmagerrasen und Ruderalfluren 
entspricht gut dem Bild, das bei SEIBERT (1974, in OBERDORFER 1977) von Gesellschaften 
von Schuttfluren des Epilobion fleischeri tieferer Lagen vermittelt wird. Ähnliche Vegetation 
wird Teile der Kiesbänke des früheren Wildflusses besiedelt haben. 

Vegetation der Gewässer 

Der Altwasserzug der Eringer Au zählt am unteren Inn zu dem am besten erhaltenen Altwas-
sersystem mit erheblicher Vielfalt an Wasserpflanzenvegetation und ausgedehnten Verlan-
dungsbereichen (s. vorherige Kapitel). Im engeren Untersuchungsgebiet aber nur randlich an-
geschnitten, die Gesamtfläche innerhalb des weiteren UG beträgt 2,94 ha. 

Flächenanteile von Stillgewässern 

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

S1 Natürliche bis naturferne Stillgewässer  

S131 Eutrophe Stillgewässer, bedingt naturfern bis naturnah  

S133-SU00BK Eutrophe Stillgewässer, natürlich oder naturnah (schützenswertes 
Biotop) 

0,13 

S133-VU3150 Eutrophe Stillgewässer, natürlich oder naturnah (FFH-LRT) 0,32 

Tabelle 27: Flächenanteile von Stillgewässern 

Im Einzelnen finden sich im Eringer Altwasser sowie wenigen kleineren Auegewässern fol-
gende Wasserpflanzenbestände: 

Teichrosen-Gesellschaft (Myriophyllo-Nupharetum) 

Teichrosenbestände sind die am unteren Inn am weitesten verbreitete Wasser-
pflanzengesellschaft. Im Bereich der Eringer Au findet sich vor allem das Myriophyllo-
Nupharetum mriophylletosum verticillati. Als Trennarten dieser Ausbildung werden von ver-
schiedenen Autoren außerdem Hippuris vulgaris und Utricularia vulgaris (im Gebiet U. austra-
lis) genannt (GÖRS in OBERDORFER 1977, PHILIPPI 1969). Meistens finden sich beide 
Tausendblattarten, bei Anwesenheit von M. verticillatum oder einer der anderen Trennarten 
wurde der Bestand aber hier eingeordnet. Die Subass. mit M. verticillatum ist am unteren Inn 
die häufigste Ausbildung der Teichrosen-Ges. Nuphar lutea kann hier auch zurücktreten. 
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Die Gesellschaft wächst in offenen Altwasserbereichen mit schlammigem Boden, mit geringer 
Strömung, teilweise nahezu ohne Strömung. Nach GÖRS (in OBERDORFER 1977) besiedelt 
die Gesellschaft stehende oder langsam fließende, nährstoffreiche Gewässer, von Grundwas-
ser gespeiste, sommerlich kühle Gewässer werden von einer Ausbildung mit Hippuris besie-
delt. Die Subassoziation myriophylletosum verticillati steht für relativ sauberes Wasser,  

Tannenwedel-Gesellschaft (Hippuris vulgaris-Ges.) 

Hippuris vulgaris kommt in den noch tieferen wasserführenden Altwassern des Gebietes teil-
weise in eindrucksvollen Dominanzbeständen vor, in denen andere Wasserpflanzen nur noch 
Nebenrollen spielen. Derartige Bestände wurden hier eingeordnet und nehmen insgesamt 
große Flächen der Altwässer am unteren Inn ein.  

Neben einer typischen Ausbildung (Hippuris vulgaris-Ges., typicum), in der vor allem der Tan-
nenwedel selbst hervortritt (meistens mit untergeordnetem Vorkommen von Callitriche ab-
tusangula), finden sich Bestände, in denen sich bereits die Arten des Myriophyllo-Nupharetum 
ankündigen (Ausbildung mit Myriophyllum verticillatum). 

Im Gebiet besiedelt die Gesellschaft vor allem die noch tieferen Altwasserbereiche. Nach 
GÖRS (in OBERDORFER 1977) kommt die Gesellschaft vor allem in sommerlich kühlen Ge-
wässern wintermilder Gebiete vor. Die Ausbildung mit Myriophyllum verticillatum besiedelt 
meist tiefere Gewässerbereiche (1 – 1,5 m).  

An Fließgewässern findet sich im Gebiet der Kirnbach, der westlich parallel zur Kraftwerkszu-
fahrt der Aue zufließt und in das Altwasser bei Urfar entwässert, der Ablaufgraben aus dem 
Altwasserzug sowie der unterste Abschnitt des Sickergrabens. Der Sickergraben ist zudem 
stark verockert. 

Flächenanteile von Fließgewässern  

BNT-Kürzel Beschreibung Fläche in ha 

F2 Künstlich angelegte Fließgewässer 1,3 

F212 Gräben mit naturnaher Entwicklung 0,3 

Tabelle 28: Flächenanteile von Fließgewässern 

Im Kirnbach finden sich Fragmente einer Wasserstern-Gesellschaft (Callitrichetum obtusangu-
lae), im untersten Bereich Ansätze zur Gesellschaft des Aufrechten Merks (Ranunculo-Sietum 
erecto-submersi). 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richt-
linie sind in den folgenden Tabellen aufgelistet:  
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Im Bearbeitungsgebiet vorkommende FFH-Lebensraumtypen 

Code-Nr.  Bezeichnung (gekürzt) 
LRT, im SDB genannt 

3150 Natürliche eutrophe Seen  

6210* Naturnahe Kalktrockenrasen (*mit bemerkenswerten Orchideen) 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
9130 Waldmeister-Buchenwald 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder  
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
91F0 Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior  oder Fraxinus angustifolius (Ulmenion minoris) 

*Prioritärer Lebensraumtyp 

Tabelle 29: Im Bearbeitungsgebiet vorkommende FFH-Lebensraumtypen 

LRT, nicht im SDB  genannt  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

Tabelle 30: Im Bearbeitungsgebiet vorkommende FFH-LRT 

Ausführliche Beschreibungen der LRT sowie ihrer Situation im Gebiet finden sich in der FFH-
VU zu gegenständlichem Projekt. 

Hervorzuheben sind aber sicher das großflächige Vorkommen des LRT 91E0* (Weichholz-
auen) sowie die gute Ausprägung des Altwasserzugs (LRT 3150). 

 Naturschutzfachliche Bedeutung der Lebensraumtypen bzw. Vegetationstypen aus nationaler 3.6.1.5
Sicht 
Die naturnahe oder nur extensiv genutzte Vegetation des Gebietes ist teils von hoher natur-
schutzfachlicher Bedeutung. Folgende Tabelle soll die naturschutzfachliche Bedeutung des 
Gebietes aus Sicht der Vegetation verdeutlichen. Neben den Einstufungen in den einschlägi-
gen Roten Listen der Pflanzengesellschaften und Biotoptypen Deutschlands (RENNWALD 
2000; RIECKEN et al. 2006) wird außerdem die Einstufung in der BayKompV angeführt.  
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Einstufung der vorkommenden Pflanzengesellschaften und Biotoptypen durch die Bay-
erische Kompensationsverordnung 

Vegetationseinheit FFH-LRT BayKompV RL Bio-
tope 

RL Veg 

Gewässer     

Natürliche oder naturnahe eutrophe Stillgewässer 
(Teichrosen-Ges., Tannenwedel-Ges.) 

3150 hoch 2 z.T. 3 

Röhrichte, Großseggenriede, Hochstaudenflu-
ren 

    

Schilfröhrichte (Phragmitetum typicum)  hoch 2-3 V 

Rohrglanzgrasröhrichte  mittel - - 

Großseggenriede außerhalb der Verlandungsbe-
reiche (Sumpf-Seggen-Ges. u.a.) 

 mittel 3 - 

Steifseggenried (Verlandungsbereich) z.T. 3150 hoch 3 3 

Uferseggenried z.T. 3150 hoch 3 V 

Zaunwinden-Ges. z.T. 6430 gering/mittel 3 - 

Grünländer, Säume     

Typische Glatthaferwiese z.T. 6510 mittel 2 - 

Salbei-Glatthaferwiesen 6510 hoch 2 3 

Trespen-Halbtrockenrasen, u.a. 6210* hoch 2 2-3 

Klee-Odermennig-Saum  hoch 2-3 V 

Kies- und Sandflächen mit artenreicher, lückiger 
Pioniervegetation (nährstoffärmer) 

 mittel 3  

Wälder, Gebüsche     

Gebüsch trocken warmer Standorte (Berberidion)  hoch 3 - 

Auengebüsche (Salicion albae) z.T. 91E0* hoch 2-3 ? 
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Vegetationseinheit FFH-LRT BayKompV RL Bio-
tope 

RL Veg 

Silberweiden-Auwald (gestörte Überflutungs-
dynamik) 

91E0* hoch 2 2 

Grauerlen-Auwald 91E0* hoch 3 3 

Ulmen-Eichen-Hartholzaue m. gestörter Überflu-
tungsdynamik 

91F0 hoch 1-2 1 

Labkraut-Eichen-Hainbuchen-Wald 9170 hoch 2-3 3 

Waldmeister-Buchenwald 9130 hoch 3 - 

Schluchtwald (Fraxino-Aceretum) 9180* hoch 3 - 

Tabelle 31: Einstufung der vorkommenden Pflanzengesellschaften und Biotoptypen durch die BayKompV 

Die Übersicht zeigt, dass die Bedeutung der Vegetation des Gebietes sowohl aus deutscher 
Sicht als auch europäischer Sicht annährend gleichrangig auf den Auenbereich sowie Damm 
und Sickergraben verteilt sind. 

Während in den Auen mit den Silberweidenwäldern ein bundesweit stark gefährdeter Vegeta-
tionstyp im Gebiet vorkommt und mit den Hartholzauen (allerdings nur sehr kleinflächig) ein 
sogar vom Aussterben bedrohter Typ, finden sich auch auf dem Damm und am Sickergraben 
mit Trespen-Halbtrockenrasen und Salbei-Glatthaferwiesen bundesweit stark gefährdete Ve-
getations- bzw. Biotoptypen. Auch aus europäischer Sicht finden sich darunter jeweils prioritä-
re Lebensraumtypen von höchster Bedeutung (Weichholzauen einerseits sowie Kalk-
Trockenrasen in Orchideen-reicher Ausprägung andererseits). 

Auch die Grauerlenauen, die in den Innauen flächig vorherrschen, sind bundesweit gefährdet, 
ebenso wie die in den Uferbereichen des Altwasserzugs flächig anzutreffenden Steifseggen-
rieder. 

Bemerkenswert ist die unterschiedliche Einwertung mancher Gesellschaft in Roter Liste und 
Biotopwertliste. So gelten Schluchtwälder bundesweit als ungefährdet, während die Bio-
topwertliste, die hier wohl der europaweiten Einstufung als prioritärer Lebensraumtyp folgt, zur 
Bewertung „hoch“ kommt. 

In jedem Fall wird jedoch bei Anwendung der BayKompV der Bewertung der Biotopwertliste 
gefolgt. Obiger Tabelle kann entnommen werden, dass außer den genannten Auengesell-
schaften eine Reihe weiterer Vegetationseinheiten die Bewertung „hoch“ erhalten. 
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3.6.2 Flora 
Erhoben wurden sämtliche naturschutzrelevanten Pflanzensippen, d.h. sämtliche Sippen im 
Untersuchungsgebiet, die in der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Niederbayerns 
(ZAHLHEIMER 2001) bzw. in der Roten Liste Bayerns (SCHEUERER & AHLMER 2002) auf-
geführt sind sowie die meisten landkreisbedeutsamen Arten (ABSP, 2011. 

Die Kartierung erfolgte in zwei Durchgängen (Frühjahr / Sommer) punktgenau im Maßstab 1 : 
2.500 unter Abschätzung der Bestandesgröße nach der Skala von Zahlheimer (1985) (1 = 
Kleinstbestand; 6 = Massenbestand). Die Kartierdurchgänge wurden zeitlich so gelegt, dass 
Blühphasen wichtiger Arten optimal erfasst wurden (für die Wälder Frühjahrsgeophyten wie 
Scilla bifolia, am Damm Annuelle wie Cerastium brachypetalum oder Orchideen, v.a. Orchis 
militaris, u.a.). 

Neben in Bayern und / oder Niederbayern gefährdeten Sippen wurden nach Möglichkeit auch 
Sippen der „Vorwarnstufe“ (RL-Bayern) erfasst. Die Dokumentation der teilweise recht verbrei-
teten „V-Arten“ ist allerdings nicht immer vollständig.  

Die Angaben der Zustandserfassung für das geplante NSG „Auen am unteren Inn (LAND-

SCHAFT+PLAN PASSAU 2009) wurden überprüft. Bereits im Rahmen des LIFE-Projekts waren 
verschiedene Gebietskenner befragt worden, wobei allerdings für die Bereiche der reliktischen 
Auen wenige Hinweise erhalten werden konnten. 

Außerdem wurden ASK und Biotopkartierung ausgewertet. 

Die Fundpunkte sind in der Bestandskarte Flora im Maßstab 1 : 2.500 dargestellt. Die Fund-
punkte sind fortlaufend nummeriert, im Anhang findet sich dazu die Fundpunktliste mit den je 
Fundpunkt aufgefundenen Sippen und der Größe der Vorkommen.   

Neben den oben aufgelisteten, punktscharf kartierten Sippen kommen im Gebiet eine Reihe 
naturschutzfachlich durchaus bedeutender Arten sehr häufig vor, so dass auf eine Kartierung 
verzichtet wurde: 

• Scabiosa columbaria: durchgängig auf Dämmen, auf Brennen, an Wegrändern und sonsti-
gen Trockenstandorten  

• Bromus erectus: als charakteristische Art der Halbtrockenrasen früher am Damm verbrei-
tet, aber mittlerweile stark zurückzugegangen; die Verbreitung kann über die Kartierung 
der Halbtrockenrasen grob erkannt werden. 

• Salvia pratensis: in Salbei-Glatthaferwiesen am Damm noch regelmäßig vorkommend 
• Lithospermum officinale: verbreitet v.a. entlang der Dämme, auf Brennen; in allen Gebiets-

teilen 
• Hippuris vulgaris: in großen Beständen im Altwasserzug der Eringer Au 

 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die festgestellten und dargestellten natur-
schutzrelevanten Sippen. Berücksichtigt wurde neben dem engen Untersuchungsgebiet auch 
der gesamte weitere Damm bis Eglsee, da damit die Häufigkeit der Sippen im Gebiet besser 
erkennbar wird. 
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Auflistung erfasster naturschutzrelevanter Pflanzensippen 

Art Anzahl Größe RL NDB RL-B 
Allium scorodoprasum  3 1-2 3 3 
Allium vineale 5 1-2  V 
Anemone ranunculoides 1   V 
Anthyllis vulneraria ssp. carpatica 7 2-4 3*  
Betonica officinalis 10 1-3   
Carex pseudocyperus 3 2 V* 3 
Centaurea stoebe 12 1-2 V 3 
Cerastium brachypetalum 4 2-4 3 3 
Corydalis cava 1 4  V 
Dacylorhiza incarnata ssp. incarnata 2 1 3 3 
Dianthus carthusianorum 11 1-4 V V 
Epipactis palustris 15 1- 3/4 V* 3 
Gagea lutea 5 2-4 V  
Hieracium maculatum 2 1-3 3 3 
Leucojum vernum 1 2/3 V 3 
Orchis militaris 79 1-5 3 3 
Ornithogalum umbelatum 2 1-2 V* 3 
Orobanche gracilis 9 2 V V 
Populus nigra 7 2-2/3 3 2 
Potentilla recta 1  V* V 
Potentilla rupestris 1 2 1 1 
Primula veris 2 2-3 V V 
Ranunculus nemorosus 40 1-5 V*  
Ranunculus polyanthemophyllos 8 2-2/3 3* 3 
Rhinanthus alectorolophus 34 1-4 V* V 
Rhinanthus angustifolius 78 2-5 3 3 
Rumex hydrolapathum 1 2  V 
Salix eleagnos 1 2 3 V 
Saxifraga granulata 1 1 V* V 
Scilla bifolia 3 3-4  3 
Sedum sexangulare 11 2-4 V  
Selaginella helvetica 24 2-4 V* V 
Thaictrum lucidum 30 1-3 3 3 
Thesium alpinum 2 2/3 (40) 2 V 
  2 (15)   
Thesium pyrenaicum 2 2 3 3 
Tofieldia calyculata 1 1 3* V 
Utricularia australis 1 2 3 3 

Tabelle 32: Auflistung erfasster naturschutzrelevanter Pflanzensippen 

Für Niederbayern und auch Bayern gilt das Sand-Fingerkraut (Potentilla rupestris) als vom 
Aussterben bedroht. Die Art wurde an der wasserseitigen Böschung des Damms bei Eglsee, 
also außerhalb des Bereichs des Umgehungsgewässers, gefunden. 

Für Bayern gilt die Schwarzpappel (Populus nigra) als stark gefährdet. Die Baumart kommt in 
den Innauen regelmäßig verstreut vor und hat für Bayern ihren Verbreitungsschwerpunkt am 
Inn, gilt in Niederbayern daher nur als gefährdet. 

Dagegen ist für Niederbayern das Alpen-Leinkraut (Thesium alpinum) als stark gefährdet ein-
gestuft. Die Art hat ihre Hauptverbreitung in den Alpen und erreicht entlang der Alpenflüsse 
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auch das vorgelagerte Flachland. In Ering erreicht sie ihren äußersten Vorposten entlang des 
Inn-Salzach-Systems. Die Art wächst hier mit ihrem wahrscheinlich größten Bestand für Nie-
derbayern an der wasserseitigen Dammböschung bei Inn-km 48,6. 

Die niederbayerische Rote Liste differenziert teilweise die Gefährdungsstufen feiner. Die Stufe 
„Besonders gefährdet“ (3*) liegt zwischen dem üblichen „gefährdet“ und „stark gefährdet“. Hier 
werden Wundklee (Anthyllis vulneraria ssp. carpatica), der Geschlitztblättrige Hahnenfuß (Ra-
nunculus polyanthemophyllos) und die Simsenlilie (Tofieldia calyculata) eingestuft. Insbeson-
dere das Vorkommen der Simsenlilie an der oberen landseitigen Böschung bei Inn-km 48,6 
muss hervorgehoben werden. 

Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Rottal-Inn 

Die meisten der kartierten Pflanzensippen gelten auch als landkreisbedeutsam  (s. ABSP 
Rottal-Inn).  

Neben den detailliert kartierten Arten sind folgende häufiger vorkommenden und deswegen 
nicht eigens kartierten Arten ebenfalls landkreisbedeutsam: Arabis hirsuta, Arum maculatum, 
Asarum europaeum, Berula erecta, Brachypodium pinnatum agg., Bromus erectus, Carduus 
personata, Carex alba, Carex caryophyllea, Carex digitata, Carex elata, Carex ornithopoda, 
Carex paniculata, Carex riparia, Equisetum hiemale, Erigeron acris ssp. acris, Euphorbia 
amygdaloides, Lathraea squamaria, Linum catharticum, Listera ovata, Lithospermum officina-
le, Molinia arundinacea, Polygala amarella, Ranunculus bulbosus, Scabiosa columbaria, 
Thalictrum aquilegifolium, Viola hirta, Viscum album ssp. album. 

Thesium alpinum und Tofieldia calyculata werden als „sehr schutzbedürftige“ Arten bezeich-
net. 

Besonders geschützte Arten lt. BArtSchV 

Laut Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) gelten acht der gefundenen Pflanzensippen 
als besonders geschützt: Centaurium erythraea, Dianthus carthusianorum, Leucojum vernum, 
Nuphar lutea, Primula veris, Saxifraga granulata, Scilla bifolia, Sedum sexangulare. 

Fast alle der als naturschutzrelevant eingestuften Sippen können nach OBERDORFER (2001) 
genauer soziologisch zugeordnet werden. Die Angaben können den folgenden Tabellen ent-
nommen werden. Zur weiteren Besprechung der Ergebnisse werden die Arten fünf Lebens-
räumen zugeordnet: 

 Sippen der Gewässer:  3.6.2.1
Überblick 

Größere Gewässer sind meist nur randlich erfasst. In der Eringer Au ist das zentrale Altwasser 
durch die geplante Dynamisierung betroffen, so dass die hier vorkommenden Arten zu behan-
deln sind. 

Im gesamten Altwasserzug findet sich in teils größeren Beständen der Tannenwedel (Hippuris 
vulgaris) sowie seltener ein Wasserschlauch (Utricularia australis; „Verkannter“ Wasser-
schlauch). Tannenwedel ist die häufigste Sippe unter den naturschutzfachlich besonders inte-
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ressanten Wasserpflanzen am unteren Inn und kommt immer wieder in großen Beständen 
vor. Der Verkannte Wasserschlauch ist deutlich seltener und kommt in meist kleineren Be-
ständen vor, ist allerdings auch schwieriger zu erfassen und kann leicht übersehen werden. 

Standortansprüche 

Beide Sippen sind ständig oder fast dauernd untergetauchte Unterwasserpflanzen, Hippuris 
kann aber sogar auch Trockenphasen überdauern; im Gebiet herrscht derzeit aber bei Weitem 
die langblättrige, untergetauchte Wuchsform vor. Hippuris kann sich damit aber auch relativ 
lang in schon stark verlandeten Altwassern halten. 

Entsprechend des kalkhaltigen Substrats der Innauen bevorzugt Hippuris kalkreiches Wasser, 
wobei Utricularia australis immerhin als Mäßigsäurezeiger gilt. Utricularia bevorzugt auch 
deutlich nährstoffärmere Gewässer, während Hippuris auch in mäßig stickstoffreichen Gewäs-
sern vorkommt. 

Tannenwedel (Hippuris vulgaris) 

Hauptsächlich kommt die Art in ruhigeren Gewässern (Altwasser) in der Teichrosen-
Gesellschaft (Myriophyllo-Nuphasetum) vor, aber auch in langsam fließenden Gräben in Flut-
hahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis) und im Übergangsbereich von Röhrichten 
(Phragmition) und in Strandlings- und Zwergbinsen-Gesellschaften. Optimal-Standorte der 
Pflanze sind z. B. Altwässer mit flachem, sommerwarmem Wasser auf kalkreichem, schlam-
migem Untergrund, bildet aber auch Reinbestände in kaltstenothermen Quellgewässern. Die 
Pflanze bildet sowohl Land- als auch Wasserformen aus. Bei im Wasser lebenden Pflanzen 
sinken die reifen, nicht schwimmfähigen Früchtchen auf den Gewässergrund, wo sie im 
Schlamm den Winter überdauern können. Kleinere Strecken (wohl vor allem über trockenge-
fallenen Schlamm) können durch Windverbreitung zurückgelegt werden, größere vor allem mit 
Hilfe von Wasservögeln. Häufig spielt jedoch die vegetative Vermehrung die größte Rolle. 
Durch die Möglichkeit, zwischen aquatischer und amphibischer Form zu wechseln verträgt die 
Art starke Wasserstandsschwankungen sehr gut. 

Verkannter Wasserschlauch (Utricularia australis) 

Eine ausdauernde Wasserpflanze, 10 – 150 cm lang, fleischfressend (Vakuumfallen); im 
Wasser flutend und zur Blütezeit auftauchend; Blütenstände über die Wasseroberfläche ge-
hoben, 6 – 60 cm hoch. 

Blütezeit: Juni bis August (September), in Mitteleuropa aber kein Fruchtansatz (CASPER & 
KRAUSCH 1981); nur in Südwestfrankreich; Pflanzen häufig unter Wasser blühend (SEBALD 
et al. 1996); Entwickelt „Winterknospen“ (Turionen); Ausbreitung ausschließlich vegetativ, 
kann neue Gewässer rasch besiedeln. 

Die Sippe wächst in Seen, Teichen, Sümpfen, Gräben, in Altwassern, Moortümpeln, Torfsti-
chen, an Sickerwasserquellen, in Felsentümpeln; in stehenden oder langsam fließenden, 10 – 
100 (200) cm tiefen, mäßig nährstoffreichen und basenreichen bis saueren, eutrophen bis 
mesotrophen (oligotrophen) Gewässern über Torfschlammböden; oft nur lose angehakt trei-
bend an geschützten, oft beschatteten Standorten im Uferwasser innerhalb der Röhrichte, 
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häufig in Röhrichtlichtungen, auch in mehr oder weniger homogenen Beständen des Röh-
richts, in wenig dichten Großseggenbeständen. 

 Sippen der Röhrichte, Großseggenrieder und Hochstaudenfluren 3.6.2.2
Überblick 

Als bemerkenswerte Arten der Röhrichte, Großseggenrieder und Hochstaudenfluren wurden 
die beiden Großseggen Carex riparia und Carex pseudocyperus festgestellt, sowie die Hoch-
staude Thalictrum lucidum, die aber auch in Wiesen übergreift und häufig in Waldlichtungen 
vorkommt, außerdem der stattliche Ampfer Rumex hydrolapathum. 

Carex riparia und Thalictrum lucidum sind zwei Sippen, die im Gebiet besonders häufig sind, 
Thalictrum lucidum gilt aus deutscher Sicht als „Charakterpflanze“ der Innauen, da der Inn re-
gional weitgehend die Arealgrenze für die Art nach Westen darstellt. Die Ufersegge wurde 
über die Kartierung des Uferseggenrieds (Galio-Caricetum ripariae) erfasst. 

Carex pseudocyperus wurde mehrmals gefunden, dürfte aber in den Verlandungsbereichen 
der Stauräume noch häufiger zu erwarten sein, ebenso wie Rumex hydrolapathum. 

Ufersegge (Carex riparia) 

Ausdauernde, 60 – 150 cm (200 cm) große Pflanze, die größte und kräftigste einheimische 
Segge; oft bestandsbildend, unterirdische Ausläufer treibend. Blütezeit Mai/Juni, reife Früchte 
meist von Juni bis Juli. 

Sie wächst an Ufern, in nassen Wiesenmulden, an Gräben, auch im Erlenbruch; auf stau-
sickernassen, zeitweise überschwemmten, nährstoff- und basenreichen, mild-mäßig saueren, 
humosen Ton- oder Torfböden, etwas wärmeliebend. Wenig empfindlich gegen Wasser-
standsschwankungen, verträgt etwas Salz; kann ähnlich nass stehen wie Carex elata. Gegen 
Mahd kaum verträglich, durch Eutrophierung eher gefördert (SEBALD et al. 1998) 

Hydrologie (DVWK/GOEBEL 1996): 

• Dauernass bis schwach wechselnass, z. T. lang andauernd überflutet 
• Mittl. Schwankungsampl (-2)-5dm 
• Mittl. GW-Stände: (-1)-2dm 
• Extre. Tiefstände 10(16)dm 
• Überflutungen: bis 6dm Höhe, langandauernd (5-11 Monate) 

Geringe bis mäßige Wasserstandsschwankungen, langandauernde und meist relativ mächtige 
Überflutungen v.a. durch Auenüberschwemmungen, Bei wiederholten sommerlichen Flurab-
ständen von weniger als 10 dm vermutlich nicht mehr existenzfähig, bei Überflutungen über 6 
dm vermutlich vom Steifseggenried oder Röhrichten abgelöst. 

Scheinzypergras-Segge (Carex pseudocyperus) 

Sie gilt als Charakterart des Cicuto-Caricetum pseudocyperi (Phragmition). Ihre Standorte sind 
staunaß bzw. seicht überschwemmt, mäßig nährstoff- und basenreich. Die Art ist sommer-
wärmeliebend. Ihre optimal Entwicklung findet sie auf Schwingkanten am äußersten seewärti-
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gen Rand von Röhrichtbeständen auf ungefestigten, organischen Substratansammlungen 
(Casper und Krausch 1980) bei eher relativ geringen Wasserstandsschwankungen (GOEBEL 
1996; ZAHLHEIMER 1979). Die Art wird bis 90 cm (120 cm) hoch und wächst horstig. Die Art 
findet sich im Stauraum als Pionierpflanze auf Anlandungen sowie am wasserseitigen Rand 
von Röhrichten. 

Glänzende Wiesenraute (Thalictrum lucidum) 

Die im Gebiet sehr häufige Art gilt als Charakterart der Streuwiesen, wächst aber auch in 
Hochstaudenfluren, trockener stehenden Röhrichten und Auwäldern (Lichtungen). Sie steht 
auf nassen bis wechselnassen Böden. 

Teich-Ampfer (Rumex hydrolapathum) 

Wächst an stehenden oder langsam fließenden eutrophen Gewässern auf flach über-
schwemmten, auch zeitweise trocken fallenden Schlammböden (in Röhrichten und Großseg-
genrieden; OBERDORFER 2001). 

 Sippen der Flachmoore und Nasswiesen  3.6.2.3
Überblick 

In dieser Gruppe versammeln sich Arten, die einst den dynamischen Wildfluss mit seinen of-
fenen Kies- und Sandflächen und den Flutrinnen charakterisiert haben. Da diese Dynamik seit 
langem fehlt, finden sich die Sippen entweder noch kleinflächig an Sonderstandorten, an de-
nen die fehlende Auendynamik durch besondere Umstände ersetzt wurde, oder aber auf wie-
senartig genutzten Flächen wie Deichböschungen oder an feuchteren Stellen der Brennen. Mit 
Betonica officinalis, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris und Tofieldia calyculata finden 
sich typische Arten der Streuwiesen die jetzt an den Dammböschungen an frischeren Stellen 
wachsen, Equisetum variegatum ist standörtlich sehr eng an Situationen, wie er sie eben am 
Wildfluss eingenommen hat, gebunden, und daher entsprechend selten (Uferversteinung un-
terhalb KW Simbach sowie grundwassernahe Bereiche auf der Biotopentwicklungsfläche 
Eglsee). 

Die häufigste der hier aufgeführten Sippen ist die Streuwiesenart Betonica officinalis, aber 
auch die schon sehr bemerkenswerte Epipactis palustris kommt am Damm Ering noch öfters 
vor. Die restlichen Sippen kommen jeweils nur wenige Mal oder gar nur einmal vor. 

Zurückblickend zeigt sich (LOHER 1887), dass alle genannten Arten tatsächlich seit langem in 
den Innauen heimisch sind: 

• Betonica officinalis: Waldränder, häufig 
• Dactylorhiza incarnata (als Orchis incarnata): an moorigen Stellen in der Erlacher Au, sel-

ten 
• Epipactis palustris: Ufergebüsche des Inns bei kirchdorf, Prienbach, Hagenau 
• Equisetum variegatum: Innauen bei Erlach 
• Tofieldia calyculata: Abhang in der Nähe der Lichtenburg, einziger Standort. 
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Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)  

Sie ist eine der häufigsten Orchideenarten unserer Streuwiesen. Sie besiedelt feuchte bis 
nasse, moorige Wiesen, Flachmoore und findet sich auch in Schilfstadien, Seggenriedern und 
Feuchtgebüschen, stets auf nährstoffarmen und basenreichen Böden. Nach Oberdorfer 
(2001) ist sie wohl eine Kennart der Flachmoorgesellschaften (Tofieldietalia), kommt aber 
auch in den Molinietalia vor. 

Die Art findet sich in einem Massenbestand im Bereich der Kiesflächen bei Gstetten (ca. 1.000 
Exemplare). Sie wächst hier auf noch offenen, grundwassernahen Kiesflächen, die ohne Pfle-
ge aber sehr schnell von aufkommender Verbuschung überwachsen sein werden, Pflege-
maßnahmen zur Erhaltung sind daher nötig. Einen bereits ebenfalls beachtlichen Bestand hat 
die Sippe mittlerweile auf der Biotopentwicklungsfläche Eglsee aufgebaut. 

Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris) 

In Bayern und Deutschland gefährdet. Bildet lang kriechende Rhizome, aus dem im Frühjahr 
grüne Blätter schieben, Stängel 10 – 70 cm hoch, blüht Mitte Juni bis August; entwickelt oft 
nichtblühende Triebe. Neben der sexuellen Fortpflanzung kann sich die Art gut durch Ausläu-
fer unterirdisch vermehren. Daher meist gesellig in Niedermooren und Moorwiesen, in Binsen-
sümpfen und Pfeifengraswiesen. Auf sicker- oder wechselnassen, basen- und meist kalkrei-
chen Ton- oder Sumpfhumusböden. 

Verbandscharakterart der Kalkflachmoore (Caricion davallianae), ferner in wechselfeuchten 
Halbtrockenrasen (Mesobromion), Pfeifengraswiesen, u.a. 

Die Art wurde fünfzehnmal dokumentiert. Die Art kommt fast an allen Dammabschnitten sämt-
licher Stauräume am unteren Inn vor, in großen Beständen allerdings nur auf den Dämmen, 
die durch regelmäßige Mahd offen gehalten werden (Ering, Egglfing), sonst eher vereinzelt an 
Gebüschrändern. Die Art war wohl schon immer an den Inn gebunden und fehlt dem Hinter-
land (vgl. LOHER 1887: Ufergebüsche des Inns). 

Gewöhnliche Simsenlilie (Tofieldia calyculata) 

Wächst auf feuchten oder wechselfeuchten, mäßig nährstoffreichen, basenreichen, meist 
kalkhaltigen Sumpfhumusböden in Nieder- und Quellmooren sowie Moorwiesen. Kalk- und 
Feuchtigkeitszeiger, Charakterart der Kalk-Flachmoore (Caricion davallianae). Das Vorkom-
men am Eringer Damm ist das einzige am unteren Inn, das nächste ansonsten bekannte Vor-
kommen ist an den Pleintinger Lössranken. 

 Sippen sandig-kiesiger, meist trockener Pionierstandorte, alpine Schwemmlingsfluren 3.6.2.4
Überblick 

Diese Gruppe ist schwer zu fassen, zugeordnet wurden Arten der Pionierfluren der Sedo-
Scleranthetea (Arabis recta, Cerastium brachypetalum, Potentilla recta, Sedum sexangulare) 
sowie des Epilobion fleischeri (Calamagrostis pseudophragmites; nur auf der Biotopentwick-
lungsfläche Eglsee, vom Vorhaben nicht betroffen).  
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Manche dieser Sippen zeigen aber heute eher ruderale Verbreitungstendenzen und sind im 
Gebiet wohl auch nicht einheimisch, so Arabis auriculata (ZAHLHEIMER 2001). 

Bei Calamgrostis pseudophragmites ist die Situation ähnlich wie bei Equisetum variegatum. 
Die am wilden Inn durchgängig relativ häufige Art hat sich nach Bau der Staustufen nur noch 
in verschiedenen Stauwurzelbereichen gehalten. Ihr derzeit größer Bestand am unteren Inn ist 
auf der Biotopentwicklungsfläche Eglsee, auf der die Art im Rahmen des Life-Projektes aus-
gebracht wurde.  

Arabis auriculata (=recta) konnte aktuell nicht nachgewiesen werden. Da die Art aber leicht 
übersehen werden kann, wird sie zumindest noch erwähnt (wasserseitige Böschung am 
Damm Ering im Bereich des Dammendes bei Eglsee). 

Öhrchen-Gänsekresse (Arabis recta) 

In lückigen Kalk-Magerrasen, an Erdanrissen, in Heckensäumen, an Wegen und Böschungen. 
Auf sommertrockenen, warmen, basenreichen, wenig humosen oder rohen, lockeren Lößbö-
den oder flachgründigen Steinböden. Meist im Kontakt von Brometalia-Gesellschaften, in A-
lysso-Sedion-Gesellschaften. 

Uferreitgras (Calamagrostis pseudophragmites) 

Bis 150 cm (-200) hohes, lockere Horste mit langen unterirdischen Ausläufern bildendes Gras 
(Wurzelkriechpionier). Selten in offenen Pionierrasen auf Sandbänken und Kiesbändern der 
Flussauen, im oberen und mittleren Bereich der Flüsse und größeren Gebirgsbäche auf Sand 
und trockenem Geröll. Auf wechselfeuchten, periodisch überfluteten, kalk- und basenreichen, 
nährstoffarmen, meist etwas schlammigen Sandböden. Nach KUTSCHERA & LICHTENEG-
GER (1982) gerne an Flüssen und Bächen, die längere Zeit Schmelzwasser führen und daher 
kühl bleiben. Das Uferreitgras bildet dichte Dominanzbestände und kann sich dank seiner 
Rhizome schnell ausbreiten (z. B. MÜLLER 1995). Charakterart einer nach ihm benannten 
Gesellschaft (Calamagrostietum pseudophragmitis). Ihre Vorkommen liegen häufig – aber 
nicht immer – im Bereich der Mittelwasserlinie (SEBALD et al. (Hrsg.) 1998) oder Niedrigwas-
serbereich (MÜLLER 1995). Nach PHILIPPI (in SEBALD et al. (Hrsg.) 1998) kann sich die Art 
mit ihren kleinen, flugfähigen Samen relativ bald auf geeigneten Habitaten ansiedeln. 

Durch Flussverbauung und Eutrophierung der Gewässer vielfach zurückgegangen, gegen Be-
schattung empfindlich. Sein Bestand gilt für Mitteleuropa als gefährdet. Natürliche Standorte 
sind z. B. in Baden Württemberg bereits vollständig erloschen (SEBALD et al. (Hrsg.) 1998). 
Bei reduzierter Morphodynamik wird die Uferreitgras-Gesellschaft vom Flussröhricht ver-
drängt. Nach VOLLRATH (1964) noch bis vor dem Stau der letzten Staustufe Ingling durchge-
hend von Neuhaus bis Passau. 

Bärtiges Hornkraut (Cerastium brachypetalum) 

Auf trocken-warmen, mäßig nähstroffreichen, kalkhaltigen Böden in lückigen Trockenrasen, an 
Wegen, Böschungen, etc. Einjährige Pionierpflanze mit temporärer Samenbank (OBERDOR-
FER 2001). Häufiger und in teilweise großen Beständen an den Böschungen des Sickergra-
bens 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 82 von 300 

 

 Sippen der Halbtrockenrasen und wärmeliebenden Säume trockener Standorte 3.6.2.5
Überblick 

Diese Artengruppe steuert fast die Hälfte aller naturschutzrelevanten Sippen im Gebiet bei. 
Die floristische Bedeutung der entsprechenden Trockenstandorte, also der Brennen mit ihren 
Entwicklungsflächen sowie der Dämme, ist also offensichtlich. Orchis militaris ist mit zahlrei-
chen Fundpunkten, drunter auch sehr große Vorkommen, sogar eine der häufigsten erfassten, 
naturschutzrelevanten Sippen, ebenso Rhinanthus angustifolius.  

Bei weitem die meisten der erfassten Sippen kommen vor allem auf Kalk-Magerrasen vor 
(pflanzensoziologischer Anschluss: Festuco-Brometea, Brometalia, Mesobromion): Ranuncu-
lus polyanthemophyllos, Orobanche gracilis, Scabiosa columbaria, Anthyllis vulneraria ssp. 
carpatica, Primula veris, Allium oleraceum, Dianthus carthusianorum, Potentilla heptaphylla, 
Salvia pratensis, Orchis militaris, Centaurea stoebe, Rhinanthus angustifolius ssp. angustifoli-
us. 

Zusätzlich finden sich eine Sippe der bodensauren Magerrasen (Thesium pyrenaicum), sowie 
zwei Arten der alpinen Magerrasen (Thesium alpinum, Selaginella helvetica). Lediglich Po-
tentilla rupestris ist im Gebiet als „Saum-Art“ (Geranion sanguinei, Trifolion medii, Origane-
talia) gefunden worden.  

Die Artengruppe ist entlang der Dämme und begleitenden Sickergräben durchgängig gut ver-
treten. 

Dabei bildet die Entwicklungsfläche Eglsee gemeinsam mit Damm und Sickergraben der Erin-
ger Au einen der wichtigsten Schwerpunkte für Vorkommen dieser Arten am unteren Inn, ne-
ben den Brennen der Kirchdorfer Au sowie der Brenne und dem Damm in der Deindorfer / 
Seibersdorfer Au. Weitere Vorkommen der Arten liegen dann außerhalb der Auen an Terras-
senkanten oder den randlichen Talhängen. Von herausragender floristischer Bedeutung ist 
das Vorkommen von Thesium alpinum am Eringer Damm. 

Helm-Knabenkraut (Orchis militaris)  

Knollengeophyt, zur Blütezeit mit zwei unterirdischen Knollen. Im zeitigen Frühjahr entwickeln 
sich oberirdische Laubblätter. Blütensprosse bis ca. 50 cm hoch, Blütezeit (Ende April) Anfang 
Mai bis Anfang (Ende) Juni. 

Wächst in Kalkmagerrasen, auch in moorigen Wiesen, im lichten Gebüsch. Mäßig trockene 
bis wechseltrockene, kalkreiche tiefgründige Löß-, Lehm- und Tonböden. Kalkzeiger, etwas 
wärmeliebend. 

Verbandscharakterart der Halbtrockenrasen (Mesobromion), auch in Pfeifengraswiesen (Moli-
nion). Optimale Pflege durch einschürige Mahd oder Beweidung. Standorte wie Weinbergbra-
chen oder Böschungen kann sie bereits wenige Jahre nach der Auflassung besiedeln, solange 
die Vegetation noch lückig ist (SEBALD et al. (Hrsg.) 1998). Am ganzen Damm und auch Si-
ckergraben. 
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Schlitzblättriger Hahnenfuß (Ranunculus polyanthemophyllos) 

In Halbtrockenrasen, auf basenreichen Lehmböden (OBERDORFER 2001); öfters am Damm. 

Rötliches Fingerkraut (Potentilla heptaphylla) 

Auf trockenen bis mäßig trockenen, basenreichen, meist kalkhaltigen Löß- und Lehmböden, 
auch Sandböden. In sonnigen Kalk-Magerrasen, auch lichten Kalk-Kiefernwäldern; Festuco-
Brometea-Klassen-Charakterart (OBERDORFER 2001). Nur im Unterwasser des Kraftwerks 
in Ufermauer. 

Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe) 

Auf sommerwarmen, trockenen, basenreichen, meist kalkhaltigen sandig-kiesigen oder steini-
gen Lehm- und Lößböden, auch Rohbodenpionier, z.T. halbruderale Wanderpflanze. Festuce-
talia valesiacae OC, aber häufig auch in Sedo-Sceranthetea- oder halbruderalen Staudenflu-
ren (OBERDORFER 2001). Öfters an wasserseitiger Böschung und verstreut am Sickergra-
ben. 

Wiesen-Leinblatt (Thesium pyrenaicum) 

Auf mäßig trockenen bis frischen, m.o.w. basenreichen, aber kalkarmen, mäßig saueren 
Lehmböden ins sauren Magerrasen und mageren Bergwiesen. Halbschmarotzer, vor allem in 
initialen Gesellschaften, Nardetalia-OC (OBERDORFER 2001). Zwei Funde am Damm. 

Stein-Fingerkraut (Potentilla rupestris) 

Ausdauernde Pflanze, bis 60 cm hoch, Blüte im Mai/Juni. Wächst an sonnigen Wald- und 
Buschrändern, in warmen Staudenrasen, in lichten Eichen- und Kiefernwäldern, aber auch in 
Felsbandgesellschaften. Sie bevorzugt sommerwarme, mäßig trockene, basenreiche, oft 
kalkarme (zumindest im Oberboden entkalkte), steinige oder sandige Lehmböden oder Stein-
böden; Licht- (Halbschatten)pflanze, Windausbreitung. 

Nach SEBALD et al. (Hrsg., 1992) ist die Art vor allem durch Zuwachsen von Trockenrasen 
und Saumgesellschaften sowie durch den dichteren Kronenschluss früher lichter Wälder be-
droht. Überwachsung und Eutrophierung sollte bei den noch vorhandenen Vorkommen ver-
hindert werden. 

Charakterart wärmeliebender Säume (Geranion sanguinei), auch in Halbtrockenrasen (Me-
sobromion) oder Steingrusfluren (Sedo-Scleranthetea). 

Die Art wurde 1999 bei Kartierungen für das Life-Projekt an einer Terrassenkante bei Berg-
ham, knapp außerhalb des Bearbeitungsgebietes gefunden. Seitdem wurden wiederholt Sa-
men gewonnen und vorgezogene Pflanzen im Gebiet ausgebracht. Alle hier dokumentierten 
Vorkommen gehen also auf Pflanzung zurück. Pflanzungen wurden auf Brennen und Däm-
men in allen Teilgebieten durchgeführt. 
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Schweizer Moosfarn (Selaginella helvetica)  

Eine für die biogeografische Stellung des Inns charakteristische präalpid verbreitete Pflanze. 
Niederliegende Pflanze, weit kriechend, vegetativer Stängel bis 20 cm lang, locker verzweigt, 
bildet lockere, niederliegende Rasen. Kommt in lückigen Kalkmagerrasen, an erdigen Bö-
schungen, an Dämmen und Terrassenhängen, an schattigen Mauern und Felsen vor. Auf fri-
schen, basenreichen, meist kalkhaltigen, oft rohen, locker-steinigen Lehmböden. Licht-
Halbschattenpflanze, etwas wärmeliebend, Pionierpflanze. 

Die Art kommt ausschließlich in den Alpen (bis 1000 m, aber auch bis 2100 m) und Voralpen-
land vor, wo sie entlang der Flüsse bis zur Donau vordringt. In den Flusstälern sind die Däm-
me und Deiche ihr wesentlicher Lebensraum. In Oberösterreich setzt sich dieses Verbrei-
tungsbild fort (AMAND KRAML 2007).  

Alpen-Leinblatt (Thesium alpinum)   

Ausdauernder, grüner Halbparasit, der mit Haustorien (Saugnäpfen) an den Wurzeln oder un-
terirdischen Stängelteilen anderer Pflanzen ansitzt und ihnen Nährstoffe entzieht. Dieselbe 
Pflanze kann mit verschiedenen Nährpflanzen in Verbindung treten (HEGI III/1³). Meist nur bis 
30 (-50) cm hohe Pflanze, blüht 6-7, Reife- und Verbreitungszeit 7 – 9 (MÜLLER-SCHNEIDER 
1986); Ameisenausbreitung. 

In subalpinen und alpinen Magerrasen, in lichten Wäldern, an buschigen Abhängen vom Tief-
land bis in die alpine Stufe; auf mäßig frischen, m.o.w. nährstoffarmen, basenreichen, neutra-
len bis mäßig saueren, humosen Lehm- und Steinböden. Ordnungscharakterart der alpinen 
Steinrasen (Seslerietalia), ferner u. a. in Halbtrockenrasen (Mesobromion) und Schneeheide-
Kiefernwäldern (Erico-Pinion) u.a.. 

Das Hauptvorkommen der Art liegt klar in den Alpen (bis 2.300 m), von wo aus die Art auch 
kaum ins Vorland ausstrahlt. Von diesem Hauptvorkommen abgesetzt liegen einige Reliktvor-
kommen in der nördlichen Alb. Ein kleines, abgetrenntes Vorkommen liegt aber auch wenig 
oberhalb der Salzachmündung an der Alz, als dessen Ausläufer wohl die Vorkommen am un-
teren Inn zu sehen sind. Im Isarmündungsgebiet verschollen (ZAHLHEIMER 2001). Im an-
grenzenden Oberösterreich sind keine Vorkommen bekannt (AMAND KRAML 2007). 

Das Alpen-Leinblatt findet sich am unteren Inn am Damm Ering, in der Kirchdorfer Au auf der 
„zweiteiligen Brenne“ sowie am Kraftwerksgelände der Stufe Simbach. Inwieweit Auspflan-
zungsversuche auf Brennen erfolgreich waren ist noch unklar. 

 Sippen der Glatthaferwiesen 3.6.2.6
Diese kleine Gruppe aus nur vier Sippen (Ornithogalum umbellatum, Orobanche minor, 
Rhinanthus alectorolophus, Saxifraga granulata) enthält Arten der artenreichen Flachland-
Mähwiesen mit Glatthafer. Orobanche minor findet sich im Gebiet nur auf der Biotopentwick-
lungsfläche Eglsee. 

Von den genannten Arten ist nur der Zottige Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus) häufiger, 
die drei anderen Arten finden sich nur vereinzelt. Der Zottige Klappertopf bildet teils größere 
Bestände auf den Dämmen. 
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Dolden-Milchstern (Ornithogalum umbellatum)  

Der Zwiebelgeophyt treibt bis zu 30 cm lange Stängel, die Zwiebel, die zahlreiche Nebenzwie-
beln entwickelt, wird bis zu 3 cm dick. Die Art kommt auf frischen, nährstoffreichen, humosen, 
tiefgründigen Lehm- oder bindigen Sandböden vor. Sie findet sich häufig in Weinbergen, an 
Wegrändern, in Parkrasen, Gärten und sogar auf Äckern. Soziologisch gesehen, kommt sie im 
Geranio-Allietum vor, einer Weinbergs-Wildkraut-Gesellschaft, außerdem in Frischwiesen (Ar-
rhenateretalia, DO) und in Ruderalgesellschaften (nach OBERDORFER, 1994; SEBALD et al., 
1998). 

Die Art verbreitet sich hauptsächlich über die zahlreichen im Boden befindlichen Nebenzwie-
beln, außerdem werden Brutzwiebeln bei Überschwemmung verbreitet. Die Art wurde zweimal 
am Eringer Damm an der landseitigen Böschung gefunden. 

Kleine Sommerwurz (Orobanche minor) 

Auf frischen, nährstoff- und basenreichen Lehmböden, schmarotzt auf Trifolium pratense u.a. 
Kleearten. Vor allem in mageren Fettwiesen, Arrhenateretalia-Art. 2014 auch häufiger auf der 
Biotopentwicklungsfläche Eglsee. 

Zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus ssp. alectorolophus) 

Auf mäßig frischen, nährstoff- und basenreichen, meist kalkhaltigen lockeren Lehm- und 
Lössböden in nicht zu fetten Wiesen oder Halbtrockenrasen. Lehmzeiger, Halbschmarotzer, 
Samenbank kurzzeitig (über 3 Jahre); Arrhenateretalia-OC. 

 Sippen der Auwälder 3.6.2.7
Diese Artengruppe ist relativ homogen und umfasst vorwiegend Sippen, die in Auwäldern im 
Bereich der Hartholzaue vorkommen. Auch die Schwarzpappel, die dem Salicion albae zuge-
ordnet wird, findet sich eher im Übergangsbereich zwischen den beiden Auenstufen (z.B. WA-
LENTOWSKI & KARRER 2006). 

Unter den krautigen Arten finden sich auffallend viele Frühjahrsgeophyten (Allium ursinum, 
Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Leucojum vernum, Gagea lutea, Scilla bifolia), nur 
Allium scorodoprasum überdauert die gesamte Vegetationsperiode auch oberirdisch. Drei der 
behandelten Sippen sind Bäume: Populus nigra, Ulmus glabra, Ulmus minor. Die Feldulme 
(Ulmus minor) wurde allerdings nicht unmittelbar in den kartierten Bereichen gefunden, kommt 
aber in der Eringer Au vor und wird aufgrund ihrer Seltenheit am unteren Inn mit angeführt. 

Die Frühjahrsgeophyten sorgen in allen Gebietsteilen für ausgesprochen bunte Frühjahrsas-
pekte auf höher gelegenen Teilflächen mit älteren Böden. Populus nigra findet sich ebenfalls 
in allen Gebietsteilen. 

Frühlingsknotenblume (Leucojum vernum) 

Generell tritt die Pflanze hauptsächlich in der Krautschicht von Hartholzauwäldern (Alno-
Ulmion) auf, seltener in Laubmischwäldern, aber auch in Schluchtwäldern (Tilio-Acerion) oder 
vereinzelt in feuchten Wirtschaftswiesen (Calthion). Sie besiedelt vorzugsweise sickerfeuchte, 
lockere Ton- und Lehmböden (vergleyte Braunerden, Auböden und anmoorige Gleyböden). 
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Die ausdauernde Art bildet als Frühlingsgeophyt eine 2 cm dicke und 5 cm hohe Zwiebel aus, 
wächst meist gesellig und wird 10 - 35 cm hoch. Innerhalb von Bayern ist die Art hauptsäch-
lich im Alpen- und Voralpenraum verbreitet. Ein Fund in der Eringer Au. 

Schlangenlauch (Allium scorodoprasum ssp. scorodoprasum) 

Die ausdauernde Pflanze kommt in Hartholzauwäldern (Alno-Ulmion), randlich von feuchten 
Gebüschen und in Nasswiesen gesellig vor. Sie bevorzugt sickerfeuchte, nährstoff- und ba-
senreiche, tiefgründige, humose Ton- und Lehmböden. Die Pflanze ist vorwiegend in warmen 
Tieflagen (Stromtäler) verbreitet. Im Gebiet zeigt die Sippe den Charakter einer Saumpflanze 
auf frischen Standorten. Typisch sind beispielsweise Vorkommen an Deichfüßen in brachlie-
genden Deichabschnitten, zusammen mit Thalictrum flavum. Die Sippe kommt vorwiegend in 
Stromtälern vor. Drei Funde in Waldsäumen der Eringer Au. 

Blaustern (Scilla bifolia) 

Die Pflanze kommt generell in Auwäldern (Alno-Ulmion) und in Auenwiesen vor, aber auch in 
krautreichen frischen Eichen- und Buchenwäldern (Carpinion und Fagion). Sie benötigt als 
Standort grund- oder sickerfrische, nährstoff- und basenreiche, lockere Lehm- und Tonböden 
und ist eine typische Mullbodenpflanze. Sie ist oft mit anderen Geophyten vergesellschaftet 
wie z. B. Leucojum vernum. Als typische Stromtalpflanze hat sie ihr Hauptverbreitungsband 
entlang der Donau und im Bereich des fränkischen Mains. Teilweise ist die Art auch noch iso-
liert im Alpenvorland vorhanden. In der Eringer Au verstreut, aber jeweils in größeren Bestän-
den. 

Gelbes Buschwindröschen (Anemone ranunculoides)  

Der Frühlingsgeophyt wird 10 - 30 cm hoch und bevorzugt frische, nährstoff- und basenreiche, 
humose, lockere Lehm- und Tonböden. Die Pflanze tritt vor allem in ehemaligen Hartholzau-
wäldern (Alno-Ulmion) und in feuchten Laubmischwäldern (Fagetalia-Ordnungscharakterart) 
auf. Die Samen der Stromtalpflanze werden über Ameisen ausgebreitet. Am unteren Inn ver-
streut, eine Angabe für den untersuchten Bereich der Eringer Au. 

Schwarzpappel (Populus nigra ssp. nigra) 

Sommergrüner Baum, Lebensdauer beträgt etwa 100, vereinzelt bis 300 Jahre, wird bis 30 m 
hoch, rasch- und starkwüchsig; Blütezeit April, vor dem Laubaustrieb, Samenflug ab Ende 
Mai. Die Samen sind im Freiland meist nur wenige Tage lebensfähig. Die fluviatile Verbreitung 
der schwimmfähigen Samen kann ohne Vitalitätsverlust über Entfernungen von mehreren Ki-
lometern erfolgen. Auf feuchten alluvialen Schwemmböden beginnt die Keimung bei optimalen 
Wuchsbedingungen bereits nach 48 Stunden. Dabei werden Keimprozente um 90 erreicht. 
Wegen des in der ersten Jugendphase mäßigen Wuchspotenzials ist die Konkurrenzfähigkeit 
der Schwarzpappelsämlinge anfangs gering. Als Substrat sind daher sandige Rohböden am 
besten geeignet, auf denen sich keine üppige Krautflora entwickeln kann. (SCHÜTT et al. 
2006). 

Verjüngt sich an lichten Stellen, häufig durch Wurzelbrutbildung. Unter natürlichen Bedingun-
gen vermehrt sie sich aber vorwiegend durch Samen (SCHÜTT et al. 2006). 
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Standort: auf feuchten bis (wechsel-)nassen, periodisch überschwemmten, nährstoff- und ba-
senreichen, gut durchlüfteten, milden, humosen oder rohen, tiefgründigen, reinen oder tonigen 
Sand- und Lehmböden. Sand und Kies bevorzugende, mäßig wärmeliebende Pionierpflanze 
mit Wurzelsprossen. Langanhaltende Hochwasser und insbesondere stagnierende Nässe sind 
nachteilig. In Auenwäldern, an Altwassern; v.a. im Übergangsbereich vom Salicetum albae 
zum Querco-Ulmetum.  

Die Bestandsentwicklung der Schwarzpappel ist in den reliktischen Auen sicherlich stark rück-
läufig, da Verjüngung nur selten möglich ist. Auf Sandaufschüttungen des Hochwassers 2013 
liefen Schwarzpappeln aber teilweise flächig auf! Grundsätzlich am unteren Inn wohl das 
größte bayerische Vorkommen, auch in der Eringer Au regelmäßig eingestreut, aber keine 
größeren Bestände. 

3.6.3 Naturschutzfachliche Bewertung der Pflanzenvorkommen an den einzelnen Fundpunk-
ten 
Die Bewertung eines Pflanzenbestandes an einem der dokumentierten Fundpunkte richtet 
sich nach der Einstufung der vorgefundenen Sippen in die Rote Listen für Niederbayern oder 
Bayern, wobei jeweils die höchste Einstufung einer Sippe in einer der beiden Roten Listen 
zum Tragen kommt. 

Es werden folgende Bewertungsstufen angewendet: 

Bewertung der naturschutzbedeutsamen floristischen Nachweise 

Bewertungsstufe Einstufung RL B/NdB Anzahl 
Fundpunkte 

4 Herausragende Bedeutung 1 / 2 11 
3 Sehr hohe Bedeutung 3 58 
2 Hohe Bedeutung V, V*, kleine Vorkommen häufi-

ger RL 3-Arten 
68 

1 Besondere Bedeutung - (Landkreisbedeutsam) - 

Tabelle 33: Bewertung der naturschutzbedeutsamen floristischen Nachweise 

Da einem Fundpunkt mehrere Sippen vorkommen können, schlagen die Vorkommen der 
landkreisbedeutsamen Arten in der Bewertung der Fundpunkte nicht durch, da stets auch hö-
her eingestufte Arten an den Fundpunkten vorkommen. Die Verteilung ist der Karte „Bestand  
und Bewertung Flora“ zu entnehmen. 

Fundpunkte mit herausragender Bedeutung gehen im Waldbereich auf Vorkommen der 
Schwarzpappel zurück, am Damm führen die Vorkommen von Alpenleinkraut und Sand-
Fingerkraut an der wasserseitigen Böschung zu dieser Einstufung sowie das Vorkommen der 
Simsenlilie an der landseitigen Böschung. 

3.6.4 Schutzgut Tiere 
2015 wurden für folgende Artengruppen Erhebungen durchgeführt: 

• Fledermäuse, Haselmaus, Vögel, Amphibien, Laufkäfer und Scharlachkäfer vor allem zur 
Charakterisierung der Wälder, dazu auch die Strukturkartierung 
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• Reptilien, Tagfalter mit Widderchen, Heuschrecken vor allem zur Beschreibung des 
Damms und Sickergrabens 

• Fische und Libellen für das Altwasser 
 

2016 wurden zur Abdeckung des vollständigen Artenspektrums Nacherhebungen zu Wildbie-
nen sowie nochmals zu Tagfaltern, Widderchen und Heuschrecken durchgeführt. Auf die Me-
thodik der Bestandserfassungen wurde bereits in Kap. 2.2 eingegangen. 

Nachfolgend werden die relevanten Artengruppen und deren Bestandssituation anhand der 
Kartierungsergebnisse beschrieben.  

 Säugetiere außer Fledermäuse 3.6.4.1
Biber: 

Der Biber (Castor fiber) zählt zu den streng geschützten Arten nach Anhang IV FFH-RL und 
besitzt Rote Liste Deutschland (RLD) -Status V (Vorwarnliste). Er ist im gesamten Projektge-
biet verbreitet, Fraßspuren, Trittsiegel und Biberausstiege finden sich durchgängig am Eringer 
Altwasser sowie im Unterwasser des Kraftwerks am Innufer und an Auegewässern. Biberbur-
gen wurden im untersuchten Bereich nicht festgestellt. 

Haselmaus: 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist eine nach Anhang IV der FFH-RL streng ge-
schützte Art. 

Die Haselmaus ist ähnlich verbreitet wie der Siebenschläfer. Die Haselmaus besiedelt nahezu 
alle Waldtypen, von Auwäldern über Buchenhochwälder bis hin zu reinen Fichtenbeständen, 
kleinen Feldgehölzen und Hecken. Sie lebt im Gebirge bis zu einer Höhe von ca. 1.700 m ü. 
NN. auch in der Krummholzzone. Die Bilchart ist ein Gemischtköstler, ihre Nahrung besteht 
ungefähr zu gleichen Teilen aus Pflanzenmaterial, wie zum Beispiel Knospen, Rinde, Blättern 
und Früchten, und aus tierischem Material. Von besonderer Bedeutung sind Blütenpflanzen 
wie Schlehe (Prunus spinosa) und Waldrebe (Clematis vitalba), die den Tieren bereits kurz 
nach dem Aufwachen aus dem Winterschlaf hoch konzentrierte Nahrung in Form von Nektar 
und Pollen bieten (BRIGHT ET AL. 2006  DOERPINGHAUS ET AL. 2005).  

Die Haselmaus begibt sich gewöhnlich bis Ende Oktober (LÖBF 2008, DOERPINGHAUS ET AL. 
2005, REICHHOLF 1982) in ihren Winterschlaf, den sie gewöhnlich in Nestern direkt am Boden, 
zwischen den Wurzeln von Bäumen im Boden oder aber auch in Nistkästen verbringt. Im 
Sommer legt die Haselmaus charakteristische kugelförmige Schlaf- und Wurfnester an, die in 
Höhen zwischen ein und 33 m (DOERPINGHAUS ET AL. 2005) über dem Boden liegen können. 
Jede Haselmaus errichtet mehrere Sommernester, die sie abwechselnd als Rast- und Schlaf-
platz benutzt. Die Paarung erfolgt gewöhnlich im Mai. Das Weibchen ist 23 Tage trächtig und 
wirft in der Regel 3 bis 5 Jungtiere. Die Art ist sehr standorttreu mit Reviergrößen von durch-
schnittlich ca. 2.000 m² (LÖBF 2008, REICHHOLF 1982). Die größten Wanderstrecken werden 
mit Werten zwischen 1.600 m (Reichholf 1982) bzw. saisonal >1.800 m beim Männchen 
(LÖBF 2008) bzw. beim Weibchen <1.400 m (LÖBF 2008) angegeben.  
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Vergleichsdaten aus unterschiedlichen Untersuchungen geben durchschnittliche Populations-
dichten von 1-10 Individuen/ha an. BRIGHT ET AL. (2006) geben liegt die mittlere Haselmaus-
dichte in flächigen Optimalhabitaten bei vier bis sechs adulten Tieren, in Hecken bei 1,3 Adul-
ten je Hektar. Das Nationale Haselmaus-Monitoring („National Dormouse Mointoring“) in 
Großbritannien gibt einen Durchschnittwert von 1,75 bis 2,5 adulten Tieren je Hektar an. Die 
Art meidet zur Feindvermeidung offene Bereiche und wandert dort nur über kurze Strecken 
von ca. 250 m (LÖBF 2008). Die Verbreitung oder besser die bekannten Nachweise der Art in 
Bayern sind recht verstreut (FALTIN 1988). 

Ergebnisse  

Die Standorte der besetzten Nist-Tubes (Röhren-Nester) sind auf der Bestandskarte Fauna 
eingetragen und im Anhang Kap. 10.1.2 aufgelistet.  

Im Rahmen der Untersuchung konnten in allen Monaten von Mitte April bis Ende Oktober Ha-
selmäuse in unterschiedlichen Bereichen nachgewiesen werden. Insgesamt konnten in 23 
ausgebrachten Röhren Nester und/oder Individuen nachgewiesen werden (Röhren Nr. 3, 5, 
10, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 54, 55 und 61).  

Eine Besonderheit stellen hierbei die Nummern 13 und 33 dar: In Tube Nr. 13 wurde ein Alttier 
mit mindestens zwei Jungtieren beobachtet während in Nr. 33 ein erwachsenes Exemplar mit 
einem Jungtier erfasst werden konnte. Einige Röhren (u. a. Nr. 5, Nr. 10) waren zu Beginn des 
Jahres besiedelt, wurden aber im Verlauf der Vegetationsperiode aufgegeben.   

Die Haselmäuse flüchteten oftmals schon bei Annäherung an die Niströhren, da Bewegungen 
durch die dichte Vegetation auf die Röhren übertragen wurden. Die Tiere flüchteten hierbei 
zumeist sehr schnell entlang des Hauptstamms oder nach oben ins Astwerk des die Niströhre 
„tragenden“ Strauches und verharrten dort. Nur selten blieben Tiere in den Schlafnestern und 
wurden während der Kontrolle der Niströhre erfasst. Da Tiere oftmals auch nach mehrmaligen 
Kontrollen in denselben Niströhren nachgewiesen werden konnten, erscheint die untersu-
chungsbedingte Störung nur von untergeordneter Bedeutung zu sein. 

In drei weiteren Röhren (Nr. 3, 41 und 47) gelang der Nachweis eines Einzelindividuums ohne 
Spuren eines Nestbaus. Die Röhren Nr. 11, 27, 38 und 61 wiesen Nester auf. An diesen 
Standorten gelang von April bis Oktober jedoch kein einziger Individuennachweis, wobei Nr. 
61 offenbar nur kurz besiedelt war und dann aufgegeben wurde. 

Die Nachweisschwerpunkte liegen in den Röhren Nr. 1 bis Nr. 50, im Oberwasser der Staustu-
fe. Sie liegen allesamt am Rande des ca. 50 m von der Krone des Inn-Damms entfernten Au-
waldes, der parallel zum Damm verläuft. In diesem Bereich sind die Röhren auf ca. 1.500 m 
Länge verteilt. Tube Nr. 1 bis Nr. 7 sowie Nr. 45 bis Nr. 50 bilden eine Ausnahme, da sie je-
weils entlang von Wegen in den Auwald – der hier eher lichte Strukturen aufweist, verteilt 
wurden.  

Der untersuchte Auwaldtrauf mit seiner dichten Vegetationsmatrix bzw. den vorherrschenden 
Schleiergesellschaften und seinem Angebot an Nährgehölzen wie Weißdorn, Schlehe, Faul-
baum dürfte für die Art ein nahezu ideales Habitat darstellen (VGL. JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010). 
Dabei sind Häufungen von Nestern bzw. Nachweisen in benachbarten Röhrenstandorten auf-
fällig (u. a. 25, 26, 27, 28 bzw. 33, 34, 35).  



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 90 von 300 

 

Nachweise im Unterwasser der Staustufe konnten lediglich in zwei Röhren (Nr. 54 und 55) er-
bracht werden. Hinzu kommt ein, wohl aufgegebener Nestbau in Tube Nr. 61. Das Habitat un-
terscheidet sich hier im Vergleich zum Oberlauf im Wesentlichen durch die weniger ausge-
prägten Saumstrukturen, eine weniger stark verschränkte +/- artenärmere Strauchschicht. 
Insgesamt erscheint dieser Abschnitt deutlich pessimaler als der Auwaldssaum im Oberwas-
ser der Staustufe.  

Fledermäuse:  

Artenspektrum 

Während der Batcorder-Erfassungen wurden ca. 200.000 Rufe in ca. 27.000 Sequenzen er-
fasst. Bei der Darstellung nach 1-Minuten-Klassen wird ermittelt wie viele Minuten mit Aktivität 
erfasst wurden. Hierzu wird vom Beginn der Aufnahme nach bis zum Erfassungsende in Minu-
tenintervallen die Aufnahmeliste je Art geprüft. Aufnahmen innerhalb einer Minuten (z. B. 
20:00 bis 20:01 Uhr) werden als Aktivität gezählt, so dass sich am Ende je Art die Anzahl an 
Minuten mit Aktivität ergibt.) je Standort getrennt für Wochenstuben- und Migrationszeit dar.  

Im Rahmen der Batcorderuntersuchung wurde das Artenpaar Kleine und Große Bartfleder-
maus (Myotis mystacinus bzw. M. brandtii), die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), das 
Große Mausohr (Myotis myotis) und die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) aus der Gattung 
der Mausohren (Myotis), sowohl zur Wochenstuben- wie auch zur Migrationszeit nachgewie-
sen. Die beiden letztgenannten Arten wurden nur in wenigen Rufen einwandfrei registriert, 
können jedoch in den weiteren aufgezeichneten Rufen der Gattung Myotis enthalten sein, die 
nicht bis zur Art bestimmt werden konnten. 

Aus der Gruppe der Nyctaloiden-Arten wurden der Große Abendsegler (Nyctalus noctula), die 
Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) und die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) in bei-
den Phänologiephasen erfasst. Ebenso wurden vereinzelte Rufe aufgezeichnet, die eine Ten-
denz zum Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) aufweisen. Zweifarbfledermaus und Kleiner 
Abendsegler sind aufgrund von Lautaufnahmen nur schwer zu unterscheiden. Während relativ 
eindeutige Rufnachweise der Zweifarbfledermaus vorliegen, verbleibt beim Kleinabendsegler 
eine Restunsicherheit. Als weitere Nyctaloiden-Art wurde die Breitflügelfledermaus (Eptesicus 
serotinus) mit wenigen Aufnahmen zur Migrationszeit im Gebiet nachgewiesen. 

Für die Zwergfledermausarten der Gattung Pipistrellus wurde die Zwergfledermaus (Pipistrel-
lus pipistrellus), die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und die Mückenfledermaus (Pi-
pistrellus pygmaeus) in beiden Phänologiephasen registriert. Ebenfalls sowohl zur Wochen-
stuben- wie auch zur Migrationszeit wurden Rufe der Mopsfledermaus (Barbastella barbastel-
lus), sowie einzelne Rufe der Gattung der Langohren (Plecotus) erfasst.  

Damit wurden während Migrationszeit 13, während der Wochenstubenzeit 12 Arten zzgl. des 
Artenpaars der Bartfledermäuse im Gebiet erfasst (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. bzw. Abbildung 12) und Tabelle im Anhang Kap. 10.1.3. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 91 von 300 

 

 

Abbil-

dung 11: Artenspektrum zur Migrationszeit in 1-Minutenklassen (N=24 Erfassungsnächte) 

Abbildung 12: Artspektrum zur Wochenstubenzeit in 1-Minutenklassen (N = 32 Erfassungsnächte) 

Artaktivitäten 

Hinsichtlich der Artaktivität bezogen auf die untersuchten Standorte wurden zur Migrationszeit 
am Standort BC05 gefolgt von BC06 die höchsten Aktivitätssummen nach Minutenaktivität 
festgestellt. Danach folgten mit deutlichem Abstand die Standorte BC03, BC02, BC01, BC07 
und BC04. An Standort BC08 wurde die geringste Aktivität registriert. Zur Wochenstubenzeit 
war an den Standorten BC05 und BC06 wieder die beiden höchsten Aktivitäten im Gebiet 
festzustellen. Danach folgen die Standorte BC07 und BC08 mit im Vergleich zur Migrationszeit 
deutlich erhöhter Rufaktivität. Die verbleibenden Standorte BC01 – BC04 liegen deutlich da-
hinter, wobei Standort BC02 die geringste Aktivität aufwies. 

Dabei können, unter Verweis auf die vorhandene Datenbasis, die ggf. durch Witterung, Auftre-
ten von Beutetieren usw. beeinflusst wird, folgende Interpretationen angestellt werden, die ggf. 
Hinweise auf die Nutzung der unterschiedlichen Lebensraumtypen an den Standorten geben 
können: 

So ist der Vergleich zwischen Standort BC02 (Innufer ohne Gehölze) und Standort BC07 (In-
nufer bewaldet) zur Migrations- bzw. Wochenstubenzeit interessant. Während die Aktivität an 
Standort BC02 im Vergleich zur Migrationszeit abnahm, stieg die Aktivität an Standort BC07 
deutlich an. Unterstellt man, dass die Aktivitätssummen der Uferbereich zur Migrationszeit von 
durchziehenden Tieren beeinflusst werden, so können die zur Wochenstubenzeit festgestell-
ten Aktivitätssummen (ohne den Einfluss von durchziehenden Individuen) ein Hinweis darauf 
sein, dass bewaldete Ufer (Standort BC07) deutlich attraktiver für Fledermäuse sind als die 
unbewaldeten, strukturlosen Ufer an Standort BC02.  

Weiterhin ist festzustellen, dass Altwasser (Standort BC05) offenbar ein besonders günstiges 
Jagdhabitat für Fledermäuse auch gegenüber den beiden untersuchten Uferbereichen 
(Standort BC02 bzw. Standort BC07) des Inns darstellen. So wurden an Standort BC05 zu 
beiden Phänologiephasen Spitzenwerte bezogen auf die Aktivität festgestellt.  
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Die ebenfalls sehr hohen Aktivitätswerte am Kirnbach (Standort BC06) werden dahingehend 
interpretiert, dass hier v. a. eine hohe Durchflugaktivität stattfand. Die Daten zur nächtlichen 
Aktivität bestimmter Arten mit hohem Anteil an der Gesamtaktivität am Standort legen diesen 
Schluss nahe. So weist z. B. die Aktivität der Zwergfledermaus am 15.04.2015 im Nachtver-
lauf einen deutlichen Peak zur Ausflugszeit mit hoher Aktivität bis ca. 00:00 auf, was als Jagd- 
und v. a. Durchflüge angesehen werden kann. Darauf folgt eine fast aktivitätsfreie Phase der 
Art am Standort zwischen 00:00 und 04:00 Uhr. Mit einer ansteigenden Aktivität bis zur Däm-
merung, was auf rückfliegende Tiere hinweisen kann. 

 

 

Abbildung 13: Fledermausaktivität nach Arten und Batcorderstandorten (BC01-BC08) zur Migrationszeit in 1-Minutenklassen (N = 3 Er-
fassungsnächte je Standort) 
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Abbildung 14: Fledermausaktivität nach Arten und Batcorderstandorten (BC01-BC08) zur Wochenstubenzeit in 1-Minutenklassen (N = 
4 Erfassungsnächte je Standort) 

 

Abbildung 15: Aktivität Zwergfledermaus im Nachtverlauf an Standort BC06 am 15.04.2015 in 1-Minutenklassen 
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Abbildung 16: Jahresaktivität Mopsfledermaus an Standort BC01 nach Summe Aufnahmesequenzen 

Ebenfalls auffällig ist die festgestellte Aktivität der Mopsfledermaus an Standort BC01. Hier 
wurde über das Jahr +/- kontinuierlich eine deutlich zweispitzige Aktivitätssumme mit Spitzen 
zur Ausflugszeit und in den frühen Morgenstunden ermittelt. Dasselbe Bild ergibt sich in eini-
gen Nächten auch an Standort BC04. Hier liegt der Verdacht nahe, dass sich Quartierstandor-
te der Art in der näheren Umgebung der Batcorder-Standorte befunden haben. 

Gefährdung 

Bezogen auf die Gruppe der Fledermäuse wurde das Vorkommen diverser im Naturraum aber 
auch ganz Bayern bedrohter Arten der Roten Listen Bayerns (RL) festgestellt: So nutzten die 
bayerweit „stark gefährdete“ und in der Region „Tertiärhügelland/Schotterplatten“ (T/S) als 
„stark gefährdet“ geltende Mopsfledermaus (RL Bayern 2, RL T/S 2) regelmäßig das unter-
suchte Gebiet, sowohl zur Migrationszeit, wie auch zur Wochenstubenzeit.  

Die regional ebenfalls „stark gefährdete“ Nordfledermaus (RL Bayern 3, RL T/S 2) wurde 
ebenfalls regelmäßig erfasst. Auch ein Vorkommen der Großen Bart- bzw. Brandtfledermaus, 
als Teil des Artenpaars der Bartfledermäuse, ist nicht ausgeschlossen. Die Art ist derzeit in 
Bayern als „stark gefährdet“ und in der Region als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft (RL 
BY 2, RL T/S 1). 
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Die Zweifarbfledermaus, die vom Kleinen Abendsegler nur schwer zu unterscheiden ist im 
Rahmen der Geländeerfassung 2015 im Gebiet aber mit hoher Sicherheit nachgewiesen wur-
de, gilt sowohl in der Region wie auch bayernweit als „stark gefährdet“ (RL BY und T/S 2). Für 
den Kleinen Abendsegler liegen einige Rufe mit Tendenz zur Art vor. Im Rahmen der weiteren 
Planungen ist sie als vorkommend anzusehen. Die Art wird auf der Roten Liste Bayern als 
„stark gefährdet“ geführt, regional (T/S) gilt sie als “vom Aussterben bedroht“ (RL BY 2 bzw. 
T/S 1)  

Als bayernweit wie auch in der Region „gefährdet“ eingestufte Arten (RL Bayern 3, RL T/S 3) 
wurden die Fransenfledermaus, das Große Mausohr und der Große Abendsegler während 
beider Phänologiephasen, die Breitflügelfledermaus nur zur Migrationszeit erfasst. Darüber 
hinaus konnte die Gattung Langohren (Plecotus) nachgewiesen werden. Wobei es sich hier 
sowohl um das in Bayern derzeit nicht gefährdete Braune Langohr, als um das Graues Lang-
ohr, eine Art die bayernweit und im Naturraum als „stark gefährdet“ gilt (RL BY 2, RL T/S 2), 
handeln könnte. Die weiteren erfassten Fledermausarten gelten in Bayern derzeit als nicht ge-
fährdet bzw. sind aufgrund defizitärer Datenlage nicht näher in der Roten Liste eingestuft, wie 
die Mückenfledermaus. 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Ortungsrufe der Wasserfledermaus wurden an allen Batcorder-Standorten, mit Ausnahme von 
BC02, zur Migrationszeit, erfasst. Weitere Rufe der Art können in den Rufgruppen „Mausohren 
klein/mittel“ (Mkm) und Myotis enthalten sein. 

 

Abbildung 17: Rufe mehrerer Wasserfledermäuse BC05 mit typischen Auslöschungen („Ribbel“) 

Die Wasserfledermaus ist in Bayern, wenngleich in unterschiedlicher Häufigkeit, flächende-
ckend verbreitet. Die Vorkommen werden vor allem durch die Ausprägung der Gewässer, die 
vorhandenen Nahrungsressourcen und das Quartierangebot bestimmt (GEIGER & RUDOLPH 

2004).  

Wasserfledermäuse jagen bevorzugt an Stillgewässern, aber auch an Fließgewässern, wenn 
diese ruhige Bereiche mit wenig Wellengang besitzen. Der Aktionsraum zwischen Quartier 
und Jagdgebiet beträgt in der Regel 3 bis 4 km, jedoch werden auch Werte bis zu 22 km an-
gegeben (GEIGER unveröffentlicht zit. in MESCHEDE & RUDOLF 2004). Die Art jagt jedoch nicht 
nur an Gewässern. Bei bestimmten Witterungsereignissen oder angepasst an die jeweilige 
Nahrungssituation werden auch Jagdlebensräume abseits der Gewässer wie Waldränder o. ä. 
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genutzt. Bei Durchflügen bzw. Jagdgebietswechsel bewegt sich die Wasserfledermaus in der 
Regel an Linienstrukturen wie Bestandsränder, Hecken usw. entlang, überquert aber in Aus-
nahmefällen auch mehrere hundert Meter weite Freiflächen (GEIGER & RUDOLPH 2004). Die Art 
nutzt Baumhöhlen als Sommerquartiere und Wochenstuben. Die meisten dieser Quartiere lie-
gen im Umkreis von ca. 2,5 km zum nächsten Gewässer. Obwohl aus Bayern bis jetzt Winter-
quartiere der Art nur aus unterirdischen Quartiertypen (Höhlen, Kellern, Stollen) vorliegen 
(GEIGER & RUDOLPH 2004), ist davon auszugehen, dass die Art auch geeignete Baumhöhlen 
als Winterquartiere nutzt (DIETZ et al. 2007).  Das Flugverhalten der Art wird von BRINKMANN et 
al. (2008) als strukturgebunden eingestuft. Je nach Situation oder Gelände kann aber auch ein 
Flug ohne Leitstrukturen erfolgen, so dass auch bedingt strukturgebundenes Flugverhalten 
vorkommt.  

Mögliche Beeinträchtigungen: Eine Zerstörung von Quartieren (Wochenstuben 
/Sommerquartiere evtl. auch Winterquartiere) durch vorhabensbedingte Rodungen ist grund-
sätzlich möglich. Auch können im direkten Umfeld vorhandene, potentiell nutzbare Quartiere 
ggf. durch bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren temporär bzw. dauerhaft beeinträchtigt 
werden oder es kann zu Funktionsverlusten durch eine Degradierung von Verbundlinien für 
die strukturgebundene Art kommen. Hierbei sind insbesondere Veränderungen an dem von 
der Art genutzten Kirnbach zu beachten. So kann es bei Brückenneubauten oder Veränderun-
gen von bestehenden Bauwerken zu Funktionsverlusten kommen. 

Artenpaar Bartfledermäuse 

Rufe von Bartfledermäusen wurden zur Migrationszeit an allen Batcorder-Standorten mit Aus-
nahme von BC02 erfasst, zur Wochenstubenzeit wurden sie ebenfalls an allen Standorten mit 
Ausnahme von BC02 registriert. Weitere Rufe des Artenpaars können in den Rufgruppen 
„Mausohren klein/mittel“ (Mkm) und Myotis enthalten sein. Die Brandtfledermaus bzw. Große 
Bartfledermaus ist anhand ihrer Ortungsrufe nicht sicher von ihrer Schwesternart der Kleinen 
Bartfledermaus zu unterscheiden. Der einzig sichere Nachweis ist über Netzfang und morpho-
logische Merkmale (v. a. Gebiss, Ohrhintergrund und Penisform) möglich.  

Brandtfledermaus / Große Bartfledermaus (Myotis brandtii): Die Brandtfledermaus ist in Bay-
ern selten (RL 2), ihre kleine Schwesterart ist weiter verbreitet und regelmäßig anzutreffen. 
Laut CORDES (2004) in MESCHEDE & RUDOLF (2004) kann ein Verhältnis von 1 zu 9 der beiden 
Arten, Brandtfledermaus zu Kleiner Bartfledermaus, angelegt werden. Die Brandtfledermaus 
gilt als Charakterart von Waldgebieten, wobei Waldlebensräume aller Art (Laub- wie Nadel-
wald), meist Au- und Bruchwald besiedelt werden. Die Jagdgebiete der Art liegen innerhalb 
lichter oder hallenartiger Waldbestände, außerhalb des Waldes spielen aber auch Gewässer 
eine gewichtige Rolle.  

Neben diesen Habitaten erfolgt die Jagd auch entlang von linearen Strukturen wie Feldgehöl-
zen, Galeriewäldern und Hecken, welche die Art als Verbundelemente nutzt und die so hohe 
Bedeutung besitzen. Quartiere der Art in Baumhöhlen oder Spaltenquartieren an Bäumen sind 
aus Bayern nicht bekannt, lediglich Funde aus Nistkästen liegen vor (MESCHEDE & RUDOLF 
2004). Der Jagdflug der Art ist wendig, die Flughöhe variiert von bodennah bis in die Kronen-
bereiche der Bäume reichend, oft nahe der Vegetation. Über Gewässern jagt die Art ähnlich 
der Wasserfledermaus, allerdings in größerem Abstand zur Wasseroberfläche (DIETZ et al. 
2007).  
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BRINKMANN et al. (2008) stufen die Art als strukturgebundenen Flieger ein, gelegentlich sind 
Übergänge zu bedingt strukturgebundenem Flugverhalten möglich. Laut BMVBS (2011) ist die 
Art als hoch strukturgebunden einzustufen.  

Mögliche Beeinträchtigungen: Eine Zerstörung von Quartieren durch vorhabensbedingte Ro-
dungen ist für die Art nicht mit Sicherheit auszuschließen, obwohl in Bayern natürliche Quar-
tiere der Art bis jetzt nicht bekannt sind. Durch bau-, und betriebsbedingte Wirkfaktoren kön-
nen umliegende, potentiell nutzbare Quartiere temporär oder dauerhaft degradiert werden. Da 
sich die Brandtfledermaus zu Jagd- und Transferflügen eng an Leitlinien, v. a. entlang von 
Vegetation (Hecken, Gehölzrändern) orientiert, kann es durch Verluste oder Unterbrechungen 
von Linearstrukturen zu einer Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen kommen. 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus): Die Kleine Bartfledermaus (RL Bay V) kann im 
Gebiet als wesentlich häufiger vorkommend angesehen werden als die Brandtfledermaus, lt. 
CORDES (2004) liegt ein Verhältnis von ca. 9 : 1 vor. Die Art nutzt ein weiteres Habitatspektrum 
und ist hinsichtlich der Wahl ihrer Jagdgebiete flexibler als ihre Schwesternart. Ihr Jagdlebens-
raum ist durch eine reich strukturierte Landschaft mit Leitlinien aus Gehölzrändern, Hecken 
und Gewässerläufen mit Wald, aber auch Siedlungen charakterisiert. Aktuelle Untersuchun-
gen lassen aber auch Rückschlüsse darauf zu, dass Wälder eine bedeutendere Rolle in der 
Jagdstrategie spielen als bisher angenommen (MESCHEDE & HELLER 2002). Quartiere der Art 
in Baumhöhlen oder Spaltenquartieren an Bäumen sind aus Bayern nicht bekannt, lediglich 
Funde aus Nistkästen liegen vor (MESCHEDE & RUDOLF 2004). Das Flugverhalten der Art ist 
wendig und mit einer Flughöhe von 1-3 Meter oft bodennah. Die Art jagt aber bis in die Höhe 
der Baumkronen oft nah an der Vegetation. BRINKMANN et al. (2008) und BMVBS (2011) stu-
fen die Kleine Bartfledermaus ähnlich der Brandtfledermaus als strukturgebundenen Flieger 
ein. Auch bei ihr sind gelegentlich Übergänge zu bedingt strukturgebundenem Flugverhalten 
möglich.  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Eine Zerstörung von Quartieren durch 
vorhabensbedingte Rodungen ist für die Art mit hoher Sicherheit auszuschließen. Die Kleine 
Bartfledermaus gilt als ein typischer Spaltenbewohner von Siedlungen und nutzt soweit be-
kannt i. d. R. keine natürlichen Quartiere. Für die strukturgebundene Art, die sich bei Jagd- 
und Transferflügen v. a. nahe Vegetationsstrukturen orientiert, kann es durch die Unterbre-
chung von Linearstrukturen auch zu einer Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen, z. B. 
zwischen Quartier und Jagdgebieten kommen. 

Fransenfledermaus (Myotis natteri) 

Auch die Fransenfledermaus wurde im Gebiet festgestellt. Sie wurde zur Wochenstubenzeit 
an den Standorten BC02, BC04, BC05, BC07 und BC08 erfasst, zur Migrationszeit liegen 
Aufnahmen von BC05 und BC06 vor. Bei der großen Anzahl an Myotis-Rufen an einzelnen 
Standorten sind jedoch Verwechslungen mit den vorgenannten Bartfledermausarten nicht im-
mer auszuschließen. Darüber hinaus können Rufe der Art auch in nicht bis zur Art bestimmba-
ren Rufen der Gattung Myotis vorliegen. 

Die Fransenfledermaus ist eine Fledermausart mit sehr variabler Lebensraumnutzung, wobei 
sie in Mitteleuropa eine hohe Bindung zum Lebensraum „Wald“ aufweist, in Bayern aber auch 
Dorfgebiete mit arrondierten landwirtschaftlichen Strukturen besiedelt.  
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Das natürliche Quartier der Art sind Baumhöhlen, aus Bayern sind derzeit nur Sommerquartie-
re, jedoch noch kein einziger Nachweis für eine Wochenstube in einer Baumhöhle bekannt 
(MESCHEDE & HAGER 2004). Die Art nutzt Baumhöhlen auch zur Überwinterung (Winterquartie-
re). Viele Wochenstubennachweise liegen aus Nistkästen vor, bayernweit ca. 37%, wobei der 
Kastentyp offenbar keine große Rolle spielt. Die Hälfte aller Wochenstuben der Art in Bayern 
sind an oder in Gebäuden nachgewiesen. Hier werden v. a. Hohlblocksteine, aber auch Mau-
erlöcher, Verschalungen oder ähnliche Strukturen v. a. an landwirtschaftlichen Gebäuden ge-
nutzt.  

Die Art, die auch auf engstem Raum sehr manövrierfähig fliegt, jagt vorzugsweise durch 
„gleanen“, also das Ablesen der Beuteinsekten direkt von der Vegetation oder den Mauern in 
Stallungen. Sie jagt aber auch regelmäßig über Gewässern (DIETZ et al. 2007). Durch ihre 
sehr geringe Flughöhe von bis zu fünf Metern entlang linearer Verbundstrukturen (LIMPENS et 
al. 2005, MESCHEDE & HAGER 2004) ist sie als deutlich strukturgebundener Flieger einzustufen. 
Auch BRINKMANN et al. (2008) und BMVBS (2011) stufen die Art als „hoch“ strukturgebunden 
ein. 

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust ): Eine Zerstörung von Quartieren (Wo-
chenstuben /Sommerquartiere) ist für die Art, die auch natürliche Quartiere, i. d. R. Specht- 
oder Baumhöhlen nutzt, nicht auszuschließen. Auch eine Beeinträchtigung von Funktionsbe-
ziehungen kann je nach Vorhabensentwicklung auftreten, wenn z. B. bestimmte Jagdgebiete 
der strukturgebundenen Art von Wochenstuben isoliert werden. Auch können im direkten Um-
feld vorhandene, potentiell nutzbare Quartiere durch bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 
temporär oder dauerhaft beeinträchtigt werden.  

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr wurde im Rahmen der Kartierung, sowohl zur Wochenstuben- wie auch 
zur Migrationszeit, ausschließlich an Standort BC06 erfasst.  

Die Art nutzt in Bayern ausschließlich Wochenstuben in Gebäuden, vorzugsweise in Kirchen 
mit geräumigen, dunklen und zugluftfreien Dachstühlen. Sommerquartiere in Baumhöhlen sind 
nicht bekannt, wobei Nachweise aus Nistkästen vorliegen (RUDOLPH, ZAHN, & LIEGL 2004).  

Die Art bevorzugt als Jagdhabitate Laub- und Mischwaldtypen, wobei auch Nadelwälder be-
jagt werden, solange der Untergrund frei ist und eine ausreichend hohe Dichte an bodenle-
benden Arthropoden (v. a. Laufkäfern) vorhanden ist. Darüber hinaus werden in abgeerntetem 
oder frisch gemähtem Zustand auch Äcker, Wiesen oder Weiden in ähnlicher Weise bejagt 
(DIETZ et al. 2007). Darüber hinaus jagt die Art auch um Baumkronen. Dabei nutzt das die Art 
Jagdgebiete in weiten Umkreis um das Quartier, wobei der Aktionsraum der Tiere zumeist 
10 km beträgt, einzelne Bereiche können aber bis zu 25km entfernt liegen. Die Transferflüge 
zwischen einzelnen Jagdhabitaten finden in schnellem direktem Flug statt. Die Art folgt dabei 
oft Strukturen in größeren Höhen, überfliegt aber z. T. auch freie Flächen. Das Große Maus-
ohr wird von BRINKMANN et al. (2008) dementsprechend als eine bedingt strukturgebundene 
Art eingestuft. Vom Großen Mausohr sind Durchflüge durch Unterführungen von Wirtschafts-
wegen unter Bundesstraßen und Autobahnen belegt (AG QUERUNGSHILFEN 2003). Die Anbin-
dung an eine Leitstruktur ist dabei erforderlich.  
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Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust ): Von Seite des Artenschutzes her erge-
ben sich auf Basis der Geländeerfassungen nur geringe Konfliktpotentiale. Die nachgewiese-
nen Registrierungen weisen auf eine nur geringe relative Häufigkeit der Art im Konfliktbereich 
hin. Eine Beeinträchtigung relevanter Quartiere durch auftretende Rodungen ist mit hinrei-
chender Sicherheit auszuschließen. 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Ortungsrufe des Großen Abendseglers wurden an allen Batcorder-Standorten sowohl zur Wo-
chenstuben- als auch zur Migrationszeit aufgezeichnet. Die Baumhöhlen und Spalten an Ge-
bäuden nutzende Art jagt im freien Luftraum größere Fluginsekten und hat einen sehr großen 
Aktionsradius. So werden regelmäßig Distanzen von über zehn Kilometern zwischen Quartier 
und Jagdgebiet zurückgelegt (ZAHN, MESCHEDE & RUDOLPH 2004).  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust ): Eine Zerstörung von Quartieren (Wo-
chenstuben /Sommerquartiere, evtl. auch Winterquartiere) ist je nach vorhandenen Strukturen 
im Eingriffsbereich möglich. Ferner können im direkten Umfeld vorhandene, potentiell nutzba-
re Quartiere durch bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren temporär oder dauerhaft beein-
trächtigt werden. Vorhabensbedingte funktionelle Beeinträchtigungen stellen am ehesten noch 
Verluste an hohen Leitstrukturen wie Altbaumreihen, z. B. entlang der Fließgewässer, mit ei-
ner gewissen Leit- bzw. Orientierungsfunktion für die Art dar. 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Die beiden Arten Kleiner Abendsegler und Zweifarbfledermaus lassen sich, je nach Aufnah-
men und Rufsignatur, auf Basis von Lautaufnahmen nicht immer valide voneinander trennen. 
Während aus dem Gebiet recht sichere Rufnachweise der Zweifarbfledermaus vorliegen (vgl. 
unten) handelt es sich bei den registrierten Rufen des Kleinen Abendseglers um Rufe, die ei-
ne Tendenz zur Art aufweisen, aber nicht sicheren Kriterien (vgl. ZAHN, HAMMER & MARKMANN 
2009) entsprechen. Eine Rufsequenz mit Tendenz zur Art wurde zur Migrationszeit an Batcor-
der-Standort BC02 und zur Wochenstubenzeit an Standort BC07 erfasst.  

Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri), der in Bayern selten beobachtet wird, ist schwer-
punktmäßig im Nordwesten Bayerns und im südlichen Bayerischen Wald verbreitet. Südlich 
der Donau gibt es nur wenige bekannte Fundorte (WALK & RUDOLPH 2004). Ein im Rahmen 
von Nistkastenkontrollen belegter Fund aus der weiteren Umgebung liegt von MAIER (2013) 
aus dem Gebiet des Holzfelder Forstes bei Burghausen vor. 

Der Kleine Abendsegler ist eine klassische Waldfledermaus, die Baumhöhlen und Spalten-
quartiere sowohl als Wochenstuben als auch als Winterquartiere nutzt, wobei ein Großteil der 
bayerischen Sommerpopulation zur Überwinterung abwandert. Neben Baumhöhlen spielen 
nur noch Nistkästen eine relevante Rolle bei der Quartiernutzung in Bayern (WALK & RUDOLPH 

2004). Der Kleinabendsegler bevorzugt alte Laubwaldbestände, wobei nach MESCHEDE & RU-

DOLF (2004) Sommerquartiere der Art in relevanten Anteilen (> 20%) auch in Nadel- und 
Mischwäldern liegen.  Der Kleinabendsegler jagt in schnellem, geradlinigem Flug dicht über 
oder auch unterhalb der Baumkronen und im freien Luftraum. Dabei nutzt er sowohl innere 
(Schneisen, Waldwege) wie auch äußere Säume (Waldrand, Bestandskanten). Im Offenland 
kommen Gewässer, bachbegleitende Gehölze und Baumreihen als Leitstrukturen und Jagd-
habitat in Frage. Von der Art ist bekannt, dass sie zum Nahrungserwerb auch in Siedlungsge-
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biete vordringt und dabei oft Straßenlaternen als Nahrungsquelle nutzt (DIETZ et al. 2007). 
BRINKMANN et al. (2008) stuft das Flugverhalten des Kleinabendseglers als nur gering struk-
turgebunden ein.  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust ): Eine Zerstörung von Quartieren (Wo-
chenstuben/Sommerquartiere, evtl. auch Winterquartiere) ist je nach vorhandenen Strukturen 
im Eingriffsbereich möglich. Auch können im direkten Umfeld vorhandene, potentiell nutzbare 
Quartiere durch bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren temporär oder dauerhaft beeinträch-
tigt werden. Zu vorhabensbedingten funktionellen Beeinträchtigungen kann es ggf. durch Ver-
luste an vorhandenen Altbaumreihen oder anderen Linearstrukturen mit einer gewissen Leit- 
bzw. Orientierungsfunktion für die Art kommen. 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio discolor) 

Zur Migrationszeit liegen recht sichere Rufnachweise der Art von den Standorten BC01, BC02 
und BC03, zur Wochenstubenzeit von den Standorten BC01 und BC03 vor. Nachweise mit 
Tendenz zur Art liegen zur Migrationszeit vom Standort BC07 und von BC08 aus beiden Phä-
nologiephasen vor.  

Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio discolor) kommt über ganz Bayern verstreut vor, wobei 
die Schwerpunkte ihres Vorkommens in Südbayern, dem Bayerischen Wald, dem Unterbaye-
rischen Hügelland liegen sowie auch Teile der Schotterplatten umfassen. Die Sommer- und 
Winterverbreitung der Art unterscheidet sich nach den bisherigen Daten nicht wesentlich 
(LIEGL 2004). Die Art wird von LIEGL (2004) als eine typische „Spaltenquartierfledermaus“ be-
zeichnet. Sie nutzt als Wochenstube und Sommerquartier Spalten, z. B. hinter Fensterläden, 
in Rollladenkästen oder Verkleidungen. Nachweise aus natürlichen Spaltenquartieren, wie sie 
aus dem Osten ihres Verbreitungsgebietes in Europa bekannt sind, konnten in Bayern nicht 
bestätigt werden (DIETZ et al. 2007, LIEGL 2004). Als Winterquartiere der Art dienen in Bayern 
neben Gebäuden auch unterirdische Quartiere.  

Der Jagdlebensraum der Art liegt im offenen Gelände, über Gewässern, Uferzonen, landwirt-
schaftlichen Flächen, aber auch in Siedlungen (DIETZ et al. 2007). Laut BAAGØE 2001 (zit. in 
LIEGL 2004) jagt die Zweifarbfledermaus nur selten entlang von Waldrändern oder Baumrei-
hen.  

In DIETZ et al. (2007) wird auf die geschlechtlich unterschiedliche Präferenz von Jagdlebens-
räumen hingewiesen, Männchen bevorzugen nach einer Telemetrie-Studie Offenland und 
Wald, während Weibchen vor allem Gewässer und Siedlungen nutzen. Die Zweifarbfleder-
maus jagt dabei in schnellem Jagdflug im freien Luftraum in mittlerer bis großer Höhe von 5 
bis 50 m und patrouilliert dabei entlang bestimmter Bereiche. Insbesondere im Herbst, zur 
Migrationszeit, werden auch Straßenlaternen als Nahrungsquellen genutzt (DIETZ et al. 2007). 
BRINKMANN et al. (2008) stuft das Flugverhalten der Art als nur gering strukturgebunden mit 
Übergängen zu strukturgebundenem Verhalten ein.  

Mögliche Beeinträchtigugnen (v. a. Quartierverlust ): Eine Beeinträchtigung von Quartieren der 
Art durch die Rodung von Waldbeständen ist mit hoher Sicherheit auszuschließen. Strukturel-
le Beeinträchtigungen stellen am ehesten noch Verluste an Orientierungspunkten bzw. Be-
standsrändern mit einer gewissen Leitwirkung für die Art dar, die diese als Landmarken nutzt. 
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Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

Zur Migrationszeit liegen Aufnahmen von allen Standorten vor, zur Wochenstubenzeit wurde 
die Art bis auf Standort BC04 ebenfalls an allen Batcorder-Standorten erfasst. Die Sommer-
vorkommen der Nordfledermaus sind schwerpunktmäßig in der nordost- und ostbayerischen 
Mittelgebirgskette (Frankenwald-Bayerischer Wald) sowie in den Alpen nachgewiesen. Au-
ßerhalb dieser Gebirge finden sich weitere Nachweise in Südbayern v. a. im Voralpinen Hü-
gel- und Moorland. Die Art ist in Bayern eine mäßig häufig nachgewiesene Fledermausart, die 
außerhalb ihrer Schwerpunktgebiete als selten anzusehen ist.  

Die Nordfledermaus ist bei der Wahl ihrer Jagdgebiete offenbar recht flexibel. Neben struktur-
reichen Gehölz- und Gewässerlandschaften wird auch die Jagd entlang von Straßenlaternen 
als für die Art charakteristisch angeführt (RYDELL 1991, 1992 zit. in MESCHEDE & RUDOLF 
2004). Telemetriestudien aus Schweden und Brandenburg (DE JONG 1994, RYDELL 1986, 
STEINHAUSER 1999 alle zit. in MESCHEDE & RUDOLF 2004) deuten jedoch darauf hin, dass u. a. 
ausgedehnte Waldgebiete bevorzugte Jagdhabitate sind. So kommt die Art in rein ackerbau-
lich geprägten Gebieten ohne geschlossene Wälder nicht vor (MORGENROTH 2004). Dabei 
nutzt die Nordfledermaus verschiedene Jagdgebiete, die sie regelmäßig aufsucht. Grundsätz-
lich ist sie sehr mobil. Der Bewegungsraum wird von verschiedenen Autoren mit 5 bis 30 km 
angegeben (DE JONG 1994, STEINHAUSER 1999 zit. in MESCHEDE & RUDOLF 2004). Die Nord-
fledermaus ist ein Jäger des offenen und halboffenen Luftraums, wo sie entlang bzw. über 
Baumkronen, aber auch offenem Gelände jagt und so weite Strecken zurücklegt. Meist wird 
an solchen Strukturen in gleicher Höhe zwischen 5 und 15 m entlang patrouilliert (MORGEN-

ROTH 2004), so dass es zu bedingt strukturgebundenem Flugverhalten kommt.  

Von der Nordfledermaus sind in Bayern ausschließlich Wochenstuben in Gebäuden, zumeist 
in Spaltenquartieren, bekannt, aus natürlichen Quartieren wie Baumhöhlen liegen keine 
Nachweise vor. Die Art nutzt als Sommerquartier gelegentlich Baumhöhlen, doch auch hier 
sind die weitaus meisten Sommerquartiere an Gebäuden nachgewiesen (MORGENROTH 2004).  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Eine Beeinträchtigung relevanter Quartie-
re durch auftretende Rodungen ist mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Funktionsver-
luste können ggf. durch Verluste von Linearstrukturen auftreten, die auch bedingt strukturge-
bundene Arten, wie die Nordfledermaus als Orientierungspunkte nutzen. 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Von der Breitflügelfledermaus liegen ausschließlich Nachweise zur Migrationszeit von den 
Standorten BC02, BC05 und BC07 vor. Zur Wochenstubenzeit wurden keine Rufe der Art auf-
gezeichnet. 

Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Europa, ohne den hohen Norden vor und gilt als ty-
pische Hausfledermaus. In Bayern liegen Schwerpunktvorkommen zur Wochenstubenzeit v. 
a. westlich der Linie München - Nürnberg und in Ostbayern. Die Ursache dieses recht hetero-
genen, inselartigen Verbreitungsbildes ist bisher ungeklärt und ist nicht durch klimatische oder 
naturräumliche Ursachen erklärbar. 

Die Breitflügelfledermaus nutzt ein sehr breites Spektrum von Lebensraumtypen. Nach DIETZ 
et al. (2007) ist sie kaum auf Wald angewiesen. Die Art verfolgt dabei unterschiedliche Jagd-
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strategien, z. B. im freien Luftraum, entlang von Gehölzen, aber auch bodennah über Wiesen 
und Weiden. Die Jagdgebiete liegen im Regelfall quartiernah, ca. 3 km (bis zu 7,4 km) (RU-

DOLF 2004c). BRINKMANN et al. (2008) schätzen das Flugverhalten der Art als bedingt struktur-
gebunden ein. 

Die Breitflügelfledermaus gilt als typische Gebäudefledermaus. Wochenstuben sind aus ganz 
Mitteleuropa fast ausschließlich aus Gebäuden bekannt (DIETZ et al. 2007). Sie nutzt hier v. a. 
größere Spaltenräume im Firstbereich, aber auch Lüftungsschächte, Spalten hinter Scha-
lungsbrettern und ähnliche Quartiertypen. Als Winterquartiere sind in Bayern v. a. unterirdi-
sche Quartiere wie Höhlen, Stollen und Kasematten bekannt (RUDOLF 2004c). Nach DIETZ et 
al. (2007) nutzt die Art hierfür aber auch Gebäude, hier v. a. Zwischendecken und Wandun-
gen.  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Die Breitflügelfledermaus gilt als Gebäu-
defledermausart. Quartiere der Art in bau- oder anlagebedingt zu rodenden Gehölzbereichen 
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Funktionsverluste können ggf. durch Ver-
luste von Linearstrukturen auftreten, die auch bedingt strukturgebundene Arten, wie die Breit-
flügelfledermaus als Orientierungspunkte nutzen. 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus wurde an allen Batcorder-Standorten zur Wochenstuben- und Migrati-
onszeit erfasst. Die Art ist als häufig und weit verbreitet anzusehen, potentielle Quartiere bzw. 
Wochenstuben sind in den umliegenden Ortsteilen zu vermuten. Als typische Wochenstuben-
quartiere werden von der Zwergfledermaus Spaltenquartiere an Gebäuden, wie Holzverklei-
dungen, Rollladenkästen oder auch Spalten hinter Fensterläden genutzt. Als Sommer- und 
Männchenquartiere werden auch Flachkästen genutzt. Die genutzten Winterquartiere liegen 
sowohl unterirdisch (Kasematten, Höhlen) wie auch oberirdisch in Ritzen oder Spalten in 
Mauern oder  Dachstühlen. 

Die Art besitzt ein breites Jagdhabitatspektrum, nutzt jedoch sehr gerne Wälder und Gehölze 
bzw. deren äußere und innere Säume sowie Gewässerläufe. Die Zwergfledermaus bevorzugt 
eine Flughöhe von fünf bis 20 Metern (SACHTELEBEN, RUDOLPH & MESCHEDE 2004a) und führt 
ihre Jagdflüge zumeist in Vegetationsnähe durch. Bei Transferflügen orientiert sich die Zwerg-
fledermaus ebenfalls an Leitstrukturen, wobei auch Flüge über unstrukturiertes Offenland er-
folgen. Damit ist sie als nur bedingt strukturgebundener Flieger einzustufen (BRINKMANN et al. 
2008).  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Von einer Beeinträchtigung relevanter 
Quartiere durch auftretende Rodungen ist für die Hausfledermausart nicht auszugehen. Un-
terbrechungen von Leitstrukturen, Baumreihen in Richtung Aue stellen für die Art zwar grund-
sätzlich eine Beeinträchtigung dar, da sie diese bei Streckenflügen nutzt, allerdings ist die Art 
hierfür nur bedingt auf durchgängige Leitlinien angewiesen. 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Nachweise der Mückenfledermaus zur Migrationszeit im Gebiet beschränken sich auf Re-
gistrierungen an BC04, BC05 und BC06, die jedoch sicher der Art zuzuordnen sind. Zur Wo-
chenstubenzeit konnte die Art an allen Standorten mit Ausnahme von BC01 und BC03 nach-
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gewiesen werden. Weitere Rufe der Art können in den Rufgruppen Pipistrelloide bzw. „Pi-
pistrellus hoch“ enthalten sein. 

Die Verbreitung der Art in Bayern ist aufgrund der erst späten Trennung der Art von der 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) nicht endgültig geklärt, es liegen aber gesicherte 
Nachweise der Art aus dem Raum Bad Reichenhall vor. Die Mückenfledermaus ist vermutlich 
weit verbreitet, aber sehr viel seltener als die Zwergfledermaus (MESCHEDE & RUDOLF 2004).  

Hinsichtlich ihres Lebensraums scheint die Art eine Affinität zu Gewässern aufzuweisen, bzw. 
z. T. an Auen gebunden zu sein. Es gibt aber auch Nachweise aus dem städtischen Bereich 
oder aus Kiefern- bzw. Nadelmischwäldern. Die Art besiedelt, soweit bekannt, Spaltenquartie-
re an Gebäuden oder anderen baulichen Einrichtungen, zumeist in Waldrandnähe. Als Win-
terquartiere sind in Bayern auch Spaltenquartiere an Bäumen nachgewiesen. Die Art jagt in 
schnellem wendigem Flug ähnlich wie die Zwergfledermaus nahe an der Vegetation aber auch 
im freien Luftraum. Sie nutzt dabei Hecken, Baumreihen, Bestandsabbrüche oder Ufer als 
Jagdlinie, oft in einer Flughöhe von 3-6 Metern. Die Mückenfledermaus ist von ihrem Flugver-
halten her als bedingt strukturgebundene Art einzustufen (BRINKMANN et al. 2008). 

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust ): Durch die potentielle Nutzung von Spal-
tenquartieren an Bäumen, auch im Winterhalbjahr, ist der vorhabensbedingte Verlust oder die 
Degradierung von Ruhestätten für die Art aufgrund der vorhabensbedingten Rodungen nicht 
auszuschließen. 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Rufe der Rauhautfledermaus wurden an allen Batcorder-Standorten mit Ausnahme von BC08 
zur Migrationszeit erfasst. Dabei konnte an den Standorten BC03,  BC05 und BC06 gesicherte 
Aufzeichnungen von Sozialrufen der Art registriert werden. Zur Wochenstubenzeit liegen 
Lautaufzeichnungen von allen Batcorder-Standorten vor. 

 

Abbildung 18: Sozialruf Rauhautfledermaus (vgl. Pfalzer 2002 Ruftyp A) 

Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldfledermaus, mit hoher Bindung an Waldlebens-
räume. Sie kommt in ganz Bayern mit Schwerpunkten im Tiefland vor und gilt als Art mit enger 
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Bindung an Flussniederungen bzw. Auelandschaften bzw. allgemein gewässerreiche Land-
schaften. Verschalungen werden als Sekundärstruktur, ebenfalls angenommen. Sie nutzt vor-
zugsweise natürliche Quartiere an Bäumen, aber auch Nistkästen oder Spaltenquartiere hinter 
Holzverschalungen. Die Art überwintert auch in Baumhöhlen bzw. Spaltenquartieren an Bäu-
men. Als Jagdgebiete werden Gewässer und Uferbereiche, aber auch Waldrandstrukturen 
genutzt (MESCHEDE & HELLER 2002). Im homogenen Interstammbereich nutzt die Art vorzugs-
weise lineare Strukturen, also innere Säume, Waldwege oder Rückegassen als Flugweg, sie 
kann aber auch über freies Gelände fliegen (ARNOLD 1999 zit. in MESCHEDE & RUDOLF 2004). 
Die Rauhautfledermaus ist von ihrem Flugverhalten als bedingt strukturgebundene Art einzu-
stufen (BRINKMANN et al. 2008). 

Artenschutzrechtliche Betrachtung (v. a. Quartierverlust): Von Seite des Artenschutzes erge-
ben sich auf Basis der Geländeerfassungen v. a. Konfliktpotentiale in Bezug auf Quartierver-
luste und ggf. die Degradierung von Quartieren durch bau- bzw. betriebsbedingte Folgewir-
kungen. Eine Unterbrechung von Leitstrukturen, wie Gehölzbeständen entlang von Fließge-
wässern oder Baumreihen stellt für die Art zwar eine Beeinträchtigung dar, da sie diese bei 
Transferflügen nutzt, allerdings ist die Rauhautfledermaus nur bedingt auf durchgängige Leitli-
nien angewiesen. 

Langohren (Plecotus spec.) 

Die Langohr-Arten, Graues Langohr (Plecotus austriacus), Braunes Langohr (Plecotus auri-
tus) und Alpen-Langohr (Plecotus macrobullaris) lassen sich auf Basis von Lautaufnahmen 
noch nicht valide trennen. Das Alpen-Langohr ist in Bayern noch nicht nachgewiesen und ein 
Vorkommen im Gebiet mit hoher Sicherheit auszuschließen. Allerdings liegen Nachweise bei-
der erstgenannter Langohr-Arten aus dem weiteren Umfeld des Plangebiets vor, so dass so-
wohl Graues Langohr wie auch Braunes Langohr nicht ausgeschlossen werden können. Ruf-
nachweise der Gattung Langohren wurden an Standort BC08 zur Wochenstubenzeit und an 
BC06 zur Migrationszeit registriert. 

Braunes Langohr (Plecotus auritus): In Bayern ist das Braune Langohr flächendeckend ver-
breitet (SACHTELEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE 2004b). Als Sommerquartiere und Wochen-
stuben nutzt die Art laut SACHTELEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE (2004) zum einen Gebäude, 
aber auch Nistkästen. Des Weiteren sind in geringem Maße sowohl Wochenstuben wie auch 
Sommerquartiere in Baumhöhlen nachgewiesen. Da eine Erfassung der Art schwierig ist und 
der Quartiertyp „Baumhöhle“ generell als unterrepräsentiert untersucht angesehen werden 
muss, kann dieser Quartiertyp für die Art nicht ausgeschlossen werden. Auch telemetrische 
Untersuchungen, z. B. aus Hessen (MANN & SEITZ 1992 zit. in SACHTELEBEN, RUDOLPH und 
MESCHEDE 2004) weisen darauf hin. Die Tiere bilden Wochenstubenverbände mit häufigen 
Quartierwechseln, z. T. alle ein bis vier Tage. Dabei wird auch zwischen unterschiedlichen 
Quartiertypen, z. B. Nistkästen und Gebäuden gewechselt (SACHTELEBEN 1988 zit. in SACHTE-

LEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE 2004).  

Braune Langohren präferieren in Bayern unterirdisch liegende Quartiertypen als Überwinte-
rungsquartiere. Dabei werden vor allem Keller, weniger Höhlen genutzt. Nachweise aus 
Baumhöhlen liegen in Bayern nicht vor, ebenso wenig wie Nachweise von in Bodengeröll 
überwinternden Tieren (SACHTELEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE 2004). Letztere sind aber von 
der Art bekannt (DIETZ et al. 2007) und somit auch für Bayern anzunehmen. Datengrundlagen 
zur Jagdgebietnutzung der Art aus Bayern fehlen. Da das Braune Langohr aber hinsichtlich 
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seiner Quartierwahl recht flexibel ist, folgern SACHTELEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE (2004) 
hieraus ein weites Spektrum an potentiellen Jagdlebensräumen (Wälder, Siedlungen).  

Die Aktionsradien der Art bei der Jagd betragen je nach Untersuchung wenige hundert Meter 
um das jeweilige Quartier und scheinen im Herbst anzusteigen (FUHRMANN & SEITZ 1992 bzw. 
SACHTELEBEN 1988, zit. in SACHTELEBEN, RUDOLPH und MESCHEDE 2004). Die Art ist ein typi-
scher Gleaner, die Nahrung von der Oberfläche von Gehölzen absucht und damit stark von 
diesen Strukturen abhängig ist. Dabei kann sie die Beute im Rüttelflug aber auch direkt vom 
Boden aufnehmen. Die Flughöhe wird im Allgemeinen als niedrig beschrieben (BRINKMANN et 
al. 2008). Das Flugverhalten der Art ist somit als sehr strukturgebunden anzusehen (BRINK-

MANN et al. 2008, FGSV 2007).  

Graues Langohr (Plecotus austriacus): Das Graue Langohr ist in Bayern im Sommerhalbjahr 
nicht gleichmäßig verbreitet. So kommt die Art nördlich der Donau, v. a. in Unter- und Mittel-
franken sowie dem Bayerischen Wald nahezu flächendeckend vor. Südlich der Donau sind die 
Vorkommen deutlich zerstreut bzw. dünnen stark aus. Auffällig sind auch Verbreitungslücken  
z. B. im Unterbayerischen Hügelland, aber auch in den Hochlagen der Frankenalb. RUDOLF 
(2004d) erklärt dieses Verbreitungsbild mit der Bevorzugung tieferer und wärmerer Lagen in 
Bayern. 

Die Art gilt als typische Dorffledermaus. Ihre bevorzugten Jagdgebiete umfassen die reich 
strukturierte Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen, extensivem Grünland, Gärten und Siedlun-
gen. Größere Waldgebiete werden i. d. R. gemieden DIETZ et al. (2007), wobei aus Bayern 
auch die Nutzung von siedlungsfernen Laubwaldbeständen belegt ist (RUDOLF 2004b). Hin-
sichtlich der Jagdstrategie kann das Graue Langohr ähnlich dem Braunen Langohr „gleanen“ 
– also Beute von Oberflächen, z. B. Blättern abfangen. Allerdings stellt dieses Jagdverhalten 
wohl nur eine untergeordnete  Jagdstrategie dar, da der Anteil an fliegenden Beutetieren, v. a. 
Nachtfaltern, stark erhöht ist (RUDOLF 2004d, DIETZ et al. 2007). I. d. R. wird die Beute im 
langsamen Flug zumeist bodennah in einer Höhe von 2-5 m erjagt.  

Quartiere des Grauen Langohrs sind aus Bayern ausnahmslos aus Gebäuden bekannt (RU-

DOLF 2004d). Hier bevorzugen die Tiere als Wochenstube i. d. R. Dachstühle meist größeren 
Ausmaßes. Auch bekannte Sommerquartiere finden sich nahezu ausschließlich an Gebäuden. 
Als Winterquartier der Art sind aus Bayern nur unterirdische Quartiere bekannt. Allerdings lie-
gen aus Deutschland auch Beobachtungen von überwinternden Tieren aus Dachböden und 
unter Dachplatten vor, so dass hiermit zu rechnen ist (RUDOLF 2004d, DIETZ et al. 2007). 

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Eine Zerstörung von Quartieren (Wo-
chenstuben/Sommerquartiere) ist für das Braune Langohr, das auch natürliche Quartiere, i. d. 
R. Specht- oder Baumhöhlen nutzt, nicht auszuschließen. Auch eine Beeinträchtigung von 
Funktionsbeziehungen kann je nach Vorhabensentwicklung auftreten, wenn z. B. bestimmte 
Jagdgebiete der strukturgebundenen Art von Wochenstuben isoliert werden. Auch im direkten 
Umfeld vorhandene, potentiell nutzbare Quartiere können durch bau- und betriebsbedingte 
Wirkfaktoren temporär oder dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Das Graue Langohr nutzt hingegen ausschließlich anthropogene Quartiere, so dass für diese 
Art keine Quartierverluste zu befürchten sind. Allerdings kann es zu Funktionsverlusten an 
Verbundhabitaten der stark strukturgebundenen Art kommen. 
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Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Nachweise der Mopsfledermaus liegen aus der Migrationszeit von den Batcorder-Standorten 
BC01, BC04, BC06, BC07 und BC08 vor. Zur Wochenstubenzeit liegen Aufzeichnungen von 
allen Standorten mit Ausnahme von BC03 vor.  

 

Abbildung 19: Rufsequenz der Mopsfledermaus Standort BC01 (Mai 2015) 

Die Art ist über weite Teile Bayerns nachgewiesen, wobei die Art Verbreitungsschwerpunkte in 
Nord-, Ost- und Südbayern besitzt (RUDOLPH 2004). Als Jagdgebiete werden vor allem Wäl-
der, Siedlungsbereiche dagegen nur in geringem Ausmaß, genutzt. Die meisten Nachweise 
der Art in Bayern stammen dagegen aus Quartieren in Ortschaften. Nähere Untersuchungen 
zur Wahl des Jagdhabitats zeigen, dass Wälder die bevorzugten, natürlichen Lebensräume 
der Mopsfledermaus sind (MESCHEDE & HELLER 2000, SIERRO 1999 zit. in Dietz et al. 2007). 
Ihre natürlichen Quartiere in diesen Wäldern sind Spalten außen an Bäumen z. B. hinter ab-
stehender Rinde (RUDOLPH 2004, MESCHEDE & HELLER 2000).  

Die Mopsfledermaus ist bei der Jagd mobil, Aktionsräume zwischen 2 und 5 km werden von 
ihr genutzt. Die Art jagt in verschiedenen Jagdgebieten, wobei hier einzelne „Kernjagdgebiete“ 
von den Tieren wiederholt gezielt angeflogen werden.  

Hinsichtlich ihrer Nahrungsökologie weist sie eine Spezialisierung auf Nacht- bzw. Klein-
schmetterlinge auf. Diese machen ca. 90% vom Volumenanteil der Nahrung aus. Sie erjagt 
die Tiere mit verschiedenen Jagdstrategien: Den Beobachtungen von SIERRO & ARLETTAZ 

(1997 zit. in MESCHEDE & RUDOLPH 2004) nach, jagt die Art im freien, schnellen Jagdflug über 
dem Kronenraum. Nach STEINHAUSER (2002 zit. in MESCHEDE & RUDOLPH 2004) erfolgte die 
Jagd in einer Höhe von 7 bis 10 m innerhalb des Kronenraums. Ein weiteres Jagdverhalten 
wird entlang von Waldwegen in einer Höhe von 6-8 m und einigen Metern Abstand zu vorhan-
denen Bestandsrändern beschrieben (STEINHAUSER 2002 bzw. DENZINGER et al. 2001 zit. in 
MESCHEDE & RUDOLF 2004). Ebenso wird ein Wechselverhalten zwischen schnellen und lang-
samen Jagdflügen beschrieben (BRINKMANN et al. 2008). Das Flugverhalten der Art wird von 
BRINKMANN et al. (2008) als bedingt strukturgebunden eingestuft, wobei Übergänge zu struk-
turgebundenem Flugverhalten möglich sind.  

Mögliche Beeinträchtigungen (v. a. Quartierverlust): Von Seite des Artenschutzes ergeben 
sich durch die geplanten Rodungen Konfliktpotentiale in Bezug auf Quartierverluste für die Art. 
Auch können im direkten Umfeld vorhandene, potentiell nutzbare Quartiere durch bau- und 
betriebsbedingte Wirkfaktoren temporär oder dauerhaft beeinträchtigt werden. Veränderungen 
an Linearstrukturen können weiterhin Funktionsverluste an Verbundhabitaten bewirken. 
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 Vögel  3.6.4.2
Im untersuchten Bereich wurden im Erfassungsjahr 2015 insgesamt 78 Vogelarten festgestellt 
(Eringer Au sowie Unterwasser bis Urfar). 39 Vogelarten können als sichere Brutvögel (inkl. 
häufige Vogelarten) angesprochen werden, für 17 weitere Arten besteht Brutverdacht, für den 
Rohrschwirl und den Halsbandschnäpper liegen lediglich einmalige Brutzeitfeststellungen vor. 
10 Arten haben das Gebiet teilweise regelmäßig zur Nahrungssuche genutzt, ihre Brutplätze 
liegen aber außerhalb davon. Weitere 10 im Gebiet festgestellte Vogelarten konnten nur als 
Durchzügler mit kurzer Rast im Gebiet, als Wintergäste oder mit Überflügen festgestellt wer-
den. Im Rahmen der Abendbegehung zur Erfassung dämmerungsaktiver Vogelarten konnten 
an mehreren Stellen Waldkäuze verhört werden. Die ermittelten Brutvorkommen der gefährde-
ten und weniger häufigen Brutvögel sind in der Karte zur Revierverteilung dargestellt (s. Be-
standskarte Fauna). Eine Zusammenstellung aller gefundenen Arten gibt die Tabelle Anhang 
Kap. 10.1.4. 

Unter den wertgebenden Brutvögeln mit mindestens wahrscheinlichen Brutvorkommen, finden 
sich mit Brandgans, Drosselrohrsänger, Eisvogel, Goldammer, Grünspecht, Kiebitz (nördlich 
angrenzende Feldflur), Kleinspecht, Kuckuck, Pirol, Schlagschwirl, Schnatterente, Schwarz-
specht, Teichhuhn und Wasserralle acht Arten mit bayernweiter Einstufung in der Roten Liste 
(mit Arten der Vorwarnstufe (Status V), ohne Arten mit lediglich Brutzeitfeststellungen). Er-
wähnenswert sind zudem die beiden möglichen Brutvorkommen von Halsbandschnäpper 
und Rohrschwirl, die jeweils nur einmalig beobachtet werden konnten (Unterwasserbereich, 
nicht relevant für FAA). Mit Drosselrohrsänger, Kiebitz, Kleinspecht, Kuckuck, Pirol, Teichhuhn 
und Wasserralle finden sich sieben Arten mit bundesweiter Einstufung in der Roten Liste. Eis-
vogel und Schwarzspecht als wahrscheinliche Brutvögel im Gebiet, sind in der europäischen 
Vogelschutzrichtlinie in Anhang I aufgeführt. Ebenfalls Vogelarten des Anhangs I VS-RL 
sind Fischadler, Flussseeschwalbe, Rohrweihe und Silberreiher. Diese Arten nutzen das Ge-
biet zur Nahrungssuche oder auf dem Durchzug. 

Unter den nachgewiesenen Brutvogelarten sind Brandgans, Eisvogel, Grünspecht, Klein-
specht, Pirol, Schlagschwirl, Schnatterente (nur bei Urfar), Schwarzspecht, Teichhuhn 
und Teichrohrsänger im Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Rottal-Inn als 
landkreisbedeutsam eingestuft. Drosselrohrsänger und Kiebitz sind sogar überregional oder 
landesweit bedeutsame Arten. Acht Arten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG, BArtSchV 
streng geschützt. Darunter fallen Drosselrohrsänger, Eisvogel, Grünspecht, Kiebitz, Schwarz-
specht, Teichhuhn und Waldkauz. 

Unter den Arten mit Brutvorkommen im Gebiet befinden sich die Populationen von Eisvogel, 
Goldammer, Höckerschwan, Kuckuck, Pirol, Schlagschwirl, Schnatterente, Teichrohrsänger, 
Waldkauz und Wasserralle in der kontinentalen Biogeografischen Region Bayerns noch in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand. Bei den Arten Brandgans, Gelbspötter, Grünspecht, Hals-
bandschnäpper, Kleinspecht, Schwarzspecht und Teichhuhn ist der Erhaltungszustand bereits 
als ungünstig/unzureichend und bei den beiden Arten Drosselrohrsänger und Kiebitz sogar als 
ungünstig/schlecht angegeben (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 13.01.2015). 
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Vogelarten der Schilfzonen und offenen Gewässerlebensräume 

Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus (RLB 2, RLD V) 

Der Drosselrohrsänger konnte jeweils Anfang und Ende Mai mehrmals singend, am südlichen 
Schilfrand des größeren Altwassers als „wahrscheinlicher“ Brutvogel (Status B) nachgewiesen 
werden. Da die Art ihre Brutstätten im Röhricht vorzugsweise an den wasserseitigen Teilen 
der Verlandungszone anlegt, ist sie meist nur durch den Gesang oder durch Rufe zu registrie-
ren. Da die Schilfflächen an den Altwässern im Gebiet relativ hohen Grenzlinienreichtum auf-
weisen und auch ausgedehnte Schilfgebiete ohne Gehölze vorhanden sind, besitzt das Gebiet 
eine gute Habitatqualität für die Art. 

Wasserralle, Rallus aquaticus (RLB 2, RLD V) 

Die Wasserralle (Rallus aquaticus) besiedelt gut strukturierte Gewässerlebensräume, wobei 
sie dichte überstaute Röhricht- und Großseggenbestände besonders bevorzugt.  

Die Art wurde in regelmäßigen Abständen entlang des Altwassers innerhalb der ermittelten  
Reviere beobachtet oder verhört. Bei einer hohen Siedlungsdichte ist es möglich, dass be-
nachbarte Paare ihre Reviere in nur 20 – 50 m Abstand voneinander besitzen (VON BLOTZHEIM 
1987). Insgesamt konnten vier Reviere abgegrenzt werden.  

Rohrschwirl, Locustella luscinioides (RLB 3) 

Ein Nachweis der Art konnte nur einmalig zur Brutzeit (EOAC-Kriterien: Status A), am Altwas-
ser erbracht werden. Dieser Nachweis kann daher zwar nicht zum Brutbestand gezählt wer-
den, es ist aber stark davon auszugehen, dass ein Revier im Untersuchungsgebiet existiert. 
Die Bestände der regional vom Aussterben bedrohten Vogelart (RL Tertiärhügelland: 1) sind 
abhängig vom Wasserstand in den Verlandungszonen am Inn. Aufgrund dessen finden oft 
Revierwechsel statt, die zu erheblichen Erfassungsproblemen führen können. 

Brandgans, Tadorna tadorna (RLB R) 

Von der Brandgans existiert ein wahrscheinliches Brutvorkommen im Bereich des stark mit 
Schilf bewachsenen Bereichs des Altarmes, ganz im Westen des UG. Hier konnten jeweils ein 
balzendes sowie ein abfliegendes Ind. verhört bzw. beobachtet werden. Es wird davon ausge-
gangen, dass es sich hier um einen Brutplatz im Umfeld von umgestürzten Bäumen, in dichter 
Vegetation oder sogar in einer Bodenhöhle handeln kann. Jungtiere wurden bisher i. d. R. al-
lerdings nur im Staubereich bei Ering festgestellt. Das Vorkommen bei urfar, innerhalb der Na-
turschutzgebiets-Grenzen, wurde lediglich als Brutzeitfeststellung gewertet. 

An den Stauseen am Unteren Inn hat sich ein größerer Bestand etabliert, wobei bisher unklar 
ist, ob die Bruten auf deutscher oder österreichischer Seite stattfinden (WEIXLER et al. 2014). 

Eisvogel, Alcedo atthis (RLB V) 

Der Eisvogel wurde mehrmals im Bereich des größeren Altwassers in der Eringer Au sowie 
einmalig im Altwasser bei Urfar, bei der Nahrungssuche bzw. mit Durchflügen beobachtet. 
Speziell die mehrfachen Nachweise in der Eringer Au lassen auf einen nahgelegenen Brut-
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platz schließen. Allerdings fehlen an den Ufern der Altwässer Uferabbrüche oder vergleichba-
re Strukturen. Eine Besiedlung anthropogener Strukturen ist möglich. 

Teichhuhn, Gallinula chloropus (RLB V, RLD V) 

Insgesamt konnten drei Brutvorkommen an dem Altwasserzug der Eringer Au abgegrenzt 
werden. Bei Urfar konnten dagegen keine Nachweise erbracht werden. Evtl. ist hierfür die 
gleiche Ursache wie bei der Wasserralle ausschlaggebend, da die Art ebenfalls bevorzugt in 
Schilfbereichen, die zumindest weitgehend unter Wasser stehen oder in von offenem Wasser 
durchsetzten Röhrichten brütet. 

Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus 

Der klassische Schilfbewohner erreicht v. a. am Altwasser der Eringer Au eine sehr hohe 
Siedlungsdichte. Hier konnten insgesamt 24 Reviere/Brutpaare ermittelt werden (alle Brutver-
dacht, Status B). Eine Bestandsschätzung bei hoher Rufaktivität in kolonieartigen Beständen 
ist allerdings oft schwierig. 

In Gebieten mit größerem Grenzlinienreichtum, z. B. mit einer guten Strukturierung der Schilf-
flächen durch schmale Rinnen, stellt sich bei der Art eine höhere Siedlungsdichte ein, als in 
Gebieten mit ausgedehnten Schilfbeständen ohne kleinteilige Strukturierung. 

Mindestens fünf weitere Reviere liegen im Altwasser bei Urfar. Die geringere Siedlungsdichte 
kann unter Betrachtung der Ansprüche der Art, analog zur Wasserralle und zum Teichhuhn, 
mit den „zu wenig im Wasser stehenden“ Schilfgürteln begründet werden. 

Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis 

Brutverdacht liegt für das Altwasser in der Eringer Au vor und eine einmalige Brutzeitfeststel-
lung gelang im Bereich der schmalen, sich zu verzweigen beginnenden Wurzel des Altwas-
sers bei Urfar, noch außerhalb des Naturschutzgebietes. 

Vogelarten des Auwaldes 

Grünspecht, Picus viridis (RLB V, RLD V) 

Im gesamten Untersuchungsgebiet ist von mindestens drei Grünspecht-Revieren auszugehen 
(2 Reviere Eringer Au und ein Revier im Unterwasser). Diese Reviere sind räumlich weit von-
einander getrennt, überschneiden sich aber mit ihren Grenzen. Die Art streift v. a. bei der Nah-
rungssuche zwar weit umher. Eine Überschätzung des Bestandes kann allerdings aufgrund 
der umfangreichen Beobachtungen ausgeschlossen werden.  

Der Art stehen mit den Dammböschungen und dem offenen Brennenstandort im zentralen Be-
reich des westlichen Untersuchungsgebietes ideale Standorte zur Nahrungssuche zur Verfü-
gung. Die Art dürfte aber auch regelmäßig die Siedlungsränder von Ering zur Nahrungssuche 
nutzen. Nach SAGE (zit. in STUGV 2008) ist in der Innaue eine leichte Bestandszunahme zu 
verzeichnen. 
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Kleinspecht, Dryobates minor (RLB V, RLD V) 

Die kleinste heimische Spechtart wurde im Gebiet regelmäßig trommelnd und auch mit Re-
vierkämpfen festgestellt. Insgesamt konnten über den gesamten Auwaldbestand vier Reviere 
abgegrenzt werden. Drei davon liegen in der Eringer Au, vorwiegend an den Rändern des 
großen Altwassers. Hier existiert viel stehendes Totholz an dem auch mehrmals die typischen 
Höhlen der Art festgestellt wurden. Zwei einmalige Brutzeitfeststellungen wurden nicht als Re-
viere gewertet. 

Die ungestörten und weichholzreichen Auwaldgebiete sind als typische Lebensräume des 
Kleinspechts anzusprechen. 

Kuckuck, Cuculus canorus (RLB V, RLD V) 

Der Kuckuck ist mit insgesamt fünf Brutpaaren/Revieren als regelmäßiger Brutvogel im Gebiet 
vertreten (drei Reviere in der Eringer Au und zwei Reviere im Unterwasser). Ähnlich wie Pirol 
oder Grünspecht besitzt auch der Kuckuck ein sehr großes Streifgebiet. Überschneidungen 
von Legegebieten der Weibchen sind allerdings möglich und aufgrund der hohen Siedlungs-
dichte potenzieller Wirtsvögel, ist das Vorkommen von insgesamt fünf Paaren durchaus als 
realistisch anzusehen. 

Pirol, Oriolus oriolus (RLB V, RLD V) 

Dem untersuchten Auwaldbestand in der Innaue kommt eine besondere Bedeutung zu. Es 
konnten insgesamt sieben Reviere abgegrenzt werden. BEZZEL (1980 zit. in FEIGE 1995) gibt 
für Bayern eine Siedlungsdichte von 1,9 – 2,1 BP/10 km² an. Mit einer Abundanz von 5 
BP/km² liegen die Vorkommen des Pirols im besiedelbaren Untersuchungsgebiet sehr deutlich 
darüber und können auf die große zusammenhängende Fläche des Waldgebietes und die op-
timalen Voraussetzungen, wie z. B. auf den hohen Grenzlinienreichtum in Form von Waldrän-
dern, zurückgeführt werden. 

Schwarzspecht, Dryocopus martius (RLB V) 

Der Schwarzspecht konnte mit einem wahrscheinlichen Brutvorkommen in der Eringer Au 
nachgewiesen werden. Anzumerken ist, dass in einem mit mehreren stärkeren Altbäumen 
ausgestatteten Bereich an einer älteren Pappel eine potenzielle Schwarzspecht-Höhle festge-
stellt wurde. Der Auwald entspricht zwar nicht der bevorzugten Lebensraumausprägung der 
Art. Zur Hauptbrutzeit konnten hier von Ende März bis Ende Mai allerdings regelmäßig Ruf- 
und Sichtnachweise erbracht werden. 

Vogelarten der angrenzenden Offenlandschaft, Waldränder oder Schlagfluren 

Goldammer, Emberiza citrinella (RLB V, RLD V) 

Die Goldammer ist unter den Arten der Vorwarnliste der Roten Liste Bayerns im Bearbei-
tungsgebiet am weitesten verbreitet. Mit insgesamt sieben Brutpaaren/Revieren kommt die Art 
an der Eringer Au und dem Unterwasser-Bereich vor.  
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Die Reviere liegen an der Eringer Au ausschließlich im Übergangsbereich zur nördlich an-
grenzenden Offenlandschaft sowie entlang der Gehölzstrukturen am Inndamm. Im Unterwas-
ser besiedelt die Art den Waldrand entlang der großen Ackerfläche und wurde sogar mehr-
mals im Umfeld eines Verlandungsbereiches unweit von Urfar, innerhalb des zentralen Au-
waldgebietes, erfasst. 

Kiebitz, Vanellus vanellus (RLB 2, RLD 2) 

Der Wiesenbrüter wurde mit zwei Brutpaaren nördlich des Auwalds balzend und mit Küken-
alarm festgestellt. Bei dem konkreten Brutplatz dürfte es sich um einen Maisacker gehandelt 
haben. 

Bewertung des Gebiets als Vogellebensraum 

Die Altwasserkomplexe mit ihren Ufer- und Verlandungszonen in der Eringer Au und bei Urfar 
unterscheiden sich in ihrer Qualität und Abundanz lebensraumtypischer Vogelarten. 

Die meisten der hier vorkommenden Vogelarten nutzen Röhrichte innerhalb der Ufer- und Ver-
landungszonen zur Anlage ihrer Nester. Die offenen Wasserflächen werden nur von wenigen 
Schwimmvögeln zur Anlage der Nester bzw. zur Nahrungssuche genutzt. 

In Gebieten mit größerem Grenzlinienreichtum, z. B. durch eine bessere Strukturierung der 
Schilfflächen durch schmale Rinnen, stellt sich bei den Vögeln i. d. R. eine höhere Siedlungs-
dichte ein, als in Gebieten mit ausgedehnten Schilfbeständen ohne kleinteilige Strukturierung. 
Röhricht-Lebensräume besitzen aufgrund ihrer relativen Seltenheit grundsätzlich einen hohen 
Naturschutzwert (FLADE 2004). 

Die Aue im Oberlauf des Inn ist geprägt von relativ geringen Strömungsverhältnissen und ei-
ner ausgeprägten Strukturvielfalt. An den regelmäßig mit Wasser überstauten Schilfsäumen 
und kleineren flächigen Ausprägungen, v. a. in der Umgebung des größeren Altwasserarmes, 
finden v. a. Rallenvögel wie Wasserralle, Blässhuhn und Teichhuhn sowie der Teichrohrsän-
ger optimale Brutplatzbedingungen. Die größeren Schilfflächen sind immer wieder von schma-
len Rinnen durchzogen. Die Schilfbereiche entlang des Altwassers bzw. der Altwasserrinne 
sind hier noch weitgehend unverbuscht. 

Die Schilfsäume im Unterlauf bis Urfar begleiten hier größtenteils nur in schmaler Ausprägung 
einen kleineren Bach und bilden erst an den Rändern des größeren Altwassers bei Urfar, vor 
der Einmündung in den Inn, einen breiteren Verlandungsgürtel aus. Das Grenzlinienangebot 
im Bestand ist weniger ausgeprägt wie im westlichen Teil. Die Schilfröhrichte weisen im Ver-
gleich zu den westlichen Beständen einen höheren Verlandungsanteil auf und werden zu-
nehmend von Gehölzen dominiert, welche langfristig das Schilf verdrängen können. So lässt 
sich vermutlich auch die geringere Siedlungsdichte des Teichrohrsängers sowie das weitge-
hende Fehlen der Wasserralle oder des Teichhuhns erklären. 

Störungen: Eine entscheidende Störwirkung durch Fußgänger oder Erholungssuchende ist so 
gut wie nicht gegeben. Negative Einflüsse liegen durch Fischer vor. Entlang der Altwässer fin-
det sich eine Vielzahl von Fischerstegen. Störwirkungen durch Fischer sind in der Eringer Au 
stärker ausgeprägt als bei Urfar, da die Stege hier auf der weitgehend schilffreien Seite bei 
Urfar liegen. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 112 von 300 

 

 Reptilien 3.6.4.3
Insgesamt wurden im Rahmen der Kartierungen 44 Nachweise von Reptilien erbracht werden 
(s. Tabelle in Kap. 10.1.5 Anhang). Dabei konnten drei Reptilienarten mit sicheren Nachwei-
sen im Plangebiet erfasst werden: Die Ringelnatter (Natrix natrix), die Blindschleiche (Angius 
fragilis) und die Zauneidechse (Lacerta agilis). Die Blindschleiche wurde mit 20 Nachweisen 
mit z. T. mehreren Tieren am häufigsten erfasst. Die Ringelnattern konnte 18 mal beobachtet 
werden. Beide Arten sind im Gebiet als recht häufig anzusehen und wurden sowohl oberhalb 
wie unterhalb der Staustufe erfasst.  

Die Zauneidechse konnte, trotz als günstig eingestufter Lebensräume, im Bereich der Damm-
flächen im Oberwasser der Staustufe nicht nachgewiesen werden. Im Unterwasser wurde ein 
offenbar recht individuenschwaches Vorkommen festgestellt. Für die Art liegen insgesamt drei 
sichere Nachweise vor. Bei einer weiteren nicht sicher anzusprechenden Eidechse dürfte es 
sich ebenfalls mit hoher Sicherheit um eine Zauneidechse gehandelt haben.  

Desweiteren besteht der Verdacht auf Schlingnatter (Coronella austriaca) im Rahmen der 
Kontrolle eines KVs (Nr. 29) am westlichen Ende des Plangebiets im August 2015. Zudem ist 
ein Vorkommen der Äskulapnatter (Zamenis longissima) nicht auszuschließen, da Nachweise 
bei Simbach und aus dem Oberwasser des Eingriffsgebiets nahe Eglsee, ca. 1,3 km vom Ein-
griffsgebiet entfernt  vorliegen und das Inntal eine zentrale Verbundachse darstellt.  

Bezogen auf die unterschiedlichen Erfassungsarten, im Wesentlichen den Nachweis über 
Sicht bzw.  durch Kunstverstecke, ist festzustellen, dass insbesondere die Blindschleiche häu-
fig unter Kunstverstecken erfasst wurde. Hier gelangen 50 % aller Nachweise der Art mit Hilfe 
von Kunstverstecken. Die Ringelnatter wurde nur einmal, die Zauneidechse hingegen nie mit 
Hilfe von Kunstverstecken nachgewiesen 

 

Abbildung 20: relative Verteilung der Nachweise von Blindschleiche, Ringelnatter und Zauneidechse nach Erfassungsmethoden 

Alle Reptilienarten sind in Deutschland gem. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), An-
lage 1 „besonders geschützt“. Von den sicher erfassten Arten ist jedoch nur Zauneidechse in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführt und somit gemeinschaftsrechtlich bzw. auch streng ge-
schützt. Die Art wird sowohl landesweit, wie auch in der Region „Tertiärhügel-
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land/Schotterplatten“ (T/S), auf der Vorwarnliste (RL Bayern V, T/S V) geführt (BEUTLER et al. 
2003). Auch bundesweit ist sie als Art der Vorwarnliste eingestuft, da sie bezüglich ihres Be-
standstrends einen starken Rückgang aufweist (KÜHNEL et al. 2009). Eine Zusammenstellung 
aller gefundenen Arten gibt die Tabelle im Anhang Kap. 10.1.5. 

Die Blindschleiche ist hinsichtlich ihrer Gefährdung in Bayern mit der Zauneidechse vergleich-
bar. Auch sie wird landesweit, wie auch in der Region, auf der Vorwarnliste (RL Bayern V, T/S 
V) geführt. Bezogen auf ihre Bestandsentwicklung sind gem. BEUTLER et al. (2003) Bestands-
rückgänge in ganz Bayern zu verzeichnen, so dass die Art 2003 erstmals in die Vorwarnliste 
aufgenommen wurde.  

Bundesweit gilt sie jedoch als nicht gefährdet (KÜHNEL et al. 2009). International trägt 
Deutschland keine erhöhte Verantwortung für die Vorkommen der Blindschleiche. (STEINECKE 

et al.2002). 

Die Ringelnatter wird von den drei Arten nach der derzeit gültigen Roten Liste für Bayern 
(BEUTLER et al. 2003) als am gefährdetsten angesehen. Die Art gilt bayernweit und in der Re-
gion als „gefährdet“ (RL Bayern 3, T/S 3).  

Bundesweit ist die Art ist noch nicht stark bedroht, allerdings infolge von Lebensraumzerstö-
rungen rückläufig (GRUBER 2009). Insgesamt ist sie aber die häufigste und am weitesten ver-
breitete Schlangenart Deutschlands. Sie wird bundesweit als Art der Vorwarnliste geführt. In-
ternational trägt Deutschland keine erhöhte Verantwortlichkeit für die Vorkommen der Ringel-
natter. (STEINECKE et al. 2002) 

Ringelnatter (Natrix natrix) 

Die Ringelnatter ist eine Schlange aus der Familie der Wassernattern (NATRICIDAE). Sie er-
reicht eine Länge von maximal 200 cm (Männchen im Durchschnitt 60 bis 70 cm, Weibchen 
80 bis 100 cm) und ist leicht durch ihre graue Körperfarbe, gekielten Schuppen und den zwei 
hellen, schwarz gerandeten „Halbmondflecken“ am Hinterkopf von anderen mitteleuropäi-
schen Arten zu unterscheiden. (GRUBER 2009). Die Ringelnatter ist in ganz Europa, abgese-
hen vom nördlichen Skandinavien, Schottland, Irland und Island, verbreitet.  

Die Art kommt in Deutschland in mehreren Unterarten vor. Für Bayern war bis vor kurzem nur 
das Vorkommen der Östlichen Ringelnatter (Natrix natrix natrix, L. 1758) bekannt. Nach neue-
ren, auf genetischen Untersuchungen basierenden Erkenntnissen, ist in Bayern jedoch auch 
eine genetische Linie vertreten, die auf eine Kontaktzone bzw. ein Vorkommen der Unterart 
der Balkan-Ringelnatter (Natrix natrix persa, PALLAS 1814) hinweist. Die Ursachen sind ver-
mutlich auf Herkunft bzw. Abfolge der postglazialen Rekolonialisierung zurückzuführen (KIND-

LER et al. 2013). 

Die Ringelnatter ist als Schwimmnatter auf Gewässer mit guten Amphibienbeständen ange-
wiesen, es werden sowohl Fließ- wie auch Stillgewässer genutzt. Dabei besiedelt sie eine 
Vielzahl von Lebensräumen, wobei offene bis halboffene Habitate bevorzugt werden in (LAU-

FER et al. 2007). Die Art dringt auch in Siedlungen vor, sofern ein Gewässer vorhanden ist. 
Nach VÖLKL & MEIER (1989 zit. in LAUFER et al. 2007) gilt als Schlüsselfaktor für ihr Vorkom-
men eine enge räumliche Verzahnung von Nahrungshabitat, Eiablageplatz und Winterquartier.  
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Gejagt wird vorwiegend im Wasser; Frösche, Kröten, Schwanzlurche und Fische, seltener 
auch Eidechsen und Mäuse. Jungtiere fressen Würmer, Kaulquappen und Molchlarven. Die 
Beute wird lebend verschlungen, ohne sie vorher zu erdrosseln.  

Die Paarung findet im zeitigen Frühjahr, bald nach Verlassen der Winterquartiere statt. Wobei 
die Eiablage zw. Anfang Juli und Mitte August erfolgt. Die Gelegegröße variiert dabei je nach 
Größe und Alter des Weibchens zwischen sechs bis ca. 30 Eiern (GÜNTHER & VÖLKL 1996a). 
Als Eiablageplätze werden i. d. R. vor Überflutung sichere Plätze mit feuchten Substraten 
ausgewählt. Als natürliche Ablageplätze kommen u. a. verrottende Stubben und verrottende 
Laub- und Schilfhaufen in Frage, in Auen dürften dabei aber v. a. Geschwemmsel eine Rolle 
spielen (GRUBER 2009, LAUFER et al. 2007).  

Neben natürlichen Strukturen ist von der Art jedoch auch bekannt, dass sie gerne anthropo-
gene Strukturen v. a. Kompost- und Sägemehlhaufen annimmt. Besonders günstige Ablage-
plätze können dabei von mehreren Weibchen genutzt werden, so dass es hier auch zur Bil-
dung von s. g. „Gemeinschaftsnester“ kommt. Solche „Gemeinschaftsnester“ können im Ext-
remfall mehrere tausenden Eiern umfassen (GRUBER 2009, LAUFER et al. 2007). Die Jungtiere 
schlüpfen nach vier bis acht Wochen, wobei die optimale Entwicklungstemperatur der Eier zw. 
27-28 liegt. Die Schlupfrate lag für die von DENGLER et al. beobachteten Gelege zwischen 50 
bis 90%. (1987 zit. in LAUFER et al. 2007). 

Zwischen Ende September bis Anfang Oktober werden i. d. R die Winterquartiere aufgesucht. 
Dabei führen GÜNTHER & VÖLKL (1996a) neben anthropogenen Winterquartieren in Kellern o-
der Spalten in Bauwerken zwei Typen an: Zum einen trockene Erdlöcher wie z. B. Kleinsäu-
gerbauten oder Hohlräume im Wurzelbereich zum anderen aber auch zur Eiablage geeignete 
Strukturen wie Geschwemmselhaufen. 

Die Ringelnatter wurde im Gebiet von April bis August 2015 18 mal nachgewiesen. Dabei 
wurden 12 mal adulte Tiere und sechsmal subadulte Individuen erfasst. Vier Nachweise er-
folgten im Unterwasser, 14 im Oberwasser der Staustufe. Darunter ein Sekundärnachweis 
über Häutungsreste in Wasserbausteinen am Innufer. Neben Tieren, die in Gewässernähe 
zum Inn bzw. auch im Inneren des Auwalds beobachtet wurden, nutzt die Art, neben den 
nördlich gelegenen Altwässern, wohl insbesondere auch den Auwaldtrauf angrenzend an den 
Sickerwassergraben. Im Rahmen der Reptilienerfassung zur Dammsanierung Ering - Eglsee 
wurde die Ringelnatter auch im Oberwasser des UG´s nachgewiesen. 

Hier wurde eine Reihe von Beobachtungen gemacht, dabei auch von Tieren, die sich auf 
Mahdgutresten bzw. Altgrasbeständen sonnten. Die unmittelbare Nähe zu gut geeigneten 
Jagdhabitaten entlang des Grabens und die wärmegetönten und deckungsreichen Kom-
plexstrukturen entlang des Traufs dürften diesen zu einem sehr günstigen Habitat für die Art 
machen. Die randlich vorhandenen Haufen von Anspülicht bzw. Mahdgut im Traufbereich die-
nen der Art ggf. auch als gut besonnter Eiablageplatz, so dass hier auch von Fortpflanzungs-
stätten auszugehen ist.  

Blindschleiche (Angius fragilis) 

Die Blindschleiche ist eine Echse aus der Familie der Schleichen (ANGUIDAE). Sie erreicht eine 
Länge von maximal 54 cm und wirkt durch ihre Beinlosigkeit und den langgestreckten Körper 
wie eine kleine Schlange. Die Färbung variiert zwischen verschiedenen Braun-, Grau-, Kupfer 
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und Bronzetönen auf der Oberseite und bleigrau bis schwarz auf der Unterseite. Ältere Männ-
chen entwickeln manchmal eine Blaufärbung.  

Die Blindschleiche ist die am weitesten verbreitetste Reptilienart in ganz Europa. Sie fehlt nur 
im nördlichen Skandinavien, Schottland, Irland und Island, sowie dem Südteil der Iberischen 
Halbinsel und der Krim (STEINECKE et al. 2002). Dabei ist die Systematik der Art noch nicht 
vollständig geklärt. Aufgrund morphologischer Merkmale wurden bisher zwei Unterarten, die 
Westliche Blindschleiche (Angius fragilis fragilis) und die östliche Blindschleiche (Anguis fragi-
lis colchica) unterschieden. Nach molekulargenetischen Untersuchungen ist jedoch von einem 
Artkomplex aus bis zu vier verschiedenen Arten auszugehen.  

In Deutschland ist bisher nur die Nominatform (Angius fragilis fragilis) bekannt. Sie kommt, mit 
Ausnahme einiger Inseln und küstennaher Regionen in sämtlichen Landesteilen vor WOLF-

BECK & FRITZ (2007). Auch in Bayern ist von einer flächigen Verbreitung der Art auszugehen. 

Die Blindschleiche (Günther & Völkl 1996b) besiedelt als eurytope Art eine Vielzahl an Le-
bensräumen und gilt im Gegensatz zu den meisten Reptilien auch als ausgeprochener Kultur-
folger. Bevorzugt werden feuchte Lebensräume in offenem bis halboffenem strukturreichem 
Gelände mit hoher und dichter Gras-Kraut-Vegetation und nahe gelegenen Gebüschen und 
Hecken sowie zahlreichen Versteckmöglichkeiten in sonnenexponierter Lage. Trockenere 
sonnenexponierte Standorte wie vegetationsfreie Bodenstellen, Altgrasflächen oder Totholz 
werden als Sonnenplätze aufgesucht (WOLFBECK & FRITZ 2007, GÜNTHER & VÖLKL 1996b). Als 
Winterquartiere fungieren, soweit bekannt, Komposthaufen, unterirdische Höhlungen wie Erd-
löcher und Kleinsäugerbauten, aber auch Hohlräume im Wurzelraum unter Steinen. Es wer-
den aber auch selbst Gänge von bis zu 1 m Länge angelegt (WOLFBECK & FRITZ 2007). Die 
Überwinterung erfolgt zumeist in Gruppen. 

Hauptnahrung sind Schnecken, Regenwürmer und unbehaarte Raupen. Die Blindschleiche 
hat viele Fressfeinde, darunter die Schlingnatter, Fuchs, Dachs, Marder, Iltis, Hermelin, Igel, 
Wildschwein und Ratten, aber auch Haustiere wie Hunde, Katzen und Hühner. Für Jungtiere 
und kleine Exemplare können auch diverse Singvögel, Spitzmäuse, große Laufkäfer, Erdkrö-
ten, Zauneidechsen und Artgenossen eine Gefahr darstellen.  

Die Paarung findet i. d. R. zw. Ende April und Juni statt. Die Jungtiere werden i. d. R. zwi-
schen Juli und September abgesetzt. Die Blindschleiche pflanzt sich ovovivipar fort, d. h. die 
Blindschleiche legt Eier, die Jungtiere schlüpfen jedoch sofort nach der Eiablage.  

Die Blindschleiche wurde im Rahmen der Reptilienkartierung mit 20 Funden im Gebiet am 
häufigsten nachgewiesen. Dabei liegen Funde sowohl von adulten, subadulten und juvenilen 
Tieren vor. Unter Kunstverstecken, die als Tagesverstecke häufig angenommen wurden, wur-
den auch mehrmals mehrere Individuen zusammen aufgefunden. Der Schwerpunkt der 
Nachweise liegt dabei im Oberwasser der Staustufe mit 18 Funden und insgesamt 20 Indivi-
duen. Dabei wurden auch einmal zwei und einmal drei subadulte Tieren unter den Kunstver-
stecken Nr. 4 bzw. 28 erfasst. Im Unterwasser wurde die Art zweimalig unter Kunstverstecken 
in PF 01 erfasst, darunter auch ein Nachweis zweier juveniler Tiere. Im Bereich der Uferstraße 
erfolgte auch ein Totfund einer überfahrenen Blindschleiche. Weitere Einzelnachweise erfolg-
ten im Oberwasser des UG´s im Rahmen der Reptilienerfassung zur Deichsanierung Ering – 
Eglsee, ebenfalls im Bereich des Auwaldtraufs.  
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Während im Unterwasser der Staustufe Funde nur aus halboffenen, +/- trockeneren Habitaten 
im Umfeld der Ackerfläche vorliegen, konzentrieren sich die Nachweise im Oberwasser ent-
lang des Auwaldtraufs. Mit einer Ausnahme, dem Nachweis eines adulten Tieres randlich ei-
nes Gebüschs am Damm, erfolgten alle Funde im Oberwasser entlang des Auwaldtraufs. Da-
bei bieten die lückige Vegetationsstruktur des angrenzenden Fahrwegs und „Altgrasbulte“ 
bzw. Mahdgutreste geeignete Sonnenplätze in direkter Nachbarschaft zu Deckung und 
Schattplätze in Gebüschen und Staudenfluren. Diese Bereiche sind als Schwerpunktlebens-
raum der Art im Gebiet anzusehen. 

Im Gebiet dürfte die Blindschleiche v. a. für die, über Sekundärnachweise, belegte Schlingnat-
ter eine wichtige Beute darstellen. Da die andere typische Hauptbeute insbesondere der 
Jungschlangen (VÖLKL & KÄSEWIETER 2003), die Zauneidechse, in weiten Teilen des Untersu-
chungsgebiets nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. unten), ist davon auszugehen, dass 
die Vorkommen der Blindschleiche für die Schlingnatter im Gebiet besonders bedeutsam sind. 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist eine gedrungen wirkende, mittelgroße Eidechse mit einer 
Körperlänge von bis zu 24 cm. Die Färbung und Zeichnung der Zauneidechse unterscheidet 
sich sowohl zwischen den Geschlechtern wie auch  altersbedingt. Auch innerhalb der gleichen 
Gruppen treten deutliche Varianzen auf. Während Weibchen i. d. R. gelb- bis graubraun ge-
färbt sind und eine helle Unterseite aufweisen sind die Männchen während der Paarungszeit 
an Beinen, Kopf und Flanken leuchtend grün gefärbt. Auch die Bauchseite der Männchen ist 
zur Paarungszeit grün. Die Jungtiere sind oben braun gefärbt, die Bauchseite zumeist deutlich 
heller. An den Seiten weisen sie dunkle Augenflecken auf. 

Die Art weist nach der Waldeidechse (Zootoca vivipara), das zweitgrößte Vorkommensgebiet 
aller europäischen Eidechsenarten auf. So ist die Zauneidechse in ganz Mittel- und Osteuropa 
bis Vorderasien verbreitet. In Deutschland kommt die Art in allen Bundesländern vor, wobei 
die Nachweisdichte in einzelnen Regionen sehr stark voneinander abweichen. Dieses Bild ist 
auch für Bayern festzustellen, so liegen nach HAFNER & ZIMMERMANN (2007) Verbreitungs-
schwerpunkte der Art in Nordwesten von Bayern, während Vorkommen im Alpenvorland bzw. 
in den Alpen deutlich seltener sind. Hier kommt die Art vorwiegend entlang der dealpinen 
Flüsse auf Uferbänken oder halboffenen Lebensraumtypen vor. Sowohl ELBLING et al. (1996), 
wie auch BLANKE (2004), verweisen auf die nur noch geringen Vorkommensdichten im Tertiären Hügelland. Sie 
führen dies v. a. auf Flurbereinigung und großflächige landwirtschaftlicher Nutzung zurück. Aufgrund von mangeln-
den Verbundhabitaten können auch Sekundärstandorte wie Abbaustellen, die als Ausweichlebensraums dienen 
könnten, oft nicht genutzt werden. 

Die primären Habitate der Zauneidechse sind Waldsteppen, somit bewohnt die Zauneidechse 
gut strukturierte Komplexlebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien 
und grasigen Lebensräumen, Gehölzen bzw. verbuschten Bereichen und krautigen Hochstau-
denfluren sowie lichten Waldbereichen. Sekundär nutzt sie auch anthropogen geschaffene 
Lebensräume wie Dämme, Trockenmauern an Straßenböschungen sowie Abbauflächen und 
Industriebrachen. Zur Überwinterung ziehen sich die Tiere in frostfreie Verstecke wie 
Kleinsäugerbauten, natürliche Hohlräume oder aber auch in selbst gegrabene Quartiere zu-
rück. Nach Beendigung der Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang Ap-
ril ihre Winterquartiere. Die Tiere ernähren sich vor allem von Insekten, Spinnen, Tausendfüß-
lern und Würmern 
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Bei warmen Temperaturen findet vor allem im Mai die Paarung statt. Nach einer etwa zweiwö-
chigen Tragzeit werden die 9 bis max. 17 Eier in selbst gegrabenen Erdlöchern an sonnenex-
ponierten, vegetationsfreien Stellen abgelegt. Alte Weibchen können in günstigen Jahren ein 
zweites Gelege produzieren. Je nach Temperatur schlüpfen nach 2-3 Monaten die jungen Ei-
dechsen von August bis September. Anfang September bis Anfang Oktober suchen die Alttie-
re ihre Winterquartiere auf, während ein Großteil der Schlüpflinge noch bis Mitte Oktober, z. T. 
sogar bis Mitte November aktiv ist. Die Art ist als recht standortstreu einzustufen, die individu-
enbezogen meist nur kleine Flächen bis zu 100 m² nutzt. Bei saisonalen Revierwechseln kann 
die Reviergröße bis zu 1.400 m² (max. 3.800m²) betragen.  

Eine Mobilität bis zu 100 m innerhalb des Lebensraums ist regelmäßig zu beobachten, wobei 
die maximal nachgewiesene Wanderdistanz bis zu vier Kilometer beträgt,. Die Ausbreitung 
der Art erfolgt vermutlich über die Jungtiere. (LÖBF 2008, DOERPINGHAUS ET AL. 2005, BLANKE 

2004, HUTTER 1994). 

Die Zauneidechse wurde während der Reptilienerfassung im Untersuchungsgebiet nur im Un-
terwasser der Staustufe in einem relativ eng begrenzten Bereich in PF02 nachgewiesen. Hier 
konnte zweimalig, im April und im Juni 2015, vermutlich dasselbe, adulte Männchen beobach-
tet werden. Darüber hinaus wurde eine subadulte Zauneidechse, was eine Reproduktion im 
näheren Umgriff sehr wahrscheinlich macht. Durch die Übersandung weiter Teile des Auwald-
bestands im Unterwasser des Kraftwerks haben sich hier für die Art auch relativ günstige Ha-
bitate bzw. nutzbare und tw. gut besonnte Eiablageplätze ausgebildet.  

Vorkommen der Art im UG im Oberwasser der Staustufe, insbesondere entlang des gut struk-
turierten Auwaldtraufs, aber auch im Bereich der Dammböschungen konnten nicht nachge-
wiesen werden. Warum die Art hier fehlt bzw. unterhalb der Nachweisgrenze der angewand-
ten Methodik lag, ist durch methodische bzw. strukturelle Ursachen nicht eindeutig erklärbar. 
So sind dem Verfasser aus kleineren Schlingnatterhabitaten (Burghausen) zwar geringe, aber 
i. d. R. noch gut feststellbare Individuendichten der Zauneidechse bekannt, dass ähnliche Ef-
fekte auf der Gesamtfläche des UG´s im Oberwasser auftreten, erscheint jedoch wenig wahr-
scheinlich. Da im Rahmen weiterer Kartierungen zur Dammsanierung Ering – Eglsee, im 
Oberwasser des UGs, auch nur Einzelnachweise der Art festgestellt wurden, scheint die Zau-
neidechse im Bereich der Dammflächen zw. Eglsee und der Staustufe nur in sehr geringen 
Dichten bzw. in Kleinstpopulationen aufzutreten.  

Auf Basis der vorliegenden Geländedaten ist davon auszugehen, dass die Art entlang der Ge-
hölzsäume zu den Inndämmen und -deichen in zumeist kleineren Populationen vorkommt Die 
lokale Population der Art wird für die bestehenden Deichflächen, inkl. der hieran angrenzen-
den randlichen Auwaldflächen und Säume abgegrenzt. 

 Amphibien 3.6.4.4
Insgesamt wurden im Rahmen der Kartierungen sieben Amphibienarten (s. Tabelle in Kap. 
10.1.6 Anhang) nachgewiesen werden: Aus der Gruppe der Schwanzlurche wurde der 
Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) einmalig erfasst, von dem aus der näheren Umgebung 
noch keine aktuellen Nachweise in Sekundärdaten vorliegen.  

Aus der Gruppe der Froschlurche wurde folgende Arten nachgewiesen: Die Erdkröte (Bufo 
bufo), als einzige im Gebiet vorkommende Krötenart, die beiden Braunfroscharten Gras- und 
Springfrosch (Rana temporaria bzw.  R. dalmatina), der Seefrosch (Pelophylax ridibundus) 
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und der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus), der als Hybridform bwz. Klepton streng ge-
nommen keine eigentliche Art darstellt. Darüber hinaus wurden auch diffuse Rufe des Laub-
frosch (Hyla arborea) erfasst, die jedoch nicht aus dem Gebiet verhört wurden, sondern aus 
dem Oberwasser evtl. im Umfeld des „Biotopackers“ stammten. 

Als weitere Arten, die nicht im Rahmen der Untersuchung nachgewiesen wurden, die aber im 
Gebiet belegt sind, sind noch Teichmolch (Lissotriton vulgaris) und Gelbbauchunke (Bombina 
variegata) zu nennen.  

Alle Amphibienarten sind in Deutschland gem. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), An-
lage 1 „besonders geschützt“. Von den erfassten bzw. im Gebiet nachgewiesenen Arten sind 
darüber hinaus Gelbbauchunke, Spring- und Laubfrosch in Anhang IV der FFH-RL aufgeführt 
und somit gemeinschaftsrechtlich bzw. auch streng geschützt.  

Hinsichtlich ihrer Gefährdung sind die Arten Laubfrosch und Gelbbauchunke am stärksten ge-
fährdet. Sie werden sowohl bundes- wie auch landesweit als „stark gefährdet“ (RL D / BY 2) 
eingestuft (vgl. Kühnel et al. 2009,  Beutler et al. 2003). In der regionalisierten Roten Liste für 
die Region „Tertiärhügelland/Schotterplatten“ (T/S) werden die beiden Arten ebenfalls als 
„stark gefährdet“ (RL T/S 2) geführt. 

Für die Gelbbauchunke besteht nach (STEINECKE ET AL.2002) eine starke Verantwortlichkeit 
Deutschlands (Kategorie „!“) für die Erhaltung der Art, die sich vom Anteil des Gesamtverbrei-
tungsgebiets der Art, hiervon liegen zwischen 1/10 -1/3 innerhalb Deutschlands, ableitet. Für 
den Laubfrosch stellen STEINECKE ET AL. (2002) hingegen keine erhöhte Verantwortlichkeit 
Deutschlands fest. 

Der Springfrosch gilt bundesweit als nicht gefährdet. In Bayern wird die Art landesweit als „ge-
fährdet“ (RL BY 3) geführt. In der Region „Tertiärhügelland/Schotterplatten“ (T/S) gilt die Art 
als „stark gefährdet“ (RL T/S 2).  Eine besondere Verantwortlichkeit Deutschlands für die Er-
haltung der Art ist zumindest für die bayerischen Vorkommen nach (STEINECKE ET AL.2002) 
nicht festzustellen. 

Neben den o. g. gefährdeten Arten sind der Grasfrosch und der Teichmolch zu nennen die 
landesweit, wie auch in der Region, auf der Vorwarnliste (RL Bayern V, T/S V) geführt werden, 
da sie bezüglich ihres Bestandstrends einen tw. starken Rückgang aufweisen (BEUTLER ET AL. 
2003). Bundesweit werden beide Arten als nicht gefährdet angesehen. Nach STEINECKE ET AL. 
(2002) liegt auch keine erhöhte Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung dieser Arten 
vor.  

Derzeit in Bayern nicht gefährdete aber bezüglich einer erhöhten Verantwortlichkeit bedeut-
same Arten stellen Bergmolch und Teichfrosch dar, für die Deutschland aufgrund des Anteils 
von 1/10 bis 1/3 am Gesamtareal der Arten eine solche zukommt (Steinecke et al. 2002). 

Eine Zusammenstellung aller gefundenen Arten gibt die Tabelle im Anhang Kap. 10.1.6. 

Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) 

Der Bergmolch ist eine der häufigsten Molcharten in Europa, wobei Deutschland im Hauptver-
breitungsareal der Art liegt und diese in Norddeutschland an ihre Nordostverbreitungsgrenze 
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stößt. Der Bergmolch hat damit ein deutlich kleineres natürliches Verbreitungsgebiet als z. B. 
Teich- oder auch Kammmolch in Deutschland. Dies ist auf seine Vorkommensschwerpunkte 
zurückzuführen, die vor allem in bewaldeten Mittelgebirgslagen bzw. im Hügelland liegen.  

Dabei ist die Art jedoch in erster Linie an bewaldete Landschaften gebunden. GÜNTHER ET AL. 
(1996) stuft den Bergmolch als silvicole Art ein. Nach LAUFER, FRITZ UND SOWIG (2007) wurde 
bei der Hälfte der Gewässer mit Bergmolchnachweisen als Umgebungsfaktor Wald, überwie-
gend Laubwald, genannt. Der Bergmolch ist nach GÜNTHER ET AL. (1996) neben Teich- und 
Fadenmolch die Molchart mit der höchsten ökologischen Potenz hinsichtlich der Ansprüche an 
ihre Laichgewässer. Dabei nimmt die Art von Fahrspuren (auch im Fichtenforst) bis hin zu mit-
telgroßen Gewässern in Waldnähe bzw. im Wald ein weites Spektrum an aquatischen Le-
bensräumen an. Auch langsam fließende Gräben werden besiedelt. Die Sonnenexposition der 
Gewässer spielt nach GÜNTHER ET AL. (1996) hierbei anscheinend keine große Rolle, wobei 
LAUFER, FRITZ UND SOWIG (2007) eine Präferenz hinsichtlich zumindest teilweise besonnter 
Gewässer feststellen. Bei größeren Gewässern ist, im Gegensatz zu vegetationslosen Klein-
gewässern, die besiedelt werden, ein Anteil an dichter submerser Vegetation vorteilhaft für die 
Art, da der Bergmolch nach Schiemenz (1981, ZIT. IN GÜNTHER ET AL. 1996) weniger gern und 
gut schwimmt als zum Beispiel der Teichmolch.  

Zum terrestrischen Lebensraum sind nur wenige Angaben bekannt. Nach LAUFER, FRITZ UND 

SOWIG, (2007) spielen auch hier Wald, aber auch Feucht- und Nasswiesen eine große Rolle. 
Dabei sucht die Art Tagesverstecke, oft unter Holzstücken oder Moospolstern, auf, die im Ext-
remfall auch über 1.000 m vom Laichgewässer entfernt liegen können.  

In aller Regel findet die Überwinterung allerdings nahe der Laichgewässer, seltener auch in 
den Gewässern selbst, statt. Die maximalen Wanderstrecken, die die Art zurücklegt, bzw. die 
dokumentiert sind, liegen bei mehreren hundert Metern. BLAB (1986) grenzt den Aktionsraum 
der Art bei ca. 400 m Radius um das Laichgewässer herum ab.  

Der Bergmolch konnte im Untersuchungsgebiet nur einmalig, durch den Nachweis eines 
Männchens in einer kleinen tw. wassergefüllte Senke („Augraben“) nahe des Auwaldrands 
festgestellt werden. Weitere aktuelle Nachweise der Art aus dem näheren Plangebiet sind 
nach Sekundärdaten (ASK) nicht bekannt.  

Erdkröte (Bufo bufo) 

Das Verbreitungsareal der Erdkröte erstreckt sich über ganz Europa. Neben dem Teichmolch 
ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die häufigste Amphibienart Deutschlands (GÜNTHER ET AL. 
1996). Die Erdkröte ist als „euryöke“ Waldart (BLAB 1978, ZIT. IN LAUFER, FRITZ UND SOWIG 

2007) sehr anpassungsfähig, was ihre Landhabitate betrifft und weit weniger anspruchsvoll als 
der Grasfrosch.   

Sie nutzt ein breites Spektrum an Landlebensräumen, wobei gehölzdominierte bzw. halboffe-
ne Landschaften präferiert werden. NACH LAUFER, FRITZ UND SOWIG (2007) bevorzugt die Art in 
Baden-Württemberg als Sommerlebensraum krautreiche Laub- und Mischwälder ohne dichten 
Baumkronenschluss, so dass ihre Siedlungsdichte in geschlossenem Hochwald eher gering 
ist. 
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Die Art führt zum Teil weite Wanderungen vom Überwinterungslebensraum zum Laichgewäs-
ser durch. Einige hundert Meter sind keine Seltenheit und somit kann die Erdkröte als Prototyp 
einer laichplatztreuen Amphibienart angesehen werden (Nöllert & Nöllert 1992). Die Art ist 
hinsichtlich der Auswahl ihrer Laichgewässer recht anpassungsfähig. Dennoch werden mittle-
re bis große, permanent wasserführende Gewässer mit submerser Vegetation bevorzugt 
(Günther et al. 1996). Ein schwacher Durchfluss im Gewässer wird toleriert, so dass auch 
langsam fließende Gräben angenommen werden können. Verlandende oder allzu seichte 
Gewässer werden zumeist gemieden (Laufer, Fritz und Sowig 2007, Nöllert & Nöllert 1992). 
Wichtige Strukturparameter sind Strukturen zur Befestigung der Laichschnüre im Gewässer 
wie sub- oder emerse Vegetation wie Röhricht aber auch Äste bzw. Wurzeln oder dergleichen.  

Für die Erdkröte stellt im Untersuchungsgebiet v. a. das Eringer Altwasser ein Reproduktions-
gewässer dar. Hier konnten auch entsprechende Laichgesellschaften, erfasst werden. Bezo-
gen auf die Größen der Gewässer und die vorhandenen Habitatstruktur sind die erfassten Be-
stände als relativ klein einzuschätzen. Die umliegenden Auwälder und Feuchtgebiete bilden 
dabei die Übersommerungshabitate der Art, die hier auch vereinzelt nachgewiesen wurde.  

Springfrosch (Rana dalmatina) 

Laufer, Klemens und Sowig et al. (2007) bezeichnen den Springfrosch als westpaläarktisches 
Faunenelement des tieferen Hügellandes. Sein europäisches Verbreitungsgebiet zieht sich 
von Nordspanien über Frankreich, das fast flächig besiedelt ist, nach Deutschland hinein. Die 
Art weist in Deutschland allerdings kein zusammenhängendes Vorkommen auf. Sie besitzt 
vielmehr mehrere, partiell völlig isolierte Vorkommen. Nach Süden hin nehmen diese Isolate 
zu. Obwohl weite Teile Bayerns von der Art besiedelt sind, kommt der Springfrosch in Bayern 
sehr unregelmäßig vor und ist bayernweit als sehr seltene Art zu betrachten (Steinicke, Henle 
und Gruttke 2002). In Südbayern liegen die Verbreitungsschwerpunkte im mittleren und östli-
chen Alpenvorland, den Isar-Inn-Schotterplatten, dem Bayerischen Hügelland und dem süd-
östlichen Vorland des Bayerischen Waldes (Günther et al. 1996, Kuhn et al. 1997, Zahn und 
Engelmaier 2005). Die Populationsdichten variieren nach Kuhn et al. (1997) regional recht 
stark.  

Die Art besiedelt außerhalb der Laichzeit ein relativ breites Spektrum an Waldtypen. Dabei 
weisen Nöllert und Nöllert (1992) auf die Vorliebe der Art für lichte und relativ trockene Laub-
wälder hin. Im südbayerischen Raum kommt der Springfrosch aber auch in Au- und 
Mischwäldern vor (Günther et al. 1996). Dabei kommen der Art krautreiche, trockene Stellen 
wie Waldwiesen, Lichtungen oder Schlagfluren strukturell entgegen (Laufer, Fritz und Sowig 
2007).  

Die Sommerlebensräume können sich dabei auch in größerer Entfernung von 100 bis 700 m 
(1,5km) zum Laichgewässer befinden (Laufer, Fritz und Sowig 2007). Der Sommerlebensraum 
liegt dabei meist in der Nähe des Winterquartiers. Sichere Hinweise auf eine Überwinterung 
im Gewässer liegen nicht vor. Die Ansprüche der Art an ihr Laichgewässer sind relativ gering. 
Laufer, Klemens und Sowig et al. (2007) führen als wichtige Größe die Besonnung zumindest 
einiger Uferpartien an, wobei nach eigenen Beobachtungen auch völlig verschattete Gewäs-
ser als Laichplätze aufgesucht werden. Wichtig sind Strukturen zur Eiablage im Gewässer, da 
die Art ihre Laichballen 5-40cm unterhalb der Wasseroberfläche einzeln an diese Strukturen 
(Totholz, Röhricht usw.) anheftet, die den Laich wie eine Achse durchdringen. Pro Weibchen 
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wird in der Regel nur ein Laichballen abgesetzt (Doerpinghaus et al. 2005, Nöllert & Nöllert 
1992. 

Der Springforsch ist durch den Rückgang von Laub- und Auwäldern, die Verfüllung von Wald-
gewässern und nicht standortgemäße Waldbewirtschaftung gefährdet. Weiterhin reagiert er 
auf Fischbesatz seiner Laichgewässer wesentlich empfindlicher als z. B. der Grasfrosch. 

Im Untersuchungsgebiet wurden im März 2015 im Bereich des Eringer Altwasser mehrere 
Rufgemeinschaften bis Größenklasse III (6-10 Individuen) verhört. Der Springfrosch gehört zu 
den Amphibien, die als erstes ihre Laichgewässer aufsuchen. Da aufgrund der, für die Amphi-
bienwanderung, relativ ungünstigen Witterungsbedingungen Ende Feburar / Anfang März 
2015 der erste Erfassungstermin relativ weit nach hinten verlegt wurde, können hierdurch ggf. 
auch Erfassungsdefizite aufgetreten sein. Eine i. d. R. günstigere Erfassung über Laichballen 
war aufgrund der Uferausprägung bzw. der Gewässertrübung im Bereich des Untersuchungs-
gebiets nicht möglich. Aufgrund der Tiefe und der vorhandenen Röhrichtbestände ist das Ge-
wässer für die Art, ähnlich wie für die Erdkröte, strukturell gut geeignet. Subjektiv erscheinen 
die erfassten Bestandsgrößen im Verhältnis zu den vorhandenen Strukturen, ähnlich wie bei 
der Erdkröte, relativ gering.  Weiterhin wurden im Mai diverse subadulte, vorjährige Springfrö-
sche im Bereich des Auwaldrtraufs südlich des Altwassers belegt, was auf die Bedeutung der 
Auwälder und Traufbereiche als Übersommerungslebensraum für die Art hinweist. 

Grasfrosch (Rana temporaria) 

Der Grasfrosch ist in Europa bis auf den Mittelmeerraum verbreitet. In Deutschland reicht sein 
Areal von der Nord- und Ostseeküste bis in die Hochlagen der Alpen. Die weite Verbreitung 
über verschiedenste Großräume mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften zeigt, dass die Art 
sehr anpassungsfähig ist bzw. in Deutschland nahezu überall zumindest ausreichende Le-
bensbedingungen vorfindet (Günther et al. 1996).  

Der Landlebensraum der euryöken Art kann vielfältig ausfallen, sie ist jedoch was Struktur-
reichtum, Bodenvegetation und Bodenfeuchte angeht anspruchsvoller als die ebenfalls euryö-
ke Erdkröte (Laufer, Fritz und Sowig 2007). So werden kühle und schattige Lebensräume so-
wohl im Offenland (z. B. extensives Grünland, Niedermoorwiesen, Weiden usw.) als auch im 
Wald bevorzugt, wo vor allem krautreiche Laub- und Mischwälder der Auen geeignete Um-
weltbedingungen bieten. Vor allem in Hitzeperioden scheint eine Bindung an Gewässer oder 
zumindest auch dann noch feuchte Habitate einzutreten (Nöllert & Nöllert 1992). Die Überwin-
terung erfolgt, soweit bekannt, überwiegend am Grund sauerstoffreicher Gewässer, v. a. 
Fließgewässer, oder in sauerstoffreicheren Stellen von Stillgewässern (Anströmung).  

Die Ansprüche der Art an ihre Laichgewässer sind relativ gering. Es wird eine Vielzahl von na-
türlichen, anthropogen überprägten oder auch künstlichen Gewässern angenommen. Die 
Spanne reicht von Niedermoorgewässern oder den Verlandungsbereichen größerer Seen 
über wenig durchflossene Gräben und ruhige Abschnitte von Bächen bis hin zu Fahrspurrin-
nen (Laufer, Fritz und Sowig 2007). Nöllert & Nöllert (1992) geben als Faktoren eine offene 
Wasserfläche, sonnenexponierte Flachwasserzonen sowie eine optimale Wassertiefe an den 
Laichplätzen von 10 - 30 bis maximal 50 cm an. Werden tiefere Gewässer genutzt, so ist zu-
meist ein Wasserpflanzenteppich vorhanden, der den Laich „trägt“. Laut Breuer (1992, zit. in 
Laufer, Fritz und Sowig 2007) soll die Art Gewässer mit starker Beschattung meiden. Nach ei-
genen Beobachtungen aus anderen Untersuchungsgebieten treten hier aber regelmäßig Aus-
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nahmen auf. Auch Laufer, Fritz und Sowig (2007) führen dies mit Verweis auf andere Autoren 
(Lindeiner 1989, Bauer et al. 1991) an. 

Der Grasfrosch wurde im März im Bereich des Eringer Altwassers an zwei Stellen mit kleine-
ren Rufgemeinschaften bis Größenklasse II (2-5 Individuen) erfasst. Die Art nutzt dabei v. a. 
flachere bzw. mit dichten Röhricht- bzw. Seggen bewachsene Teilabschnitte zur Reprodukti-
on. Wie auch für den Springfrosch stellen v. a. die lichteren Auwaldbestände im Umgriff die 
Sommerlebensräume der Art dar, wenngleich die ausgedeichten und somit +/- trockeneren 
Bestände für den Grasfrosch wohl weniger günstig ausgeprägt sind. 

Laubfrosch (Hyla arborea) 

Das Verbreitungsgebiet des europäischen Laubfroschs (Hyale arborea) erstreckt sich über 
ganz Eurasien. In Deutschland kommt die Art v. a. im Bereich der planaren-collinen Höhenstu-
fe vor und erreicht ihre Verbreitungsgrenze am Rand der subalpinen Höhenstufe in 700-800 m 
ü. NN (STEINICKE, HENLE UND GRUTTKE 2002). In Bayern befinden sich die größeren Laub-
froschvorkommen südlich und südwestlich von München, in der Region um Sulz-
bach/Rosenberg, sowie im Teichgebiet um Erlangen/Höchstadt, sowie in den Donauniederun-
gen (LAUFER, FRITZ UND SOWIG 2007). 

Das optimale terrestrische Landhabitat des Laubfroschs sind reich strukturierte Lebensräume 
mit hoher Luftfeuchte, einem reichen Angebot an Insekten und größeren Anteilen an großblätt-
rigen höheren Pflanzenbeständen (LAUFER, FRITZ UND SOWIG 2007). Vor allem letztere Habi-
tatstruktur ist für die Art als Deckung, Sitzwarte und v. a. Sonnenplatz relevant. Dabei steigen 
die Tiere oft bis in Baumkronenhöhe hinauf (GLANDT 2004, eigene Beobachtungen 2010). Ins-
besondere sonnexponierte, windgeschützte Säume und Gebüsche werden als Sitzwarten ge-
nutzt. So werden als Hauptlebensraumtypen in der Literatur insbesondere Wiesen & Weiden, 
Hochstaudenfluren und gehölzgeprägte Lebensräume, insbesondere in Auen, genannt (LAU-

FER, FRITZ UND SOWIG 2007, GLANDT 2004). Da die Art einen Großteil des Jahres im terrestri-
schen Lebensraum verbringt, ist auch dessen Habitateignung von besonderer Bedeutung.  

Als Laichgewässer nutzt der Laubfrosch v. a. stehende Gewässer von kleiner bis mittlerer 
Größe und ist auf eine ausgeprägte Flachwasserzone angewiesen. Die Gewässer sind i. d. R. 
voll- oder zumindest teilbesonnt. Es werden sowohl perennierende wie auch ephemere Ge-
wässer besiedelt. Insbesondere in letzteren kann der Laubfrosch hohe Bestandsdichten ent-
wickeln, wenn die Gewässer gewöhnlicher Weise erst nach Abschluss der Metamorphose 
austrocknen (GLANDT 2004). Dies ist ähnlich wie bei der Gelbbauchunke auf den geringeren 
Anteil an Prädatoren und die höheren Wassertemperaturen zurückzuführen.  

Nach LAUFER, FRITZ UND SOWIG (2007) befinden sich die meisten Laichgewässer in Baden-
Württemberg in einem mittleren Sukzessionsstadium oder sind als vegetationsarm zu be-
zeichnen. Die Art nutzt so auch ausdrücklich Pioniergewässer in frühen Sukzessionsstadien, 
wohingegen größere Gewässer mit geringen Wassertemperaturen und ohne Flachwasserbe-
reiche oder ausgeprägte Ufer zumeist gemieden werden. Ausnahmen bestehen in Bereichen 
in denen dichte Makrophytenbestände den Temperaturaustausch erschweren und zu höheren 
Wassertemperaturen führen können. 

Eine erhöhte internationale Verantwortlichkeit für die Art besteht NACH STEINICKE, HENLE UND 

GRUTTKE (2002) u. a. aufgrund des relativ geringen Arealanteils Deutschlands für die Art nicht. 
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Durch Lebensraumdegradierung, fehlende Auedynamik und auch Verfüllung von Gewässern 
gilt die Art in ihren Beständen, sowohl in Deutschland, wie auch in Bayern, als stark gefährdet 
(BEUTLER 1998 ET AL. BZW. BEUTLER & RUDOLPH 2003). Für die frühen 2000 Jahre sind aus 
Bayern starke Bestandsrückgänge im mittleren und nördlichen Bayern bekannt (GLANDT 

2004). REICHHOLF (2002, 1996) verweist auf die gravierend einbrechenden Bestände in den 
späten 60er-Jahren, der bis dato im Gebiet überaus häufigen Art.  

Im Rahmen der Untersuchung konnte der Laubfrosch im direkten Eingriffsgebiet nicht festge-
stellt werden, allerdings wurden diffuse Rufe mehrerer Tiere aus dem westlichen Teil des Au-
enbestands verhört. Hierbei könnte es sich um Populationen im Bereich des Biotopackers 
handeln. Das von ASSMANN & SOMMER (2004) erfasste Vorkommen im direkten Unterwasser 
der Staustufe Ering („Absetzbecken“) konnte 2015 nicht erneut bestätigt werden. 

Grünfroschkomplex (Pelophylax-Komplex) 

Im mitteleuropäischen Raum sind derzeit genetisch und morphologisch drei abgrenzbare 
Grünfroschformen unterscheidbar. Der Seefrosch (Pelophylax ridibunda), der Kleine Wasser-
frosch (Pelophylax lessonae) und der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus). Durch Kreu-
zungsversuche und serologische Untersuchungen konnte bestätigt werden, dass es sich beim 
Teichfrosch um eine Hybridform, genauer ein Klepton handelt, das aus der Kreuzung der bei-
den erstgenannten Arten, Seefrosch und Kleinem Wasserfrosch, hervorging. Da die ver-
schiedensten Hybridformen auftauchen, sind Determinationsprobleme bei Freiland-
Erfassungen die Regel. Die Lebensraumansprüche orientieren sich zwar an den "Eltern“-
Arten, sind aber in vielen Fällen nicht charakteristisch genug, um eine sichere Unterscheidung 
zuzulassen bzw. sind wie beim Teichfrosch oft zu plastisch. Daher wurden nicht zuordenbare, 
v. a. subadulte Individuen der Arten neben flüchtenden und somit nicht mehr sicher bestimm-
baren Tieren in die Kartiergruppe „Grünfrosch“ gestellt. 

Teichfrosch (Pelophylax esculentus) 

Der Teichfrosch ist über ganz Mitteleuropa verbreitet und ist auch in Deutschland eine der 
häufigsten Arten der heimischen Amphibienfauna. Er kommt von der collinen bis in die sub-
montane hinein in allen Höhenlagen vor, während die gebirgigen Regionen, z. B. der Bayeri-
sche Wald, nur ausnahmsweise besiedelt werden (Günther et al. 1996). Die Art verfügt über 
eine große ökologische Potenz und ist im Vergleich zu ihren beiden Elternarten wesentlich 
anpassungsfähiger bzw. plastischer. 

Als Wasserfroschform mit starker ganzjähriger Bindung an Gewässer ist das Vorhandensein 
solcher Biotope entscheidend. Bevorzugt werden ganzjährig wasserführende Gewässer mit 
sonnenexponierter Uferlage im Offenland oder in Waldnähe von 1.000 m² bis zu mehreren ha 
Wasserfläche (Günther et al. 1996 bzw. Laufer, Fritz und Sowig 2007). Es werden aber auch 
kleinere Tümpel, langsam fließende Gräben, Erdaufschlüsse oder Sümpfe besiedelt. Von 
Wald umgebene Gewässer müssen zumindest teilweise besonnte Uferpartien aufweisen. Eine 
Mindestwassertiefe von 40 – 50 cm sollte gegeben sein. In vielen Fällen weisen typische 
Teichfroschgewässer eine ausgeprägte sub- und emerse Vegetation auf, die dem Klepton 
entgegenkommt. Ein lichter Röhrichtgürtel wird laut Günther et al. (1996) toleriert, wird das 
Röhricht zu dicht, werden solche Gewässer bzw. Bereiche in aller Regel gemieden oder die 
Besiedlungsdichte nimmt ab. Den Winter verbringt der Teichfrosch im Bodenschlamm stehen-
der oder langsam fließender Gewässer, zum Teil aber auch an Land in Wäldern. 
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Im Gebiet konnte der Teichfrosch, außer einem Einzeltier im Bereich des Grabenufers, nur für 
das Altwasser belegt werden. Dort kommt er zusammen mit dem Seefrosch vor, ist aber so-
weit über verhören abzuschätzen deutlich seltener. So wurden hier nur vereinzelte Rufer ver-
hört (Größenklasse: 6-10 Individuen).  

Seefrosch (Pelophylax ridibunda) 

Der Seefrosch besiedelt ein großes Areal, das von Mittel- und Osteuropa bis nach Zentrala-
sien und in den Nahen Osten reicht. In Mitteleuropa ist sein Verbreitungsgebiet stark fragmen-
tiert und viele Vorkommen sind auf Aussetzungen zurückzuführen. Dieses Bild ist auch für 
Deutschland zutreffend, wobei die Art in Süddeutschland natürlicherweise vorkommt (Steini-
cke, Henle und Gruttke 2002). Eine Unterscheidung zwischen allochtonen und autochtonen 
Beständen ist vielfach jedoch auch hier nicht möglich. Des Weiteren weisen Laufer, Fritz und 
Sowig (2007) mit Verweis auf aktuelle genetische Untersuchungen darauf hin, dass sich hinter 
der „Superspezies“ P. ridibunda wohl mehrere getrennt zu betrachtende Arten verbergen 
könnten.  

In Deutschland kommt der Seefrosch vor allem in den tieferen Lagen vor. In Bayern sind die 
großen Flusstäler von Naab, Main, Inn, Salzach besiedelt, auch im Donautal kommt die Art 
verstärkt vor (Beutler et al. 1992/94, zit. in Günther et al. 1996). 

Der Seefrosch ist eine ökologisch äußerst potente Art, die eine starke ganzjährige Bindung an 
Gewässer besitzt. Terrestrische Lebensräume spielen für die Art keine oder eine nur unterge-
ordnete Rolle. Der Seefrosch bevorzugt überwiegend große, tiefere Gewässer (mind. 50 cm 
Wassertiefe) in offenen Landschaften, Waldgebiete werden gemieden. Die präferierte Gewäs-
sergröße nach Günther et al. (1996) liegt bei ca. 2.500 m². Submerse Vegetation und Flach-
wasserbereiche sind für die Art vorteilhaft. Die Art zieht darüber hinaus offenbar eutrophe und 
warme Gewässer oligo- bis mesotrophen bzw. kühlen Gewässern vor. Hinsichtlich der Ge-
wässertypen werden Weiher und Teiche, Baggerseen, ruhige Flussabschnitte, Altarme aber 
auch Kiesgruben als Sekundärlebensraum bevorzugt. Die Art kommt nach Laufer, Fritz und 
Sowig (2007) bei einer Auswertung der Gewässertypen im Vergleich zu anderen Amphibien in 
Baden-Württemberg deutlich häufiger an Flüssen vor als andere Lurcharten.  

Dies ist auch für die, dem Verfasser besser bekannte Flüsse im Naturraum zu bestätigen. So 
treten entlang des Inns im Oberwasser von Ering, auch an z. B. mit Wellenbrechern verbauten 
Uferabschnitten regelmäßig Seefrösche auf (Beobachtungen u. a. aus Stammham, Perach, 
Neuötting, Töging a. Inn). Die Art besiedelt auch naturnahe Uferabschnitte z. B. im Mün-
dungsbereich der Alz wo insbesondere subadulte Tiere entlang der Uferbänke auftreten.  

Die Überwinterungslebensräume der Art liegen im Gewässer, nur in Ausnahmefällen an Land. 
Als Überwinterungsplätze fungieren ruhige Uferbereiche, wo sich die Tiere im Bodenschlamm 
eingraben. Nach Günther et al. (1996) erfolgt zum Teil eine Wanderung innerhalb des Gewäs-
sersystems bzw. ein Aufsuchen von Fließgewässern als Überwinterungshabitat bei Nutzung 
von Stillgewässern als Sommerlebensraum. 

Der Seefrosch wurde deutschlandweit als Art der Kategorie “gefährdet“ (3) geführt (Beutler et 
al. 1998). In der aktuellen Roten Liste ist die Art jedoch nicht mehr als gefährdet eingestuft. 
Steinicke, Henle und Gruttke (2002) stellen keine erhöhte internationale Verantwortlichkeit für 
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die Art fest, wobei diese Einschätzung aufgrund von taxonomischen Unsicherheiten bzw. hie-
raus möglichen Arealverschiebungen als vorläufig angesehen werden muss. 

Der Seefrosch ist, neben dem Springfrosch, wohl die häufigste Art im Untersuchungsgebiet. 
Die Art tritt neben Vorkommen im Bereich der Altwasserkomplexe auch entlang des Qualm-
wassergrabens und der Innufer auf, wobei hier v. a. subadulte Tiere erfasst wurden. Im Be-
reich des Altwassers wurden die Rufgemeinschaften in Größenklasse IV (11-50 Individuen) 
geschätzt. Weitere Vorkommen (Rufnachweise) sind, soweit verhörbar auch für die vorgela-
gerten Inseln festzustellen. Auch vor dem Hintergrund der von REICHHOLF (2002, 1996) ange-
führten drastische Abnahme von Seefroschbeständen in den Auen erscheint die Population 
der Art im Untersuchungsgebiet mit Bestandsdichten anderer Vorkommen (z. B. Alzauen, 
Peracher Aue) vergleichbar.  

 Fische 3.6.4.5
Zur Fischökologie des Fluss-Au-Systems 

Natürliche Fluss-Au-Systeme bilden aufgrund ihrer Dynamik – abhängig vom flussmorphologi-
schen Typ – unterschiedliche Au- und Nebengewässer aus. Diese zeichnen sich durch eine 
unterschiedliche Durchströmungs- bzw. Anbindungsintensität (Konnektivität) aus. 

Eine Klassifizierung von Nebengewässertypen abhängig von der Konnektivität wurde von 
Amoros et al. (1987) entwickelt. Der Hauptstrom wird als Eupotamon bezeichnet, ständig an 
den Hauptstrom angebundene Altarme als Parapotamon. Isolierte Altarme, welche innerhalb 
des jährlichen Abflussgeschehens mit dem Hauptstrom verbunden werden (Plesiopotamon) 
werden von stark verlandeten, selten überschwemmten, vom Hauptfluss weiter entfernten Au-
gewässern differenziert (Paläopotamon). 
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Abbildung 21:  Bevorzugter Lebensraum (Kreise) sowie Reproduktions- und Jungfischhabitate (Pfeile) ökologischer Gilden (1 = rheo-
phil A, 2 = rheophil B, 3 = eurytop, 4 = stagnophil) in Fluss-Au-Systemen (aus: Jungwirth et al. 2003); verändert nach 
Schiemer & Waidbacher, 1992; Ward et al. 1999; Gewässertypen nach Amoros et al. 1987). 

Die artenreiche Fischfauna großer, potamaler Flüsse nutzt Nebengewässer artspezifisch und 
abhängig von Lebensstadien, Abflussgeschehen und Saison. Aufgrund der unterschiedlichen 
autökologischen Ansprüche kann eine gesetzmäßige Abhängigkeit der auftretenden Fischbio-
zönosen in Abhängigkeit von der Konnektivität beobachtet werden. Im Hauptstrom und durch-
strömten Nebenarmen dominante, rheophile Arten nutzen nicht durchströmte Nebengewässer 
in der Regel nur saisonal. Ständig angebundene Nebengewässer (Parapotamal) werden 
ganzjährig vor allem durch strömungsindifferente Arten besiedelt, saisonal etwa zur Reproduk-
tion oder als Wintereinstand auch von manchen rheophilen Arten aufgesucht. Sofern sie at-
traktiv strukturierte Uferzonen aufweisen (Flachufer, Makrophyten etc.), können Sie überaus 
bedeutend als Reproduktions- und Jungfischhabitat für diese Arten sein. 

In nicht ständig angebundenen Gewässern treten rheophile Arten fast nur durch Fallen-Effekte 
bei ablaufendem Hochwasser bzw. durch den Einfluss kleinerer Zubringer auf. Neben den 
auch hier dominanten strömungsindifferenten Arten bilden stärker an stagnierende Verhältnis-
se angepasste, limnophile (=stagnophile) Arten bereits gute Bestände. 

Im letzten Sukkzessionsstadium von Nebengewässern – das sich durch geringe Anbindungs-
intensität und kleines Wasservolumen auszeichnet (Paläopotamal) – können nur mehr stark 
spezialisierte Arten existieren, welche beispielsweise mit der Sauerstoffarmut durch Eisbil-
dung, sommerliche Erwärmung und Zehrung durch den Abbau organischer Substanzen zu-
rechtkommen. Dabei handelt es sich vor allem um limnophile Kleinfischarten, welche heute 
teils in hohen Gefährdungskategorien eingestuft sind (z.B. Schlammpeitzger, Karausche, Mo-
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derlieschen). Strömungsindifferente Arten wie Hecht, Flussbarsch, Rotauge oder Nerfling tre-
ten in ausgeprägt paläopotamalen Gewässern in manchen Jahren auf, können aufgrund von 
Limitierungen des Lebensraums (v.a. Sauerstoff) jedoch kaum langfristig Bestände bilden. 

Die Fischartenzahl nimmt in gesetzmäßiger Weise sowohl auf dem Niveau von ganzen Auge-
bieten (floodplains), als auch auf dem Niveau unterschiedlicher Gewässertypen, mit fallender 
Konnektivität ab (siehe Abbildung xx). Aufgrund der starken Habitatdegradation im Haupt-
strom (Regulierung, Stau) sind besonders viele Fischarten, die im Hauptstrom zu finden sind, 
in hohen Gefährdungskategorien eingestuft. Darüber hinaus finden sich trotz sehr geringer Ar-
tenzahlen in isolierten Kleingewässern hier viele Spezialisten in kritischen Gefährdungskate-
gorien der Roten Liste. 

 

Abbildung 22: Artenzahl von Fischgemeinschaften in verschiedenen Aubereichen der österreichischen Donau, gereiht hinsichtlich ihrer 
Konnektivität. A (Regelsbrunn) und B (Stopfenreuth) in frei fließenden Abschnitten, C (Altenwörth) in einem Staube-
reich, D (Lobau) isoliertes Ausystem bei Wien. PAR .. Parapotamal, PLE .. Plesiopotamal, PAL .. Paläopotamal; n.d. .. 
keine Daten. Aus: Ward et al. 1999 

Nachgewiesene Arten und naturschutzfachliche Bedeutung 

Insgesamt wurden 570 Individuen aus 18 Arten gefangen ((s. Tabelle in Kap. 10.1.11 An-
hang). Die mit 15 Arten höchste Artenzahl wurde im größeren Augewässerkomplex (Karpfen-
stein & Großer Zwergsbau) festgestellt. Die Fischzönose setzt sich ausschließlich aus limno-
philen und strömungsindifferenten Arten zusammen. Die häufigsten Arten sind Rotauge, Rot-
feder, Hecht, Schleie und Bitterling. Weiters häufig sind die allochthonen Arten Sonnenbarsch 
und Aal sowie der Flussbarsch. Besonders hervorzuheben ist der Nachweis von sieben Indivi-
duen des Moderlieschens, das sowohl in Südbayern als auch in Österreich sehr selten ist. 

Im Rahmen einer am 14.10.2016 durchgeführten Nachuntersuchung wurde auch der stromauf 
gelegene Teil des Ausystems befischt, wobei primär die Nachsuche nach potenziellen 
Schlammpeitzgervorkommen im Vordergrund stand. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Cyprini-
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den bereits ihre Winterquartiere aufgesucht und waren dementsprechend geklumpt im Ge-
wässersystem verteilt. Die Ergebnisse der beiden Befischungen sind daher nur bedingt mitei-
nander vergleichbar. Es wurden 447 Individuen aus 13 Arten gefangen. Die Häufigkeitsvertei-
lung entsprach jener im unteren Augewässerkomplex. Zusätzlich konnte bei dieser Erhebung 
auch der Nerfling mit mehreren Individuen nachgewiesen werden, wodurch sich die Artenzahl 
auf insgesamt 19 erhöht. Der Schlammpeitzger konnte trotz intensiver Nachsuche in geeignet 
erscheinenden Habitaten nicht festgestellt werden. 284 der insgesamt 447 Individuen wurden 
im Bereich eines ins Wasser gefallenen Baumes gefangen, welcher offenbar einen attraktiven 
Wintereinstand darstellt. Darunter befanden sich auch 30 Moderlieschen, welche im Rahmen 
dieser Befischung nur hier nachgewiesen wurden.  

Eine Einteilung der nachgewiesenen Fischarten in Gefährdungskategorien nach aktueller Ro-
ter Listen ist in der Tabelle im Anhang Kap. 10.1.11 dargestellt, diese Einteilung muss aber 
etwas kritisch betrachtet werden, u.a. da die einzelnen Roten Listen sehr unterschiedliche Ak-
tualität aufweisen. In den höchsten Gefährdungskategorien wurde der Europäische Aal einge-
stuft, der europaweit als vom Aussterben bedroht gilt und dessen natürliche Bestände inner-
halb Österreichs ganz ausgestorben sind. Diese Art ist aber im Einzugsgebiet der Oberen Do-
nau und somit auch im Inn nicht heimisch und das Vorkommen ausschließlich auf fischereili-
che Besatzmaßnahmen zurückzuführen. Es besitzt deshalb keinerlei naturschutzfachliche Be-
deutung bzw. ist aus naturschutzfachlicher Sicht negativ zu sehen. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Karpfen, der ebenfalls in hohe Gefährdungskategorien eingestuft ist, was allerdings nur 
für Wildkarpfenpopulationen gilt, wohingegen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nur 
Zuchtkarpfen nachgewiesen werden konnten. Der Bitterling - als einzige der nachgewiesenen 
Arten in der FFH-Richtlinie gelistet - ist in Bayern und Österreich als stark gefährdet bzw. ge-
fährdet eingestuft. Bei dieser Art ist allerdings nicht geklärt, ob sie ursprünglich im Einzugsge-
biet der Oberen Donau vorkam oder erst im Mittelalter mit der sich ausbreitenden Karpfen-
teichwirtschaft in dieses Gebiet gelang. Primär sind daher von den nachgewiesenen Arten nur 
das Moderlieschen und eventuell die mit einem Einzelindividuum im Kirnbach 
ne Aalrutte von hoher naturschutzfachlicher Bedeutung. Letztere Art bewohnt innerhalb des 
Fluss-Au-Systems aber nur die lotischen Habitate, seichte, schlammige Augewässer sind kein 
relevanter Lebensraum für die Art, weshalb der Nachweis für die vorliegende Fragestellung 
keine Relevanz hat. 
 

 

Abbildung 23: Moderlieschen (Leucaspius delineatus) und 0+ Hechte (Esox lucius) aus den Augewässern bei Ering 

 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 129 von 300 

 

Gefährdungskategorien laut aktueller Roter Listen für Bayern (BOHL et al. 2003), 
Deutschland (FREYHOF 2009), Österreich (WOLFRAM & MIKSCHI 2007) und Europa 
(FREYHOF & BROOKS 2011) 

RL Bayern & D RL Ö & Europa verbal 
1 CR vom Aussterben bedroht 
2 EN stark gefährdet 
3 VU gefährdet 
V NT Vorwarnliste/potenziell gefährdet 
* LC nicht gefährdet 
R  natürlicherweise extrem selten, Bestand stabil 

Tabelle 34:Gefährdungskategorien laut aktueller Roter Listen für Bayern (BOHL et al. 2003), Deutschland (FREYHOF 
2009),  Österreich (WOLFRAM & MIKSCHI 2007) und Europa (FREYHOF & BROOKS 2011) 

Eine Zusammenstellung aller gefundenen Arten gibt die Tabelle im Anhang Kap. 10.1.11. 

Abundanz und Populationsaufbau 

Die gesamte Artenassoziation des größeren Augewässerkomplexes deutet auf eine geringe 
Vernetzung des Gewässers mit dem Hauptstrom hin. Laube, Brachse und Aitel, die in ange-
bundenen Altarmen oft sehr hohe Dichten erreichen, machen nur sehr geringe Anteile der 
Fischfauna aus, während Rotauge, Flussbarsch und Hecht häufig vorkommen. Letztere Arten 
bewohnen zwar praktisch alle Gewässertypen des Fluss-Au-Systems, erreichen aber gerade 
in isolierten Augewässern (Plesiopotamon) oft hohe relative Anteile. Die Dominanz des Hech-
tes ist ebenfalls typisch für diesen Gewässertyp, da die stark optisch orientierte Art im Gegen-
satz zu Zander, Wels und Schied klare, strukturreiche Gewässer bevorzugt. Auffällig ist die 
geringe Größe des 0+ Jahrganges von im Mittel 140 mm, die auf vergleichsweise geringe 
sommerliche Wassertemperaturen und/oder geringe Nahrungsverfügbarkeit hindeutet. Leider 
liegen keine Temperaturdaten aus den Altwässern vor. Derzeit wird der Gewässerkomplex 
über den Inn mit mehreren hundert Sekundenlitern dotiert, was dazu führen könnte, dass die 
sommerlichen Wassertemperaturen entsprechend niedrig bleiben. Überraschend ist, dass 
trotz dieser Dotation kein größerer Einfluss des Inns in Form von Eindrift von Jungfischen 
feststellbar ist, was sich durch höhere Anteile für den Hauptfluss typischer Arten äußern wür-
de. 
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Abbildung 24: Individuen- und Biomasseverteilung im Altarm Karpfenstein 
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Abbildung 25: Individuen- und Biomasseverteilung im Altarm Großer Zwergsbau 
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Der Populationsaufbau der wichtigsten Arten ist in Abbildung 24 und 25. Intakte Populationen 
konnten primär bei Rotauge, Schleie und Hecht festgestellt werden. Bei letzteren beiden Arten 
handelt es sich um fischereiwirtschaftlich bedeutende Arten, die oftmals durch Besatzmaß-
nahmen gefördert werden. Im vorliegenden Gewässer liegt dagegen ein sehr gut reproduzie-
render, sich selbst erhaltender Bestand vor, der durch eine hohe Dominanz von 0+ Individuen 
gekennzeichnet ist. Bei der limnophilen Rotfeder fällt ein geringer Anteil an älteren Stadien 
auf, dies könnte aber auf methodische Ursachen zurückzuführen sein, da die Art bzw. dieses 
Altersstadium aufgrund ihrer pelagischen Lebensweise in Elektrofischereifängen unterreprä-
sentiert sein kann. Beim Moderlieschen wurde nur ein geringer Bestand nachgewiesen, die Art 
macht nur einen sehr kleinen Anteil der Fischzönose aus. Der Bitterling weist hingegen insbe-
sondere im oberen Teil eine intakte Population auf, auch wenn adulte Tiere etwas überreprä-
sentiert sind. Demnach muss das Gewässer auch einen Bestand an Großmuscheln (Unio sp., 
Anodonta sp.) aufweisen, da die Art für die Fortpflanzung obligatorisch auf diese angewiesen 
ist. Aitel konnten mit einer Ausnahme nur im Graben oberhalb des Durchlasses nachgewiesen 
werden, obwohl diese ubiquitäre Art gerade im Herbst in Altarmen oft sehr häufig zu finden ist. 
Wie bereits erwähnt, deutet dies auf eine geringe Konnektivität des Gewässersystems mit 
dem Hauptstrom hin.  

Der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), eine sehr seltene Art der Innauen, konnte im Rah-
men vorliegender Untersuchungen nicht nachgewiesen werden, obwohl im Herbst 2016 eine 
gezielte Nachsuche insbesondere auch in kleinen, stark verschilften und zum Teil fischfreien 
Gewässern erfolgte. Auch dem Fischereiberechtigten ist kein Vorkommen im Gebiet bekannt 
(Scheiblhuber, pers. Mitt.). Derzeit ist am Unteren Inn nur ein Vorkommen dieser hochgradig 
gefährdeten Art im Bereiche bei Mühlheim nachgewiesen (SCHAUER et al. 2013). Das vorlie-
gende Gebiet weist allerdings durchaus geeignete Schlammpeitzgerhabitate auf, weshalb es 
sich gut für eine Wiederansiedelung eignen würde. Allerdings ist in fast allen Augewässern ein 
teils hoher Aalbestand vorhanden, weshalb bei der Auswahl potentieller Gewässer für eine 
Wiederansiedelung darauf geachtet werden sollte, nur aalfreie Gewässer zu besetzen. Außer-
dem wäre es aus Naturschutzsicht wünschenswert, wenn auf Besatz des allochthonen Aals in 
Zukunft verzichtet werden würde. 
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Abbildung 26: Längenfrequenzdiagramme der wichtigsten Arten 
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Artsteckbrief Moderlieschen (Leucaspius delineatus) 

 

Abbildung 27: Das Moderlieschen ist eine der kleinwüchsigsten heimischen Fischarten 

Verbreitung: Das Moderlieschen ist eine über weite Teile Nord- und Osteuropas verbreitet Art, 
deren Verbreitung sich im Norden bis Südschweden und im Süden bis auf den Balkan und die 
Türkei erstreckt. Vorkommen in Frankreich, der Schweiz und Südengland gelten als nicht au-
tochthon (CARPENTIER et al. 2007, KOTTELAT & FREYHOF 2007). Im Donaueinzugsgebiet ist die 
Art mit Sicherheit heimisch, wie bei vielen anderen Arten, lässt sich allerdings heute kaum 
noch feststellen, wo in historischer Zeit die westliche Verbreitungsgrenze lag. Für die Rekon-
struktion der natürlichen Verbreitung hinderlich ist die Tatsache, dass die Art zuweilen im 
Aquaristikfachhandel auftritt und Vorkommen daher auch auf das Aussetzen durch Aquarianer 
zurückzuführen sein können. Eine Verbreitung kann darüber hinaus auch über die Karpfen-
teichwirtschaft bzw. den Besatzfischhandel erfolgen. Tatsache ist, dass ältere Autoren das 
Moderlieschen für den Raum Südbayern und Oberösterreich nicht angeben (z.B.: LORI 1871), 
es ist aber durchaus denkbar, dass die erst vor 170 Jahren wissenschaftlich beschriebene Art 
übersehen wurde. Für das Donaueinzugsgebiet Baden-Württembergs wird eine Ausbreitung 
bzw. Bestandszunahme in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschrieben (ARNOLD & 

LÄNGERT 1995). Demgegenüber steht ein starker Rückgang im niederösterreichischen Donau-
einzugsgebiet, welches historisch große Bestände der Art beherbergt hat. Innerhalb Oberös-
terreichs existieren überhaupt nur einige wenige, weit verstreute Einzelvorkommen, wobei 
nicht klar ist ob die Art hier immer schon selten war oder stark zurückgegangen ist (GUMPIN-

GER et al. 2016, in prep.). Auch in Bayern ist die Art insbesondere im Donauraum selten (LEU-

NER et al. 2000, SCHLIEWEN et al. 2009). 
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Abbildung 28: Nachweise des Moderlieschens in Oberösterreich 
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Abbildung 29: Verbreitung des Moderlieschens in Bayern (aus Leuner et al. 2000) 

Die nächsten bekannten Vorkommen am Unteren Inn befinden sich in einem Altwasser bei 
Schärding auf österreichischer Seite, dass einen sehr dichten Bestand beherbergt. Darüber 
hinaus existieren primär auf bayerischer Seite zahlreiche Kleingewässer, die bisher nicht 
fischökologisch untersucht worden sind und in denen weitere Vorkommen zu erwarten sind. 

Biologie: Das Moderlieschen ernährt sich von tierischem Plankton und anderen Kleintieren, 
auch Anflug. Während der Fortpflanzungszeit von Mai bis September bilden die Männchen ei-
nen Laichausschlag und die Weibchen kurze Legeröhren bzw. Genitalpapillen. Die Männchen 
verteidigen ein Revier um einen Wasserpflanzenstängel auf den mehrere Weibchen ihre Eier 
in Form gerader Streifen von oben nach unten ablegen. Das Gelege wird vom Männchen be-
wacht und gesäubert bis die Jungen schlüpfen. 

Habitatansprüche: Das als limnophil eingestufte Moderlieschen bewohnt bevorzugt sommer-
warme, makrophytenreiche Stillgewässer wie Altarme und flache Seen des Tieflandes, kommt 
aber auch in langsam strömenden Fließgewässern vor. Von entscheidender Bedeutung dürfte 
ein ausreichender Bestand an Wasserpflanzen sein, die nicht nur als Deckung sondern auch 
zur Eiablage genutzt werden. Weiters dürfte ein geringer Konkurrenz- und Prädationsdruck 
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von Bedeutung für das Vorkommen von Moderlieschen sein. In Großbritannien, wo die Art in 
den 1980er Jahren eingeschleppt wurde, konnte dagegen ein Zurückdrängen heimischer Cyp-
riniden wie Rotauge und Rotfeder durch die invasive Ausbreitung der Art beobachtet werden 
(GOZLAN et al. 2003). Von mehreren Autoren wird beschrieben, dass das Moderlieschen neu 
entstandene Gewässer oft sehr rasch besiedelt (LANDMANN 1984, KOTTELAT & FREYHOF 2007), 
und in diesen bei geringem Konkurrenz- und Prädationsdruck Massenbestände ausbildet. Die 
Verbreitung dürfte wahrscheinlich über die stark klebrigen Eier durch Wasservögel erfolgen. 
Das sehr lückige Verbreitungsbild in Oberösterreich könnte durch diese Form der Verbreitung 
zu erklären sein. 

Gefährdungsfaktoren: Das Moderlieschen ist einerseits durch Habitatveränderung bzw. Habi-
tatverlust gefährdet. Als bedeutendster Faktor sind die Veränderung der natürlichen Dynamik 
von Fluss-Au-Systemen und der damit verbundene Rückgang von stagnierenden Augewäs-
sern zu nennen. Aber auch Entwässerung und Verfüllung von Kleingewässern führten zu ei-
nem erheblichen Verlust an Lebensräumen. Andererseits reagiert die Art oftmals sehr emp-
findlich auf Prädations- und Konkurrenzdruck. So wird das Verschwinden aus dem Neusiedler 
See mit dem intensiven Aalbesatz in Verbindung gebracht (MIKSCHI et al. 1996). Auch Zan-
derbesatz kann sich sehr negativ auf den Moderlieschenbestand auswirken. In Großbritannien 
konnte ein starker Rückgang nach Einführung des ostasiatischen Blaubandbärblings (Pseudo-
rasbora parva) beobachtet werden. Dies wird aber nicht auf direkte Konkurrenz sondern pri-
mär auf die Übertragung eines intrazellulären Parasiten (Spharethecum destruens) zurückge-
führt (CARPENTER et al. 2007). Inwiefern dies in Mitteleuropa für den Rückgang der Art eine 
Rolle spielt wurde bisher nicht untersucht, der Blaubandbärbling zählt aber auch hier zu den 
am weitesten verbreiteten Neozoen. 

 Artsteckbrief Bitterling (Rhodeus amarus) 3.6.4.6
Fortpflanzung, Wirkungsbeziehung Großmuscheln: Die Nahrung des Bitterlings besteht aus 
benthischen Invertebraten, besonders bei großen Exemplaren aber vorwiegend aus Detritus 
und pflanzlichem Material. Der Bitterling verfügt über ein einzigartiges Fortpflanzungsverhal-
ten. Zur Laichzeit, etwa von April bis August, entwickeln die Weibchen eine lange Legeröhre, 
mit der sie die Eier in Großmuscheln ablegen. Als Wirt kommen die Muschelarten Unio picto-
rum, U. tumidus, U. crassus, Anodonta anatina und A. cygnea in Frage. Aufgrund selektiver 
Eiablage, Habitatüberschneidung und höheren Bruterfolges haben die ersten Arten eine grö-
ßere Bedeutung für den Bitterling als A. cygnea (REYNOLDS et al., 1997; SMITH et al., 2000; 
MILLS & REYNOLDS, 2002). Die prachtvoll gefärbten Männchen besetzen Reviere über ge-
eigneten Muscheln. Die Weibchen werden angelockt und platzieren einige wenige Eier durch 
die Ausströmöffnung in die Kiemenhöhle der Muschel. Darauf folgend geben die Männchen ihr 
Sperma über der Muschel ab, das mit dem Atemwasser in die Mantelhöhle eingesogen wird. 
Dieser Vorgang wiederholt sich mit mehreren Muscheln über die gesamte Laichzeit. Pro 
Weibchen werden Eizahlen von 60 bis über 500 angegeben (ALDRIDGE, 1999; GERSTMEI-
ER & ROMIG, 1998). Diese Eizahl ist für Cypriniden ungewöhnlich gering, was durch einen 
großen Durchmesser der Eier von 2 bis 3 mm und den hohen Aufwand bei der Eiablage be-
ziehungsweise den Energieeinsatz für einen besseren Schutz der Eier, ausgeglichen wird. Die 
Entwicklungsdauer der Embryos innerhalb der Muschel liegt bei 3 – 6 Wochen. Nach der Ad-
sorption des Dottersackes schwimmen die etwa 10,5 mm großen Larven vermutlich aktiv aus 
der Muschel (ALDRIDGE, 1999) und sind dann in der Drift nachzuweisen. 

Habitatansprüche: Bitterlinge leben nach GERSTMEIER & ROMIG (1998) bzw. nach KOT-
TELAT & FREYHOF (2007) gesellig im flachen Wasser pflanzenreicher Uferzonen. Sie be-
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wohnen sowohl langsam fließende als auch stehende Gewässer bis hin zu Tümpeln. Tief-
gründige, verschlammte Gewässer werden eher gemieden. Bevorzugte Lebensräume weisen 
Sandboden mit einer dünnen darüber liegenden Mulmschicht auf, wo ausreichende Bestände 
der für die Fortpflanzung notwendigen Großmuscheln vorkommen. Eine große Rolle dürfte 
neben dem Vorkommen von Muscheln auch eine ausreichend hohe sommerliche Wassertem-
peratur spielen. In Gewässern mit geringem Konkurrenz- und Prädationsdruck bildet der Bit-
terling häufig Massenbestände aus. 

Gefährdungsfaktoren: Die hauptsächliche Gefährdungsursache für den Bitterling ist im Le-
bensraumverlust zu sehen. Durch Trockenlegung, Verlandung, Regulierung und damit einher-
gehender Grundwassereintiefung sowie verhinderter Neubildung von Augewässern durch ih-
rer natürlichen Dynamik beraubte Fließgewässer sowie aktiver Verfüllung von Kleingewässern 
nimmt die Zahl geeigneter Lebensräume stetig ab. Allerdings ist die Art wesentlich anpas-
sungsfähiger als andere Arten der Augewässer großer Flüsse und dementsprechend häufiger. 

 Insekten 3.6.4.7
Tagfalter 

Insgesamt wurden im Rahmen der Kartierungen 2015 30 Tagfalterarten nachgewiesen (s. Ta-
belle in Kap. 10.1.7 Anhang). Im Rahmen der Nacherhebungen 2016 wurden keine neuen Ar-
ten nachgewiesen im Abschnitt des Umgehungsgewässers nachgewiesen. Flussauf kommen 
am Damm weitere naturschutzbedeutsame Arten wie Idasbläuling, Kurzschwänziger Bläuling 
und Gemeiner Bläuling vor.  

Im Projektgebiet kommen mit Aurorafalter (Anthocharis cardamines), Faulbaumbläuling 
(Celastrina argiolus), Kleinem Eisvogel (Limenitis camilla) und Kleinem Schillerfalter (Apatura 
ilia) Arten vor, die ihre Verbreitungsschwerpunkte im Auwald besitzen bzw. nur noch hier re-
gelmäßig auftreten. Hier sind, vor dem Hintergrund der anhaltenden Lebensraumverluste, 
auch Arten der Wälder wie C-Falter (Polygonia c-album), Waldbrettspiel (Pararge aegeria) und 
Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) zu nennen, die in den meisten Waldlebensräumen rück-
gängig sind.  

Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und Postillon (Colias croceus) sind, wie die über Se-
kundärdaten aus dem Gebiet belegte Goldene Acht (Colias hyale, ASK-ID: 7744-0119 Mieth-
ke 2003), Arten des Offenlandes die z. T. ausgeprägte Wanderungen durchführen und sich 
hierbei an den Inndämmen als blütenreiche Lebensräume orientieren. Von den Arten sind tlw. 
ausgeprägte Bestandsschwankungen bekannt, insgesamt ist jedoch auch für diese Arten von 
einem deutlichen Rückgang auszugehen, so dass sie in der offenen Kulturlandschaft fast voll-
ständig verschwunden sind.  

Dies gilt auch für die Arten die zumeist auf langgrasiges +/- extensives Grünland angewiesen 
sind. Hier sind das Große Ochsenauge (Manolia jurtina), der Schornsteinfeger (Aphantopus 
hyperantus) und der Schachbrettfalter (Melanargia galathea) zu nennen. Die Arten sind an 
verschiedene Gräser, v. a. Schwingel-Arten (Festuca spp.) oder Rispengräser (Poa ssp.), als 
Raupenfutterpflanzen gebunden, die bei großen Düngergaben ausfallen. Des Weiteren ist v. 
a. für den Schachbrettfalter (Melanargia galathea) eine extensive Bewirtschaftung in maximal 
zweischüriger Mahd mit einem späten letzten Mahdtermin entscheidend. Die meisten der vor-
genannten Arten nutzen die vorhandenen extensiven Bereiche also im Sinne eines „Sekun-
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därstandortes“, da ihr eigentlicher Vorkommensschwerpunkt im extensiven Wirtschaftsgrün-
land liegt, das jedoch in weiten Teilen der umgebenden Kulturlandschaft nicht mehr existiert.  

Als Arten mit Schwerpunkthabitaten in gut ausgeprägten Traufbereichen von Wäldern bzw. 
Gehölzen  i. d. R. in Verzahnung mit Altgrasfluren sind u. a. der Rostfarbige Dickkopffalter 
(Ochlodes sylvanus), der Gelbwürfelige Dickkopffalter (Carterocephalus palaemon), der 
Schwarzkolbige Braundickkopffalter (Thymelicus lineolus) und  der Kaisermantel (Argynnis 
paphia) zu nennen.  

Als im Aubereich ebenfalls natürlicherweise vorkommende Arten der nährstoffreicheren Le-
bensräume wie nitrophilen Staudenfluren sind u. a. die eurytopen und ungefährdeten Nessel-
falterarten wie beispielsweise Tagpfauenauge (Inachis io), Landkärtchen (Araschina levanna) 
oder Kleiner Fuchs (Aglias urticae) anzuführen. Der im Gebiet noch regelmäßig auftretende 
Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) profitiert von der nicht vorhandenen Düngung und 
vielen z. T. lückigen Vegetationsbeständen und Säumen mit einer hohen Dichte u. a. Hornklee 
(L. corniculatus) bzw. weiterer Leguminosen, die neben ihrer Bedeutung als Raupenfutter-
pflanze auch bevorzugte Nektarspender darstellen. Im Anschluss sind die Arten tabellarisch 
dargestellt.  

Anfang Juni wurde im Waldrandbereich des Transekts Nr. 06 ein dunkler Zipfelfalter ohne 
orange Binde auf der Hinterflügeloberseite und ohne deutlich ausgeprägtes Weißes-W (S. w-
album) bzw. blauen Schuppen auf der Hinterflügelunterseite beobachtet. Das Tier saß auf ei-
ner Clematis-Ranke im Halbschatten und flog auf, ohne dass es gefangen werden konnte. 
Aufgrund der Merkmalskombination und des Lebensraums wird der Fund als Brauner Eichen-
Zipfelfalter cf. (Satyrium ilicis) behandelt.  
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Tagfalter: Nachgewiesene Arten 

Art RL-D RL-BY RL-BY 
T/S 

BArtSchV 

Admiral Vanessa atalanta        

Aurorafalter Antocharis. cardamines    
 

Brauner Eichen-Zipfelfalter cf Satyrium ilicis 3 2 1  

C-Falter Polygonia c-album    
 

Distelfalter Vanessa cardui        

Faulbaumbläuling Celastrina argiolus    
 

Gelbwürfeliger Dickkopffalter Carterocephalus palae-
mon    

 

Großer Kohlweißling Pieris brassicae    
 

Großes Ochsenauge Großes Ochsenauge        

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus    
x 

Kaisermantel Argynnis paphia       x 

Kleiner Eisvogel Limenitis camilla V V V x 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas    
x 

Kleiner Fuchs Aglais urticae    
 

Kleiner Schillerfalter Apatura ilia V V V x 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus    
x 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae    
 

Landkärtchen Araschnia laevana    
 

Postillon Colias croceus    
x 

Rapsweißling Pieris napi    
 

Rostfarbige Dickkopffalter Ochlodes sylvanus    
 

Schachbrett Melanargia galathaea    
 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperantus        

Schwalbenschwanz Papilio machaon    
x 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus    
 

Tagpfauenauge Inachis io        

Waldbrettspiel Pararge aegeria    
 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni        

Tabelle 35: Nachgewiesene Tagfalterarten 

Als Arten der Vorwarnliste Deutschland, Bayern bzw. für die Region „Tertiärhügel-
land/Schotterplatten“ (RLD V, Bayern V, RL T/S V)  sind der Kleine Eisvogel (Limenitis camil-
la) und der Kleine Schillerfalter (Apatura ilia) zu nennen.  

Der Braune Eichen-Zipfelfalter (Satyrium ilicis) gilt bundes- und landesweit als „stark gefähr-
det“, (RL D / BY 2), regional ist die Art als „vom Aussterben eingestuft“ (RL T/S 1) eingestuft. 
Weiterhin sind einige der nachgewiesenen Arten in Deutschland gem. Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV), Anlage 1 „besonders geschützt“ m, z.B. der Hauhechel-Bläuling (wie alle 
Bläulinge) und der Kleine Eisvogel. 
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Wildbienen 

In Deutschlang gibt es über 580 Wildbienenarten, die zum Großteil Trockenlebensräume als 
Fortpflanzung- und Nahrungshabitat bevorzugen. Im Bereich des geplanten Umgehungsge-
wässers ist für die Wildbienen die landseitige Böschung des Inndammes von Bedeutung. 
Nach WESTRICH (1990) stellen Hochwasserdämme eine ausgesprochen wichtige wichtige 
Nahrungs- und Nistplatzfunktion für Wildbienen dar. So wurden an oberrheinischen Hochwas-
serdämmen 175 Wildbienenarten festgestellt.  

Entscheidend für ein Vorkommen dieser Arten ist aber auch ein, gerade in der Reproduktions-
phase und Eireifung, ausreichendes Blütenangebot, das durch eine späte Mahd garantiert 
sein muss. 

Da Hochwasserdämme in der Regel nicht landwirtschaftlich genutzt werden, können sich hier 
artenreiche Pflanzengesellschaften entwickeln und sind aus diesem Grund neben Natur-
schutzgebieten die wichtigsten Rückzugsgebiete für Wildbienen. Auf Dämmen werden zudem 
durch die Verwendung von Fluss-Sand als Baumaterial geeignete Nistmöglichkeiten für unter-
irdisch nistende Bienen geschaffen. Ebenso tragen  die  oftmals  dammbegleitenden, nicht  
bewirtschafteten  Auwaldflächen  mit ihrem hohen Totholzanteil (Nistmöglichkeiten für oberir-
disch nistende Bienen) zu einer reichhaltigen Bienenfauna bei. Überdies finden Bienen auf 
den Damm- böschungen, sofern sie südwest- bis südostexponiert sind, die dem überwiegen-
den Teil der Arten zusagenden mikroklimatische Verhältnisse vor. 

Zudem werden Dämme, wie im Projektgebiet, meist von Auwaldsäumen, Hecken oder frei 
stehenden Bäumen oder Büschen begleitet, die für viele Bienenarten als sogenannter „Ren-
dez- vousplatz“ zur Fortpflanzung benötigt werden. 

In der durch Siedlungs- und Verkehrswegebau fragmentierten  Natur  rücken geeignete Le-
bensräume für Wildbienen immer weiter auseinander und werden dadurch oftmals so isoliert, 
dass sie bei einem Verschwinden einer Population nicht mehr wiederbesiedelt werden kön-
nen, weil sie zu weit vom nächsten Habitat mit einer Population derselben Art entfernt sind. 
Dämme sind in der heutigen anthropo- genen Landschaft in der Regel die einzigen durchge-
henden Vernetzungsstrukturen, die sich ausbreitenden Bienenarten als Wege dienen können. 

Die Bedeutung von Hochwasserdämmen als Refugial-Lebensraum für Wildbienen (und ande-
re Organismen) wird in einer Vielzahl von Publikationen unterstrichen (z.B. WESTRICH 1985, 
BRECHTEL 1987, HAUSER 1994, KOPF & SCHIESTL 2000). 

Bei der Nachkartierung 2016 konnten auf dem gesamten Damm Ering  51 Wildbienen-Arten 
nachgewiesen werden, von denen 12 Arten bayernweit und 7 Arten deutschlandweit in den 
jeweiligen Roten Listen enthalten sind. Der Gefährdungsgrad wurde der aktuellen Roten Liste 
Bayern bzw. Deutschlands angepasst.  

Angaben zur Autökologie sowie zu den Fangergebnissen an den einzelnen Erfassungstagen 
sind im Anhang Kap. 10.1.12 aufgeführt.  
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2016 nachgewiese Wildbienenarten 

Art 6.5. 21.5. 20.7. 5.8. 26.8. RLB RLT RL 
Andrena nigroaenea (K.)  +    *   
Andrena ovatula-agg. (K.)  +    *   
Andrena vaga Pz. +     *   
Andrena viridescens Vier.  +    V  V 
Anthidium manicatum (L.)   +   *   
Anthidium punctatum Latr.   +   V 3 3 
Bombus bohemicus Seidl   +   *   
Bombus hortorum (L.)  + +   *   
Bombus lapidarius (L.) + + +   *   
Bombus pascuorum (Scop.)  + + + + *   
Bombus rupestris (F.)  +    *   
Bombus terrestris agg. (L.)   +   *   
Ceratina cyanea (K.) +     *   
Coelioxys inermis (K.)   +   3   
Colletes cunicularius (L.)  +    *   
Colletes daviesanus Sm.   +   *   
Halictus maculatus Sm. +     *   
Halictus rubicundus (Chr.) +   + + *   
Halictus sexcinctus (F.)  + + + + V 2 3 
Halictus simplex Blü.  +    *   
Halictus subauratus (Rossi) + + + + + V   
Halictus tumulorum (L.) +     *   
Heriades truncorum (L.)   +   *   
Hylaeus brevicornis Nyl.   +  + *   
Hylaeus communis Nyl.   + + + *   
Hylaeus confusus Nyl.     + *   
Hylaeus gredleri Först.   +   *   
Hylaeus kahri Först.     + D   
Hylaeus sinuatus (Schck.)   +   *   
Lasioglossum calceatum 
(S ) 

    + *   
Lasioglossum leucozonium 
(Schrk.) 

  +   *   

Lasioglossum majus (Nyl.) + + + + + 1  3 

Lasioglossum morio (F.)   +   *   
Lasioglossum politum (Schck.)   + + + *   
Macropis europaea Warn.   +   *   
Megachile ligniseca (K.)   +   3  2 
Melitta haemorrhoidalis (F.)   +   *   
Melitta nigricans Alfk.   +   V   
Nomada goodeniana (K.) +     *   
Nomada lathburiana (K.) +     *   
Osmia bicolor (Schrk.) + +    *   
Sphecodes albilabris (F.) +   + + * 3  
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Sphecodes ephippius (L.) + + +   *   
Sphecodes gibbus (L.)   +   *   
Sphecodes hyalinatus Hag. +     *   
Sphecodes monilicornis (K.)   +   *   
Sphecodes pellucidus Sm. + + +   *  V 
Sphecodes puncticeps Ths.   +   *   
Sphecodes reticulatus Ths. +     G   
Sphecodes scabricollis Wes.   +   1 0 G 

Tabelle 36: Liste  2016 nachgewiesener Wildbienenarten 

Rote Liste Bayern 

• Zwei   Arten,   Lasioglossum  majus   und   Sphecodes  scabricollis,  sind  für Gesamtbay-
ern in die Kategorie 1 ("vom Aussterben bedroht") eingestuft; in der Regionalliste für das 
"Tertiärhügelland und die voralpine Schotterplatte" steht Sphecodes scabricollis sogar in 
der Kategorie 0 ("ausgestorben oder verschollen"). Sphecodes scabricollis wurde nur auf 
dem Dammabschnitt des UG gefunden.  

• Zwei Arten, Megachile ligniseca und Coelioxys inermis, sind für Gesamtbayern in die Ka-
tegorie 3 ("gefährdet") eingestuft. 

• Eine Art,  Hylaeus  kahri,  ist  für  Gesamtbayern in  die  Kategorie  D  ("Daten unzu-
reichend") eingestuft. 

• Eine  Art,  Sphecodes reticulatus,  ist  für  Gesamtbayern in  die  Kategorie  G ("Gefähr-
dung unbekannten Ausmaßes") eingestuft. 

• Fünf Arten, Andrena viridescens, Anthidium punctatum, Halictus sexcinctus, Halictus sub-
auratus und Melitta nigricans, sind für Bayern in die Kategorie V ("Arten der Vorwarnliste") 
eingestuft; davon stehen in der Regionalliste für das "Tertiärhügelland und die voralpine 
Schotterplatte" Halictus sexcinctus in der Kategorie 2 ("stark gefährdet"), und Anthidium 
punctatum in der Kategorie 3 ("gefährdet"). 

• Eine Art, Sphecodes albilabris, gilt für Gesamtbayern als ungefährdet, steht aber in der 
Regionalliste für das "Tertiärhügelland und die voralpine Schotterplatte" in der Kategorie 3 
("gefährdet"). 

Rote Liste Deutschland: 

• Eine Art, Megachile ligniseca, ist für Deutschland in die Kategorie 2 ("stark gefährdet") ein-
gestuft. 

• Drei Arten, Anthidium punctatum, Halictus sexcinctus und Lasioglossum majus, 
• sind für Deutschland in die Kategorie 3 ("gefährdet") eingestuft. 
• Eine  Art,  Sphecodes  scabricollis, ist für  Deutschland  in  die  Kategorie  G "Gefährdung 

unbekannten Ausmaßes") eingestuft. 
• Zwei Arten, Andrena viridescens und Sphecodes pellucidus, sind für Deutschland in die 

Kategorie V ("Arten der Vorwarnliste") eingestuft. 

Bekannt sind große Kolonien der Weiden-Sandbiene (Andrena vaga) auf den Dämmen sowie 
einigen Magerstandorten, zum Beispiel in der Erlacher Au. Der Tagebucheintrag von Georg 
ERLINGER vom 12.04.1971 verdeutlicht, dass diese schon seit vielen Jahren fester Bestand-
teil der Dämme sind: - „von 9.00 – 13.00 auf den Dämmen Ering - Aham und Ering - Eglsee 
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(Heitzing) Sandbienen gezählt. Am Damm Ering – Aham ca.13 852 Einfluglöcher. Die größte 
Kolonie (ca. 2400 Ex.) war bei km 49,00. Am Damm Ering – Eglsee ca. 1227 Einfluglöcher“.  

Vom Vorkommen der Sandbienen sind wiederum zahlreiche weitere Arten abhängig. So nis-
ten in deren Schutz viele weitere, zum Teil bedrohte Wildbienenarten. Aber auch Arten, die in 
den Kolonien  als Parasiten leben, wie einige Wespenbienen (Nomada), die Wollschweber 
(Bombyliidae) und nicht zuletzt das große Vorkommen des Violetten Ölkäfers (Meloë violacea) 
(REICHHOLF & SAGE 2011) in der Erlacher Au, verdanken ihr Dasein den Sandbienen (SA-
GE in LANDSCHAFT+PLAN PASSAU 2015). 

Im Zusammenhang mit den Nachkartierungen ist anzumerken, dass 2016 der ständig voran-
schreitende Rückgang der Wildbienenfauna (vgl. BIESMEIJER & AL. 2006, GOULSON & AL. 
2015, SCHEUCHL & SCHWENNINGER 2016), sowohl was die Arten- als auch die Individu-
enzahlen betrifft, einen katastrophalen Tiefpunkt erreicht hat. Unstrittig ist, dass dieser Rück-
gang eine Vielzahl zusammenwirkender Ursachen hat, doch warum auch geschützte oder 
nicht genutzte Flächen, wie etwa Naturschutzgebiete oder Hochwasserdämme, ebenfalls in 
erheblichem Ausmaß betroffen sind, ist noch unklar. Vermutlich dürfte hier der Rückgang der 
Pollenquellen eine große Rolle spielen. Durch den Stickstoffeintrag aus der Luft und vermut-
lich auch durch die milden Winter der letzten Zeit werden Kräuter in zunehmendem Maße 
durch Gräser verdrängt. Dies ist auch im Unter- suchungsgebiet festzustellen. 

Vor dem Hintergrund dieser besorgniserregenden Regression der heimischen Wildbienenfau-
na kann die Bedeutung von Hochwasserdämmen für den Natur- und Artenschutz gar nicht 
genug unterstrichen werden. 

Der bei der Untersuchung 2016 vorgefundene Zustand von Nahrungsressourcen und Nist-
möglichkeiten war im Vergleich zu den an den Auwaldgürtel angrenzenden, vorwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Flächen war qualitativ und quantitativ hoch. 

Laufkäfer 

Insgesamt konnten im Rahmen der Kartierungen 52 Laufkäferarten nachgewiesen werden (s. 
Tabelle in Kap. 10.1.10 Anhang). Neben typischen Arten der Au- und Feuchtwälder wie 
Agonum micans, Carabus granulatus, Pterostichus niger, Patrobus atrorufus und Limodromus 
assimilis treten in den untersuchten Auwaldstandorten auch eine Reihe von Arten auf, die als 
Arten der normalen Waldstandorte anzusprechen sind, und im Gebiet als Zeiger für die nur 
mehr unregelmäßigen Überflutungen der Auwälder angesehen werden können. Hier sind u. a. 
die beiden festgestellten Breitkäferarten Abax parallelipipedus und Abax parallelus, aber auch 
der Lederlaufkäfer (Carabus coriaceus), Notiophilus biguttatus und Pterostichus oblongo-
punctatus zu nennen.  

Als Arten der feuchten Hochstaudenfluren, Röhrichte und vegetationsreichen Ufer konnten u. 
a. Agonum emarginatum, Agonum viduum, Bembidion articulatum, Bembidion schueppelii, 
Chlaenius nigricornis, Elaphrus cupreus, Oodes helopioides und Panagaeus cruxmajor erfasst 
werden. Da die hochwertigeren Röhrichtbereiche aus Gründen des Vogelschutzes nicht be-
probt wurden, ist vom Vorkommen weiterer Arten, z. B. aus der Gattung Agonum, wie z. B. A. 
thoreyi, aber auch weiterer spezialisierter Arten u. U. Odacantha melanura auszugehen. Ne-
ben den Uferzonen des Altwassers, sind auch die Grabenränder, aber auch die Innufer im Un-
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terwasser des Kraftwerks für einige Arten dieser Gruppe bedeutsam, wenngleich hier i. d. R. 
nur schmale degradierte Übergangsbereiche vorkommen.  

Die Arten der offenen Kulturlandschaft beschränken sich, soweit feststellbar, auf zumeist häu-
fige bis eurytope Arten wie Anisodactylus binotatus, Poecilus cupreus, P. versicolor, Pseu-
doophonus rufipes, Harpalus rubripes, Pterostichus anthracinus, die v. a. im Bereich der 
Dammflächen erfasst wurden.  

Die Arten der offenen, vegetationslosen Ufer sind im Gebiet auf Bewohner von Feinsubstraten 
bzw. substratindifferente Arten beschränkt. Neben im Naturraum i. d. R. noch regelmäßig an-
zutreffenden Arten wie Asaphidion pallipes, Chlaenius nitidulus, Clivina fossor, Elaphropus 
quadrisignatus und Bembidion pygmaeum, konnten mit Paratachys micros und Elaphrus au-
reus auch zwei seltenere Arten, beide an Probestelle Nr. 08 unerhalb des Kraftwerks, erfasst 
werden.  

Paratachy micros ist ein nur knapp über 2 mm großer Vertreter der Großgattung Tachys, der 
zerstreut und selten in Mittel- und Südeuropa vorkommt. Der Helle Zwergahlenläufer konnte 
unter größeren, in Sand eingebetteten Steinen nachgewiesen werden, wie es typisch für die 
Art ist.  

Elaphrus aureus, eine europäisch-kaukasische Art, die in Mitteleuropa die Nordgrenze ihres 
Verbreitungsareals erreicht, besiedelt vor allem Sandufer in und an Auwäldern. Elaphrus au-
reus nutzt dabei vor allem offene besandete Bereiche, die regelmäßig überspült werden. Be-
stände oder Flächen, in denen es durch mangelnde Überschwemmungen zu beginnender 
Humusakkumulation kommt, meidet sie. Aufgrund der mangelnden Dynamik ist zu vermuten, 
dass E. aureus auf die offeneren Randzonen der Innufer beschränkt ist und ggf. von den 
Übersandungen in letzter Zeit profitiert hat. Die Art hat insbesondere durch Ausdeichung und 
Uferverbau starke Lebensraumverluste hinnehmen müssen. 

Neben den vorgenannten Arten, die alle mehr oder weniger feuchtigkeitsliebend bis mesophil 
einzustufen sind, kommen im Gebiet nur relativ wenige xerophile Arten vor, wie sie in natürli-
chen Flusslandschaften, z. B. im Bereich von Hochufern auftreten. Hier sind Amara fulva und 
Calathus erratus zu nennen, diese waren ausschließlich im Unterwasser auf Probefläche 06 
und 07 festzustellen. 

Alle heimischen Großlaufkäferarten (Gattung Carabus), sowie der unterhalb des Kraftwerks 
festgestellte Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida), sind durch die Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV), Anlage 1 als „besonders geschützt“ eingestuft.  

Bzgl. aller Laufkäferarten der Vorwarnliste für Deutschland, Bayern und für die Region „Terti-
ärhügelland/Schotterplatten“ (RL D V, RL Bayern V, RL T/S V) wird auf die Gesamtartenliste 
im Anhang Kap. 10.1.10 verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass einige Arten in der Region 
„Tertiärhügelland/Schotterplatten“ noch regelmäßig auftreten und hier nicht als Arten der Vor-
warnliste geführt werden (*).  

Chlaenius nitidulus gilt bundes-, landesweit und in der Region „Tertiärhügel-
land/Schotterplatten“ als „gefährdet“ (RL D 3, RL Bayern 3, RL T/S 3) und ist auch deutlich 
seltener wie Chlaenius nigricornis (RL D V, RL Bayern V, RL T/S V).  
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Paratachys micros wird ebenfalls bundes- wie landesweit und regional  als „gefährdet“ (RL D, 
3 RL Bayern 3, RL T/S 3) eingestuft. Dem Verfasser liegen Funde aus dem Bereich des Inns, 
der Alz und der Salzach vor. Panagaeus cruxmajor, wird bundes- und bayernweit zwar 
„nur“auf der Vorwarnliste geführt, im Naturraum gilt die Art aber als „gefährdet“ (RL D V, RL 
Bayern V, RL T/S 3). Nächste Funde, i. d. R. nur Einzelfunde, liegen dem Verfasser aus dem 
Bereich der Alzmündung bzw. den Innauen bei Marktl a. Inn vor.  

Am bedeutsamsten dürfte der Nachweis von Elaphrus aureus sein, der zwar am Inn an geeig-
neten Stellen durchaus noch anzutreffen ist, jedoch bundes- und landesweit als “stark gefähr-
det“, in der Region als „Vom Aussterben bedroht“ eingestuft wird (RL D 2, RL Bayern 2, RL 
T/S 1). 

Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) 

Der ca. 11 bis 15 mm große Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) ist durch seine leuchtend 
rote Farbe und seine abgeplattete Körperform, die namensgebend für die Familie der Plattkä-
fer (Cucujidae) ist, ein eigentlich recht auffälliger Käfer. Durch seine versteckte Lebensweise 
galt er bis vor kurzem jedoch als sehr seltene bzw. vom Aussterben bedrohte Art. Seine Ver-
breitung ist auf Mittel- und Nordeuropa beschränkt. In Deutschland besitzt die Art ihren Ver-
breitungsschwerpunkt in Südostbayern. Lange Zeit galt sie auf dieses Gebiet beschränkt, mitt-
lerweile sind aber auch Funde aus Baden-Württemberg und Hessen bekannt.  

Der Scharlachkäfer besiedelt verschiedene Laub- und Mischwaldtypen, v. a. Flussauen, 
kommt aber auch in montanen Buchen- und Tannenwäldern, in Parks und an Alleen vor. Die 
Art ist gem. Anhang II und IV FFH-RL gemeinschaftsrechtlich geschützt und wird in Bayern als 
Art mit geographischer Restriktion in der  Roten Liste geführt (RL BY: R). 

Der Scharlachkäfer ist ein typischer Totholzbewohner. Die Larven leben gesellig zwischen 
Bast und Kernholz toter oder absterbender Bäume, wobei v. a. Laubbäume besiedelt werden. 
Durch ihren ebenfalls abgeplatteten Körperbau sind sie perfekt an dieses Habitat angepasst. 
Als Nahrung dient morscher Bast, inwieweit auch tierische Nahrung bei der Entwicklung eine 
Rolle spielt ist noch nicht sicher geklärt.  

Zur Entwicklung wird Totholz größerer Durchmesser bevorzugt, wobei die Art auch schwäche-
re Durchmesser nutzen kann. Die Art ist dabei an frühe Totholzstadien, die sich durch eine 
dauerhafte Feuchtigkeit in weißfauliger Bastschicht auszeichnen, gebunden (vgl. u. a. BUSS-

LER 2002, STRAKA 2008). Die Rinde der besiedelten Bäume haftet in diesem Stadium noch +/- 
fest am Bast/Kernholz. Spätestens nach 2-5 Jahren sind die Bäume für eine Besiedlung nicht 
mehr geeignet. STRAKA (2008) führt hier auch die zunehmende Zersetzung der Bastschicht 
durch Fraßtätigkeit von Feuerkäferlarven auf, die zu einer Abnahme der Eignung für die 
Scharlachkäferlarven führen. Die Larven verpuppen sich im Sommer und legen eine Puppen-
wiege in der Bastschicht an. Die genaue Anzahl an Larvalstadien ist derzeit noch nicht be-
kannt liegt aber bei mind. sieben Stadien (STRAKA 2008). Der Imago schlüpft noch im selben 
Jahr und überwintert soweit bekannt unter der Rinde. Die Kopula findet im Frühjahr statt. Die 
Imagines der Art leben halten sich ebenfalls unter Rinde bzw. in Rindenspalten auf. Kommen 
sie an die Stammoberfläche sind sie extrem scheu und verstecken sich bei Störungen sehr 
schnell in Rindenspalten. Dem ist vermutlich geschuldet, dass die Art lange Zeit als extrem 
selten galt.  
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Während der Untersuchung wurden an den Probestellen PF01, PF04 und PF05 im Oberwas-
ser und an allen Probestellen (PF05-07) im Unterwasser der Staustufe Larven der Art nach-
gewiesen. Dabei handelte sich sowohl um liegende, wie auch stehende Totbäume mit Durch-
messern zwischen 30 und ca. 50 cm mit typischer nasser bis feuchter Bast- und Kambium-
schicht. Lediglich an PF02 war das untersuchte Substrat nicht feucht genug, um der Art be-
siedelbare Strukturen zu bieten.  

Neben diversen Larvalfunden gelang auch ein zweimaliger Nachweis von Imagos der Art. Ein 
Käfer wurde an PF05 beobachtet , ein weiterer fiel bei der Suche nach geeigneten Probestel-
len Anfang Mai 2015 auf, wie er auf einer moosbewachsenen, halb liegenden Weide umherlief 
und schließlich abflog. Neben dem Scharlachkäfer wurde auch ein, zumindest in der Region 
typischer Begleiter der Art an Pappeln, der Abgeplattete Stutzkäfer (Hololepta plana) festge-
stellt.  

 

Abbildung 30: Lage der Probeflächen und Nachweise der Scharlachkäfers im Gebiet 

Als Fazit der Untersuchung zum Scharlachkäfer ist festzustellen, dass die Art im Gebiet häufig 
vorkommt und durch die hohe Anzahl liegender bzw. stehend absterbender Pappeln in richti-
gen Zersetzungsstadien sehr gute Habitatbedingungen vorfindet.  Es ist von einer nahezu flä-
chigen Besiedlung geeigneter Tutholzstrukturen auszugehen. Tabelle 1 stellt die Funde der 
Art nach Probeflächen zusammengefasst dar. 
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Nachweise Scharlachkäfer  

PF-Nr. Nachweis Stadium Anzahl Datum Bemerkung 

01 ja Larve mind. 5 22.04.2015 anbrüchige Pappel 

02 nein - - 22.04.2015 tote Pappel stehend, Abplattungen am Stammanlauf, wohl zu trockenes 
Substrat 

03 nein - - 22.04.2015 Pappel stehend, Abplattungen am Stammanlauf, Nachweise von  
H. plana und Larven von Pyrochroidea spec. 

04 ja Larve mind. 2 22.04.2015 Weide liegend, 

05 ja Larve, 
Imago 

mind. 7 
Larven, 
1 Imago 

05.05.2015 Pappel liegenden, vergesellschaftet mit H. plana, Imago in Rindenspalte 

06 ja Larve mind. 2 05.05.2015 tote Pappel stehend, Rindensreste am Stammanlauf, tw. austrocknend hier 
u. a. Uleiota planata 

07 ja Larve mind.1 05.05.2015 Pappel liegend, vergesellschaftet mit H. plana 

- ja Imago 1 Imago 22.04.2015 Imago-Nachweis an halb liegender Weide, Imago sehr aktiv, fliegt nach 
kurzen Umherlaufen ab 

Tabelle 37: Nachweise Scharlachkäfer 

Heuschrecken  

Insgesamt wurden im Rahmen der Kartierungen 2015 12 Heuschreckenarten nachgewiesen 
werden (s. Tabelle in Kap. 10.1.8 Anhang). Davon entfallen 6 Arten auf die Unterordnung der 
Langfühlerschrecken (Ensifera) und 6 Arten auf die der Kurzfühlerschrecken (Caelifera). Im 
Rahmen der Nachkartierungen 2016 wurden keine neuen naturschutzbedeutsamen Arten 
festgestellt.  

Es konnte v. a. Bereich der wasserseitigen Dammböschung ein lückiges Vorkommen der 
Feldgrille (Gryllus campestris) erfasst werden. An der landseitigen Böschung konnte die Art 
nur einzeln nachgewiesen werden. Hier treten v. a. Arten des extensiven Grünlands wie Ge-
meiner Grashüpfer (Chortippus parallelus), Wiesen-Grashüpfer (Chorthippus dorsatus), Grü-
nes Heupferd (Tettigonia viridissima) und Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) auf. 
Entlang des Auwalds und im Bereich der Gehölzbestände des Damms treten mit Gewöhnli-
cher Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera) und punktuell auch Rote Keulenschrecke 
(Gomphocerus rufus) bzw. Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) häufigere Arten der 
Gehölzränder und der thermophilen Säume auf.  

Entlang des Grabens und an Feuchtstellen wurden mit der Zwitscherschrecke (Tettigonia can-
tans, Transekte Nr. 01 und Nr. 03), der Säbeldornschrecke (Tetrix subulata) und der Langflü-
geligen Schwertschrecke (Conocephalus fuscus, Transekt Nr. 01) Arten der Feuchtlebens-
räume wie Feuchtwiesen und feuchten Hochstaudenfluren erfasst. Im trockenen und lückigen 
Randbereich der Grabenböschung in Transekt Nr. 05 konnte mit der Gemeinen Dornschrecke 
(Tetrix undulata) eine Art erfasst werden, die sowohl trockene, als auch feuchte Habitate, be-
siedelt.  
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Im Anschluss sind die Arten tabellarisch dargestellt.  

Nachweise Heuschreckenarten (Gesamtartenliste) mit Einstufung gem. der Roten Lis-
ten (Bayern, Region T/S, Deutschland) bzw. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Art deutsch Art wiss.  Rote Liste BArtSchV 
besonders 
geschützt BY T/S D 

Feldgrille Gryllus campestris 3 3 3  

Gemeine Dornschrecke Tetrix undulata     

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus     

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera     

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima     

Langflügelige Schwertschrecke Conocephalus fuscus V V   

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus     

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii     

Rote Keulenschrecke Gomphocerus rufus     

Säbeldornschrecke Tetrix subulata     

Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus V V   

Zwitscherschrecke Tettigonia cantans     

Tabelle 38: Nachweise Heuschreckenarten (Gesamtartenliste) mit Einstufung gem. der Roten Listen (Bayern, Region T/S, Deutsch-
land) bzw. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Als Arten der Vorwarnliste für Bayern und für die Region „Tertiärhügelland / Schotterplatten“ 
(Bayern V, RL T/S V)  werden die Langflügelige Schwertschrecke und der Wiesen-Grashüpfer 
geführt. Die Feldgrille gilt bundes- und landesweit sowie in der Region als „gefährdet“ (RL D 3/ 
RL BY 3, RL T/S 3). Keine der erfassten Arten gilt in Deutschland gem. Bundesartenschutz-
verordnung (BArtSchV), Anlage 1 als „besonders geschützt“.  

Libellen 

Insgesamt wurden im Rahmen der Kartierungen 11 Libellenarten nachgewiesen (s. Tabelle in 
Kap. 10.1.9 Anhang). Entlang des Grabens traten, neben Arten wie Großer Königslibelle 
(Anax imperator) oder Plattbauch (Libellula depressa), die diese Bereiche wahrscheinlich v. a. 
zur Jagd nutzen, mit Blauer Federlibelle (Platycnemis pennipes), Früher Adonisjungfer (Pyr-
rhosoma nymphula), und Gemeiner Becherjungfer (Enallagma cyathigerum) typische Arten 
der langsam durchflossenen Gräben auf. Auch die Blauflüglige Prachtlibelle (Caleopteryx vir-
go) konnte hier nachgewiesen werden. Im Bereich des Altwasserkomplexes konnten mit Vier-
fleck (Libellula quadrimaculata) und dem Großen Granatauge typische Arten der größeren, 
pflanzenreichen Stillgewässer erfasst werden. Große Pechlibelle (Ischnura elegans), Hufei-
sen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Große Königslibelle und Blaugrüne Mosaikjungfer 
(Aeshna cyanea) sind bezogen auf ihre Gewässerlebensräume relativ indifferent bzw. anpas-
sungsfähig. Der Plattbauch nutzt auch Pioniergewässer bzw. ephemere Gewässertypen. Im 
Anschluss sind die Arten tabellarisch dargestellt. Die Kleine Zangenlibelle (Onychogomphus 
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forcipatus) wurde als Beobachtung im Unterwasser des Kraftwerks Ering beim Sonnen auf ei-
nem Stammstück beobachtet. Eine Bodenständigkeit der Art im engeren Untersuchungsgebiet 
kann hierdurch jedoch nicht abgeleitet werden, da die Art oft ausgedehnte Wanderungen ent-
lang von Gewässern unternimmt.  

Nachweise Libellenarten (Gesamtartenliste) mit Einstufung gem. der Roten Listen (Bay-
ern, Region T/S, Deutschland) bzw. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Art deutsch Art wiss. Rote Liste BArtSchV 
besonders 
geschützt BY T/S D 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes    x 

Blauflüglige Prachtlibelle Caleopteryx virgo V V 3 x 

Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea    x 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula    x 

Gebänderte Prachtlibelle Caleopteryx splendens   V x 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum    x 

Große Königslibelle Anax imperator    x 

Große Pechlibelle Ischnura elegans    x 

Großes Granatauge Erythromma najas V V V x 

Hufeisen-Azurjungfer Coenagrion puella    x 

Kleine Zangenlibelle Onychogomphus forcipatus 2 2 2 x 

Plattbauch Libellula depressa    x 

Vierfleck Libellula quadrimaculata    x 

Tabelle 39: Nachweise Libellenarten (Gesamtartenliste) mit Einstufung gem. der Roten Listen (Bayern, Region T/S, Deutschland) bzw. 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Als Libellenarten der Vorwarnliste für Deutschland, Bayern und für die Region „Tertiärhügel-
land/Schotterplatten“ (RL D V, RL Bayern V, RL T/S V) ist das Große Granatauge zu nennen. 
Die Gebänderte Prachtlibelle wird in Deutschland auf der Vorwarnliste geführt (RL D V).  

Die Blauflüglige Prachtlibelle gilt in Deutschland als „gefährdet“ (RL D 3), in Bayern und in der 
Region „Tertiärhügelland/Schotterplatten“ ist die Art auf der Vorwarnliste (RL Bayern V, RL 
T/S V). Die Kleine Zangenlibelle ist bundes- wie landesweit sowie in der Region als „stark ge-
fährdet“ (RL D 2, RL Bayern 2, RL T/S 2) eingestuft. Alle heimischen Libellenarten sind gem. 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Anlage 1 als „besonders geschützt“. 

 Weichtiere 3.6.4.8
Großmuscheln 

Die Großmuschelfauna der Eringer Au wurde im Rahmen der gegenständlichen Erhebungen 
nicht untersucht. Im Zuge der Befischungen konnten auch weder lebende Individuen noch 
Leerschalen als Beibeobachtung festgestellt werden. Darüber hinaus ist ein Großteil der Au-
gewässer stark mit submersen Makrophyten bewachsen, weshalb sich eine gezielte Nachsu-
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che als sehr schwierig darstellen würde. Erhebungen liegen aus den Augewässern der Eggl-
finger Au (eigene Untersuchungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Umgehungsge-
rinne KW Egglfing-Obernberg) sowie aus der Hagenauer Bucht, einem durchströmten Neben-
gewässersystem des Stauraums Ering-Frauenstein stromab von Braunau, vor (BILLINGER 
2016). Diese Erhebungen sowie die Bitterlingsfänge im Rahmen der Elektrobefischungen las-
sen Analogieschlüsse auf das Muschelvorkommen im Untersuchungsgebiet zu. 

In der Egglfinger Au konnten mittels Schauglas die beiden Najadenarten Große Teichmuschel 
(Anodonta cygnea) und Malermuschel (Unio pictorum) nachgewiesen werden. Es konnten nur 
wenige Muscheln und darüber hinaus primär Leerschalen gefunden werden, obwohl die Ge-
wässer großteils gut einsehbar und daher methodisch gut erfassbar sind. Die Dichten sind 
demnach als sehr gering zu bezeichnen. Die häufigere Art stellt die Malermuschel dar, wobei 
das Verhältnis zwischen den beiden Arten Malermuschel und Teichmuschel ca. 2 : 1 beträgt. 
BILLINGER (2016) konnte in der Hagenauer Bucht neben diesen beiden Arten auch die bei-
den Neozoen Chinesische Teichmuschel (Sinanodonta woodiana) und Wandermuschel 
(Dreissena polymorpha) nachweisen. Die häufigste Art stellt auch hier die Malermuschel dar, 
welche etwa die Hälfte der Großmuscheln ausmacht. Im Mittel konnte eine Muscheldichte von 
1,1 Ind./m2 festgestellt werden. Im Stauraum Egglfing-Obernberg wurde durch Billinger (2016) 
weiters die Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina) nachgewiesen. Die Muscheldichte in 
den untersuchten Nebengewässern liegt hier im Mittel bei 2,6 Ind./m2. 

Im vorliegenden Untersuchungsgebiet ist daher das Vorkommen der Arten Große Teichmuschel 
(A. cygnea) und Malermuschel (U. pictorum) als wahrscheinlich und von A. anatina und  Chine-
sische Teichmuschel (S. woodiana) als möglich einzustufen. Im Rahmen der Elektrobefischun-
gen konnten in den größeren Augewässern (Karpfenstein, Großer Zwergsbau, Gewässer 7/8) 
Bitterlinge nachgewiesen werden, wobei in allen drei Gewässern auch 0+ Individuen vertreten 
waren. Daher ist sehr wahrscheinlich, dass diese drei Gewässer auch einen Großmuschelbe-
stand aufweisen.  

Anodonta- und Unio-Arten weisen im Gegensatz zur Flussperlmuschel keine ausgeprägte 
Wirtsspezifität auf. Der Großteil der vorkommenden Fischarten ist nachweislich als Wirtsfisch 
für diese Najadenarten geeignet (LOPES-LIMA et al. 2016). Aktuell nicht davon auszugehen, 
dass der Wirtsfischbestand limitierend auf den Großmuschelbestand wirkt. 

Folgende Tabelle zeigt die naturschutzfachliche Bedeutung der im Altwasserzug der Eringer 
Au anzunehmenden (Große Teichmuschel, Malermuschel) bzw. möglicherweise vorkommen-
den Großmuschelarten. 

In den Nebengewässern der Stauräume Ering-Frauenstein und Egglfing-Obernberg nachgewie-
sene Najadenarten mit Gefährdungsgrad laut aktueller roter Listen. 

Familie dt. Name wiss. Name FFH RL Bayern RL D RL Ö RL Europa 

Unionidae Große Teichmuschel Anodonta cygnea  2 3 NT NT 

Gemeine Teichmuschel Anodonta anatina  V V NT LC 

Chinesische Teichmuschel Sinanodonta woodiana  - - - - 

Malermuschel Unio pictorum  3 V NT LC 

Tabelle 40: In den Nebengewässern der Stauräume Ering-Frauenstein und Egglfing-Obernberg nachgewiesene Najadenarten mit Gefährdungs-
grad laut aktueller roter Listen. NT /Vorwarnliste; LC / nicht gefährdet 
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Schnecken 

Im April 2016 wurde durch M. Colling eine Übersichtsbegehung entlang der Ufer des Altwas-
serzugs der Eringer Au durchgeführt. Vorrangiges Ziel war es, die Lebensraumeignung für 
Windelschnecken, insbesondere die beiden FFH-Arten Schmale Windelschnecke (Vertigo an-
gustior) und Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) zu beurteilen. Es konnte aber in 
Seggenrieden der Uferbereiche weitgehend durchgehend entlang des gesamten Altwasser-
zugs die Bauchige Windelschnecke in teilweise größeren Beständen festgestellt werden. Die 
Schmale Windelschnecke konnte einmal in dem bereits stärker verlandeten Bereich an der 
Überfahrt in der Mitte des Altwasserzugs gefunden werden. Hier und an zwei weiteren Stellen 
konnte außerdem die Sumpf-Windelschnecke gefunden werden. Vertigo angustior und V. an-
tivertigo sind bayernweit gefährdet, V. moulinsiana vom Aussterben bedroht. V. angustior und 
V. moulinsiana sind Arten des Anhang. II der FFH-Richtlinie. 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

V. angustior ist Streubewohner, für den das Vorhandensein einer geeigneten Streuschicht von 
großer Bedeutung ist. Die Streuschicht stellt Nahrungsbiotop sowie bevorzugten Aufenhalts- 
und Fortpflanzungsraum dar. Entsprechende Strukturen finden sich bei Pfeifengraswiesen, 
Seggenrieden, niedrigwüchsigen Mädesüßfluren, Nasswiesen, u.a. In Mitteleuropa ist die Art 
meist eng an Habitate mit hoher und konstanter Feuchtigkeit gebunden. Die Höhe der Vegeta-
tion scheint unwichtig, vorausgesetzt, sie ist nicht zu dicht und die Sonne kann auf die Boden-
oberfläche durchdringen. Dichtere Feuchtwälder, stark verbuschte Feuchtflächen oder sehr 
dichte Schilfröhrichte eignen sich weniger als Lebensraum (COLLING in PETERSON et al. 
2003). 

Die Art wurde aktuell auch in den Auen im Unterwasser des KW Braunau-Simbach sowie an 
den Altwässern der Irchinger- / Egglfinger-Au gefunden. 

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

Als Lebensraum für V. moulinsiana werden überwiegend Feuchtgebiete mit Röhrichten und 
Großseggenrieden, seltener feuchte bis nasse oligotrophe Wiesenbiotope angegeben. Die Art 
lebt dort vor allem auf hoher Vegetation (an den Stielen, Halmen und Blättern von Sumpf-
pflanzen, hauptsächlich an Süßgräsern sowie an Carex, Iris, etc., daneben auch selten in der 
Streu. Eine Bindung an eine bestimmte Pflanze besteht nicht. Die Nähe zu größeren Still- 
bzw. Fließgewässern ist ebenfalls charakteristisch (Mikroklima!). Offene und halboffene Habi-
tate werden aufgrund der Licht- bzw. Wärmebedürfnisse bevorzugt. Dichtere Feuchtwälder, 
stark verbuschte Feuchtflächen oder sehr dichte Schilfröhrichte eignen sich weniger als Le-
bensraum. Untersuchungen in Großbritannien zeigten maximale Populationsdichten dort, wo 
der Wasserspeigel anhaltend über dem Grund, im Jahresmittel um 25 cm und darüber. Die 
Wasserstandsschwankungen eichten dabei von 0 bis 0,6m über Grund. Ein sommerlicher 
Wasserstand von 0,5 m unter Flur war ein kritischer Grenzwert, ab dem die Art zwar auftrat, 
aber nur in geringer Dichte. In den Niederlanden wurde die Art ausschließlich in Pflanzenge-
sellschaften mit Beständen Sumpfsegge festgestellt, sie findet sich dort hauptsächlich auf die-
ser Pflanze. Die Art konnte aber auch in Mädesüß-Hochstaudenfluren und im Steifseggenried 
gefunden werden. Der Aufenthaltsort ist hier in der Vegetation, 50-100 cm hoch über dem Bo-
den. Die Art klettert an Blättern und Stängeln in diese Höhe und bleibt dort, lediglich im Späth-
erbst steigt die Art zum Grund ab, wo der Winter verbracht wird. Wurde die Art ins Wasser 
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geworfen, so flüchtete sie an vertikalen Strukturen zur Oberfläche. Eine Verdriftung der 
Schnecke über Fließgewässer ist wahrscheinlich (COLLING in PETERSON et al. 2003). 

 Strukturkartierung 3.6.4.9
Die untersuchten Waldflächen im Gebiet sind bez. ihrer Strukturdichte relativ heterogen, ab-
hängig ist diese v. a. vom Alter aber auch der Baumartenzusammensetzung. So kommen Teil-
flächen mit jüngeren oder erlendominierten Beständen vor. Diese weisen i. d. R. nur wenige 
Strukturen oder Strukturen geringerer Qualitätsstufen auf, da größere Baumhöhlen oder Spal-
ten aufgrund der geringen Entwicklungszeit bzw. der natürlicherweise geringen Stammdurch-
messer nicht zur Ausbildung gelangen. Dasselbe gilt naturgemäß für stark aufgelichtete Flä-
chen mit geringem Bestockungsgrad in denen vielfach v. a. Gebüsche aus Faulbaum und Ho-
lunder dominieren. Solche Flächen treten v. a. im Unterwasser der Staustufe auf. Extrem 
strukturreich hingegen stellt sich der alte von Silber-Weiden geprägte Bestand unmittelbar 
westlich der Durchführung des Kirnbachs dar. So wurden hier auf ca. 1,5 ha untersuchter Flä-
che u. a. 18 St. Spechthöhlen (überwiegend Buntspecht) erfasst. Dies entspricht mehr als der 
Hälfte der im Oberwasser der Staustufe festgestellten Spechthöhlen.  

Im Bereich der Fläche „Fischaufstiegsanlage“ wurden insgesamt 1001 Einzelstrukturen (z.T. 
mehrere Strukturen an einem Baum) an 533 Bäumen erfasst, davon 503 artenschutzrechtlich 
wertgebende der Qualitätsstufen „gut“ oder „durchschnittlich“. Im Bereich „Stauwurzelstruktu-
rierung“ wurden an 865 Bäumen 1589 Einzelstrukturen erfasst, dabei wurden 842 als wertge-
bend eingestuft. In beiden Abschnitten dominieren Spalten und Rindenabplattungen, was zum 
einen durch die i. d. R. häufigeren Strukturtypen, zum andern durch die Wertung der Altbäume 
(vgl. oben) bedingt ist. So wurden an wertgebenden Spalten und Rindenabplattungen im Be-
reich der Fischaufstiegsanlage 385 Stk. mit der Qualitätsstufe „durchschnittlich“ und 66 mit der 
Stufe „gut“ bewertet. Im Bereich der Stauwurzelstrukturierung wurden 790 Stk. mit „durch-
schnittlich“ und eine mit der Stufe „gut“ ermittelt.  

Die Anzahl der erfassten Bäumhöhlen liegt deutlich darunter. Im Abschnitt der Fischaufstiegs-
anlage wurden sechs größere Baumhöhlen der Qualitätsstufe „gut“ und 49 als „durchschnitt-
lich“ erfasst. Im Abschnitt der Stauwurzelstrukturierung wurde eine der Stufe „gut“ und zehn 
als „durchschnittlich“ bewertete Baumhöhlen kartiert. Hinsichtlich der Spechthöhlen liegen im 
Abschnitt der Fischaufstiegsanlage 30 Einzelhöhlen, im Bereich der Stauwurzelstrukturierung 
wurden 37 Höhlen erfasst. Neben Höhlen und Spalten konnten auch vereinzelt Kleinhorste 
bzw. Krähenvogelnester erfasst werden. Im Unterwasser wurde ein Horst mit Kotspuren fest-
gestellt. Je Baum ist aus Darstellungsgründen nur eine Struktur dargestellt. Auf eine tabellari-
sche Darstellung der erfassten Strukturen wird verzichtet diese stehen als Gis-Datei zur Ver-
fügung. 
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Abbildung 31: Anzahl Strukturen je Typ und Klasse im Bereich Fischaufstiegsanlage und Stauwurzelstrukturierung 

Stehendes Totholz mit artenschutzrechtlich bedeutsamen Strukturen tritt zumeist in kleineren 
verstreuten Clustern auf. In zwei Bereichen können größere Vorkommen abgegrenzt werden: 
Einmal in einem von Erle geprägten Bestand im Oberwasser der Staustufe ca. zw. Fkm 49,2 
und 49,3. Hier überwiegen stammbrüchige Erlen und Pappeln geringer Dimension, die v. a. 
Rindenabplattungen und Spalten zumeist niedriger Qualitätsstufen aufweisen.  

Der zweite Bestand findet sich im Unterwasser der Staustufe ca. zw. Fkm 47,2 und 47,0. Da-
bei handelt es sich um einen linearartigen Bestand von abgestorbenen Pappeln am Rand der 
dortigen Ackerfläche. Die Totbäume weisen überwiegend größere Dimensionen zw. 50 und 
60 cm BHD auf, neben mehreren Spechthöhlen finden sich v. a. Spalten und Rindenabplat-
tungen auch größerer Ausprägung (Qualitätsstufe: durchschnittlich). 

Was Spechthöhlen betrifft ist auffällig, dass Pappeln, von denen im Gebiet abschnittsweise ei-
ne große Zahl auch älterer Exemplare vorhanden ist, im Vergleich zu ihrer Häufigkeit, offenbar 
nur in recht geringem Maß zur Anlage von Höhlen genutzt werden. Hingegen wurden an älte-
ren Silber-Weiden, die im Gebiet deutlich seltener vorkommen als Pappeln, häufig Spechthöh-
len festgestellt.  

So wurden im Oberwasser der Staustufe, wo sich unmittelbar westlich der Durchführung des 
Kirnbachs ein größerer Silber-Weidenbestand befindet, an 21 lebenden Bäumen Spechthöh-
len erfasst (bei mehreren möglichen Höhlen pro Baum). Davon entfielen eine auf Berg-Ahorn, 
vier auf Erle, eine auf eine Pappel und 15 auf Silber- Weide. Ingesamt wurden im Ober- und 
Unterwasser an 51 lebenden Bäumen Spechthöhlen festgestellt, davon eine an Berg-Ahorn, 
fünf an Erle, acht an Pappeln und 37 an Silber- Weide. Bezogen auf abgestorbene Bäume mit 
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Spechthöhlen, für die insgesamt 15 Stück erfasst wurden, entfallen eine auf Linde, eine auf 
eine nicht mehr bestimmbare Baumart, eine auf Silber-Weide, drei auf Erle und 9 auf Pappel.  

Bezogen auf die Anzahl an Baumhöhlen (Strukturtyp Specht- und Baumhöhlen der Qualitäts-
stufe „gut“ und „durchschnittlich“) je ha Waldflächen der beiden Abschnitte Fischaufstiegsan-
lage bzw. Stauwurzelstrukturierung ist festzustellen, dass der Abschnitt „Fischaufstiegsanlage“ 
mit Ø ca. 9 ermittelten Baumhöhlen je ha bei einer bereinigten Fläche von ca. 11,47 ha eine 
recht hohe Anzahl von Baumhöhlen aufweist.  

Damit liegt er in etwa bei dem von (ZAHNER 1993) für Ø Baumhöhlendichten ermittelten Wert 
für alten Laubwald, aber noch deutlich unter den Höhlenzahlen die SCHERZINGER (1996) für 
ungenutzte Wälder anführt.  

Da Totholz wie auch Höhlen i. d. R. geklumpt vorliegen, spielt bei dieser Betrachtungsweise in 
jedem Fall die flächenhafte Abgrenzung eines Bestandes eine große Rolle. Zieht man z. B. 
nur den Teil des von Silber-Weiden geprägte Bestands westlich der Durchführung des Kirn-
bachs in die Betrachtung mit ein, so erreicht dieser Bestand mit 18 erfassten Spechthöhlen 
und sechs Baumhöhen (Qualitätsstufe  „durchschnittlich“) eine Höhlendichte von rechnerisch 
ca. 16 Höhlen/ha. Damit liegt dieser Teilbestand deutlich über dem Wert von ZAHNER (1993) 
für alte Laubwälder und ist maßgeblich für den recht hohen Wert des Gesamtbestands “Fisch-
aufstiegsanlage“ verantwortlich.  
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Abbildung 32: artenschutzrechtlich relevante Strukturen/ha bzw. Baumhöhlen (gesamt bzw. je ha) mit Vergleichswerten 

Der Abschnitt „Stauwurzelstrukturierung“ erscheint hingegen weniger strukturreich im Hinblick 
auf Baumhöhlen. Hier werden bei ca. 17 ha bereinigter Fläche nur relativ geringe Werte von Ø 
ca. 3 Baumhöhlen je ha ermittelt. Damit liegt er deutlich unter den von ZAHNER (1993) genann-
ten Werten für alten Laubwald und auch unter den Werten für Mischwald (ZAHNER 1993). 

Hinsichtlich der als artenschutzrechtlich bedeutsam eingestuften Strukturen, die neben 
Spechthöhlen, sowie Baumhöhlen der Qualitätsstufen „gut“ und „durchschnittlich“ auch Spal-
ten und Rindenabplattungen der Qualitätsstufen „gut“ und „durchschnittlich“ umfassen, er-
reicht der Abschnitt „Stauwurzelstrukturierung“ etwas höhere Werte von ca. 60 Strukturen/ha, 
als der Abschnitt „Fischaufstiegsanlage“ ca. 53 Strukturen/ha.  
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3.6.5 Schutzgut Wasser 

 Oberflächengewässer 3.6.5.1
Für das Projektgebiet sind einerseits der Inn, das Altwassersystem der Eringer Au sowie der 
aus dem Tertiär-Hügelland zufließende Kirner-Bach die prägenden Gewässer. 

Inn 

Folgende Tabelle gibt die kennzeichnenden Abflusswerte für den Stauraum Ering-Frauenstein 
wieder (aus aquasoli 2008): 

Hydrologische Werte Inn/ Ering  

Hydrolog. Wert BHQ1 HQ100 BHQ2 HQ1000 

Abfluss [m³/s] 6.280 8.020 

Tabelle 41: Hydrologische Werte Inn/Ering  

Bei dem Juni-Hochwasser 2013 betrug der Abfluss bei Simbach/Braunau ca. 5.900 m³/s. 

Wichtigstes Nebengewässer im Bereich des Stauraums Ering ist die Mattig, die bei km 5 6,00 
am rechten Ufer in den Inn mündet. Die Mattig hat ein Einzugsgebiet von 446,9  km² und die 
in Tabelle 3 dargestellten hydrologischen Werte (nach AQUASOLI 2008). 

Hydrologische Werte Mattig, Zeitreihe 1935-1994 (Angaben dpl Ziviltechniker GmbH) 

Hydrolog. Wert 

 

RHHQ 
Abfluss [m³/s] 

 

260 
Tabelle 42: Hydrologische Werte Mattig, Zeitreihe 1935-1994 (Angaben Ziviltechniker GmbH) 

Das Beispiel einer Abflussganglinie (Abb. 2, Feb. 2014 bis Jan. 2015) zeigt deutlich den ni-
valen Charakter des Flusses mit den höchsten Abflüssen im Frühsommer zur Zeit der 
Schneeschmelze in den Alpen.  
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Abbildung 33: Ganglinie Innabfluss KW Braunau-Simbach (Internetabfrage hnd.bayern.de) 

Gemäß Anlage Erläuterungsbericht Büro Ringler ist der Inn mäßig organisch belastet und 
durchgehend auf Österreich-Deutschem Gebiet mit der Güteklasse II eingestuft 

Altwasserzug 

Die Eringer Au ist auf ganzer Länge zentral von einem zusammenhängenden Altwasserzug 
durchflossen. Das Gewässersystem speist sich aus Grundwasserzuflüssen, wahrscheinlich in 
geringem Umfang aus Quellzuflüssen aus der Terrassenkante bei Eglsee sowie aus Zuflüssen 
aus Heberleitungen am Anfang des Altwasserzuges. Die Heberleitungen sind im Winter nicht 
in Betrieb. 

Der Altwasserzug wird etwa mittig von einer verrohrten Überfahrt unterteilt. Abwärts von die-
ser Überfahrt finden sich noch zwei große, bis zu 3,0 m tiefe, offene Gewässerbereiche. Diese 
beiden, jeweils mehrere hundert Meter lange Gewässerabschnitte werden von einem Schilf-
feld getrennt, im dem sich nur mehr flachgründige Restgewässer finden. Die Teilgewässer 
sind durch einen schmalen, bachartigen Graben verbunden. 

Westlich, oberhalb der mittigen Überfahrt ist die Altwassersenke in parallele Arme verzweigt 
und in großen Teil verschilft. Am Beginn des Altwassersystems finden sich noch offene Ge-
wässerbereiche, die aber schmäler sind und nur ausnahmsweise Tiefen bis zu 2 m erreichen. 

Der Altwasserzug entwässert über einen Graben an seinem östlichen Ende. 
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Nebengewässer 

Der Kirner Bach fließt der Aue von Ering her in einer ehemaligen Altwassersenke zu. Er er-
reicht die Aue unmittelbar westlich der Kraftwerkszufahrt, unter der er in einem groß dimensi-
onierten Durchlass durchgeleitet wird und im Unterwasser des Kraftwerks in einem grabenar-
tigen Gerinne dem Altwasser bei Urfar zugeführt wird. 

Unmittelbar vor dem Durchlass unter der Kraftwerkszufahrt mündet der Abflussgraben aus 
dem Altwassersystem in den Kirner Bach.  

Vorbelastungen 

Die heutigen Rahmenbedingungen für die Gewässer des Gebietes, die zugleich die standörtli-
chen Bedingungen der angrenzenden Auen wesentlich definieren, ergeben sich aus den ver-
schiedenen, weit zurückreichenden flussbaulichen Maßnahmen am unteren Inn. Der folgende 
Überblick ist LANDSCHAFT+PLAN PASSAU (2015) entnommen. 

Bereits Mitte des 19. Jh. wurde aus verschiedenen Gründen (u.a. Beilegung von Grenzstrei-
tigkeiten) durch Vertrag eine gemeinsame, planmäßige Korrektion von der Salzachmündung 
bis Passau vereinbart (Vertrag vom 31.08.1858; s. CONRAD-BRAUNER 1994, S. 15f). 

Die 1862 begonnenen Arbeiten erfolgten nicht sukzessive flussabwärts, sondern vielmehr 
durch vereinzelte, über mehrere Jahrzehnte andauernde und meist unzusammenhängende 
Maßnahmen, je nach den örtlichen Bedürfnissen und der jeweiligen Flusslage. 

Im Jahre 1914 waren die Arbeiten im Abschnitt unterhalb der Salzachmündung im Wesentli-
chen abgeschlossen. Im Verlaufe der Korrektion von Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis 
etwa 1935 wurden insgesamt 83,5 % der Strecke Kufstein - Passau begradigt. Dabei wurde 
der ehemals 225,8 km lange Flusslauf um rund 9 km verkürzt und zudem wesentlich ver-
schmälert. 

Die Flussstrecke zwischen Salzachmündung und Vornbach wurde von vormals 67,2 km Län-
ge im Zuge der Begradigung um 2,6 km verkürzt und auf eine Normalbreite von 190 m ver-
schmälert. 

Bis 1930 war der Inn in ganz Bayern in geschlossenem Mittelwassergerinne festgelegt. Die 
Uferverbauung, die Errichtung von Leitwerken und Hochwasserdämmen erfolgten entspre-
chend der jeweiligen topografischen Verhältnisse in unterschiedlichem Ausmaß. 

Die 1942 errichtete Stufe Ering blieb über 12 Jahre das damals oberste Wehr am unteren Inn. 
Das Stauwehr Ering hielt damals das Inngeschiebe der Flusstrecke ab Jettenbach und das 
gesamte Salzachgeschiebe zurück. Dadurch füllte sich der Stauraum im Rückstau des Weh-
res innerhalb von wenigen Jahren auf. Das Kraftwerk Braunau-Simbach wurde 1953 in Betrieb 
genommen (Flutung Baugrube am 16.09.1953, Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes 
bei Teilstau am 30.11.1953), das seitdem das Salzach- und Alz-Geschiebe zurückhält. 

Mit dem Einstau entstanden an den Innkraftwerken zunächst riesige Wasserflächen mit seen-
ähnlichem Charakter, wenngleich relativ starker Durchströmung. Die rasch einsetzende Ver-



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 159 von 300 

 

landung führte zunehmend zu Inselbildungen, die teilweise zur Aufteilung des Abflusses führ-
ten (CONRAD-BRAUNER 1994, S. 30). 

Nach Inbetriebnahme des Kraftwerksbetriebs in Ering verlandete der Stauraum rapide, die 
Hochwassersicherheit war gefährdet. Deshalb wurde den Jahren 1951 bis 1954 die übergroße 
Breite des Stausees zwischen Inn-km 53,6 und 51,3 durch einen Leitdamm erheblich einge-
schränkt (Angaben nach AQUASOLI 2008; 34f). 

Nach dem HW 1954, bei dem über 4 Mio m³ Auflandung ausgetragen wurden, zeigte sich die 
Wirksamkeit der Leitwerke und ausreichende Freiborde konnten wieder nachgewiesen wer-
den. Daher hat man 1955 darauf verzichtet, wie ursprünglich geplant das linksseitige Leitwerk 
bis etwa km 48,8 zu verlängern und rechtsseitig ein Leitwerk beginnend mit km 50,5 zu bauen. 

Anhand der Querprofilaufnahmen können die letzten Arbeiten an den Leitwerken folgender-
maßen datiert werden: 

• Errichtung Leitwerk km 51,2 – km 51,0 zwischen Stauraumvermessung 1954 und 1955 
• Errichtung Leitwerk km 50,8 – km 50,2 zwischen Stauraumvermessung 1955 und 1956 

Im Jahre 1981 hat sich bei Fkm 55,4 ein Bruch des Leitwerkes während eines Hochwassers 
ereignet. Diese Bruchstelle wurde damals im Rahmen des Unterhalts wieder verschlossen. Im 
Jahre 2002 errichtete E.ON Wasserkraft im Rahmen des EU Life Projektes an dieser alten 
Bruchstelle ein Streichwehr, um wieder einen dauerhaft durchströmten Nebenarm mit höherer 
Dynamik in der Hagenauer Bucht zu erhalten. 

Die einzelnen historischen Entwicklungsphasen des unteren Inn sind in Abb. 1 dargestellt (aus 
CONRAD-BRAUNER 1994). 

Die flussbauliche Entwicklung am unteren Inn hat also zu gravierenden Vorbelastungen für 
Fluss und Aue geführt: 

• Unterbrechung des Längs- und Quer-Kontinuums 
• Hydrologische Trennung von Fluss und Aue 
• Verlust jeglicher Flussdynamik in den ausgedämmten Auen 
• Veränderung des Wasserhaushalts der ausgedämmten Auen zu aueuntypischen Verhält-

nissen 
• Veränderungen wesentlicher Parameter des Inns wie Fließgeschwindigkeit, Wassertem-

peratur, Sohlsubstrat 
• U.a.m. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 160 von 300 

 

 

Abbildung 34: Historische Entwicklung des Inns zwischen Ering / Frauenstein und Sim-bach/Braunau 
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Gemäß Erläuterungsbericht Büro Ringler sind Überflutungen der Eringer Aue bzw. höhere 
Wasserspiegel im Auensystem vom Inn her nur mehr bei Abflüssen von über 2.500 m³/s 
(HQ1) möglich, bei denen der Wasserspiegel im Bereich der Einmündung in den Inn bei km  
45,35 höher liegt als der Wasserstand in der Eringer Aue (~ 327.5 mNN). 

 Grundwasser 3.6.5.2
Folgende Zusammenstellung ist dem Fachbeitrag „Grundwasser“ VHP 2015) entnommen. 
Dort finden sich auch detaillierte weitere Ausführungen zu den Grundwasserverhältnissen im 
Gebiet, auf die verwiesen wird. 

Aus (BJÖRNSEN, 2006), verifiziert und aktualisiert mit Datenkollektiv 2005 - 2014: 

Aus den vorliegenden Grundwasserstandsmessungen und dem Vergleich mit den im Untersu-
chungsabschnitt maßgebenden lnn-Wasserständen lassen sich folgende Feststellungen zu 
den generellen grundwasserhydraulischen Verhältnissen treffen: 

• Das mittlere Wasserstandsniveau des lnn in der Stauhaltung Ering (FI.km 61.1 bis Fl.km 
48) bewegt sich im Bereich von 336,8 mNN bis 336,0 mNN. 

• Im gesamten Abschnitt östlich von Simbach/Braunau bis zu Staustufe Ering liegen die 
Grundwasserstände mit rd. 336 mNN bis 327 mNN tiefer als der lnnwasserspiegel. Zudem 
ist dieser Abschnitt dadurch gekennzeichnet, dass die Grundwasserbereiche auf dem lin-
ken Ufer (Deutschland) und dem rechten Ufer (Österreich) als hydraulisch voneinander 
unabhängig betrachtet werden können. Die Wechselwirkung zwischen Grundwasserbe-
reich und Oberflächengewässer wird dort maßgeblich durch das weit verzweigte natürliche 
Gewässersystem der Niederterrasse bzw. die binnenseitig hinter den Hochwasserschutz-
dämmen verlaufenden Sickergräben bestimmt, die entweder an Pumpwerke oder an einen 
weiterführenden Vorfluter angeschlossen sind, der in das Unterwasser der Staustufe Ering 
mündet. 
 

Im Bereich zwischen Eglsee und Ering (Fl.km. 51.8 bis 48.0, linkes Ufer) werden die Grund-
wasserstände vorrangig durch den deichparallelen Sickergraben im Abschnitt von Fl.km 51,00 
bis zur Staustufe Ering (FI.km 48) und das binnenseitige, durch vernetzte Altarmstrukturen 
geprägte Gewässersystem bestimmt. Der Sickergraben und die Grabensysteme münden auf 
Höhe der Staustufe Ering in den Kirnbach, der wiederum an das Unterwasser der Staustufe 
angebunden ist. Die Grundwasserstände hinter dem Hochwasserdamm liegen rd. 8 - 9 m tie-
fer als das mittlere Stauhaltungs-niveau. Die lnndeiche in diesem Bereich sind über eine Stre-
cke von 3,6 km bauseitig mit Spundwänden versehen, dies bestätigt die o.a. Einschätzung ei-
ner weitgehenden hydraulischen Trennung vom lnnwasserspiegel. 

Folgende Ausschnitte aus Grundwasserschichtenlinienplänen für den gesamten Stauraum 
Ering-Frauenstein entstammen ebenfalls VHP (2015): 
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Abbildung 35: MGW-Grundwasserschichtenlinienplan (23.03.2012) 

 

Abbildung 36: NGW-Grundwasserschichtenlinienplan (23.12.2009) 

Das System von Sickergräben und Pumpstationen zur Entwässerung der Hinterländer (fossile 
Auen) führt zu untypisch gleichmäßigen Grundwasserständen (LINHARD & WENNINGER 
1980), die im Gegensatz zu den früher starken Schwankungen entsprechend der Wasserfüh-
rung des Inns stehen. 

Alte Ganglinien (1940, Unterlagen der VERBUND AG) zeigen beispielsweise aus den öster-
reichischen Innauen oberhalb Braunau eine enge Koppelung der Grundwasserstände in der 
Aue an den Gang der Innwasserstände. Der Inn am Pegel Simbach zeigte 1940 eine 
Schwankungsamplitude der Wasserstände von etwa 3,5 m (ohne größere Hochwasserspit-
zen, diese liegen bis zu 3 m höher). Die Auen-Grundwasserstände folgen dem mit einer deut-
lichen Dämpfung, die umso höher wird, je weiter der Pegel vom Fluss entfernt liegt (hier 
kommt dann oft noch die Wirkung von Quellaustritten an randlichen Terrassenkanten hinzu). 
Im Falle der Auen bei Simbach zeigte aber die Beobachtungsstelle S 313 (nah am Innufer) 
1940 immer noch eine Amplitude von ca. 2,5 m, die mit zunehmender Entfernung vom Inn auf 
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ca. 1,8 m abnimmt. Pegel auf bayerischer Seite in der Erlacher Au verhalten sich entspre-
chend. Pegel S 108, der schon einige hundert Meter vom Inn entfernt mitten in der Au liegt, 
zeigt 1940 eine Schwankungsamplitude von ca. 2,5 m, die zum Rand der Aue bis auf ca. 1,8 
m abnimmt. 

Aktuell beträgt die jährliche Grundwasserschwankungsamplitude beispielsweise in der Minin-
ger Au (ohne Hochwasserspitzen) am Inn-nahen Pegel r208 nur noch etwa 0,15 bis 0,30 m. In 
der Eringer Au zeigt sich ein ähnliches Bild. Am Pegel r4 (zentraler Auenbereich) zeigt sich ei-
ne mittlere jährliche Schwankungsamplitude (ohne Hochwasserspitzen) von etwa 0,15 m. An-
ders als früher (vor Einstau) nehmen heute die Schwankungsamplituden mit zunehmender 
Entfernung vom Inn zu, da zunehmend andere Einflüsse wirksam werden. 

3.6.6 Schutzgut Boden 

 Geologie 3.6.6.1
Die folgende Zusammenstellung ist dem Fachgutachten „Grundwasser“ (VHP 2015) entnom-
men. 

In der Ausbaustrecke hatte sich der Inn unter Bildung verschiedener Terrassen tief in die auf 
weite Strecken den Untergrund bildende tertiäre Meeresmolasse, ortsüblich als Flinz bezeich-
net, eingeschnitten. In den höheren Lagen besteht diese Formation aus sandig-tonigen, in den 
tieferen Lagen aus fast rein tonigen Schichten von horizontaler Lagerung, die eine grau- bis 
blaugrüne Färbung aufweisen und teilweise sehr hart sind. In größeren Tiefen sind dem Ton 
sandig-kiesige Schichten eingelagert. Diese werden von, unter Druck stehendem, Grundwas-
ser durchströmt. Die Überlagerung der Grundwasser-horizonte ist jedoch so groß, dass Auf-
brüche nicht zu befürchten sind. In einer Bohrung bei Inn-km 56,2 drückte das artesische 
Wasser aus 150 m Tiefe bis auf Höhe NN 340,0 m hinaus. 

Der Flinz tritt an den Terrassenrändern offen zutage (Tertiär-Hügelland), er ist sonst sowohl 
auf der Flusssohle als auch im Bereich der Vorländer von Kiesschichten wechselnder Mäch-
tigkeit bedeckt, in denen vereinzelt Bänke und Trümmer sehr harter quarzit-ähnlicher Konglo-
merate angetroffen werden. 

Im Bereich der Auen und der Niederterrassen ist der Kies von einer Schlicksand- und Humus-
schicht überdeckt, deren Stärke zwischen wenigen Zentimetern und einigen Metern schwankt. 

Der oberflächennahe Untergrund in den betroffenen Auengebieten bis 5 m Tiefe stellt sich fol-
gendermaßen dar (WBRI 2015, Erläuterungsbericht): 

Eringer Au (Oberwasserbereich): Auelehme, oberflächennah, mit einer maximalen Schichtdi-
cke von bis zu 1,4 m (örtlich bis zu 4 m). Hierbei handelst es sich zumeist um schwach fein-
sandigen bis feinsandigen, teils schwach tonigen bis tonigen Schluff. Es sind in den Nebenbe-
standteilen meist schwach organische bis organische Beimengungen festgestellt worden. Un-
ter der Auelehmdecke steht zumeist Kies an (schwach sandiger bis stark sandiger, teils 
schwach schluffiger bis schluffiger, teils schwach steiniger bis steiniger Kies von braugrauer 
bis grauer Färbung). 

Unterwasserbereich des Kraftwerks: Hier treten verbreitet Schwemmsandschichten mit bis zu 
zwei Meter Stärke auf, unter denen Kies ansteht. 
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 Boden 3.6.6.2
Die folgenden Angaben zur flächigen Verbreitung wurden der Übersichtsbodenkarte M 1 : 
25.000 (Bayerisches Bodeninformationssystem BIS, Geofachdatenatlas; www.bis.bayern.de) 
entnommen.  

Das Planungsgebiet liegt vollständig in der Auenstufe. Hier wechseln sich Kalkpaternia (be-
sonders carbonathaltige, junge Auenböden aus lockeren, grobkörnigen Sedimenten) aus car-
bonatreichen feinsandig-schluffigen über sandig-kiesigen Flusssedimenten mit Auen-Kalkgley 
aus carbonatreichen, kiesigen sandigen und schluffigen Flussedimenten ab.  

3.6.7 Schutzgut Klima / Luft 
Sämtliche Angaben stammen aus BayFORKLIM 1996. 

Lufttemperatur 

• Durchschnittliche Jahrestemperatur:    8,0 °C 
• Durchschnittstemperatur Januar (kältester Monat):  -2,1 °C 
• Durchschnittstemperatur Juli (wärmster Monat):  17,5 °C 
• Durchschnittliche Dauer der Vegetationsperiode  220-230 Tage 

Das Inntal ist gegenüber dem angrenzenden Hügelland zu allen Jahreszeiten thermisch deut-
lich begünstigt. Auffällig ist die längere durchschnittliche Dauer der frostfreien Zeit (190-200 
Tage) der flussnahen Bereiche bereits gegenüber den Niederterrassenfeldern (nurmehr 180-
190 Tage). Umgekehrt sind die Frosttage deutlich weniger. 

Die durchschnittliche Anzahl der Sommertage ist mit 40-45 Tagen/Jahr deutlich höher als auf 
den Höhen des angrenzenden Hügellandes, wo teilweise nur mehr 25-30 Tage/Jahr erreicht 
werden. 

Niederschlag 

• Niederschlagsmaximum:       Mai – August 
• mittlerer jährlicher Gesamtniederschlag (Simbach):   944,2 mm 
• durchschnittlicher Niederschlag Juni (niederschlagsreichster Monat):  123,6 mm 
• durchschnittlicher Niederschlag Februar (niedrschlagsärmster Monat):  57,2 mm 

Die Niederschlagsverhältnisse sind im Untersuchungsgebiet relativ gleichmäßig, ändern sich 
erst zur Pockinger Heide und zwischen Marktl und Mühldorf (geringere Niederschläge) bzw. 
zum angrenzenden Hügelland (höhere Niederschläge). 

Nebel 

Die Anzahl der Nebeltage ist mit durchschnittlich 60-80 Tagen/Jahr relativ hoch. Im angren-
zenden Hügelland finden sich deutlich geringere Werte (40-50 Tage/Jahr). 

  

http://www.bis.bayern.de/
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3.6.8 Schutzgut Landschaftsbild und naturnahe Erholung  
s. Übersichtskarte Landschaftsbild und Erholung, M 1:12.000. 

 Landschaftsbild 3.6.8.1
Das Erscheinungsbild von Landschaft und Orten beeinflusst maßgeblich das Wohlbefinden 
des Menschen. Dabei ist die Landschaft mehr als nur die Summe ihrer einzelnen Natur- und 
Kulturelemente. Sie erzeugt beim Betrachter Stimmungen und erlangt durch ihre Vielfalt, Ei-
genart, Schönheit und Raumstruktur (Kriterien der Landschaftsbildbewertung) einen ästheti-
schen Eigenwert.  

Die Auen im Unterwasserbereich des Kraftwerks sind für sich genommen aus Sicht des Land-
schaftsbildes den Auen im Oberwasser zwar sicherlich sehr ähnlich, finden sich aber in einem 
gänzlich anderen Rahmen. Die Auen im Oberwasser liegen hinter den Dämmen, an denen der 
Wasserspiegel des Inns mehrere Meter über dem Gelände ansteht. Auch die Zufahrten, sei es 
vom Kraftwerk aus oder von Eglsee her, liegen meterhoch über den Auen, da man sich jeweils 
von höher liegenden Terrassenflächen her nähert. Die Auen liegen also insgesamt tiefer, 
scheinbar in einer Senke. 

Die Auen im Unterwasser zeigen sich dagegen in einer annähernd naturnahen Einbindung in 
ihr Umfeld. Zwar nähert man sich ihnen von Land her auch auf einem höhergelegenen Ter-
rassenstockwerk und muss zu ihnen hinabsteigen, das entspricht aber der natürlichen Situati-
on, wenngleich für manchen Besucher vielleicht verwirrend. Nur das letzte Stück der Kraft-
werkszufahrt ist ein künstlicher Damm. Zum Fluss hin sind die Auen aber offen und stehen 
noch in dynamischer Interaktion mit ihm. Allerdings ist die Grenzlinie künstlich begradigt und 
befestigt und das Auenniveau liegt im Vergleich zum Innwasserspiegel einige Meter zu hoch. 
Allerdings bestimmt das Kraftwerk den Interpretationsraum des Betrachters, so dass gewisse 
anthropogene Überformungen verstanden bzw. akzeptiert werden dürften. 

Der Betrachter wird aber zumeist sowohl die Auen im Oberwasser als auch Unterwasser 
wahrnehmen, da die Kraftwerksachse den Zugang zum Gebiet definiert und vom Kraftwerk 
selbst bzw. seiner Zufahrt beide Seiten gemeinsam erlebt werden. 

Zentrale Elemente des Landschaftsbildes im Umgriff des KW Ering-Frauenstein sind 

• Der Stauraum mit seinem Seencharakter bzw. den Inselwelten im Oberwasser  
• Der Abschnitt im Unterwasser des Kraftwerks, in dem der Inn noch als Fluss wahrnehmbar 

ist 
• Auf beiden Seiten die ausgedämmten Auen 
• Der seitliche Staudamm, der jeweils Stauraum und ausgedämmte Auen trennt 
• Das Kraftwerk mit Stauwehr 
• Als seitliche, nicht immer wahrnehmbare Umrahmung, folgen bewaldete Terrassenkanten 

als lineare Elemente. 
• die ortsbildprägende lineare Allee mit alten Kastanienbäumen entlang der Zufahrt zum 

Kraftwerk 
• Burg Frauenstein auf der österreichischen Innseite 
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Eine Eigenheit solcher Stauräume ist, dass verschiedene Landschaftsbilder ineinander ver-
schachtelt bzw. nebeneinander zu erleben sind.  

• So ist die Wasser- und Inselwelt des Stauraums von dem Kronenweg der seitlichen Stau-
dämme als weite, ruhige Landschaft gut zu erleben. Kommt man den Inseln und Röhricht-
feldern näher, erlebt man eine kleinteilig strukturierte Landschaft mit dem Flair einer Natur-
landschaft. Auch die Gesangskulisse der Vögel und zeitweise auch Amphibien spielt hier 
für das Erleben eine große Rolle, immer bleibt aber ein gewisser Abstand. 

• Die ausgedämmten, fossilen Auen liegen dagegen „ein Stockwerk tiefer“ und können nicht 
unmittelbar in Zusammenhang mit den Wasserflächen gebracht werden. Hier fungiert die 
Dammanlage mit Sickergraben und begleitenden Wegen als Zäsur, die als lineares Ele-
ment von beachtlicher Länge eine ganz eigene landschaftsästhetische Qualität einbringt, 
die in offensichtlichem Widerspruch zu den angrenzenden Flächen steht. Einerseits brin-
gen die Dämme ihre Funktion als Aussichtsweg ein, nach der einen Seite in die Wasser-
welt der Stauräume, nach der anderen Seite – sofern die landseitige Böschung nicht mit 
Gebüsch bewachsen ist – auf die ehemaligen Auwälder, fast in der Art eines Baumkro-
nenwegs. Der eigene Beitrag der Dämme liegt im Naherleben der Magerrasen und ihrer 
Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren. 

• Die fossilen Auen schließlich erlauben das unmittelbare Erleben von Wäldern, Altwässern 
und eingestreuten Magerwiesen (Brenne, Biotopentwicklungsfläche). Im Gegensatz zu den 
Stauräumen ist hier der Blick immer begrenzt, nur entlang des Altwassers öffnen sich 
manchmal freie Blicke. Immer ist aber der direkte Kontakt zu den Lebensräumen möglich. 
Für die meisten Betrachter (Kurgäste, Urlauber) dürften auch diese Auen den Eindruck von 
Wildnis, von weitgehend unberührter Natur vermitteln. 

• Im Unterwasser des Kraftwerks kann grundsätzlich noch der Fluss Inn in Interaktion mit 
den angrenzenden Auen erlebt werden. Allerdings sind die Ufer hier durchgängig befestigt 
und schlecht zugänglich. Bemerkenswert ist auch das Erleben des mächtigen Bauwerks 
des Kraftwerks und Stauwehrs vom Unterwasser aus, dass vom Oberwasser her kaum in 
Erscheinung tritt. 

• Insgesamt erlaubt die Landschaft am unteren Inn so Naturerlebnis in einzigartiger Weise 
und Qualität, was angesichts des enormen Kontrasts zu der auf den Niederterrassenfel-
dern anschließenden verödeten, landwirtschaftlich geprägten Landschaft besonders auf-
fällt. Auch das Zusammenspiel mit Energiegewinnung dürfte manchen Besucher faszinie-
ren. 

 Erholung 3.6.8.2
Tourismus und Erholung spielen in der Gemeinde Ering eine größere Rolle. So wurden in der 
gesamt Gemeinde letztes Jahr 8.696 Übernachtungen registriert, wobei die meisten Über-
nachtungen am Hauptort stattfanden (Gaststätte Eckinger Wirt, Ferienwohnungen). Der Ort 
profitiert vom Innradtourismus und dem (v.a. Tagesausflügler) und dem Informationszentrum 
des Europareservats Unterer Inn als Umweltbildungseinrichtung des Landkreises Rottal-Inn.  

Die naturnahen Innauen stellen den bedeutendsten naturnahen Erholungsraum im Gebiet dar. 
Sie werden bevorzugt von Ortsansässigen, aber auch Touristen zu Spaziergängen und Wan-
derungen für eine ruhige, naturverbundene Erholung aufgesucht. Startpunkt für Besucher ist 
oft das Infomationszentrum, das einen Auenlehrpfad am Altwasser eingerichtet hat.  Eine grö-
ßere Rolle spielt der Dammbereich als Aussichtsbereich für die Beobachtung von Wasservö-
geln auf den Inn.  
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Für die naturbezogene Erholung ist die Ausstattung des Planungsgebietes und seines Umfel-
des mit Rad- und Wanderwegrouten von großer Bedeutung. Als überörtliche Rad- und Wan-
derwege sind der Innradweg und der Pilgerweg Via Nova zu nennen. Der vielbefahrene Inn-
radweg verläuft auf der Dammkrone oberhalb des Kraftwerks beidseitig des Inns. Zentrale Er-
schließungsachse ist der Dammkronenweg, erst in zweiter Linie auch der Dammhinterweg. 
Die Route der Via Nova führt weiter nördlich durch Ering, wobei ein Ast über das Kraftwerk 
nach Mining/Österreich führt und die Länder verbindet. Weiterhin wurde ein Römerradweg 
ausgeschildert, der von Urfahr kommend ebenfalls über das Kraftwerk nach Mining abzweigt.  

Örtliche, gern genutzte Routen stellen in der Aue der bereits genannte,  nahe Naturerlebnis-
pfad des Infozentrums Der Auwaldbereich unterhalb des Kraftwerkes ist jedoch kaum mit We-
gen erschlossen und eher unzugänglich.. Weiterhin existieren örtliche Radrunden nach Eglsee 
und auf der Passauer Straße nach Malching, an der sich sich eine kleine Gaststätte befindet. 
Diese Routen nördlich des Auwaldes führen jedoch durch die landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte und im Sommer von Maisfeldern dominierte Flur der weiteren Innaue und der  Terras-
senlandschaft und bieten daher nur eine geringe Erlebnisvielfalt.  

Bedeutende öffentliche Erholungseinrichtungen bzw. Veranstaltungen im Wirkraum od sind: 

• Fußballplatz, Schützenheim und Gelände des Hundesportvereins östlich der Zufahrt zun 
Kraftwerk. Hier finden neben Verbandsspielen auch Turniere statt. 

• Volksfest Ering, das von Freitag bis Montag am 3. Wochenende im September gefeiert 
wird. Hier nehmen auch die Mininiger Bürger teil, die mit der Gemeinde eng verbunden 
sind.  

4 Dokumentation der Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen 

Nach § 15 (1) BNatSchG ist der Verursacher von Eingriffen verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Im Zuge der Arbeiten zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan wurden offensichtliche Konflikte mit Arten, Biotoptypen und 
Lebensräumen mit der technischen Planung besprochen und nach alternativen Planungslö-
sungen gesucht. Folgende Änderungen des Vorhabens zur Eingriffsvermeidung konnten von 
der technischen Planung berücksichtigt werden: 

• Mit der Rampenlösung des Umgehungsgewässers auf einer Breite von ca. 40 m konnte im 
Vergleich zur ersten Variante, eines Gewässers auf Höhenlage der Aue, der Eingriff in den 
Auwald erheblich reduziert werden.  

• Außerdem wurde in Abstimmung mit der technischen Planung die Flächeninanspruchnah-
me durch Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen erheblich reduziert. Die ursprüngliche 
Planung hätte zu einem weiteren Eingriff in strukturreiche Waldbereiche geführt. BE-
Flächen werden nun weitgehend auf bereits vorbelasteten Bereichen wie die Aufschüttung 
unterwasser und Flächen am  Bauhof der Innwerk AG sowie auf die eigentlichen Vorha-
bensflächen beschränkt. 

• Die Gehölzbestände innerhalb der BE-Flächen werden erhalten und geschützt. 
• Weiterhin wurde im Zeitplan der technischen Planung in Bezug auf Beginn der Oberbo-

denarbeiten im Bereich der Haselmaus- und Reptilienvorkommen (auch potenziell) an die 
artenschutzrechtlichen Erfordernisse angepasst.  
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Die weiteren projektbezogenen Vermeidungsmaßnahmen werden im Kap. 5.13 und im land-
schaftspflegerischen Maßnahmenplan aufgeführt.  

5 Konfliktanalyse  

5.1 Beschreibung der Projektbestandteile und Baußnahmen 
Die ausführliche Beschreibung der projektseits geplanten Maßnahmen kann der Anlage 1 Er-
läuterungsbericht (Umgehungsgewässer (UG), Insel-Nebenarmsystem (INS) und Anpassung 
Eringer Damm) des Büros WASSERBAU RINGLER GMBH  (2017) entnommen werden.  

Das Teilvorhaben „Umgehungsgewässer“ umfasst neben der Neuanlage des Gewässers das 
dafür notwendige Ausstiegsbauwerk stromauf des Krafwerks, eine Brücke im Bereich der 
Wegekreuzung des Dammes mit dem Gewässer (ca. Fkm 48,200), ein zusätzliches Durch-
lassbauwerk unter der Kraftwerkszufahrt sowie einen Trenndamm zwischen Kirnbach und 
Gewässer stromab des Kraftwerks. Die bestehende Fischaufstiegshilfe im Kraftwerk bleibt er-
halten und wird weiterbetrieben.  

Ein wichtiges Teilprojekt ist oberhalb des Kraftwerks mit der Neuerrichtung des Umgehungs-
gewässer verknüpft: die Dynamisierung der vom Hochwassergeschehen abgekoppelten na-
turnahen Aue durch ausgeleitetes Innwasser aus dem Umgehungsgerinne. 

Die geplanten Baumaßnahmen sind im Konfliktplan des LBP dargestellt. Die einzelnen Be-
standteile des Vorhabens werden nachfolgend zusammengefasst erläutert: 

5.1.1 Fischaufstiegsgerinne  

Technische Hauptwerte des geplanten Fischaufstiegsgerinnes 

Länge 2,5km 

Abtrag / Aushub 32.000m3 

Auftrag / Einbau 191.000 m³ 

Dotation Regelbetrieb 2,0 – 6,0 m³/s 

Dotation Spülbetrieb 10,5 m³/s 

Gefälle 4,7 ‰ bzw. 1,1 ‰ 

Maximale Entwicklungsbreite ~ 40,0 m 

Tabelle 43  Technische Hauptwerte des geplanten Fischaufstiegsgerinnes 

Das geplante Gerinne weist 2 unterschiedliche Abschnitte auf: im Abschnitt 1 oberhalb des 
Durchlasses der Kraftwerkszufahrt von Fkm 48,200 bis Fkm 49,800 wird das Gerinne auf ei-
ner Anschüttung an der Dammrückseite des bestehenden Stauhaltungsdammes als Rampe 
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ausgebildet. Im Abschnitt 2 unterhalb des Durchlasses wird das Gerinne im Geländeeinschnitt 
auf Aueniveau geführt und wird so nah wie möglich am Kraftwerksauslauf in den Inn geführt.  

Die erforderlichen Erdmassen für die Aufschüttung der Rampe werden aus der Restrukturie-
rungsmaßnahme „Insel-Nebenarmsystem“ in  der Stauwurzel unterwasser gewonnen.  

Durch die vorgesehene Ausbildung des Umgehungsgewässers als Umgehungsgerinne kann 
ein mittleres Gefälle von ca. 4,5 ‰ erreicht werden, was dem Gefälle eines inntypischen Zu-
bringers entspricht. Die Gefälleneigung wird mit 4,7 ‰ bis kurz vor den Durchlass ausgeführt 
(vom OW kommend) und wird im Aueniveau mit einer Neigung von 1,1 ‰ ins UW geführt. 

Das Gerinne hat auf der Schüttung eine Entwicklungsbreite von ca. 15 m. Die Abwicklungs-
länge für diesen Abschnitt beträgt rund 2 km. Das Fischaufstiegsgerinne selbst wird auf einer 
abgedichteten Schicht hergestellt. Das Gerinne wird durch eine Abfolge von Kolk-Furt- Se-
quenzen, Buhnen und Totholzpaketen strukturiert, so dass es neben de Verbundwirkung ei-
gene Lebensraumfunktionen für Fische und andere Gewässerorganismen aufweisen wird.  

Es sind Begleitwege am Fuß des Gerinnes sowie uferbegleitend rechts und links des Umge-
hungsgewässers vorgesehen. Die Wegebreiten werden mit 3 m sowie je 0,5 m Bankett beid-
seitig ausgebildet. Nachfolgend seien dazu 2 Schnitte der Planung Ringler/Zauner eingefügt: 

 

 

Abbildung 37: Regelprofil Typ A im Umgehungsgewässer 

 

Abbildung 38: Regelprofil Typ D im Umgehungsgewässer 

Durch die Rampenanschüttung des Umgehungsgewässers wird der bestehende Sickerwas-
sergraben überschüttet. Das oberstrom anfallende Sickerwasser von ~800 l/s soll durch einen 
Stich in das Rinnensystem der Eringer Aue gebracht werden. Eine Abtrennung des Grund-
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wassers vom Sicker- und Oberflächenwasser wird nicht benötigt, da im Zuge der -Maßnahme 
bewusst in die Auenwasserspiegel eingegriffen wird. 

Um eine Kontrolleinrichtung für ein mögliches Dichtungsversagen des Stauhaltungsdammes 
vorzuhalten, ist im Übergangsbereich zwischen Anschüttung FAA und bestehender Stauhal-
tungsdamm eine Drainageleitung mit Schächten alle 100 m vorgesehen. Sollte in der Sicker-
leitung Wasser anfallen ist zur Überprüfung der Herkunft des Wassers der Abfluss in im Um-
gehungsgewässer abzustellen. 

Die oberen 250 m des Gerinnes sind als Schleife mit der Basisdotation von ca. 2 m³/s geführt, 
um dauerhaft über alle Abflüsse eine gute Durchwanderbarkeit zu gewährleisten. Unterhalb 
dieser Schleife erfolgt eine variable Zusatzdotation mit bis zu 10 m³/s. Damit wird ein nachhal-
tiger Lebensraum und Wanderungsweg für Wasserlebewesen im Umgehungsgewässer ge-
schaffen.  

Platzbedarf und Eingriffsfläche in die Eringer Au werden durch die Gerinnetrassierung auf die 
notwendige Fläche beschränkt. Der Einstieg der Fischaufstiegsanlage schließt unmittelbar an 
das Stauwurzelstrukturierungsprojekt an, um Lebensräume und Wanderkorridore zu vernet-
zen und eine bestmögliche Auffindbarkeit zu gewährleisten. 

5.1.2 Ausstiegsbauwerk 

Technische Hauptwerte des Ausstiegsbauwerks 

Überbauhöhe 338,55 mNN 

Gründungssohle 333,40 mNN 

Bauwerkssohle 334,40 mNN 

Bauwerkslänge 25,3 m 

Bauwerksbreite 9,7 m 

Anzahl der Wehrfelder 2 

Öffnungsbreite je Wehrfeld 3,5 m  3,2 m 

Öffnungshöhe je Wehrfeld 3,42 m  3,12 m 

Tabelle 44  Technische Hauptwerte des Ausstiegsbauwerks 

Der Ausstieg und die Dotation der Fischaufstiegsanlage kann in einem verhältnismäßig klei-
nen technischen Bauwerk gemeinsam realisiert werden, das in den bestehenden Stauhal-
tungsdamm integriert wird.  
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Das zweigeteilte Betonbauwerk bietet auf der einen Seite einen absperrbaren Gerinneaus-
stieg als Beton-Rechteckgerinne mit Sohlsubstrat. Durch diesen Bauwerksteil wird auch die 
dauerhafte Basisdotation geführt. Der andere Teil ist mit einem Regelschütz ausgestattet und 
dient der Dotationserhöhung für größere Abflüsse. Durch die Gerinneführung wird diese Dota-
tion ca. 250 m unterhalb des Ausstiegs dem Basisabfluss beigegeben. Diese Spülmenge kann 
mit der Dotationsmenge bis zu 12,0 m³/s betragen.  

Das Bauwerk wird mit einer Breite von 5,0 m überfahrbar ausgebildet um einen ordnungsge-
mäßen Betrieb und Wartung zu ermöglichen und die Funktion des Dammkronenwegs auf-
rechtzuerhalten. Zusätzlich dazu wird der Steg zwischen den Wehrfeldern im Unterwasser 
überquerbar ausgebildet (Breite = 1,0 m), sodass Unterhaltungsmaßnahmen im Inselbereich 
der Ohrenschleife durchgeführt werden können. 

5.1.3 Wegkreuzung 

Technische Hauptkennwerte der Wegkreuzung 

Überbauhöhe  329,64 mNN 

Bauwerkslänge ~ 11,5 m 

Bauwerksbreite ~ 12,0 m 

Durchlassbreite 5,0 m 

Tabelle 45: Technische Hauptkennwerte der Wegkreuzung 

Bei ca. Fkm 48,200 wird eine Überführung des Dammkronenwegs über das FAA-Gerinne an-
geordnet. Die Auflager werden als Spundwände ausgebildet und mit einer Betonplatte über-
spannt. Die befahrbare Breite der Brücke beträgt 4,5 m. Der Abfluss wird in diesem Quer-
schnitt auf ca. 5,0 m eingeengt. 

Eine Spartenumlegung ist in diesem Bereich nicht nötig, da das neue Bauwerk an den beste-
henden Stauhaltungsdamm anschließt. Die Wegkreuzung ermöglicht das Überqueren der 
Fischaufstiegsanlag im Oberwasser des Grenzkraftwerks. 

  



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 172 von 300 

 

5.1.4 Auendotation 

Technische Hauptkennwerte des Auendotationsbauwerk 

Regelabgabe 0,5 – 0,75 m³/s 

Überbauhöhe abhg. vom Standort 

Gründungssohle abhg. vom Standort 

Bauwerkssohle abhg. vom Standort 

Bauwerkslänge 8,5 m 

Bauwerksbreite 28,5 m 

Öffnungsbreite 1,5 m 

Öffnungshöhe 1,5 m 

Tabelle 46  Technische Hauptkennwerte des Auendotationsbauwerk 

Die Aufwertung der Au ist durch eine gezielte Dynamisierung der Wasserspiegel der Altwäs-
ser vorgesehen, die durch die fischpassierbare Anbindung an die Fischaufstiegsanlage erfolgt, 
s. dazu Ziffer 5.1.9. 

Mittels 3 Anbindungsbauwerken, die an unterschiedlichen Höhen des Umgehungsgerinnes 
angeordnet sind, soll eine Anbindung zwischen FAA-Gerinne und Eringer Au durch hergestellt 
werden 

Durch Steuerung der Anbindungsbauwerke sind in Abhängigkeit von der Abflussmenge im 
Umgehungsgerinne und den daraus resultierenden Wasserspiegellagen Wasserspiegel-
schwankungen von rd. 1,5 m zwischen 326,7 mNN und 328,3 mNN in der Eringer Aue mög-
lich. 

Die Regelorgane bei den Anbindungsbauwerken sind in der Regel ganz geschlossen oder zur 
Gänze geöffnet. Für das ändern der Wasserstände in der Au sind Teilöffnungen für das Befül-
len und Entleeren der Aue notwendig.  

In Abhängigkeit von Monitoringergebnissen zur Morphologie im UG, der Funktion von Auffind-
barkeit, Durchwanderbarkeit und Lebensraum sind während des Betriebs der Fischaufstiegs-
anlage Anpassungen für die geplante Steuerung vorgesehen. Ebenso ist für die Dynamisie-
rung der Auengewässer keine starre, jährlich wiederkehrende Betriebsweise der Wasser-
standsdynamisierung geplant, vielmehr ist eine Adaptierung auf Basis von Monitoringergeb-
nissen geplant um die Dynamisierung der Eringer Aue ökologisch optimieren zu können. 
Grundsätzlich ist vorgesehen im Frühjahr bzw. Frühsommer hohe Wasserstände in der Erin-
ger Aue zu erreichen und im Herbst/Winter niedere. Bei der Befüllung auf ein höheres Niveau 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 173 von 300 

 

wird das 2. bzw. 3. Anbindungsbauwerk geöffnet und das flussab liegende geschlossen. Der 
Befüllungsvorgang dauert ca. 0,5 bis 1,5 Tage, dann ist das Umgehungsgerinne mit dem 
Auegewässer ausgespiegelt und die Anbindung ist uneingeschränkt für Fische passierbar. 

Bei Absenkung des Auewasserspiegels wird umgekehrt vorgegangen und  das untere zu öff-
nende Anbindungsbauwerk zunächst nur teilweise geöffnet, um ein zu rasches Absinken des 
Auewasserspiegels und damit verbundene Falleneffekte für aquatische Organismen zu ver-
meiden. 

5.1.5 Dynamisierung der Aue: Maßnahmen im Altwasser und der Aue zur Unterstützung der 
Dynamsierung 
Die geplante Dynamisierung der Aue oberhalb des Kraftwerks stellt einen wesentlichen Bau-
stein des Ausgleiches von durch die FAA verursachten Eingriffen in die Pflanzen- und Tierwelt 
im Gebiet dar. Durch die unterstromige Anbindung auf jahreszeitlich unterschiedlichen Ni-
veaus werden im Gegensatz zur derzeitigen Situation ausgeprägte Wasserspiegelschwan-
kungen (+/-75 cm vom bestehenden Wasserspiegel nach unten und oben ausgehend) auftre-
ten, die einer gewissen Annäherung an die natürliche Situation entsprechen. 

Mit der vorgesehenen Dynamisierung sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

• Anbindung des Altwassers an die FAA über über eine fischpassierbare Rinne  
• Teilentlandungen des Altwassers, u.a. Herstellung eines großvolumigen Absetzbeckens für 

Innfeinsedimente am Altwasserbeginn sowie von Flachuferzonen im Bereich bestehender 
Schilfflächen.   

• Auflassen der jetzigen Heberleitungen stromauf, die bisher einer Verlandung des Altwas-
sers durch die Zufuhr von Innwasser gerfördert hat.  

• Vorhandene Wege müssen nur verstärkt, jedoch nicht verbreitert werden. Daher entsteht 
hier kein zusätzlicher Eingriff.  

5.1.6 Durchlass Kraftwerkszufahrt 

Technische Hauptkennwerte des neuen Durchlasses (repräsentativ für einen Quer-
schnitt) 

Bauwerkslänge 65,5 m 

Bauwerksbreite  9,8 m 

Überbauhöhe ca. 332,65 mNN 

Breite Durchlass  5,0 m 

Bauwerkssohle Baustraße  ca. 327,4 mNN 

Bauwerkssohle Umgehungsge-
rinne 

ca. 325,15 mNN 
 

Höhe Durchlass Baustraße  4,25 m 
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Höhe Durchlass Umgehungsge-
rinne 

6,5 m 

Fließtiefe  0,7 – 1,7 m 

Tabelle 47  Technische Hauptkennwerte des neuen Durchlasses (repräsentativ für einen Querschnitt) 

Die bestehende Kraftwerkszufahrt beherbergt bereits einen Durchlass für den Kirnbach. Zur 
Querung der Kraftwerkszufahrt ist ein zusätzliches Durchlassbauwerk für die Fischaufstiegs-
anlage erforderlich. Damit das Abflussregime des Kirnbachs nicht verändert wird, wird die 
Fischaufstiegsanlage durch ein eigenes Durchlassbauwerk geführt. Während der Bauzeit soll 
der Durchlass als Baustraßentunnel für den Materialtransport verwendet werden. Dieser 
Baustraßentunnel soll einen konfliktfreien Weiterbetrieb des Wirtschafts– und Freizeitwege in 
diesem Bereich während der Bauzeit und auch im späteren Betrieb sicherstellen. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten im Oberwasser des Durchlasses wird der Durchlasstunnel tiefer auf 
das finale Niveau des FAA-Gerinnes ausgehoben.  Um im Hochwasserfall einen möglichen 
Rückstau aus dem Unterwasser in die Eringer Au zu verhindern wird am Durchlass ein Ver-
schlussorgan angeordnet. 

5.1.7 Begleitweg Unterwasser und Verlegung Abschnitt Kirnbach  

Hauptkennwerte Trenndamm im Unterwasser 

Kronenhöhe 331,3 mNN 

Kronenbreite 4,0 m 

Kronenlänge ~ 450 m 

Dammvolumen ~ 6.000 m³ 

Böschungsneigung                             
(wasser-  und landseitig) 

1:2 

Tabelle 48  Hauptkennwerte Trenndamm im Unterwasser 

Unmittelbar unterhalb des Durchlasses verläuft das UG teilweise parallel zum Kirnbach. Um 
bei höherer Wasserführung des Inn einen frühzeitigen Rückstau des UG in den Kirnbach zu 
verhindern, ist ein Begleitweg als Trenndamm mit einer Kronenhöhe von 331,30 mNN am 
orographisch linken Ufer des UG erforderlich. Ferner dient der Begleitweg der Erschließung 
zum unterhalb des Kraftwerks liegendem Strommasten bei Inn-km 47,600. Die Böschungen 
sind mit Wasserbausteinen und/oder mit Geogitter gesichert. Des Weiteren muss der Kirnbach 
in diesem Bereich auf einer Länge von ~170 m Länge verlegt werden. 
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5.1.8 Künftige Zufahrt zum Strommast 2  in der Aue 
Der auf dem geplanten Trenndamm verlaufende Weg wird zum 2. Strommast verlängert. Die 
genaue Feintrassierung erfolgt  im Zuge der  ökolo. Baubegleitung mit schonendster Führung 
durch den Auwald. 

5.1.9 Temporäre bauliche Maßnahmen und Wirkungen 
Neben den genannten dauerhaften Anlagen werden Flächen für temporäre Baustelleneinrich-
tungen und Bodenlagerung beansprucht. Diese Flächen werden gleichzeitig für die beiden 
anderen Vorhaben " Sanierung Eringer Damm“ und „Insel-Nebenarmystem“ bereitgestellt. Aus 
pragmatischen Gründen werden die  Baustelleneinrichtungsflächen komplett dem Projekt 
„Umgehungsgewässer“ zugeordnet. Es handelt sich um:  

• Betriebseigener Bauhof nördlich des Kraftwerks an der Innwerkstraße 
• Bereits aufgeschüttete Flächen unterwasser (ehemalige Deponie)  
• Weiterhin wird ein unmittelbar an die Freischaltanlage anschließendes Wiesenstück (FFH-

LRT) beansprucht.  
 

Ansonsten liegen Lagerflächen nur innerhalb der Grenzen des eigentlichen Bauprojektes. Der 
Baustellenverkehr für die Maßnahmen findet auf vorhandenen Wegen innerhalb des Baufel-
des bzw. im Zuge des Umgehungsgewässers dauerhaft neuanzulegenden Wegen statt.  

Es kommt außerdem zu baubedingten Wirkungen wie Immissionen sowie Störungen durch 
Bewegung aus Verkehr und Baumaschinen über die veranschlagte Bauzeit von ca. 2 Jahren. 
Während des Zeitraums zur Inbetriebnahme treten nur geringe Störungen auf. Alle Baustel-
lenbereiche können über öffentliche Verkehrswege erreicht werden.  

Bauzeiten: 

Die Umsetzung der Maßnahme „Umgehungsgewässer“ steht  in engem zeitlichen und räumli-
chen Zusammenhang mit den beiden weiteren Maßnahmen „Insel-Nebenarmsystem“ und 
„Dammanpassung Damm Ering“ oberhalb des Kraftwerkes. Alle Maßnahmen werden in der 
Anlage 1 Erläuterungsbericht (BÜRO RINGLER GMBH, 2017) zusammen behandelt.  

Der voraussichtliche Bauablauf wird zusammengefasst wie folgt sein, wobei es aufgrund von 
nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnissen oder anderen nicht vorhersehbaren Gründen zu 
Abweichungen vom Bauzeitenplan kommen kann:  

Die Maßnahmen beginnen im Oktober 2016 aus artenschutzrechtlichen Gründen mit der Fäl-
lung der Gehölze im Auwaldtrauf bzw. Auwald oberwasser und auf den Böschungen der Inn-
werkstraße. Ab Oktober 2017 ist der Baubeginn zum Durchlass unter der Innwerkstraße vor-
gesehen. Weiterhin kann aufgrund der weitgehenden Gehölzfreistellung oberwasser und am 
Damm im Winter 2017/2018 mit dem Bau des Umgehungsgewässers oberwasser und der 3 
Dotationsbauwerke begonnen werden. Nach Fertigstellung des Durchlasses  unter der Inn-
werkstraße wird für die Rampenschüttung Kies aus dem Acker unterwasser transportiert.  

Die Fällarbeiten für den Abschnitt des Umgehungsgewässers unterwasser und für die Gestal-
tung des Insel-Nebenarmsystems werden zwischen Oktober 2017 und Ende Februar 2018 
(außerhalb der Vogelbrutzeit) durchgeführt. Die Baufeldfreimachung unterwasser wird in den 
Waldbereichen erst ab Mitte Februar (tiefer gelegene, feuchte Auenbereiche, ggfs. Überwinte-
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rungbereiche des früh sein Winterquartier verlassenden Springfroschs) bzw. ab  Mitte April 
2018 (Überwinterungbereiche Haselmaus, Reptilien) durchgeführt. 

Die Arbeiten für den Bau des Umgehungsgewässers werden mindestens 1 Jahr dauern, für 
die Gestaltung des Insel-Nebenarmsystem und der Uferstrukturierung innabwärts ca. 1 ¾ Jah-
re. 2019 ist die Inbetriebnahme des Umgehungsgewässers vorgesehen, in der der Betrieb des 
Umgehungsgewässers optimiert wird und ggfs. Nachbesserungen erfolgen. 

Die Anpassung des Eringer Dammes findet vorausichtlich 2018 statt.   

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) und Vermeidungsmaßnah-
men werden für alle Projekte mit zeitlichem Vorlauf seit 2016 durchgeführt und im Jahr 2017 
fortgesetzt.   

5.2 Wesentliche positive Wirkungen  
Da Ziel des Projektes ist die Herstellung eines fischdurchgängigen Umgehungsgewässers, 
das zugleich Lebensraumfunktionen für Fische und andere Gewässerorganismen erfüllt, aber 
dank einer naturnahen Gestaltung wichtige landschaftliche Funktionen eines Auebaches ins-
gesamt wahrnehmen kann. Die Herstellung der Durchgängigkeit wirkt sich auf den unteren Inn 
insgesamt aus. Mit der Anbindung an das Umgehungsgewässer wird auch der Altwasserzug 
der Eringer Au wieder besser mit dem Inn vernetzt. 

Darüber hinaus wird die Errichtung des Umgehungsgewässers genutzt, um die gesamte Erin-
ger Aue aufzuwerten. Zentraler Schritt dazu ist die Redynamisierung des langen Altwasser-
zugs inmitten der Eringer Au, für den wieder nahezu auetypisch stark schwankende Wasser-
spiegel erreicht werden können. Damit wird ein entscheidender Impuls zur Redynamisierung 
auch der angrenzenden terrestrischen Auen gesetzt, da einerseits Uferbereiche wieder über-
flutet werden. Andererseits werden auch in Teilen der weiteren Aue durch stärker schwanken-
de Grundwasserspiegel, die durch die Spiegelschwankungen im Altwasserzug angeregt wer-
den, wieder für aktive Auen charakteristische Standortmerkmale erreicht. Dabei sind nicht nur 
zeitweise höhere Wasserstände von Bedeutung, ähnlich wichtig sind vielmehr auch die zeit-
weise niedrigen. 

Boden, Wasser: 

Durch das 2,5 km lange Umgehungsgewässer entsteht ein am unteren Inn stark defizitärer 
Gewässertyp in hoher Qualität. Mit der Anbindung an das Umgehungsgewässer wird auch der 
Altwasserzug der Eringer Au wieder besser mit dem Inn vernetzt. Durch die wechselnden 
Wasserstände wird die Wechselwirkung zwischen Altwasser und Grundwasser gestärkt. 
Durch mit der Maßnahme verbundene Entlandungsmaßnahmen werden auf 1,03 ha Fläche 
Flachwasserbereichen und tieferen Gewässerbereichen aus verlandeten Gewässerbereichen 
hergestellt. 

Die geplante Auenredynamisierung würde auch einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung 
der Wasserqualität in betroffenen Auengewässern leisten, u.a. durch Vermeidung von Vero-
ckerung. Bei Verwirklichung der Altwasserdynamisierung sollte (derzeit ohnehin nicht vorhan-
dene) Verockerung durch den wiederkehrenden Wasseraustausch und dadurch entstehende 
Strömungen (Stoffaustrag) nicht auftreten können. 
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Die Einführung auetypisch schwankender Grundwasserstände erreicht grundsätzliche den ge-
samten Bodenraum der östlichen Hälfte der Eringer Au. Durch die Einführung zeitweise auch 
tieferer Wasserstände wird der nutzbare Wurzelraum höhenabhängig in manchen Bereichen 
der Eringer Au zunehmen, andererseits bekommen manche Bestände (wiederum abhängig 
von der Geländehöhe) zeitweise Grundwasseranschluss (ca. 4,5 ha Waldbestände), wodurch 
sich insgesamt auch die forstliche Produktivität steigern wird (Produktionsfunktion des Bo-
dens).  

Vegetation und Flora: 

Entlang des Umgehungsgewässers wird sich auch unmittelbar in den höheren Uferbereichen 
Vegetation entwickeln, die unter dem Einfluss der schwankenden Wasserstände des dyna-
misch dotierten Gewässers stehen wird (Uferröhrichte, Hochstaudenfluren, u.a.). Speziell auf 
der gut besonnten Rampe kann in dem kiesigen Ufermaterial inntypische Pioniervegetation 
entwickelt werden. 

Von besonderer Bedeutung wird für die Vegetation des Altwasserzugs und der daran an-
schließenden Auen die Dynamisierung der Wasserstände sein. Dadurch werden diesbezüg-
lich wieder aueähnliche Standortverhältnisse erreicht. Von direkter Überflutung werden 5,86 
ha an bereits höher liegenden, verlandeten Altwasserbereiche sein, der direkten Uferbereiche 
sowie daran anschließender Geländesenken betroffen sein, umgekehrt werden 0,98 ha jetzt 
ständig überflutete Bereiche des Altwassers (Verlandungsvegetation und Wasserfläche) zeit-
weise trocken fallen. Durch die Dynamisierung der Grundwasserstände werden die standörtli-
chen Verhältnisse für etwa 4,5 ha Waldbestände wieder aueähnlich. 

Fauna: 

Die Maßnahmen wurden vor allem zur Förderung der Fischfauna (Durchgängigkeit, Entwick-
lung Lebensraum für rheophile Arten, Anbindung Auegewässer, Optimierung Auegewässer) 
entworfen. Zum einen wird mit dem Umgehungsgewässer die flussauf gerichtete Durchgän-
gigkeit an der Staustufe Ering-Frauenstein ermöglicht. 

Wesentlich für die Stärkung der Fischpopulationen rheophiler Fischarten ist jedoch, dass das 
Gewässer selbst durch sein naturnahes, vielgestaltiges Gewässerbett, die optimale Fließge-
schwindigkeit wie sie inntypsiche Nebengewässer (4,6 %o) aufweisen sowie durch die ausrei-
chende Dotationsmenge einen eigenen Lebensraum bilden wird. Durch gewässertypische 
Strukturen wie angeströmte Kiesbänke und Flachwasserzonen entstehen wertvolle Schlüssel-
habitate für rheophile Fischarten auf großer Länge bzw. Fläche. Durch flussmorphologische 
günstige Situierung von Kolken entstehen dauerhaft zahlreiche Adultfischeinstände. Flach-
wasserbereiche, Totholzstrukturen und Buchten die im gesamten Umgehungsgerinne geplant 
sind, sind wertvolle Habitate für Jungfische. 

Von der Entwicklung neuer Gewässer (Umgehungsgewässer, Entlandungsmaßnahmen Alt-
wasser) profitieren aber auch Biber und Fischotter, Vögel wie Eisvogel und Wasservögel so-
wie besonders auch Libellen, sowohl der Fließ- als auch Stillgewässer. 

Die gut besonnte Rampe mit ihren Stein- und Kiesstrukturen wird sich auch für Reptilien und 
auentypische Laufkäfer und Jagdspinnen ein geeigneter Lebensraum entwickeln.  
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Auf Änderungen der Bodenfeuchte in Folge Grundwasserdynamisierung  werden besonders 
Amphibien und Laufkäfer reagieren. 

Landschaftsbild, Erholung: 

Das Umgehungsgewässer wird, nachdem die Bauphase beendet ist, als neues attraktives  Er-
lebniselement eine Bereicherung darstellen. Umgehungsgewässer und Auendynamisierung 
werden als  neue Betätigungsfelder für das Auenzentrum dienen. 

5.3 Beschreibung der Beeinträchtigung 
Durch das Vorhaben kommt es zunächst durch temporäre oder dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme und bauzeitlichen Wirkungen zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. 
Betriebsbedingte Wirkungen werden, wie schon  im vorhergehenden Kapitel dargelegt, zu ei-
ner Verbesserung des Naturhaushaltes führen.  

Auch wenn durch die spezielle Natur des Vorhabens, nämlich mit dem Umgehungsgewässer 
einen fischökologisch wirksamen Lebensraum zu schaffen und die Aue durch dynamische Do-
tation des Altwasser zu stärken letztendlich eine deutliche Verbesserung der landschaftsöko-
logischen Situation bewirkt wird, sind zunächst die Verluste von Lebensräumen und betroffene 
Arten darzustellen.  

Folgende negative Faktoren können bei dem Vorhaben „Umgehungsgewässer Kraftwerk 
Ering-Frauenstein“ Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bewirken (vgl.  UVS LAND-

SCHAFT + PLAN PASSAU, 2016): 

Direkter Flächenentzug 

Veränderung der Habitatstrukturen oder Nutzung 

Veränderung abiotischer Standort/Habitatfaktoren 

• Veränderung der hydrologischen Verhältnisse (Grundwasser / Aue) 
• Zunahme der Wasserstandsschwankungen im Altwasserzug 

Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust 

• Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Individuenverlust 

Nichtstoffliche Einwirkung 

• Schall (baubedingt) 
• Bewegung, optische Reizauslöser (Sichtbarkeit ohne Licht) 
• Licht (baubedingt, betriebsbedingt) 
• Erschütterungen, Vibrationen (bau- und betriebsbedingt) 
• Mechanische Einwirkungen (baubedingt) 

Stoffliche Einwirkungen 

• Staubdepositionen, Nährstoffeintrag (baubedingt) 
• Einschleppung/Ausbreitung gebietsfremder Arten (z. B. Neophyten) 
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Der direkte Flächenverlust wird nach der BayKompV anhand des Verlustes von Biotop- und 
Nutzungstypen (BNT) dargestellt. In der Konfliktkarte des LBPs werden dazu Tabellen mit den 
flächenhaft bewertbaren Eingriffen dargestellt, in denen der errechnete Umfang des Verlustes 
von Biotop- und Nutzungstypen sowie der Ausgleichsbedarf in Wertpunkten nach BayKompV 
aufgeführt sind.  

Weiterhin werden Tabellen mit funktionalen, nicht flächenhaft bewertbaren Eingriffen und Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes und der Erholung, die durch die oben aufgeführten Wir-
kungen verursacht werden, dargestellt.  

Bei der Bewertung der Konfliktschwere werden die erforderlichen Schutz-, Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie die geplanten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) zur Berücksichtigung der europäisch geschützten Tierarten bereits berücksich-
tigt.  

Aufgrund der Informationsdichte im Bestandsplan wird ein eigener Konfliktplan M 1:2.500 mit 
Darstellung des Vorhabens erstellt. Die Informationen zu den Biotop- und Nutzungstypen, den 
vorkommenden Tier- und Pflanzenarten können den  Bestandsplänen entnommen werden.  

Nachfolgend werden schutzgutbezogen die bau-, anlage- und ggfs. betriebsbedingten Beein-
trächtigungen und Konflikte, die durch die Eingriffe des Vorhabens hervorgerufen werden, er-
läutert: 

5.4 Wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

5.4.1 Überblick 
Mit dem Bau des Umgehungsgewässers sind Eingriffe in nicht standortgerechte Waldflächen 
(Pappelforste), Gebüsche, Säume trocken warmer Standorte, jedoch auch in FFH-
Lebensraumtypen wie Silberweiden- und Grauerlen-Weichholzauen, artenreiche Glatthafer-
wiesen und in geringem Umfang auch Halbtrockenrasen verbunden, insgesamt  sind es 
ca.10,8 ha Fläche.  

Außerdem wird für die Entlandungen im Altwasser Schilf entfernt, was jedoch nicht als Eingriff 
bewertet wird, da es der Verlandungstendenz und der dadurch kontinuierlich erfolgten Le-
bensraumentwertung des Altwasserzugs entgegen wirkt.  

Weiterhin unterliegen der  Grundwasserdynamisierung verschiedene Weichholzauwälder und 
in geringem Umfang Halbtrockenrasen auf der Eringer Brenne. 

Nachfolgend werden die einzelnen, nach BayKompV betroffenen Biotop- und Nutzungstypen 
aufgeführt, der genaue Eingriffsumfang kann der entsprechenden Tabelle im Anhang Kap. 
10.2.2 entnommen werden. 

5.4.2 Baubedingter temporärer Verlust  
Temporäre Verluste von Vegetation und Flora treten durch die Inanspruchnahme der an das 
Kraftwerk angrenzenden Glatthaferwiese (LRT 6510) für Baustelleneinrichtungsflächen in Hö-
he von 920 m2 auf. Außerdem wurde auf der landseitigen Dammböschung entlang der Ram-
penanlage ein 1 m breiter Vegetationsstreifen als beeinträchtigte Zone definiert, da baube-
dingte Beeinträchtigungen wie Stoffeintrag oder Verluste durch ungenaues Arbeiten nicht aus-
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zuschließen sind. Dieser Bereich wurde zusätzlich mit 1.548 m2, davon 65  m2,  nach § 30  
BNatSchG geschützter artenreicher Saum bilanziert.  

5.4.3 Baubedingte stoffliche Störungen 
Der gesamte LKW-Verkehr für das Insel-Nebenarmsystem führt während der gesamten Bau-
zeit an einer Wiesenfläche (LRT 6510) direkt im Anschluss an das Kraftwerksgelände vorbei. 
Der LKW-Verkehr wird zu erheblichen Staubeinträgen in die Wiesenflächen führen, was einer-
seits zu Nährstoffeinträgen führt, andererseits zu dichten Staubablagerungen auf Pflanzen-
oberflächen. Dadurch wird der Stoffwechsel, Temperaturhaushalt usw. der Pflanzen beein-
trächtigt. Daraus entsteht insgesamt eine verstärkte Ruderalisierung der Fläche mit Förderung 
von Arten wie Kratzbeere oder Rainfarn. Bei geeigneter Pflege der Fläche wird der Effekt vo-
rübergehend sein. Die Fläche ist durch Sedimentablagerungen des Inn nicht belastet. Die Be-
einträchtigung wird dem LBP zum Umgerhungsgewässer zugeordnet. 

Auch die verbleibenden mageren Glatthaferwiesen auf der landseitigen Dammböschung der 
Rampe werden von Staubeinträgen betroffen sein. Hier werden Vermeidungsmaßnahmen und 
im Anschluss daran ebenfalls optimierte Pflegemaßnahmen notwendig.  

5.4.4 Verluste durch anlagenbedingtem Eingriff 

 Vegetation 5.4.4.1
Flächenverluste für Vegetation entstehen durch Bau von Begleitwegen, v.a. jedoch durch die 
Überbauung der landseitigen Dammböschung, des Sickergrabens und der Auen mit der Ram-
pe sowie durch zwei kleinere Dämme, die den Kirnbach vom Umgehungsgewässer trennen. 
Die absolut größten Flächenverluste werden Glatthaferwiesen (G212 / G212-LR6510), Pap-
pelforste (L722), Waldmäntel trocken-warmer Standorte (W12; Waldreben-Hasel-Gebüsche, 
Hopfen-Holunder-Gebüsche) sowie Weichholzauen (L521-WA91E0*) verbuchen. Eine Wie-
derentwicklung von Auwald auf geeigneten Standorten ist als Teil des Projektes vorgesehen 
(s Kap. 6.5.1). 

Im Überblick: 

Lange Rampe mit Dammfußweg:  

• Auf der landseitigen Dammböschung gehen durch die Anschüttung der Rampe und das 
Ausstiegsbauwerk in geringem Umfang Neophytenfluren (K11) und mäßig artenreiche 
Säume (K121), weiterhin artenreiche Säume trockenwarmer Standorte (K131-GW00BK), 
Gebüsche ( B 112-WX00BK), Intensivgrünland (G211), mit größtem Anteil jedoch mäßig 
artenreiche und artenreiche Glatthaferwiesen (G212, G212-6510) verloren.  

• Mit der Rampe werden am Sickergraben zudem nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope  
beansprucht. Es handelt sich um artenreiche Halbtrockenrasen (G32-GT6210), geringfü-
gig  Schilfröhricht (R111-GR00BK) und Großseggenriede (R322-VC00BK).  

• In der Aue greift das Bauwerk in Auwälder ein. Es gehen zum einen junger bis mittelalter 
Grauerlen-Auwaldbereiche (L521a WA 91 E0*), davon überwiegend strukturell ge-
schwächte Bestände, verloren. Weiterhin sind strukturreiche Waldmäntel (W12), mesophi-
le Gebüsche (B 112-WX00BK), stickstoffreiche Holundergebüsche (B116), Rohrglanz-
grasröhricht (R113-GR00BK) sowie eine Teilfläche eines kleinen Auengewässers (S133-
SU00BK) betroffen. 
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Umgehungsgewässer unterhalb der Rampe, Verbindungsgräben, Wege  

Auch hier ist junger bis mittelalter Grauerlen-Auwald (L521a WA91E0*) und zusätzlich junger 
bis mittelalter Silberweiden-Auwald (L521s- WA91E0*) betroffen. Neben mesophilen Gebü-
schen und Schilfröhricht (R121-VH 3150 im Ostteil des Altwassers gehen im Abschnitt des 
mäanderartig geführten Umgehungsgewässers v.a. in standortfremde, mittelalte Pappelbe-
ständen (L722) und Eschenwald (L541) verloren. 

Umgehungsgewässer und  Trenndamm flussab des Durchlasses 

Neben Waldmantelausbildungen (W12) sind vom Umgehungsgewässer und dem Trenndamm 
v.a. junge Silberweidenauen (L521s- WA91E0*) sowie mit geringerem Anteil Schilf-und Rohr-
glanzgrasröhrichte (R111-GR00BK, R113-GR00BK) und mittelalte Hybridpappelbestände 
(L722) betroffen. Der Kirnbach wird nördlich in Waldmantelausbildungen und jungen bis mit-
telalten Silberweidenwald sowie geringfügig in Rohrglanzgrasbestände gelegt. 

Entlandung Altwasserzug 

Durch die Gewässerentwicklungsmaßnahmen (Entlandung für flachere und tiefere Wasserzo-
nen) werden v.a. Schilf-Wasserröhricht, ein Teich-Schachtelhalmbestand und Großseggenrie-
der der Verlandungszone betroffen sein. Während die tieferen Verbindungsgewässer weitge-
hend offene Wasserflächen bleiben werden, werden die Flachwasserzonen zumindest in hö-
heren Teilen wieder zusehends von Schilf bzw. Großseggen besiedelt werden. Insgesamt wird 
dadurch ein strukturreicheres Gewässer entwickelt. 

Ableitung des Sickergrabens in die Aue 

Der von innaufwärts auf die Rampe des Umgehungsgewässers zulaufende Sickergraben wird 
nicht mehr weitergeführt und wird zukünftig in die Aue abgeleitet. In diesem Bereich liegt be-
reits etwa 30 m hinter dem Waldrand eine Altlaufsenke, der der Ablauf aus dem Sickergraben 
zugeführt werden kann. Dazu wird lediglich auf kurzer Strecke eine Mulde ausgeformt, die un-
ter weitgehender Schonung der Gehölzstruktur mit angepasstem, unregelmäßigem Quer-
schnitt und Grundriss unter Anleitung der ökologischen Bauleitung erstellt wird. Daher sind 
hier keine wesentlichen Eingriffe in BNT-Typen zu erwarten.  

Flächenbeanspruchung BNT (Grobgliederung) nur dauerhaft 

BNT  Eingriffsfläche in m² 
B1 Gebüsche und Hecken 8.378 
B3 Feldgehölze 100 
F2 Fließgewässer 1.348 
G1 Intensivgrünland 393 
G2 Extensivgrünland 22.208 
G3 Magergrünland 211 
G4 Tritt- und Parkrasen 927 
K1 Säume, Ruderal- und Staudenfluren 10.054 
L4 Standortgerechte Laubmischwälder feuchter 

bis nasser Standorte 
159 
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L5 Auwälder und gewässerbegleitende Wälder 25.049 
L7 Nicht standortgerechte Laubmischwälder 14.977 
O6 Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen 76 
R1 Großröhrichte 2.821 
R3 Großseggenriede 5.246 
S1 Stillgewässer 1.127 
W1 Waldmäntel 10.826 
 Uferbefestigung mit  Pioniervegetation 670 
   
Gesamt:  104.568 

Tabelle 49: Anlagebedingter Verlust von Vegetation durch Eingriffe  

 

 Flora 5.4.4.2
Von dem Vorhaben sind insgesamt 19 naturschutzrelevante Arten betroffen. So werden 
Orchis militaris, Ranunculus nemorosus, Rhinanthus angustifolius, Selaginella helvetica und 
Thalictrum lucidum mit der jeweils meisten Anzahl an Fundpunkten überbaut. Allerdings zäh-
len diese Arten auch zu den Häufigeren der Bemerkenswerten Arten im Gebiet. So verbleiben 
von Helm-Knabenkraut und Schweizer Moosfarn erhebliche Bestände im Gebiet, zudem ha-
ben beide Arten Pioniercharakter, so dass eine Besiedelung neuer Standorte erwartet werden 
kann. Betroffen ist außerdem die stark gefährdete Schwarzpappel mit einem alten Baum. 

Weitgehend oder vollständig betroffene, im Gebiet seltenere Arten sind Allium scoro-
doprasum, Dactylorhiza incarnata, Hieracium maculatum, Ornithogalum umbellatum. Von 
Dactylorhiza incarnata (Fleischfarbenes Knabenkraut) sind alle Vorkommen am Damm betrof-
fen, allerdings liegt das örtliche Hauptvorkommen der Art auf der Biotopentwicklungsfläche 
Eglsee (zumindest mehrere hundert Exemplare), so dass – wie auch bei den anderen Arten – 
kein Biodiversitätsverlust entstehen wird. 

5.4.5 „Betriebs“bedingte Wirkungen  

 Durch Dynamisierung der Aue  5.4.5.1
Die Wiedereinführung auetypischer Wasserstandsschwankungen in der Eringer Au wird wie 
Kap. 5.2 gezeigt wurde, zu keinen negativen Auswirkungen auf auetypische Vegetation der 
Wälder und Röhrichte führen. Im Gegenteil, es werden vorhandene auentypische Pflanzenge-
sellschaften gestärkt.  

Für die betroffenen Halbtrockenrasen (Brenne der Eringer Au) bedeutet dies die Betonung des 
auetypischen wechseltrockenen Charakters. 

5.5 Wirkungen auf das Schutzgut Tiere 
Durch den Bau des Umgehungsgewässers wird die Tierwelt geringfügig durch baubedingte 
Flächeninanspruchnahme auf der Baustelleneinrichtungsfläche unterwasser (Glatthaferwiese), 
v.a. jedoch durch bauzeitliche Störungen (Staub, Lärm, Bewegung, gering Licht) sowie dauer-
hafte Inanspruchnahme von Lebensraum beeinträchtigt. Letzteres umfasst v.a. den Verlust 
von Extensivgrünländern, Halbtrockenrasen,Säumen, nitrophilen Hochstaudenfluren, Still- und 
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Fließgewässern (sehr gering Eringer Altwasser/Gräben/Teilabschnitt des Kirnbachs), Klein- 
und Großröhrichte, Auwald- und Hybridpappelbestände und deren Waldmäntel.  

Neben den Habitatverlusten sind Barriere- und Zerschneidungswirkungen auch ggfs. Degra-
dierungen von verbleibenden Habitaten zu nennen. Es können zudem durch die Bautätigkei-
ten Individuenverluste verursacht werden.  

Nachfolgend werden die Wirkungen stichpunktartig aufgeführt und auf erforderliche Maßnah-
men zum Schutz  der Tierwelt und zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen ver-
wiesen. Diese Maßnahmen, die sich zum Teil auch aus der FFH-VU und den „Naturschutz-
fachlichen Angaben zur saP“ ergeben ergeben, werden dann im Kap. 6.5 ausführlich darge-
stellt.  

5.5.1 Baubedingte vorübergehende Störungen und Verluste 
• Störungen des Lebensraumes der streng geschützten Arten Biber und potenziell Fischotter 

durch den Baubetrieb treten nur kleinräumig und v.a. tagsüber (ausnahmsweise noch in 
der Dämmerung) außerhalb der Aktivitätszeit der Arten auf und sind somit nicht relevant. 
Ungestörte Ausweichlebensräume sind im Umfeld vorhanden.  

• Potenzielle Beeinträchtigung des Bibers und des potenziell vorkommenden Fischotters in 
Baugruben durch Falleneffekte. Hier werden geeignete Absperrungen oder Ausstiegsmög-
lichkeiten notwendig.  

• Potenzielle Störung der nachgewiesenen, streng geschützten Baumfledermausarten bei 
Quartiernutzung in Baufeldnähe durch zeitlich begrenzte Beunruhigung, Erschütterung und 
Lärm. Keine erheblichen Auswirkungen durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sowie 
die vorhandenen guten Ausweichlebensräume in der Umgebung. Die betrifft Mopsfleder-
maus, Brandtfledermaus/Große Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Großer und Kleiner 
Abendsegler, Brauner Langohr, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, Mückenfleder-
maus, pot. Nymphenfledermaus.  

• Mögliche baubedingte Tötung der genannten Baumfledermausarten durch Fällung einiger 
als Quartier geeigneter Höhlenbäume. Bauzeitenregelungen zur Vermeidung erforderlich.  

• Potenzielle baubedingte Tötung der strenggeschützten Haselmaus durch bei Baufeldfrei-
machung v.a. im Auwaldtrauf. Bauzeitenregelungen zur Vermeidung erforderlich.  

• Mögliche baubedingte Tötung der streng geschützten Reptilienarten Zauneidechse, pot. 
auch Schling- und Äskulapnatter im Auwaldtrauf angrenzend sowie gefährdete Reptilienar-
ten wie Ringelnatter und Blindschleiche im Winterquartier durch Baufeldfreimachung. Bau-
zeitenregelungen zur Vermeidung erforderlich.  

• Potenzielle Beeinträchtigung der Gelbbauchunke und des Laubfrosches durch Falleneffek-
te (ggfs. auch weitere Arten), wenn Pfützen auf den Baustellen entstehen, die als Laich-
plätze genutzt werden könnten. Die Arten wurden zwar während der Geländebegehung 
2015 nicht im Gebiet nachgewiesen, ein Einwandern aus der Umgehung (hier liegen älte-
ren Nachweise) kann nicht sicher ausgeschlossen werden. Vermeidungsmaßnahmen er-
forderlich. 

• Potenzielle Gefährdung einwandernder Amphibien und Reptilien durch Überfahren, bes. 
für Reptilien auch aufgrund der Lockwirkung von Steinmaterial als Sonnenplatz. Vermei-
dungsmaßnahmen erforderlich. 

• Mögliche baubedingte Tötung der FFH-Art Scharlachkäfer (einschl, Larvalstadien) durch 
Lebensraumverluste (Totholzfällung) während der Baumaßnahmen. Vermeidungsmaß-
nahmen erforderlich. 
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• Störung von nachgewiesenen, gefährdeten Brutvogelarten im näheren und weiteren Wirk-
raum nicht erheblich: Schwarzspecht, Grünspecht, Eisvogel, Pirol, Gelbspötter, Klein-
specht, Goldammer, Kuckuck, und Waldkauz. Ebenso für die Vertreter der Gilde der der 
Schilfzonen und offenen Gewässer wie die gefährdeten Arten Drosselrohrsänger, Rohr-
schwirl, Teichhuhn und Wasserralle als auch die ungefährdeten Arten Brandgans, Grau-
gans, Höckerschwan und Teichrohrsänger. Vermeidungsmaßnahmen sowie Beachtung 
der Vogelbrutzeiten (1. März -30.September) erforderlich. Störungen für Durchzügler oder 
Nahrungsgäste  treten aufgrund des kleinräumig gestörten Bereiches nicht auf.  

• Potenzielle baubedingte Tötung bei Eingriffen in Lebensräume der nachgewiesenen Arten 
der Gilde der Wald- und Waldrandvögel bzw. des Halboffenlandes und der Gilde der 
Schilfzonen und offenen Gewässer durch Bauzeitenregelungen zur Vermeidung ausge-
schlossen.  

• Potenzieller Verlust von gefährdeten Großmuscheln und besonders geschützten Grünfrö-
schen im Altwasser bei Entlandungsmaßnahmen. Vermeidungsmaßnahmen vor Beginn 
der Arbeiten erforderlich. 

5.5.2 Baubedingte stoffliche Störungen 

Beeinträchtigungen der  Insektenfauna des mageren Offenland durch Staubbelastung 

Während der Bauzeit unterliegen die verbleibenden mageren Glatthaferwiesen auf dem 
Damm sowie die Glatthaferwiese direkt im Anschluss an das Kraftwerksgelände im Unterwas-
ser durch LKW-Verkehr und Bauarbeiten erheblichen Staubeinträgen.  Zum einen werden die 
in der Vegetationsperiode aktiven typischen Insektenarten wie Wildbienen, Tagfalter, Heu-
schrecken direkt mit Stäuben belastet und aufgrund ihrer geringen Größe ggfs. in ihrer Aktivi-
tät beeinträchtigt (z.B. verhinderte Eiablage, Fraßmöglichkeiten, Bewegungsprobleme). Zum 
anderen können die Nährstoffeinträge die Pflanzenbestände aufdüngen und verändern und 
wichtige Nahrungspflanzen ausfallen. Dies ist insofern problematisch, als dass die Insekten-
fauna einerseits von Lebensraumverlust betroffen ist, andererseits in der landwirtschaftlich in-
tensiv genutzten Flur nicht mehr vorkommt und erhebliche Auswirkungen daher soweit wie 
möglich vermieden werden sollen.  
 
Vermeidungsmaßnahmen an entsprechenden Lebensräumen vor Beginn der Arbeiten erfor-
derlich. 

5.5.3 Anlagenbedingter dauerhafter Verlust von Lebensräumen und Requisiten 
Es treten folgende Verluste auf: 

• Verlust von mehreren potenziellen Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten in als bedeutend 
eingestufte Höhlenbäume (mögliche Quartierbäume) der nachgewiesenen Waldfleder-
mausarten (s. Ziffer 5.4.3) durch Fällung. Zudem Verlust von Jagdhabitqaten durch Wald-
verlust. Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen erforderlich. 

• Verlust von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten der streng geschützten Haselmaus im 
Auwaldtrauf, Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen erforderlich. 

• Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der als potenziell vorkommenden streng ge-
schützten Arten Zauneidechse, Schlingnatter und Äskulapnatter, außerdem der besonders 
geschützten nachgewiesenen Arten Blindschleiche und Ringelnatter. Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen erforderlich. 
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• Teilverlust eines Wohngewässers des Bergmolches (Auetümpel in ehemaliger Flutrinne) 
durch die Rampenschüttung. Ersatzmaßnahme erforderlich. Außerdem Verlust eines Vor-
kommens des Teichfroschs am Sickergraben sowie des Seefroschs am Kirnbach. Verlust 
von Landlebensraum für Erdkröte und Springfrosch. 

• Beeinträchtigung der FFH-Art Scharlachkäfer durch Fällung mehrerer besetzter Totholz-
bäume (Fortpflanzungs- und  Ruhestätten). Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

• Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vertretern der Gilde der Wald- und Wald-
randvögel bzw. des Halboffenlandes durch Beseitigung von Wald, Gehölzen und Säumen: 
Gelbspötter, Kleinspecht,  Kuckuck, und Waldkauz.. CEF-Maßnahmen für Höhlenbrüter, 
z.B. Waldkauz erforderlich. Vollständige Revierverluste treten für die Goldammer ein 
(Damm / Waldrand), jedoch werden kein nachhaltigen Beeinträchtigungen erwartet, da die 
Art im Umfeld noch vorkommt und neu entstehende Strukturen schnell wieder besetzen 
kann.  

• Geringer Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vertretern der Gilde der 
Schilfzonen und offenen Gewässer durch Schilfentnahme am Altwasser. Bauzeitenrege-
lungen zur Vermeidung erforderlich.  

• Mit dem Sickergraben geht ein Lebensraum der Blauflügeligen Prachtlibelle verloren. 
Die Kleine Zangenlibelle wurde im Unterwasser am Innufer im Bereich des Übergangs 
Umgehungsgewässer – Insel-Nebenarmsystem festgestellt. Das Ufer wird hier zurückver-
legt, so dass der Lebensraum der Libelle zunächst verloren geht. 

• Verlust von Lebensräumen der bayernweit der gefährdeten Feldgrille und anderer typi-
scher Insektenarten (Wildbienen, Tagfalter, Grashüpfer etc) der blütenreichen Magerwie-
sen und Magerrasen auf der Landseite des Inndamms. Durch die Optimierung unbeein-
flusster Lebensräume (s. Ausgleichskonzept) im direkten Anschluss keine Verschlechte-
rung der Populationen erwartet. 

• Beeinträchtigungen von Vorkommen der Laufkäferarten Carabus cancellatus und Cicindel-
la hybrida am Damm betroffen sowie von Bembidion schueppelii, Agonum micansii und 
Oodes helopioides in Waldbereichen. Erhebliche Auswirkungen werden aufgrund der ver-
bleibenden Auwaldbereiche nicht eintreten.  

• Verlust diverser qualitativ wertgebender geeigneter Baum- und Spechthöhlen (ca. 64 St.) 
sowie einer größeren Zahl an Spaltenquartieren bzw. Rindenabplattungen (ca. 245 St.) in 
unterschiedlichen Ausprägungen. 

5.5.4 Betriebsbedingte Wirkungen  

 Durch Dynamisierung der Aue  5.5.4.1
Für die nachgewiesenen sonstigen Arten der Gewässer und Auwaldbereiche im Wirkraum der 
Dynamisierung werden sich keine Verschlechterungen für die Arten Biber und Fischotter er-
geben. 

Für Röhrichtbrüter lassen sich durch die  Dynamisierung der Wasserstände im Bereich des 
Auegewässerkomplexes keine erheblichen Beeinträchtigungen ableiten, die eine Zerstörung 
bzw. Degradierung von Brutplätzen befürchten lassen. So ist die Anpassung der Wasserstän-
de während des Einstaus bzw. „Ablassens“ langsam und saisonal angepasst im Frühjahr bzw. 
Herbst geplant, was auch den natürlichen Verhältnissen in vielen Auelebensräumen ent-
spricht. Es ist davon auszugehen, dass die röhrichtbrütenden Arten bzw. Brutpaare im Gebiet 
damit gut zurechtkommen und sich z.B. für den Teichrohrsänger sogar größere im Wasser 
stehende Röhrichtbestände ausbilden, die für die Art als Bruthabitat wertgebend sind. 
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Auch bezgl. des vorkommenden Springfrosches  sowsie andere im Altwasserzug laichende 
Amphibienartenergeben sich durch die geplante Dynamisierung der Wasserstände im Bereich 
des Auegewässerkomplexes keine erheblichen Beeinträchtigungen. So ist die Anpassung der 
Wasserstände während des Einstaus bzw. „Ablassens“ langsam und saisonal (Frühjahr 
/Herbst) geplant, so dass die Tiere darauf reagieren können. Eine Gefahr von Laichplatzver-
lusten z. B. durch Trockenfallen während der Laichzeit wird somit vermieden. Zwar werden 
sich durch die Auedynamisierung ggf. höhere Feuchtegradienten in Teilen der Auwaldbestän-
de ergeben, die dem Springfrosch als mehr mesophile bis trockenheitsliebende Art weniger 
entgegenkommen, eine erhebliche Beeinträchtigung ist hierdurch, schon aufgrund der reativ 
eng brenzten Bereiche, nicht zu konstatieren.  

Reptilienarten wie die Ringelnatter und weitere Amphibienarten werden von der vergrößerten 
Wasserfläche profitieren.  

Der Großmuschelbestand des Altwasserzugs der Eringer Au ist bei Verwirklichung des Vor-
habens zukünftig Schwankungen des Wasserspiegels ausgesetzt. Die am unteren Inn vor-
kommenden Arten sind sowohl in ihren Vorkommen im Stauraum als auch in ihren Vorkom-
men in naturnäheren Gewässerabschnitten der niederbayerischen Donau erheblich größeren 
Wasserstandsschwankungen ausgesetzt. Dank der bei den Großmuscheln doch vorhandenen 
Mobilität können die Tiere absinkendem Wasser folgen, so dass durch die vergleichsweise ge-
ringen geplanten Absenkungen keine Beeinträchtigung der Bestände zu erwarten ist. Auf-
grund der Tiefgründigkeit des bestehenden Gewässersystems bestehen außerdem bei sämtli-
chen Wasserständen weiterhin ausreichend Tiefstellen für einen möglichen Rückzug. Bezüg-
lich des Temperaturregimes der Altwässer ist durch die unterstromige Anbindung keine Ände-
rung zu erwarten. Durch das Auflassen der oberstromigen Dotation wäre grundsätzlich eine 
stärkere Erwärmung in den Sommermonaten zu erwarten, im vorliegenden Fall ist der Einfluss 
durch diese Dotation auf den unteren Teil des Augewässerkomplexes allerdings so gering, 
dass sich kein Unterschied zur Ist-Situation ergeben wird. Insgesamt werden durch das Pro-
jekt eine Zunahme des Gesamtfischbestandes und eine höhere Abundanz der poten. Wirt-
fischarten erwartet. Allerdings ist aktuell nicht davon auszugehen, dass der Wirtsfischbestand 
limitierend auf den Großmuschelbestand wirkt, so dass keine Änderungen für den Großmu-
schelbestand eintreten werden. 

Durch das Auffüllen oder Ablassen des Wassers können Fische im Altwasserzug durch Stran-
dung betroffen sein. Vermeidungsmaßnahmen mit angepasster Betriebsweise der Geschwin-
digkeit sind erforderlich und werden entsprechend vorgesehen. Aufgrund der Tiefgründigkeit 
des bestehenden Gewässersystems ist zu erwarten, dass bei sämtlichen Wasserständen aus-
reichend Tiefstellen für die Fischfauna vorhanden sein werden. Weiter innaufwärts gelegene 
Altwässer der Eringer Au mit den für den Schlammpeitzger potenziell geeigneten Lebensräu-
men liegen außerhalb des Wirkbereichs.  

Die festgestellten Windelschnecken-Bestände werden bei Verwirklichung des Vorhabens stär-
keren Wasserstandsschwankungen ausgesetzt sein. Die Schmale Windelschnecke (V. angus-
tior) und die Bauchige Windelschnecke (V. moulinsiana) besiedeln Lebensräume mit eher 
gleichmäßigen Wasserständen, wobei dies für die in der Bodenstreu lebende V. angustior 
stärker zutrifft als für die an Pflanzen lebende V. moulinsiana. V. angustior wurde aktuell auch 
in den Auen im Unterwasser des Kraftwerks Braunau-Simbach festgestellt, wo sie ungedämpf-
ten Wasserstandsschwankungen ausgesetzt ist und kurze Überflutungen durchaus erträgt, 
dies ist auch von anderen Vorkommen bekannt. Gegen längere Überflutung der Streuschicht 
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ist die Art aber sehr empfindlich.  Daher sind Vermeidungsmaßnahmen für die Schmale Win-
delschnecke im Altwasser erforderlich.  

 Umgehungsgewässer 5.5.4.2
Mit dem „Betrieb“ des Umgehungsgewässers sind nur postive Wirkungen auf die erwünschten 
Gewässerzöonosen verbunden. Diese wurden bereits im Kap. 5.2 vorgestellt.  

5.6 Wirkungen auf das Schutzgut Wasser 

5.6.1 Grundwasser 
Das Umgehungsgerinne ist bis zum Niveau der Aue abgedichtet und daher eine Veränderung 
des Grundwasserspiegels nicht möglich. 

Die Wiedereinführung auetypischer Wasserstandsschwankungen für den östlichen Teil des 
Altwasserzugs der Eringer Au hat nicht nur zum Ziel, den Altwasserzug selbst zu redynamisie-
ren. Vielmehr sollen die Schwankungen im Wasserkörper des Altwassers auch in dem an-
schließenden Grundwasserkörper wieder auetypische Schwankungen auslösen. 

Durch die Auendynamisierung und damit einhergehenden Wasserspiegelschwankungen von 
rd. +/- 75 cm  kann es zu vorübergehenden, zeitlich begrenzten Grundwasserschwankungen 
in der näheren Umgebung kommen. Die Maßnahme wird angesichts der Vorbelastung zu ei-
nem naturnäheren Zustand des Grundwasserkörpers im Bereich der Eringer Au führen. Die 
mittlere Grundwasserhöhe wird jedoch nicht verändert. Es ist geplant neue GW-Messstellen 
zu errichten und ein GW-Monitoring durchzuführen.  

5.6.2 Oberflächengewässer 
Eingriffe in Gewässer 

Die Eringer Aue ist zukünftig über das geplante Umgehungsgewässer mit dem Inn vernetzt. 
Die direkte Vernetzung des Kirnbachs mit der Eringer Aue ist nicht mehr gegeben. Daher wird 
sich der Eintrag von Feinsedimenten in den Kirnbach geringfügig verringern. Durch die Lage 
des Abschnitts des Umgehungsgewässers unterwasser wird der  Kirnbach außerdem auf ei-
ner Länge von ca. 150 m nach Norden verlegt. 

Der teilweise wasserführende Sickergraben sowie kleine Auegewässer (Senken) werden ver-
füllt bzw. überschüttet werden. Damit sind in diesen Bereichen sämtliche Gewässerfunktionen 
verloren. Oberhalb des Umgehungsgewässers wird das hier ankommende Sickerwasser über 
den Anschluss an eine Auenrinne in die Au geleitet.  

Sedimenteinträge in Altwasserzug in Folge Auendotation 

Der Altwasserzug in der Eringer Au, dem prägenden Oberflächengewässer, gilt, dass durch 
die Wiedereinführung auetypischer Wasserstandsschwankungen das Gewässer gestärkt wer-
den wird. Dies wird unterstützt durch den Abbau der bestehenden Heberleitungen am Inn-
damm, über die seit längerem schwebstoffreiches Innwasser zugeführt wird, das die Verlan-
dung des Altwasserzugs sichtbar beschleunigt hat. Zwar wird im Zuge der geplanten Auendo-
tation ebenfalls Innwasser zugeführt. Allerdings wird die Auendotation aus folgenden Gründen 
nicht zur verstärkten Verlandung des Altwasserzugs führen: 
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• Die Dotation erfolgt am Ende, am Auslauf des Altwasserzugs. Das sedimentreiche Was-
ser durchströmt also nicht den gesamten Altwasserzug (wie gegenwärtig). Auch 2013, als 
die Auen durch Rückstau überflutet waren, hat sich gezeigt, dass sich Sedimentationen 
auf den Nahbereich des Einströmpunktes beschränken. Bei Anstau des Altwassers strömt 
das zufließende Wasser außerdem durch ein großes Schilffeld am Ende des Altwassers, 
das auskämmend wirkt. Bei Anstau werden Sedimente außerdem auch in den dann über-
stauten Uferbereichen abgelagert, also nicht vollständig im Gewässer. 

• Durch das außerdem periodisch erfolgende Absenken des Wasserspiegels kommt es 
aber auch wieder zu Stoffausträgen aus dem System. Durch die entstehenden Wechsel-
wasserbereiche wird die Akkumulation von organischem Material im Gewässer reduziert. 

Insgesamt wird daher bezüglich der Verschlammung des Altwasserzugs gegenüber der ge-
genwärtigen Situation keine Verschlechterung erwartet. 

5.7 Wirkungen auf das Schutzgut Boden 

5.7.1 Temporäre Beeinträchtigungen und Verluste 
Es werden für die Baustelleneinrichtung v.a. Bereiche mit naturfernen, anthropogen veränder-
ten Bodenverhältnissen belegt. Es handelt sich um die ehemalige Deponiefläche und Flächen 
im Bauhof des Kraftwerkes. Weiterhin wird die an die Aufschüttung angrenzende Wiese ge-
nutzt werden. Vorübergehende Nutzung von Flächen während der Bauphase (Zwischenlager, 
Baustelleneinrichtung, u.ä.) führt zwar zu Verlust der Bodenfunktionen. Bei fachkundiger Be-
handlung der betroffenen Böden (Abtrag vor Beginn der vorübergehenden Nutzung, Zwi-
schenlagerung und Wiederauftrag nach Beendigung der Nutzung; vgl. Kapitel 5.13.1.33) zu 
keiner nachteiligen Veränderung.  

5.7.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen und Verluste 
Dauerhafte Verluste entstehen für naturnahe Waldaueböden durch Inanspruchnahme von 
Waldstandorten. Es handelt sich um flussbürtige Feinsedimente, die nach der Aufbereitung 
(Entfernung des organischen Materials) dem Inn zugegeben werden.  

Eine Vollversiegelung (wassergebundene Decke) des Standortes wird durch neue Begleitwe-
ge entlang des Umgehungsgewässers ober- und unterwasser verursacht. Hier tritt in Abschnit-
ten des bisherigen Waldbodens ein vollständiger Verlust der Bodenfunktionen auf. 

Auch das eigentliche Gerinne des Umgehungsgewässers stellt eine Art von Versiegelung dar, 
da es abgedichtet wird und kein natürlicher Bodenaufbau erfolgt. Der auf der Abdichtung auf-
gebrachte Kies unterliegt jedoch im terrestrischen Uferbereich wiederum einer mehr oder we-
niger naturnahen Bodenentwicklung durch Verwitterungsprozesse, Umlagerungen und Hu-
musakkumulation durch die sich ansiedelnde Vegetation.  

Der im Rahmen von Ausgleichsmaßnahme anzuschiebende Oberboden eines Ackers wird 
durch sachgerechte Lagerung und die angestrebte Wiederverwendung nicht nachhaltig beein-
trächtigt.  Im Bereich der neuen Wasserflächen entfallen die Bodenfunktionen vollständig.  Im 
Bereich der künftigen Waldfläche werden sich im Laufe der Zeit durch Humusbildung und au-
entypische Hochwasserereignisse sehr naturnahe Bodenverhältnisse einstellen, so dass hier 
nur die Ertragsfunktion des Standorts nicht mehr vorhanden sein wird. Zudem entfallen Belas-
tungen des Bodens mit Düngern und Pestiziden auf der Fläche komplett.  
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5.7.3 Betriebsbedingte Wirkungen  
Für die Böden muss aufgrund der seit langem fehlenden Auedynamik mit einer deutlichen 
Vorbelastung gerechnet werden (Verlust auetypischer Bodenmerkmale). Die geplante Auedy-
namisierung wird der Vorbelastung der Aueböden entgegen wirken und auetypische Boden-
merkmale (Zeiten mit größerer Durchlüftung, Zeiten mit nässeren Bodenverhältnissen) wieder 
stärken (s. Kap. 5.2 Positive Wirkungen). 

5.8 Wirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

5.8.1 Temporäre Wirkungen während der Bauphase 
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung und der Überlagerung durch die Großwetterlagen sind 
Wirkungen wie erhöhte Wärmeproduktion (z. B. durch den Betrieb der Baumaschinen) und er-
höhtes Strahlungsangebot in den Baustellenbereichen auf die mikroklimatischen Verhältnisse 
im Untersuchungsgebiet als nicht relevant einzustufen. Die Luftqualität durch Abgase aus dem 
Betrieb der Baumaschinen und dem LKW-Verkehr wird nicht nachhaltig beeinträchtigt.  

5.8.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Es werden sich in einigen örtlichen Situationen dauerhafte, graduelle Veränderungen des Lo-
kalklimas ergeben. Dies betrifft den Raum zwischen Damm und Rand des geschlossenen 
Waldgebiets, der derzeit ein betont warmer Raum ist. Diese Charakteristik wird durch die 
Schüttung der Rampe für das Umgehungsgewässer (Einengung) sowie auch durch den Be-
trieb (Kühlung durch fließendes, kühles Innwasser) verändert werden.  

Veränderungen des örtlichen Klimas werden sich außerdem im Bereich des Altwasserzuges 
durch künftig schwankende Wasserspiegel ergeben. Trockenfallende Uferbereiche oder sogar 
verschilfte Gewässerteile werden sich stärker erwärmen, die Temperaturamplitude wird sich 
weiten. Diese Veränderung entspricht der gewünschten Rückführung von Altwasser und Auen 
zu einem auetypischeren Zustand.  

 
5.9 Schutzgut Landschaftsbild und naturbezogene Erholung 

5.9.1 Landschaftsbild 

 Temporäre Beeinträchtigungen  5.9.1.1
Temporäre Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes treten an allen Vorhabensbereichen mit 
Beginn und während der Baumaßnahmen auf den Baustellen auf. Zunächst werden deutliche 
Veränderungen durch Beseitigung von prägenden Gehölzstukturen auftreten. Dies umfasst 
naturnahe Waldbereiche südlich und nördlich des Kraftwerkes als auch Gehölze auf der 
Landseite des Dammes Ering. Zum anderen wird das Landschaftsbild in der Bauphase durch 
das offene Baufeld selbst sowie bewegte oder stationäre  technische Elemente wie Baufahr-
zeuge, Baumaterial etc. bestimmt, was abseits der Kraftwerkseinrichtungen in naturnah wir-
kenden Aubereich zu vorübergehenden starken visuellen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes führen wird. 

Während der Bauphase könnten auch Beschädigungen der ortsbildprägenden Birkenallee an 
der Passauer Straße sowie der Kastanienallee durch Baufahrzeuge auftreten. Massive Be-
schädigungen können wiederum zu einem Absterben von Bäumen und Beeinträchtigungen 
des Ortsbildes führen und sind daher bei Bedarf durch Absperrmaßnahmen zu vermeiden.  
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 Anlagebedingte Beeinträchtigungen und Wirkungen 5.9.1.2
Zu Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden die Ausschnitte des Umge-
hungsgewässers ober- und unterhalb des Kraftwerkes getrennt betrachtet.  

Oberhalb des Kraftwerkes wird die zunächst als wuchtiges lineares technisches Bauwerk er-
scheinende Rampe mit einer Länge von ca. 1,5 km  und einer Breite von ca. 40 m dominant 
und ungewohnt in Erscheinung treten. Aus Richtung Simbach wird das Bauwerk als schmale, 
optische Raumkante die Sichtlinie entlang des vorhandenen Dammes brechen, aus Richtung 
Kraftwerk wird die nach Westen hin linear ansteigende Rampengeometrie deutlich. Insgesamt 
verstärkt das Bauwerk von außen gesehen den Gegensatz zwischen naturnahen, wilden Auen 
und der strengen Dammform.  

Im Detail und Nahbereich gehen zudem durch Überbauung der landseitigen Böschung und 
dem Sickergraben das Landschaftsbild prägende Elemente wie Gehölze, blütenreiche Mager-
rasen und Magerwiesen verloren. Allerdings wird abgesehen von kleineren technischen Bau-
werken ein naturnah erscheinendes, vielgestaltiges Fließgewässer  entstehen. Durch die pen-
delnde, naturnah anmutende Ausgestaltung des Gewässers auf der Rampe tritt hier ein reiz-
voller Kontrast zu deren Geometrie auf und mildert deren Strenge. Im Nahbereich werden sich 
entlang des Umgehungsgewässers neue Attraktionen ergeben (visuell als auch akustisch), 
während bisherige Möglichkeiten wieder entstehen werden. Die lange Außenböschung wird 
außerdem durch die Plazierung von Gebüschgruppen mit auetypischen Sträuchern gegliedert 
und die Sichtlinie gebrochen, so dass eine Einbindung des Bauwerkes in das Landschaftsbild 
möglich wird. Zusätzlich werden auch wieder das Landschaftsbild belebende blütenreiche 
Magerwiesen entwickelt werden. Auch der Waldrand wird wieder geschlossen und dem vorhe-
rigen Zustand angeglichen. 

Der Abschnitt des Umgehungsgewässers Unterwasser wird aufgrund seiner Lage in einem 
mehr oder weniger geschlossenen Waldbereich nur von der auf einem Damm geführtenr Inn-
werkstraße aus gesehen Richtung Osten in Erscheinung treten. Hier wird sich durch die Be-
seitung von strukturreichem Auwald das Landschaftsbild stark ändern und insbesondere der 
Trenndamm zwischen Umgehungsgewässer und verlegtem Kirnbachabschnitt aufgrund seiner 
Höhe von bis zu, 3,5 m als auenfremes lineares Element dominant hervortreten. Vom Kraft-
werk aus gesehen bleibt er jedoch durch die verbleibende Gehölzkulisse gut maskiert, so dass 
hier das gewohnte Landschaftsbild östlich des Umspannwerkes durch Wald geprägt bleibt. 

Das Umgehungsgewässer wird durch die Konzeption als typisches Element naturnaher Auen 
nach der Wiederbegrünung der Ufer mit Gehölzen und Röhrichten gut in das Landschaftsbild 
integriert sein. 

Erhebliche, negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbleiben nicht.  

 Betriebsbedingte Wirkungen  5.9.1.3
Beeinträchtigungen treten für das Landschaftsbild nicht auf. Durch das neue Element eines 
fließenden Wassers auf der Rampe wird der Auecharakter des Umgehungsgewässers betont. 
Die künftigen betriebsbedingten Schwankungen des Wasserstandes im Altwasserzug zeigen 
sich als lebendiges Element einer natürlichen Flusslandschaft.  
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5.9.2 Naturbezogene Erholung 

 Temporäre Beeinträchtigungen während der Bauphase 5.9.2.1
Im Mittelpunkt stehen in diesem Kapitel mögliche Beeinträchtigungen für naturbezogene Erho-
lungsmöglichkeiten im Projektgebiet durch den ca. 2 Jahre dauernden Baustellenbetrieb. Dies 
sind neben Immissionsbelastungen wie Lärm, Staub und Abgase in erster Linie temporäre 
Behinderungen von Radfahrern, Wanderern und Spaziergängern auf den vorhandenen Rad- 
und Wanderwegen, die an den Baustellen vorbeiführen.  

Es treten nachfolgend konkrete Auswirkungen auf die Wegebeziehungen auf: 

• Über ca. 2 Jahre immer wieder temporäre Behinderungen durch Baustellenverkehr auf der 
als Hauptzufahrt genutzten Passauer Straße (von Malching her) und der  Zufahrt zum 
Kraftwerk (Innwerkstraße), wobei im letzten halben Jahr  während der Inbetriebnahme nur 
mehr eine geringe Frequenz eintritt. Damit treten ggfs. Behinderungen und Immissionen 
auf dem dort ausgewiesenen Römerradweg sowie auf der Via Nova auf, die beide über 
das Kraftwerk nach Mining führen. In der Phase der Inbetriebnahme im letzten halben Jahr 
jedoch nur noch geringe Beeinträchtigungen bei ggfs. notwendigen Nachbesserungsarbei-
ten.   

• Für ca. 1,5 Jahren wird der Innradweg entlang des Bauabschnittes des Umgehungsge-
wässers unterbrochen werden. Es wird eine Umleitung Richtung Simbach über die Feldflur 
nördlich des Auwaldes ausgeschildert  werden. Der Übergang über das Kraftwerk bleibt 
während der ganzen Bauzeit jedoch möglich, so das der Anschluss an die dort weiterfüh-
renden überregionalen Wege bestehen bleibt. 

• Der Auenlehrpfad des Infozentrums „Europareservat Unterer Inn“ kann ebenfalls während 
der gesamten Bauzeit nicht genutzt werden. Er wird nach Beendigung der Maßnahmen 
wieder hergestellt. Der Auenbereich nördlich des Altwassers kann nach wie vor erreicht 
werden. 

 
Der Vollständigkeit halber seien auch Auswirkungen auf intensive Erholungseinrichtungen, 
Brauchtum und Einrichtungen des Gemeinbedarfs wie Schule und Friedhof genannt:  
 
• Punktuelle Behinderungen an der Zufahrt zum Sportplatz Ering sind durch den Baustellen-

verkehr möglich, jedoch treten keine Nutzungseinschränkungen auf 
• Da keine Bauarbeiten am Wochenende stattfinden, ist der Zugang zum Eringer Volksfest 

für die Mininger Bürger am 3. Wochenende im September nicht beeinträchtigt. Am letzten 
Festtag montags sind ggfs. Behinderungen durch Baufahrzeuge auf der Innwerkstraße 
möglich, jedoch bleibt das Fest für die Mininger Bürger gut erreichbar. 

 
Durch eine gute Ausschilderung und Information zu den Baustellen, soll eine touristische  Nut-
zung des Gebietes unterstützt werden. 

Der naturbezogene Erholungsgenuss kann außerdem durch visuelle Veränderungen der 
Landschaft durch die technisch wirkende Baustelle selbst sowie durch den Verlust von orts-
bildprägenden Landschaftselementen (z.B. Verlust von Gehölzen, prägenden Einzelbäumen, 
Magerwiesen auf dem Damm) gemindert. Diese bauzeitlichen Veränderungen und die Bautä-
tigkeit an der Baustelle können jedoch auch die Attraktivität des Kraftwerksbereichs für be-
stimmte Erholungssuchende steigern, Stichwort „Baustellentourismus“.  
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 Anlagebedingte Wirkungen 5.9.2.2
Die Eringer Au wird durch Spaziergänger, Radfahrer usw. derzeit vor allem vom Dammkro-
nenweg aus erlebt. Der Betrachter sieht hier eine weite Flucht, die einerseits vom Damm, an-
dererseits vom durchgehenden Waldrand begrenzt wird, mittig verlaufen Weg und Sickergra-
ben. Dies ist zwar in gewissem Sinne eindrucksvoll, aber künstlich und monoton. Jedoch ist 
dies das gewohnte Landschaftsbild, das durch den Bau des Umgehungsgewässers zunächst 
deutlich verändert werden wird. Die Flucht des Waldrands wird aufgebrochen, ebenso Weg 
und Sickergraben, außerdem wird angrenzender Wald zunächst gerodet. Dies wird zweifellos 
als erheblicher Eingriff in eine gewohnte, als wertvoller Naturbereich eingestufte Umgebung 
wahrgenommen werden.  

Während die auf Auenniveau liegenden Abschnitte des Umgehungsgewässers nach der Be-
grünung der Ufer sofort als naturnahes, typisches Auengewässer erlebt werden kann, wird 
sich die Rampe zunächst als geometrischer, fremder Körper präsentierten. Mit Abschluss der 
Bauarbeiten werden Betrachter die Anlage verstehen und  erkennen, dass es der Verbesse-
rung der landschaftlichen Situation dient und damit weniger störend empfinden. Mit zuneh-
mender Begrünung und Entwicklung  von gliedernden und einbindenen Gebüschen,  wird der 
visuelle Störeffekt ständig zurückgehen. Im Nahbereich wird auf der landseitigen  Böschung 
ein von blütenreichen Magerwiesen geprägtes grünes Band die Erlebniswirksamkeit fördern. 
Mittel- bis langfristig wird sich ein neues, gegenüber dem Status quo abwechslungsreicheres 
Landschaftsbild mit neuen Erlebnismöglichkeiten ergeben. Auch das Einstiegs- / Dotations-
bauwerk wird nicht dauerhaft als störendes Element empfunden werden. 

 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen und Wirkungen 5.9.2.3
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm können durch sporadische Kontroll-, War-
tungs- und Instandhaltungsfahrten- und arbeiten auftreten. Diese treten wie bisher nur in ge-
ringen Umfang auf und sind unerheblich für den Erholungsgenuss und die naturbezogene Er-
holung.  

Die bereits unter Ziffer 5.8.1.3 genannten betrieblichen Wirkungen wie fließendes, rauschen-
des Wasser des Umgehungsgewässers sowie die künftigen Wasserstandsschwankungen in 
der Aue erhöhen die Erlebniswirksamkeit der Landschaft deutlich und steigernd den Erho-
lungswert in der Aue.  

Die besondere Konzeption des Umgehungsgewässers mit Anbindung der Aue wird in die 
Neuausrichtung der Umweltbildungseinrichtung Infozentrums Unterer Inn gut integrierbar sein 
und das Umweltbildungsprogramm des Auenzentrums erweiteren. Die Anlage wirdzusammen 
mit dem unterwasser entstehenden Insel-Nebenarmsystem auch das touristische Angebot der 
Gemeinde Ering stärken. Zweifellos wird sie ein sehr interessantes Objekt für vielfältiges Na-
turerleben darstellen, das es so bisher in Bayern nicht gibt.  

5.10 Inanspruchnahme von nach § 30 BNatSchG geschützte Flächen 
Das Vorhaben beansprucht folgende nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope: 

Eingriffe in §30 Flächen 

Bezeichnung Beschreibung Dauerhafter Ein-
griff in m² 

Temporärer 
Eingriff 

Gesamteingriff 
in m² 

G312-GT6210 Halbtrockenrasen 211  211 
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K121-GW00BK Mäßig artenreiche Säu-
me und Staudenfluren 
tr.-w. Standorte 1.496 

65 

1.561 
K131-GW00BK Artenreiche Säume und 

Staudenfluren tr.w. 
Standorte   3.988 

 

3.988 
L521-WA91E0*a Grauerlenauen 13.635  13.635 
L521-WA91E0*s Silberweidenauen 10.872  10.872 
L5a Sonstiger Auwald 94  94 
R1 Sonstiges Großröhricht 37  37 
R111-GR00BK Schilf-Landröhrichte 273  273 
R113-GR00BK Sonstige Landröhrichte 2.511  2.511 

R322-VC00BK 
Großseggenriede der 
Verlandungszone 5.246 

 
5.246 

S133-SU00BK 
Eutrophe Stillgewässer, 
natürlich oder naturnah 1.127 

 
1.127 

     
Summe  39.490 65 39.555 

Tabelle 50: Eingriffe in §30 Flächen, 

Die Eingriffe in die nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope sind durch Wiederentwicklung 
von gleichwertigen Biotopflächen auszugleichen. Die Eingriffe werden ausgegleichen, s. dazu 
die Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich in Kap. 6.5.3.1. und Tabelle in Kap. 10.3.3 
im Anhang.  

5.11 Ergebnisse der FFH- und SPA Verträglichkeitsstudie  
In der FFH- und SPA Verträglichkeitsstudie (LANDSCHAFT + PLAN PASSAU, 2016) werden die 
Wirkungen auf das FFH-Gebiet „Salzach und Unterer Inn“ und das  SPA-Gebiet „Salzach und 
Inn“ und deren wesentlichen Bestandteile bzw. die gebietsbezogenen Erhaltungsziele unter-
sucht. Die Wirkungen der Projektbestandteile sind in der FFH-Verträglichkeitsstudie ausführ-
licht beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse werden hier in zusammengefasster Form wie-
dergegeben. 

5.11.1 Arten nach Anhang II FFH-RL 
Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-RL sind im Bearbeitungsgebiet nicht bekannt und nicht 
vom Vorhaben betroffen.  

Erheblich nachteilige Wirkungen auf Tierarten des Anh. II FFH-RL (derzeitige Erhaltungsziele 
8, 11, 21) treten nicht auf, vorhabensbedingte erhebliche Beeinträchtigungen der betroffenen 
oder potenziell betroffenen Arten im Gebiet können mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-
sen werden. Voraussetzung ist jedoch teilweise die Durchführung von Schutzmaßnahmen (s. 
dazu auch Kap. 5.13 Vermeidungsmaßnahmen) für die beiden Arten Scharlachkäfer und die 
potentiell vorkommende Gelbbauchunke. Für die Mopsfledermaus als Art des Anh. II FFH-RL, 
die aber nicht im SDB geführt wird (kein ErHZ), werden ebenfalls keine erheblichen Auswir-
kungen gesehen, sofern Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die im SDB 
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te Spanische Flagge kommt aktuell nicht im Projektgebiet oder dessen Umgebung vor und es 
besteht keine besondere Eignung des Projektgebiets für die Art.   

5.11.2 Vögel nach Anh. I VS-RL 
Brutreviere entsprechender Vogelarten wurden im direkten Eingriffsbereich nicht festgestellt. 
Für den Eisvogel kann Beunruhigung durch die Arbeiten am Durchlassbauwerk zur temporä-
ren Entwertung eines Reviers führen. Vermeidungsmaßnahmen sind notwendig.  

Charakteristische Arten wie der Grünspecht und der Pirol, die das Gebiet zur Nahrungssuche 
nutzen, werden den bauzeitlichen Beunruhigungen ausweichen können und da ihre Aktivitäts-
bereiche ohnehin vor allem entlang des Altwasserzugs liegen, wird hier keine erhebliche Be-
einträchtigung gesehen. 

Durch die Beachtung der Vogelbrutzeit bei Fällarbeiten werden allgemein erhebliche Auswir-
kungen wie Verluste an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen gemeinschaftsrechtlich 
geschützter Vogelarten ausgeschlossen.  

5.11.3 Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL 
Weichholzauen müssen vor allem ober- und unterhalb des Durchlasses durch die Werkszu-
fahrt gerodet werden. Im Unterwasser des Kraftwerks sind Rodungen von Weichholzauen 
auch für den Bau des Trenndamms nötig.  

Folgende Tabelle zeigt auftretende flächige Verluste bei Beständen von LRT nach Anh. I FFH-
RL: 

Flächige Beeinträchtigungen von FFH-LRT nach Anh. I 

Code LRT Bezeichnung Betroffen Fläche ha 

6210 Naturnahe Kalktrockenrasen (* Bestände mit beson-
deren Orchideenvorkommen) 

0,02 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 1,34 
91E0* Weichholzauen 2,46 

Tabelle 51: Flächige Beeinträchtigungen von FFH-LRT nach Anh. I 

Verluste von Kalktrockenrasen sowie von mageren Flachland-Mähwiesen entstehen am 
Damm durch Überschütten beim Bau der Rampe für das Umgehungsgewässer.  

Neben den flächigen Eingriffen, werden angrenzende Flachlandmähwiesen während der Bau-
zeit von Staubablagerungen betroffen sein. Die Wirkung ist vorübergehend und lässt sich 
durch die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen minimieren.  

Durch umfangreiche, teilweise zeitlich vorgezogene Maßnahmen wie Entwicklung von arten-
reichen Mähwiesen und Magerraen auf Flächen derzeitiger Gebüsche, Sodenverpflanzung 
und Neuentwicklung auf der landseitigen Böschung wird sich die ökologische Situation der 
LRT nicht verschlechtern. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der ebenfalls geplanten 
Dammanpassung. 
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Als Ergebnis des Projektes werden in Verbindung mit dem Teilprojekt „Insel-
Nebenarmsystem“ werden umfangreich Standorte mit einer Größe von ca. 14,6 ha zur Ent-
wicklung von Weichholzauen geschaffen werden. Die Standorte werden die bestmöglichen 
Voraussetzungen dafür bieten, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen am unteren 
Inn aktuell erreichbar sind. Die neuen Weichholzauen werden auf optimierten Standorten 
wachsen (Überflutungsdauer, z.T. strömungsexponiert) und damit gegenüber den derzeitigen 
Standorten naturschutzfachlich höherwertig sein.  Die Stabilität des Erhaltungszustandes des 
LRT 91E0* ist nicht gefährdet, vielmehr dient die Maßnahme dessen langfristiger Stabilisie-
rung. Insgesamt treten keine erheblichen Auswirkungen auf den betroffenen LRT auf. 

Für die betroffenen LRT sind verschiedene Maßnahmen zur Schadenbegrenzung vorgesehen, 
die im vorliegenden LBP festgelegt werden. 

5.11.4 Erhaltungsziele FFH-Gebiet 
Die Übersicht über die Betroffenheit aller Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet in Tab. 24, Kap. 
9.7.1 der FFH-VU verdeutlicht, dass es das Ziel des Projektes ist, die Gewässerlebensräume 
und die rheophile Fischfauna sowie die mit dem Fluss vernetzten Auelebensräume zu stärken. 
Die entsprechenden Erhaltungsziele werden durch das Projekt gefördert. Durch die Maßnah-
men zur Schadensbegrenzung M 1-6-FFH (s. Kap. 5.13) werden erhebliche Beeinträchtigun-
gen der sonstigen Erhaltungsziele (z.B. Erhaltung der Population des Scharlachkäfers) ver-
mieden.  

Deutlich wird in der Zusammenschau aller Aspekte die insgesamt positive Wirkung des Pro-
jektes auf den ökologischen Zustand des FFH-Gebiets, verschiedene Erhaltungsziele werden 
deutlich gefördert, insbesondere auch die Zielarten der Durchgängigkeit wie Huchen, Strömer 
und Groppe. 

5.11.5 Erhaltungsziele SPA-Gebiet 
Sowohl der Bau des Umgehungsgewässers als auch die Redynamisierung des Altwasserzugs 
als auch der Auen sind nicht primär als Maßnahmen zu Gunsten der Vogelbestände geplant, 
wenngleich die Stärkung der Auen sich auch positiv auf Vogelbestände auswirken wird. Einzig 
der Eisvogel als Gegenstand des ErHZ 9 wird durch die Entlandungsmaßnahmen direkt profi-
tieren, wenngleich baubedingt Störungen möglich sind. 

Erhaltungsziel 7 (Schwarzspecht) ist unmittelbar betroffen, da durch die Rodungen geeignete 
Baumstrukturen entfernt werden. Die angebotenen Schutzmaßnahmen ermöglichen aber die 
Überbrückung des entstehenden örtlichen Strukturdefizits so dass keine erhebliche Beein-
trächtigung verbleibt. Der ökologische Zustand des SPA-Gebiets wird von der Maßnahme pro-
fitieren. 

5.12 Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
In Zusammenarbeit mit dem  Büro NATURECONSULT, Altötting wurde ein Bericht mit „Natur-
schutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ verfasst, in 
dem die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt 
und dargestellt werden. Es wurden außerdem darin die naturschutzfachlichen Voraussetzun-
gen für eine ggf. erforderliche Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ge-
prüft.  
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Nach den durchgeführten Kartierungen, Recherchen und Datenauswertungen (sind im Unter-
suchungsgebiet keine Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL vorhanden bzw. zu erwarten. 

Für folgende europarechtlich geschützten Tierarten sind Vermeidungsmaßnahmen (s. Kap. 
5.13.1) und/oder CEF-Maßnahmen (s. Kap. 5.13.3) erforderlich.  

• Haselmaus 
• Potenziell vorkommend Zauneidechse, Schling- und Äskulapnatter 
• Springfrosch sowie potenziell vorkommend Gelbbauchunke und Laubfrosch  
• Alle nachgewiesenen waldnutzende und waldbewohnende Fledermausarten 
• Scharlachkäfer 
• Alle relevanten Brutvogelarten im Eingriffsbereich 

 
Mit den umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung, die teilweise bereits zeit-
lich vor dem eigentlichen Projektbeginn durchzuführen sind, lassen sich artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 vermeiden. Zusätzlich sind für verschiedene 
Arten zeitlich vorgezogene CEF-Maßnahmen vorgesehen und dadurch artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. mit Abs. 5 BNatSchG vermieden. 

Es werden daher keine Ausnahmen von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG 
Arten erforderlich. Ebenfalls sind keine FCS-Maßnahmen zur Gewährleistung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Populationen vorhandener Arten notwendig. 

5.13 Konfliktvermeidung und –minimierung 
Nach § 15 (1) BNatSchG ist der Verursacher von Eingriffen verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die im Nachfolgenden aufgeführten 
Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden festgelegt, um die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf betroffene Schutzgüter während der Bau-, Anlagen- und Betriebspha-
se so weit möglich zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. 

5.13.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vor und während der Bauzeit  

 Allgemeine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 5.13.1.1
Ziel ist der allgemeine Schutz von Boden und Wasser, Vegetation, Lebensräumen, Tieren und 
Erholungssuchenden im Bereich der Baustellen und Baustellenzufahrten durch folgende 
Maßnahmen: 

• Einsatz einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBL) = Umweltbaubegleitung (UBB) mit Do-
kumentation der Maßnahmen 

• Beschränkung der Baustelleneinrichtungsflächen, der Zwischenlagerflächen und der Ar-
beitsbreiten bei den Baumaßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß 

• Unterrichtung der Baufirmen über zu beachtende Umweltvorsorgemaßnahmen und Tier-
schutz (Artenschutz)  

• Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit der Baustellenfahrzeuge auf ein angemessenes 
Maß und diesbezüglichen Unterweisung der Baustellenbelegschaft 

• Vollständige Beseitigung der Baustelleneinrichtung nach Abschluss der Arbeiten 
• Weitgehende Vermeidung von Lichtabstrahlung (voraussichtlich allerhöchstens in der 

Dämmerung bei Arbeiten im Herbst/Winter vorgesehen, da Tagesbaustelle geplant) in be-
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nachbarte Gehölzbestände zur Minderung von Störeffekten auf Fledermäuse und Hasel-
maus 

 Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen für Lebensräume, Pflanzen und Tiere  5.13.1.2
Nachfolgend aufgeführte Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sollen erhebliche Beeinträch-
tigungen auf das Schutzgut Tiere- und Pflanzen mindern sowie das Eintreten von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 (1) BNatSchG und erhebliche Auswirkungen auf 
die europäischen Schutzgebiete“ verhindern.  

Die in der FFH-VU und der saP vorgesehenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind 
hier übernommen, die dort verwendeten Kürzel (Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, z.B. 
„M 1.1 FFH-VU“ bzw. Maßnahmen der saP „M 01-saP“) in Klammern genannt.  

V1 - Bauzeitenregelungen zum Schutz von Tieren an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
 
Ziel:  

• Vermeidung von erheblichen baubedingten Störungen der Tierwelt, baubedingten Tötun-
gen (z.B. Haselmaus, Reptilien)  

• Vermeidung von Verlusten von Gelegen röhrichtbrütender Vögel, Entwicklungsstadien von 
Amphibien und Fischen im Altwasserzug Ering 

Maßnahmen: 

• Fällung potenzieller Quartierbäume (BHD > 35 cm) mit potentiellen Überwinterungsstruk-
turen für Fledermäuse nur von Anfang bis Ende Oktober. Verzicht von Befahren und Ein-
satz schweren Rücke- und Fällgeräts. Rückegassen in Abstimmung mit der ÖBL.  Keine 
Rodung. Sicherung des Holzes für ökolog. Maßnahmen (M 01-saP) 

• Fällung sonstige Gehölze (BHD < 35 cm), Entfernung und Mahd von Röhrichten und 
Staudenfluren, Baufeldfreimachung (M 02-saP)  nur im  Zeitraum 1. Oktober bis 29. Feb-
ruar zum Schutz von saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen gemeinschaftsrechtlich 
geschützter Vogelarten sowie zur Vergrämung von Haselmausvorkommen. 
Dies schließt auch Wurzelteller von umgestürzten Bäumen ein, die ggf. vom Eisvogel zur 
Nestanlage genutzt werden. Diese sind wieder aufzustellen, um eine Brut im Eingriffsbe-
reich zu vermeiden. Minimierung von Befahren und Einsatz schweren Rücke- und Fällge-
räts.  
Zeitliche Abfolge:  

• Fällung des Auwaldtraufs/Auwaldes im Oberwasser der Staustufe innerhalb des Eingriff-
gebiets Oktober 2016 - Ende Februar 2017, um die weitere Maßnahmenabfolge (u. a. M-
02-saP, M-04-saP, M-05-saP) zu ermöglichen, jedoch keine Rodung der Wurzelstöcke/ 
Oberbodenarbeiten. 
Nachdem die Fällung des Schwachholzes im Dezember 2016 entsprechend den Auflagen 
zur Eingriffsvermeidung Haselmaus mit ökol. Baubegleitung durchgeführt wurde, wird die 
Wirksamkeit der Maßnahme im weiteren Jahresverlauf durch die ÖBL überprüft. So sollen 
ggfs. wieder austreibende Fruchtsträucher keine Früchte mehr ansetzen. Ggfs. werden 
erneute Maßnahmen durchgeführt. Höhlen- und  Altbäume werden erst im Oktober des 
2017 gefällt.   

• Sehr tiefe Mahd (Freischneider/Forstmulcher) der Altgras- und Hochstaudenfluren entlang 
des Auwaldtraufs und am Sickergraben im Oberwasser außerhalb der Vogelbrutzei bis 2-t 
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2017 zum Zweck der Vergrämung und Abwanderung von Reptilienarten (Freischnei-
der/Forstmulcher). Das Schnittgut ist vollständig zu entfernen. Teile des Schnittguts (v. a. 
Äste von Laubgehölzen) können zum Bau der Habitatstrukturen (vgl. CEF-03) genutzt 
werden. Je nach Vegetationsentwicklung ist eine erneute Mahd durchzuführen, um die 
Flächen deckungsarm zu halten.  

• Baufeldfreimachung: im von Strauchbewuchs befreiten Waldtreifen oberwasser gilt bezgl. 
der Baufeldfreimachung keine zeitliche Einschränkung. 

• Baufeldfreimachung in gefällten Waldbereichen unterwasser differenziert nach Lebens-
räumen: Acker keine Einschränkung,  in tiefgelegenen Auenbereiche ab Mitte Februar 
möglich, in Haselmaus- und Reptilienlebensräumen ca. ab Mitte April möglich. Es wird 
davon ausgegangen, dass der sehr früh im Jahr aktive Springfrosch (Nachweis unterwas-
ser des Kraftwerks) seine ggfs. vorhandenen Winterquartiere dann verlassen hat. Bei den 
Bereichen, die ab Mitte Februar abgeschoben werden können, handelt es sich um tiefge-
legene Auen, die aufgrund der Nässe keine geeigneten Winterquartiere der Haselmaus 
und für Reptilien aufweisen. Laichgewässer sind nicht betroffen.  (M 02-saP).  

• Arbeiten der Geländemodellierung innerhalb von Gewässern und Feuchtgebieten wie z. 
B. Röhrichtbeständen v. a. im Bereich des Altwassers sind zum Schutz von Laichplätzen 
der dortigen Springfroschvorkommen bzw. in Rücksicht auf die Brutvögel ausschließlich 
zwischen Anfang Oktober und Mitte Februar durchzuführen (s. auch M 1 -FFH-VU).  

V2 - Schutz von Vegetation und Lebensräumen in oder an Baustellen vor temporären, baube-
dingten Eingriffen und Störungen (M 03-saP) 

Ziel:  

• Schutz von ortsbildprägenden Bäumen und sonstigen Gehölzen 
• Schutz von Lebensräumen der Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter, Fledermaus- 

und Vogelarten und Scharlachkäfer und Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf 
die Populationen 

Maßnahmen: 

• Schutz der zu erhaltenden Gehölzbestände an und in  Baustelleneinrichtungsflächen wäh-
rend der Baumaßnahme vor mechanischen Schäden, Überfüllungen und Abgrabungen 
durch entsprechende Maßnahmen gemäß DIN 18920 und RAS-LP4.  Überprüfung und 
Wartung durch ÖBL. 

• Schutz angrenzender Lebensräume (hier Wald) durch eindeutige Kennzeichnung der 
Grenze Eingriffsbereich: zu fällende Bäume/Rodung, Bodenarbeiten, Befahren und Abla-
gerungen, z.B. durch Aufstellen von wirksamen Barrieren, Schutzzäunen, Flatterband etc.. 

V3 - Sonstige Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz von Tieren und ihren Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten  

Ziel:  

• Erhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Baumfledermaus- und Vogelarten sowie 
des Scharlachkäfers und Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf die Populationen 

• Minimierung von Auswirkungen auf die Fischfauna und Gewässerlebewesen im Altwasser 
wie Vermeidung von Fischfallen, Strandungen von Fischen   
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• Erhalt der Muschelpopulationen und der Schmalen Windelschnecke im Altwasser 
• Schutz der artenreichen Insektenfauna des verbleibenden mageren und blütenreichen Of-

fenlandes 
• Schutz der kleinen Bergmolchpopulation im kleinen Augewässer 

Maßnahmen: 

• Sicherung und Wiederausbringen von naturschutzfachlich und  artenschutzrechtlich be-
deutsamen Altbäumen, Höhlen- und Totholzstrukturen als Lebensstätten xylobionter Kä-
fer, insbesondere Anhang II-Art Scharlachkäfer, aber auch der nur national streng ge-
schützten Arten gemäß Maßnahmenpaket (M 6-FFH-VU, M 06-saP): 

• Altbäume mit einem BHD von über 40 cm  
• stehendes Totholz mit einem BHD von über 30 cm 
• erkannte Höhlenbäume jeglichen Durchmessers (Markierungen) 
• Dabei  zu beachten: 

• Sicherung möglichst großer Stammabschnitte,  aber auch Starkäste aus dem Kronen-
raum  

• Sicherung eines Teils als stehende Struktur, v. a. Altbäume ab 50 cm z. B. als ste-
hender Einzelstamm oder auch als Totholzpyramide vorzusehen (Habitatstrukturen 
Klein-, Bunt-, Grünspecht bzw. Kleiber, Hohltaube oder Fledermäuse), unter Beach-
tung Verkehrssicherung, ggfs. Hinweisschilder 

• Sicherung des restlichen anfallenden Holzes als liegendes Totholz in den angrenzen-
den zu entwickelnden Auwaldflächen auf unterschiedlichen Standorten von besonnten 
Randlagen bis zu +/- beschatteten Interstammbereichen, dadurch auch  Sicherung 
der Entwicklungsstadien, z. B. Scharlachkäfer, so dass der Entwicklungszyklus noch 
nach der Fällung abgeschlossen werden kann. Ergänzung Nahrungshabitate von 
Spechten als Nahrungshabitat. Möglichst gestapelte Lagerung, Verwendung auch als 
Rauhbäume für die Gewässer. 

• Verteilung in Schwerpunktflächen innerhalb angrenzender Auwaldfächen als  „ge-
klumpte“ Strukturen, nicht über die ganze Fläche verstreut. 

• Abfang von Reptilienarten im Eingriffsbereich entlang des Auwaldtraufs im Oberwasser im 
Zeitraum zwischen Anfang April und Ende September vor Oberbodenabschub bzw. Bau-
feldfreimachung (M 05-saP). 

• Der Fang ist für die Tiere so schonend wie möglich z. B. durch Kescher oder Handfang 
bei geeigneten Witterungsbedingungen durchzuführen. Aufgrund der Erfahrungen mit 
Kunstverstecken v. a. im Hinblick auf die Blindschleiche sollte diese Methode auch für den 
Abfang genutzt werden. Abgefangene Tiere sind soweit möglich nach Stadium und Ge-
schlecht zu dokumentieren. Eine kurze, artgerechte Zwischenhälterung für den Tag des 
Abfangs ist möglich. Der Abfang ist in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde Rottal-Inn durchzuführen, ggf. ist hierfür eine entsprechende Ausnahmegenehmi-
gung erforderlich. Die abgefangenen Tiere sind in angrenzenden geeigneten Habitaten 
umliegend an das Eingriffsgebiet, z. B. im Bereich des s. g. Biotopackers bzw. im angren-
zenden Auwaldtrauf, auszusetzen. 

• Vor Beginn der Entlandung im Altwasser Ering, Absuchen der Entlandungsbereiche 
nach Muscheln, Bergung und Umsetzen in unberührte Bereiche auf gleiche Wasserhöhe 
durch fachlich versierte Person (M 1-FFH-VU). 

• Zum Schutz der Insektenfauna (u.a. Feldgrille): Aufstellung eines Folienzauns entlang der 
artenreichen Säume und Glatthaferwiesen an der Baustellenzufahrt östl. Umspannwerk 
und am Damm zum Schutz vor Befahren und Staubeintrag  
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• Dynamisierungsbetrieb Aue: Bei Absenkung des Wasserspiegels nur teilweise Öffnung 
des unteren Anbindungsbauwerks, um ein zu rasches Absinken des Auewasserspiegels 
und damit verbundene Falleneffekte für aquatische Organismen zu vermeiden 

• Vergrößerung des Laichgewässers des Bergmolches vor Flächeninanspruchnahme des 
südlichen Teilbereiches  

• Bestimmung einer möglichen Beeinträchtigung des Vorkommens der Schmalen Windel-
schnecke durch geplanten temporären Anstau des Altwassers durch kurzzeitigen Probe-
betrieb sowie Detailkartierung des Vorkommens. Im Falle einer erkennbaren Beeinträchti-
gungsmöglichkeit bestehen verschiedene Möglichkeiten: 
• Anpassung der Betriebsordnung für die Auedotation  
• Durchführung örtlicher Biotopentwicklungsmaßnahmen (Ausweichhabitate) 
• Versetzung des Bestandes  

V4 - Sicherungen von Baustellenflächen und Anlagenteilen, von denen eine Gefahr für Tiere 
ausgehen kann 

Ziel:  

• Vermeidung von unbeabsichtigten Tötungen und ggfs. Verletzungen von Tieren  

Maßnahmen: 
 
• Oberwasser: Errichtung eines mind. 40 cm hohen, überkletterungssicheren Reptilien-

schutzzauns aus Folie oder Metall landseits entlang des Baufelds, um mit Beginn der Bau-
arbeiten eine Rückwanderung vergrämter Tiere ins Baufeld zu verhindern. Aufstellung  in 
Abhängigkeit der Witterung ab Mitte April 2017, um ein Abwandern Richtung zurückgesetz-
ten Auwaldtrauf zu ermöglichen, Laufende Kontrolle während der Baumaßnahme und Be-
seitigung aufwachsender Vegetation beidseits des Zaunes in einer Breite von 0,5 m (M 04-
saP und M 4-FFH-VU). 

• Unterwasser: Um Individuenverluste bei Kleintieren zu vermeiden (charakteristische Art 
Springfrosch u.a.), wird nach Maßgabe der ÖBL ein Amphibienschutzzaun (Ausführung 
wie oben) entlang des Baufeldes aufgestellt (M 2.1-FFH-VU) 

• Vermeidung von Falleneffekten auf den Baustellen für Biber, potenziell Fischotter.  Regel-
mäßige Kontrolle auf Entstehung  tieferer Gruben durch ÖBL, ggfs. Vorsehen von Aus-
stiegshilfen. In Zeiten mit frühem Dämmerungseinbruch müssen LKW-Fahrer und Arbeiter 
auf die Problematik hingewiesen werden (langsame Fahrweise). (M 5-FFH-VU) 

• Vermeidung von Tötungen bzw. der Besiedlung von Kleingewässern durch die Gelb-
bauchunke und anderer Amphibienarten in Baustellenbereichen: Kontrolle der Baustellen 
bezüglich Entstehung temporärer Kleingewässer (Pfützen, Fahrspuren) während der 
Laich- und Larvalzeit von Anfang April bis Mitte September durch ÖBL. Ggfs. Umsetzen 
von Laich und Tieren z.B. in  Biotope Eringer Acker. Sofortige Verfüllung abgesuchter, lee-
rer temporärer Pfützen/Pioniergewässer auf den Baustellen durch Baufirma nach Maßgabe 
der ÖBL. (M 4 FFH-VU, M 07-saP) 

V5 - Minimierung von Auswirkungen auf die Pflanzenwelt und auf die Biologische Vielfalt der 
mageren Offenlandlebensräume 

Ziel:  
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• Erhaltung der Populationen stark gefährdeter  und relevanter landkreisbedeutsamer 
Pflanzenarten  

• Erhaltung der Biologischen Vielfalt der mageren Offenlandlebensräume  
• Schutz von empfindlicher Vegetation gegenüber Nährstoffeintrag wie artenreiche Salbei-

Glatthaferwiesen (LRT 6510)   

Maßnahmen: 

• Zeitlich vorgezogene Gewinnung von Druschgut artenreicher Wiesen und Magerrasen auf 
dem Damm Sommer und Herbst 2016 und 2017, ggfs. Ergänzung durch Ernte auf dem 
Biotopacker Ering (M 2.1 - FFH) 

• Verpflanzung der wertvollen mageren Wiesenbestände (Salbei-Glatthaferwiesen)  
• Die Maßnahme steht im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Ausgleichs-

maßnahme A1 des Dammsanierungsprojektes (s. LBP dazu). Dazu werden 80 % der Ge-
büsche auf der Landseite des Dammes vorher gerodet.Die Rodungsflächen müssen 
schnell zu ansäbaren bzw. mähbaren Flächen entwickelt werden. Einsatz Forstmulchge-
räte (am Ausleger eines Baggers) sowie Stockfräsen  (M 2.2 und M 2.3 –FFH-VU) 

• Aufstellung eines Folienzauns entlang des Eingriffsbereichs zum Schutz der artenreichen 
Säume (K131-GW00BK) und Salbei-Glatthaferwiesen vor Befahren und Staubeintrag 
Überprüfung und Wartung durch ÖBL (M 2.5-FFH-VU) 

• Abbau unvermeidbarer Ruderalisierungserscheinungen der Glatthaferwiese im Unterwas-
ser durch regelmäßige Pflege der Wiese: zweimalige Mahd jährlich (Anfang Juni sowie 
August / Anfang September), Abfuhr des Mähguts (M 1.2-FFH-VU Projekt Insel-
Nebenarm-System) 

• Gewinnung des Oberbodens von mageren Wiesenbeständen, die von dem Bau des UG 
betroffen sind (nur Neophyten-freie Bestände!) und Wiederauftrag auf neue Böschungen, 
um Rhizome und Samenmaterial übertragen zu können 

• Schonende Lagerung in niedrigen Mieten, damit die Samenbank nicht erstickt. Ein Teil der 
im Boden befindlichen Samen, Pflanzentriebe und Wurzelstücke wird nach Wiederande-
ckung austreiben und eine autochthone Begrünung begünstigen. Ggfs. werden damit 
auch Entwicklungsstadien von Insekten mit übertragen werden können. Möglichst schnel-
le Wiederaufbringung (max. Stärke 10 cm) auf bereits fertig gestellten Böschungsab-
schnitten (M 2.1-FFH-VU).  

• Ergänzung fehlenden Oberbodens mit möglichst magerem Substrat (z.B. humoser lehmi-
ger Sand) ohne Ackerunkräuter, max. Auftragstärke 10 cm  (M 2.1 – FFH-VU) 

• Naturschutzfachlich orientierte Optimierung der Dammböschungspflege durch Pflegekon-
zept (M 2.4-FFH-VU) 

 Spezielle Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zu Auswirkungen auf abiotische Schutzgüter  5.13.1.3

Boden 

Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zum Schutzgut Boden sind v.a. während der Baumaß-
nahme notwendig.  

• Vor Beanspruchung der Bauflächen: Abtrag von Ober- und Unterboden horizontweise und 
getrennte Lagerung 
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• Lagerung des Oberbodens des Damms in deutlich niedrigeren Mieten zur Erhaltung der 
Samenbank und von ausschlagfähigen Pflanzenresten. Keine Ansaat mit Luzerne-
Kleegras, da sonst eine Aufdüngung erfolgt.  

• Sachgerechte, von der Dammerde räumlich getrennte Zwischenlagerung von Ober- und 
Unterboden in Mieten. Sofortige Begrünung mit einer Luzerne-Kleegrasmischung.  

• Sachgerechter Wiedereinbau nach Horizonten bei bodentrockenen Verhältnissen 

Klima, Luft 

In der Bauphase  sind folgende emissionsmindernde Maßnahmen zum Schutz der Luftqualität 
vorgesehen:  

• Befeuchtung nicht befestigter Straßen (Staubreduzierung) 
• Die Zu- und Abfahrten zu den Baustellen erfolgen über staubfrei befestigte Zufahrten 

Wasser/Grundwasser 

Zum Schutz des Wassers sind folgende Vorkehrungen vorgesehen:  

• Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nur in dafür ausgewiesenen, 
hochwassersicheren Flächen. Vorhalten von Ölbindemitteln in ausreichender Menge.  

• Für Flächen, auf denen eine höhere Belastung durch Verschmutzung oder Gefahrenstoffe 
zu erwarten ist, ist eine Abdichtung und abgedichtete Umrandung vorgesehen. Das dort 
anfallende Wasser wird über Absetzbehälter aufgefangen und sachgerecht entsorgt.  

5.13.2 Schutz- und Vermeidung von Auswirkungen auf die naturbezogene Erholung  
Zur Vermeidung von größeren Beeinträchtigungen von Erholungssuchenden während der 
Bauphase sind folgende Maßnahmen notwendig: 

• Eindeutige Wegeführung und ausreichende Beschilderung für den Baustellenverkehr zur 
Vermeidung von Konfliktsituationen 

• Einrichtung/Ausweisung von Umleitungen für den überregionalen Innradweg Richtung 
Simbach im Bereich der temporären Vollsperrungen während der Dammsanierung, dazu 
Verbreitung von Informationen zu jeweiligen Abschnitten. 

• Vermeidung von Sicherheitsrisiken v.a. am Ausleitungsbauwerk durch Geländer / Absturz-
sicherungen 

5.13.3 CEF-Maßnahmen / Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen 
Als „Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität“ („continuous 
ecological functionality measures“ - vgl. EU-Kommission 2007) werden Maßnahmen bezeich-
net, die synonym zu den „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ entsprechend § 44 Abs. 5 
Satz 3 BNatSchG zu verstehen sind. Diese Maßnahmen setzen unmittelbar am Bestand der 
betroffenen Art an und dienen dazu, Funktion und Qualität des konkret betroffenen (Teil)-
Habitats für die lokale Population der betroffenen Art(en) zu sichern.  

CEF-Maßnahmen müssen den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen besitzen, projektbe-
zogene Auswirkungen also abschwächen oder verhindern können, und bedingen (somit) ei-
nen unmittelbar räumlichen Bezug zum betroffenen (Teil-) Lebensraum der lokalen Populati-
on. Dabei muss die funktionale Kontinuität des Lebensraums gewahrt bleiben. Der Erfolg der 
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Maßnahmen muss in Abhängigkeit zum Erhaltungszustand der Art hinreichend gesichert sein 
bzw. über ein s. g. Risikomanagement (z. B. Monitoring) belegt werden. Mit Hilfe von CEF-
Maßnahmen ist es möglich die Verwirklichung von vorhabensbedingten Verbotstatbeständen 
gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG durch vorgezogen Ausgleich zu vermeiden (vgl. 
Runge et al. 2009). 

Es werden folgende für Baumfledermausarten, Haselmaus, Vogelarten (v.a. Spechte) sowie 
für Zauneidechse und Schlingnatter, die erheblich vom Vorhaben betroffenen sind, zeitlich 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im funktionalen Zusammenhang zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen nach § 44 (1) in Verbindung mit § 44 (5) BNatSchG notwendig.  

 
CEF-01 -  Kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich für Fledermäuse (s. auch M 3.1 FFH-
VU) 

Entfallende artenschutzrechtlich relevante Strukturen für Fledermäuse sind durch Fleder-
mauskästen unterschiedlicher Bauart (Rund-, Flach-, Mops- und Überwinterungskästen) aus-
zugleichen. Dabei sind pro verloren gehender artenschutzrechtlich relevanter Struktur ca. 320 
Stk.) ca. 0,5 Kästen (= 160 Stk.) als kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich zu erbringen. 

Durch diese Maßnahme wird der vorhabensbedingt stattfindende Ausfall an kurzfristig nutzba-
ren Strukturen innerhalb des Aktionsraums der lokalen Populationen vorzeitig und ohne eine 
wesentliche Unterbrechung der Funktionsfähigkeit der betroffenen Fortpflanzungs- bzw. Ru-
hestätten (Time-Lag), kompensiert. Die Montage der Kästen ist möglichst ortsnah, im angren-
zenden Auwaldgebiet1 durchzuführen. Dies ist mit den jeweiligen Flächenbesitzern im Vorfeld 
abzustimmen. 

Die Kästen sind als Gruppen anzubringen. Insgesamt sollen 170 Stk. Kästen in Gruppen in-
stalliert werden: 

• 50 Stück Rundkästen, z. B. Fa. Schwegler Typ „2FN“ oder gleichwertig 
• 50 Stück Flachkästen, z. B. Fa. Schwegler Typ „1FF“ oder gleichwertig 
• 40 Stück Großhöhle für Spaltenbewohner, z. B. Fa. Schwegler Typ „FFH“ oder gleichwertig 
• 30 Stück Großraum- & Überwinterungshöhle z. B. Fa. Schwegler Typ „1FW“ oder gleich-

wertig 

Die Kästen sind von einer naturschutzfachlich ausgebildeten Fachkraft forstwirtschaftlich 
sachgerecht anzubringen und lagegenau zu dokumentieren. Entsprechend der Vorgaben der 
Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern (Hammer & Zahn 2011) sind sie 15 Jah-
re lang zu warten, bei Verlust zu ersetzen und einmal jährlich auf Besatz im Sinne eines Moni-
torings zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren, die gewonnenen Daten sind in 
die Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu überführen.  
                                                      

1 Die für eine funktionelle Maßnahme noch mögliche Entferung zw. Eingriffsgebiet und Kastenstandorten ist grundsätzlich artspezifsch 

i. B. auf die jeweilge Fledermausart zu sehen. Für die im Gebiet vorkommenden Arten ist von einer minimalen Mobilität von 2.000 bis 

3.000 Metern auszugehen, bei entsprechender Vernetzung der einzelnen Kastenstandorte ist für einzelne Kastengruppen auch eine 

Entfernung von bis zu 6.000 Metern möglich. Relevant dabei ist eine Anbindung an übergeordnete Leitlinien bzw. Flugwege, wie sie im 

Gebiet v. a. der Inn darstellt. 
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Zeitpunkt der Umsetzung: spätestens bis zur nächsten Brut- bzw. Wochenstubenzeit nach der 
Gehölzfällung  

CEF-02 - Langfristige Sicherung von Habitatstrukturen für Fledermäuse / Höhlenbrüter (s. 
auch M 3.2-FFH-VU) 

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von diversen artenschutzrechtlich bedeutsamen 
Brutplätzen und Quartierstrukturen. Verluste an Altbäumen durch forstwirtschaftliche Nutzun-
gen spielen vor Ort keine bedeutsame Rolle, hingegen kommt es zu Verlusten durch Biber-
fraß/-fällung. Dies betrifft auch Bäume die z. B. nachweislich Quartierstrukturen beinhalten. 

Um Verluste von Altbäumen als Entwicklungsstätten bzw. darin vorhandene Strukturen hiervor 
mittelfristig zu vermeiden, wird der Schutz von 100 Stk. strukturreichen Altbäumen im Besitz 
der Verbund GmbH in angrenzenden Bereichen des Plangebiets vorgegeben. Hierfür können 
s. g. „Drahthosen“ aus Estrichgitter, Volierenzaun bzw. stabilem Viereckgeflecht verwendet 
werden (Höhe: mind. 1,00 m über GOK, Abstand zum Baum mind. 5 cm) oder ein Schutzan-
strich auf Quarzsandbasis. Bei der Verwendung von Wildschutzzaun oder Maschendraht sind 
i. d. R. Stützpfähle für die Drahthose nötig, da der Biber das flexiblere Material sonst am 
Stamm herunterzieht. Dünner Hasendraht ist nicht geeignet, da dieser vom Biber durchgebis-
sen werden kann. 

Zeitpunkt der Umsetzung: Die Maßnahme ist vor der Gehölzfällung durchzuführen. 

CEF-03 – Aufwertung von bestehenden Gehölzbeständen für die Haselmaus 

Im Rahmen der Planungen gehen strukturell gut geeignete Lebensräume der Haselmaus zu-
mindest temporär verloren. Um diese Verluste vorgezogen auszugleichen sind bestehende 
Saumbereiche angrenzend an das Plangebiet aufzuwerten. Dies ist primär durch die Schaf-
fung von breiteren, lichteren Innensäumen  durch Auflichtung oder durch Stärkung der Außen-
säume  möglich. Hierbei bieten sich insbesondere vorhandene Innensäume entlang von be-
stehenden Wegetrassen an, die abschnittweise verbreitert werden, wobei bestehende Sträu-
cher gefördert werden. Ziel ist die Schaffung von breiten +/- artenreichen Saum- und Schleier-
gesellschaften. Dabei sollten insgesamt mind. ca. 300 lfd. m Säume aufgewertet werden. In 
Bereichen, die aus Sicht des Gebiets- und Artenschutzes weniger wertgebend sind (z. B. 
Pappelbestände), ist auch eine flächige Bestandsöffnung denkbar. Insbesondere in unter-
wuchsarmen Beständen sollte hier eine Unterpflanzung mit für die Haselmaus besonders ge-
eigneten Gehölzarten erfolgen, wobei insbesondere Deutsches Geißblatt, Weißdorn, Hasel 
und Faulbaum als wichtige Nährgehölze in der jahreszeitlichen Abfolge von auftretenden Blü-
ten und Früchten einzubringen sind. 

• Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
• Faulbaum (Frangula alnus) 
• Weißdorn (Crataegus spec.) 
• Schlehe (Prunus spinosa) 
• Hasel (Corylus avellana) 
• Eberesche (Sorbus aucuparia) 
• Rosen (Rosa spec.) 
• Wasserschneeball (Viburnum opulus) 
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Zeitpunkt der Umsetzung: mindestens eine Vegetationsperiode vor Beginn der Rodungen. 

CEF-04 – Strukturelle Aufwertung für Reptilienarten 

Im Umfeld des Plangebiets, v. a. entlang des Auwaldtraufs überwiegend oberstromig des ge-
planten Gerinnes ist Maßnahme CEF-04 durchzuführen. Ihr Ziel ist die Optimierung und Auf-
wertung der Habitatstruktur für die im Gebiet vorkommenden Reptilienarten (v. a. Schlingnat-
ter, Zauneidechse), um die bestehende Habitatkapazität zu erhöhen bzw. zu optimieren.  

Hierfür sind an 10 Stellen  Habitatstrukturen für Reptilien zu errichten. Zur Anlage der Habi-
tatstrukturen ist der Oberboden am Standort und dessen Umfeld auf ca. 35 m² abzuschie-
ben.Innerhalb der abgeschobenen Fläche ist die Habitatstruktur in einer Mindestgröße von ca. 
15 m² Grundfläche anzulegen. Die Form ist an die Lage der Flächen anzupassen, sollte je-
doch eine Mindestbreite von 2,5 m nicht unterschreiten. 

Die Habitatstrukturen sind im Wesentlichen als Steinriegel mit ca. 8 m³ aus Nagelfluh aufzu-
bauen. In Randbereichen v. a. süd- und südostexponiert sind weiterhin mind. 4 m³ Waschsand 
oder, falls vor Ort vorhanden, Schemmsand einzubauen. Zusätzlich sind je Habitatstruktur drei 
Wurzelstöcke (Mindestdurchmesser 40 cm) sowie eine Reisigwalze, (Durchmesser ca. 70-
80 cm, Länge 3-4m) einzubauen. 

Zusätzlich werden für die potentiell vorkommende Äskulapnatter 6 Häckselhaufen mit Ast-
durchmischung mit einer Größe von 2-3 m3  angelegt.  

Zeitpunkt der Umsetzung: mindestens eine Vegetationsperiode vor Beginn der Bauarbeiten. 
Bei den bereits 2016 angelegten 5 Reptilienstrukturen wird die Wirksamkeit der Maßnahme im 
weiteren Jahresverlauf überprüft. So würde z.B. ggfs. auftretende Sukzession beseitigt.  

CEF-05 - Kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich für Vogelarten mit permanent genutzten 
Brutstätten (Gilde Höhlenbrüter) 

Als kurzfristig wirksame Maßnahme zur strukturellen Aufwertung und zum Ausgleich der ent-
fallenden Baumhöhlen bzw. Habitatstrukturen für Vogelarten, die vorwiegend Halb- oder 
Kleinhöhlen als Brutstätte nutzen, wird das Anbringen von insg. 65 Vogelbrutkästen in umlie-
genden Gehölz- bzw. Waldbereichen mit folgenden Kastentypen  festgelegt:  

• 20 Stück Vogelbrutkästen für Kleinvögel z. B. Fa. Schwegler Typ „1B“ - Fluglochweite Ø 
32 mm oder „2GR“ - Fluglochweite oval 30 x 45 mm oder gleichwertig 

• 20 Halbhöhlen- oder Nischenbrüterhöhlen, z. B. Fa. Schwegler Typen „2B“, „2 BN“, „2H“ 
oder „2HW“ oder gleichwertig  

• 20 Stück Vogelbrutkästen für Kleinvögel z. B. Fa. Schwegler Typ „1B“ – Fluglochweite Ø 
26 mm“ oder Typ „2GR“ – Fluglochweite Ø 27 mm oder gleichwertig 

• Stk. Nistkästen mit einer Eignung für den Waldkauz, Lochgröße mind. 110 bis 120 mm (z. 
B. Fa. Schwegler Typ „Nr. 5“ oder gleichwertig) 

Die Kästen sind von einer naturschutzfachlich ausgebildeten Fachkraft forstwirtschaftlich 
sachgerecht anzubringen und lagegenau zu dokumentieren. Sie sind 10 Jahre lang zu warten, 
einmal im Winterhalbjahr zu reinigen und bei Verlust zu ersetzen.  
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Zeitpunkt der Umsetzung:  bis spätestens zu Beginn der nächsten Brutperiode nach der Ge-
hölzfällung. 

CEF-06 - Kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich für den Eisvogel (s. auch M 7 und M 8 
FFH-VU) 

Durch baubedingte Wirkfaktoren des Vorhabens v. a. aufgrund von Schallemissionen und op-
tischen Effekten kommt es zur temporären Entwertung eines Teils eines Eisvogelreviers wäh-
rend der Bauzeit (eine Brutperiode). Um die Ausweichsmöglichkeiten der Art im Vorlauf der 
Baumaßnahme zu verbessern, wird die Anlage von zwei geeigneten Nisthilfen im westlichen 
Bereich des Altwasserkomplexes in ausreichendem Abstand zum Eingriffsbereich am Kirn-
bachdurchlass (mind. 300 m) vorgegeben. Hier sind zwei grundsätzlich geeignete Maßnah-
menalternativen (A und B) möglich: 

A) Eisvogelwand“:  

Herstellung von senkrechten Bodenabstichen an für den Eisvogel grabbaren, ufernahen Be-
reichen im Umfeld des Altwassers im Abstand von max. 300 - 400 m mit bindigem Boden (z. 
B. Auelehm). Die Ufer- bzw. Bodenanstiche sind senkrecht in einer Höhe von mindestens 
2  Metern in hochwassersicherer Lage herzustellen und sollten eine Breite von mindestens 3 
Metern aufweisen. Dabei ist auf eine freie Anflugschneise vor de Steilwandbereich zu achten.  
Gehölze sind ggf. zurückzuschneiden.  

B) „Wurzelteller“:  

Einbringung größerer, stehender Wurzeltellers (mind. 4 Stk., BHD mind. 40 cm) möglichst im 
Randbereich des Altwassers. Je nach Ausprägung und Größe des Wurzeltelles ist ggf. die 
Aufbringung von Boden auf der Stammseite des Baums erforderlich. Die Stirnseite des Wur-
zeltellers ist ggf. abzustechen bzw. längere herausragende Wurzelteile sind zu entfernen (s. 
nachfolgende Abbildung). 

 

Abbildung 39: Beispiel für einen Nistwall mit Wurzelstubben (Quelle: NABU, 2012) 

Zeitpunkt der Umsetzung: Vor Entnahme pot. Eisvogelbrutplätze (Wurzelteller) und außerhalb 
der Vogelbrutzeit.  
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5.14 Unvermeidbare Beeinträchtigungen  
Mit dem Vorhaben sind trotz umfangreicher Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen während 
der Bauphase und durch die Anlagen unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes und der Erho-
lungseignung verbunden, die im Sinne des § 14 BNatSchG ggf. durch entsprechende Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren sind. 

Als unvermeidbare, erhebliche Auswirkungen ist dabei der Verlust von bisher unbebauten Flä-
chen einzustufen. Unvermeidbare Auswirkungen stellen außerdem die stofflichen und funktio-
nalen Auswirkungen der einzelnen Projektteile auf die gegenständlichen Schutzgüter des 
LBPs dar.  

 

5.14.1 Unvermeidbare Flächeninanspruchnahme gesamt 
Die Ermittlung der unvermeidbaren Flächeninanspruchnahme erfolgt nach der Bayerischen 
Kompensationsverordnung (BayKompV) vom September 2014.  

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 

Für das Vorhaben werden Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen über ca. 2 Jahre beste-
hen. Relevant ist die Inanspruchnahme der Glatthaferwiese am Umspannwerk, ansonsten 
werden nur vorbelastete Flächen herangezogen. Die vorübergehend beanspruchte BE- und 
Lagerfläche wird nach Beendigung der Baumaßnahmen in den gleichen Zustand wie vorher 
versetzt. Eine vorübergehende Beeinträchtigung wird außerdem für einen 1 m breiter Streifen 
am Damm entlang der Rampenschüttung angenommen (Stoffliche Beeinträchtigungen etc.). 
Dieser weist einen Umfang von 0,154 ha auf, die tempräre beanspruchte Glatthaferwiese 
0,092 ha. Die ausführliche Statistik zur temporären Flächeninanspruchnahme ist im Anhang 
enthalten. Die gesamte temporäre Flächeninanspruchnahme beträgt damit 0,246 ha. 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme  

Mit der Errichtung des Umgehungsgewässers werden dauerhaft 10,46 ha überbaut (Damm-
schüttung), versiegelt (Wege, technische Bauwerke) oder durch die Anlage von Verbindungs-
gräben, das Umgehungsgewässer oder den zu verlegenden Kirnbachabschnitt beansprucht. 
Die Beanspruchung vorhandener Wege (0,65 ha) bleibt dabei unberücksichtigt. Nachfolgende 
Tabelle zeigt, wieviel Fläche von Biotop- und Nutzungstypen nach Haupttypen zusammenge-
fasst dauerhaft beansprucht wird.  

Flächenbeanspruchung BNT (Grobgliederung) nur dauerhaft 

BNT  Eingriffsfläche in m² 
B1 Gebüsche und Hecken 8.378 
B3 Feldgehölze 100 
F2 Fließgewässer 1.348 
G1 Intensivgrünland 393 
G2 Extensivgrünland 22.208 
G3 Magergrünland 211 
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G4 Tritt- und Parkrasen 927 
K1 Säume, Ruderal- und Staudenfluren 10.054 
L4 Standortgerechte Laubmischwälder feuchter 

bis nasser Standorte 
159 

L5 Auwälder und gewässerbegleitende Wälder 25.049 
L7 Nicht standortgerechte Laubmischwälder 14.977 
O6 Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen 76 
R1 Großröhrichte 2.821 
R3 Großseggenriede 5.246 
S1 Stillgewässer 1.127 
W1 Waldmäntel 10.826 
 Uferbefestigung mit  Pioniervegetation 670 
   
Gesamt:  104.568 

Tabelle 52: Flächenbeanspruchung BNT (Grobgliederung)  

Die ausführliche Statistik zur Flächeninanspruchnahme ist im Anhang Kap. 10.1.enthalten. 

5.14.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  
Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes wurde nach der Bayerischen Kompensations-
verordnung vom September 2014 vorgenommen. 

 Für flächenbezogen bewertbare Eingriffe 5.14.2.1
Eine vorübergehende Beanspruchung von Flächen für Baustelleneinrichtungen tritt für die Be-
anspruchung der Glatthaferwiese als BE-Fläche sowie für den 1m-Streifen entlang der Rampe 
auf. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bestände wieder schnelle regenerieren.  

Für dauerhafte Beanspruchung gelten entsprechend der BayKompV folgende Maßgaben: 

• Eingriffe in nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope werden getrennt bilanziert. Sie sind 
punktgleich mit der Entwicklung des gleichen Biotoptyps auszugleichen.  

• Alle Flächeninanspruchnahmen werden als Eingriffe mit 1,0 bilanziert.  
 

Folgende Beeinträchtigungsfaktoren werden zur Berechnung des Ausgleichserfordernisses 
nach Wertpunkten zum Ansatz gebracht:  

Beeinträchtigungsfaktoren zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Intensität der Wirkung Bestandswert Beeinträchtigungsfaktor  

Vorübergehende Überbau-
ung/Inanspruchnahme für BE Flächen 
und 1m Streifen  

≥ 4 WP 0,4 
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Dauerhafter Verlust durch Versiege-
lung (hier Wege, Schutzwall) und Flä-
cheninanspruchnahme für Gelän-
deumgestaltung 

≥ 1 WP 1,0 

Tabelle 53: Beeinträchtigungsfaktoren zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Die Berechnung des Ausgleichsbedarfes ergab zusammengefasst ein Ergebnis von 1.012.784 
WP, davon 485.956 Wertpunkte für Eingriffe in § 30 Flächen (s. dazu ausführliche Tabellen im 
Anhang Kap. 10.2.2)  

 Für funktionale Eingriffe und Beeinträchtigungen 5.14.2.2
Die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima werden im vorliegenden Fall 
durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Sie werden wie in der vorgehenden Konfliktanalyse 
gezeigt wurde, im Gegenteil, sehr gestärkt und gefördert. Auch die Erholungsfunktion der 
Landschaft und das Landschaftsbild erfahren durch das Projekt, eine deutliche Aufwertung. 
Weitergehende Maßnahmen sind nicht notwendig.  

Funktionale Beeinträchtigungen der Tierwelt werden über die CEF-Maßnahmen Nr. 01- 06 
vermieden bzw. kompensiert.  

Durch die Vermeidungsmaßnahmen werden Eingriffe in Lebensräume bzw. Verlust von Le-
bensräumen für die an mageres Offenland gebundene Insektenfauna weitere Maßnahmen 
kompensiert.  

6 Maßnahmenplanung 

6.1 Allgemeine Zielsetzungen  
Die konkrete Ausgleichsflächenplanung fußt auf den in nachfolgend aufgeführten Leitbildern 
formulierten Zielvorstellungen für Natur und Landschaft, die sich an den Entwicklungszielen 
der Arten- und Biotopschutzprogramme, den Erfordernissen zum Waldausgleich und den zu-
treffenden Erhaltungszielen für die Natura-2000-Gebiete orientieren.  

Mit den Ausgleichsmaßnahmen soll für die Eingriffe in Lebensräume der Pflanzen- und Tier-
welt und die Beeinträchtigungen von Tierarten (hier jedoch zusätzlich CEF-Maßnahmen 01-06 
notwendig) ein funktionaler Ausgleich und für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes eine 
Wiederherstellung durch Neugestaltung erreicht werden. Für die konkrete Maßnahmenpla-
nung wurden folgende übergeordnete Punkte berücksichtigt:  

6.2 Zusammenfassende Leitbilder 
Aufgrund der völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden Leitbilder jeweils für die 
ausgedämmte Aue im Oberwasser des Kraftwerks (incl. Damm / Sickergraben) und für die 
Auen im Unterwasser des Kraftwerks entworfen. Stausee bzw. der Fluss im Unterwasser des 
Kraftwerks sind baulich praktisch nicht betroffen und werden daher nur randlich behandelt, 
wenngleich die Maßnahme „Umgehungsgewässer“ vorrangig der Verbesserung der ökologi-
schen Situation des Inns (Durchgängigkeit, Fischlebensräume) dient. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 210 von 300 

 

6.2.1 Ausgedämmte Auen im Oberwasser 
Wälder 

• Neben Flächenerhalt, Optimierung der Bestandesstrukturen und Umbau naturferner Fors-
te steht in der ausgedämmten Au die standörtliche Revitalisierung der Standorte durch 
Wiedereinführung auetypischer Wasserstandsschwankungen im Vordergrund. 

• Erhalt der Waldfläche in derzeitiger Ausdehnung  
• Erhalt von Grauerlenauen durch Beibehaltung bzw. Wiedereinführung der traditionellen 

Niederwaldnutzung 
• Erhalt von Silberweidenauen durch Sicherung der Verjüngung 
• Entwicklung eschenreicher Bestände zu strukturreichen Altholzbeständen; Entwicklung 

einer Strategie zum Umgang mit den Auswirkungen des Eschentriebsterbens 
• Erhalt der randlichen Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder sowie Schluchtwälder 

(Terrassenkanten) und Entwicklung zu Altholzbeständen 
• Verbesserung der standörtlichen Bedingungen der Auwälder durch Initiieren auetypischer 

Wasserstandsschwankungen (sowohl tiefe Wasserstände als auch Überflutungen) 
• Umbau naturferner Forste zu naturnahen Auwäldern 
• Rückführung verlichteter Bestände mit verdämmender Strauch-/Krautschicht zu naturna-

hen Auwäldern 
• Berücksichtigung der Ansprüche von Waldarten wie Haselmaus und Grünspecht (z.B. 

Waldrandgestaltung, Gestaltung von Waldinnenrändern) 

Gewässer 

• Erhalt und Sicherung des Altwassersystems der Eringer Au in vollem Umfang, Erhalt bzw. 
Entwicklung aller für Altwasser typische Stadien 

• Beachtung einer ausreichenden Belichtung 
• Wiederherstellen von Pionierstadien, Teilentlandungen 
• Verbesserung der Lebensraumbedingungen im Altwasser durch Initiieren auetypischer 

Wasserstandsschwankungen (sowohl tiefe Wasserstände als auch Überflutungen) 
• Entwicklung zeitweise überstauter Uferbereiche, u.a. als Lebensraum für Krautlaicher 
• Entwicklung zeitweise trocken fallender Uferbereiche bzw. Flachwasserbereiche und Röh-

richte, u.a. als Lebensraum für Pionierarten. 
• Eindämmung der fortschreitenden Verschilfung u.a. durch Initiierung auetypischer Was-

serstandsschwankungen (s.o.) 
• Erhalt bzw. Verbesserung der Vernetzung des Altwasserzuges mit dem Inn 
• Anlage eines Umgehungsgewässers 
• Anlage kleiner isolierter Auetümpel als Lebensraum für Amphibien 

 
 

Damm / Sickergraben 

• Erhaltung und Erweiterung der Magerrasen und artenreichen Mähwiesen am Damm und 
auf der Brenne 

• Vergrößerung der Offenlandbereiche auf Kosten der Gebüschpflanzungen 
• Optimierung der Pflege 
• Beachtung der Wechselbeziehungen zwischen Damm, Sickergraben und Waldrand 
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6.2.2 Auen im Unterwasser 
Wälder 

Neben Flächenerhalt, Optimierung der Bestandesstrukturen und Umbau naturferner Forste 
steht in den Auen im Unterwasser des Kraftwerks die Verbesserung der Vernetzung von Fluss 
und Aue im Vordergrund, um die Wirkung der verbliebenen Flussdynamik im Bereich der 
Stauwurzel bestmöglich zu entfalten. Im Detail sind einige Entwicklungsziele bei den Auen im 
Ober- oder Unterwasser identisch. 

Gewässer (Altwasser) sind im Unterwasserbereich von der Maßnahme nicht betroffen und 
werden daher nicht weiter behandelt. In vielen Punkten würde aber Übereinstimmung mit den 
schon getroffenen Aussagen (Kap. 6.2.1) bestehen. 

• Erhalt der Waldfläche in derzeitiger Ausdehnung  
• Erhalt von Grauerlenauen durch Beibehaltung bzw. Wiedereinführung der traditionellen 

Niederwaldnutzung 
• Erhalt von Silberweidenauen durch Sicherung der Verjüngung 
• Entwicklung eschenreicher Bestände zu strukturreichen Altholzbeständen; Entwicklung 

einer Strategie zum Umgang mit den Auswirkungen des Eschentriebsterbens 
• Erhalt der randlichen Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder sowie Schluchtwälder 

(Terrassenkanten) und Entwicklung zu Altholzbeständen 
• Rückführung verlichteter Bestände mit verdämmender Strauch-/Krautschicht zu naturna-

hen Auwäldern 
• Umbau naturferner Forste zu naturnahen Auwäldern 
• Verbesserung der Vernetzung zwischen Fluss und Aue durch Entwicklung flacher Ufer-

gradienten und Standorten, die der Flussdynamik unmittelbar ausgesetzt sind 
• Verbesserung der Vernetzung zwischen Fluss und Aue durch Herstellung tiefgelegener 

Auestandorte, was einerseits der Eintiefung des Inns im Unterwasser des Kraftwerks und 
andererseits der Aufhöhung der Auen durch Sedimentablagerungen entgegenwirkt.  

• Berücksichtigung der Ansprüche von Waldarten wie Haselmaus und Grünspecht (z.B. 
Waldrandgestaltung, Gestaltung von Waldinnenrändern) 

6.2.3 Stauraum, Fluss 
Bauliche Eingriffe in Stauraum und Fluss erfolgen nur marginal, weshalb zur strukturellen 
Entwicklung dieser Bereiche keine Angaben zusammengestellt werden. Es muss aber darge-
stellt werden, dass die Maßnahme der Errichtung eines Umgehungsgewässers eine der zent-
ralen Forderungen des Leitbilds für den Inn selbst verwirklicht. Die Anlage eines Umgehungs-
baches wird im GEP ausdrücklich gefordert. 

6.3 Begründung des Ausgleichskonzeptes im Hinblick auf § 15 (3) BNatSchG (Rücksicht-
nahme auf agrarstrukturelle Belange)   
Ausdrückliches Ziel der BayKompV ist es sparsam mit Fläche, insbesondere mit landwirt-
schaftlicher Fläche mit guten Erzeugungsbedingungen, durch Inanspruchnahme für Kompen-
sationsmaßnahmen umzugehen. 

Für die Maßnahme wird eine Ackerfläche, die in Besitz des Projektträgers ist, beansprucht. Da 
die auf dem Acker geplante tiefer gelegte Weichholzaue als Ökosystembaustein einen we-
sentlichen Projektteil darstellt, handelt es sich im eigentlichen Sinne nicht um eine zusätzliche 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 212 von 300 

 

Flächeninanspruchnahme für Kompensationsmaßnahmen. Den Zielen wird damit entspro-
chen.  

6.4 Berechnung der Aufwertbarkeit der Ausgleichsflächen 
Die Aufwertungspunkte der gewählten Ausgleichsflächen pro qm werden gemäß den Vorga-
ben der BayKompV für BNT aus der Differenz des Grundwertes des Ausgangszustandes der 
Fläche und den Wertpunkten des zu entwickelnden BNT-Typs errechnet:  

z.B. Zielzustand Weichholzaue L522-WA91E0* mit 15 WP/qm abzgl. Ausgangszustand Acker 
2 WP/qm = 13 WP/qm anrechenbar. 

6.5 Maßnahmen 
CEF- und Vermeidungsmaßnahmen sind in den Kapiteln 6.5 aufgeführt, im Folgenden werden 
die Ausgleichsmaßnahmen (A) und Gestaltungsmaßnahmen (G) vorgestellt: 

6.5.1 Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere  

 Ausgleichsflächen 6.5.1.1
Da die CEF-Maßnahmen CEF 01 - CEF 06 und die Vermeidungsmaßnahmen (V) schon in 
den vorherigen Kapiteln aufgeführt sind, werden im Folgenden die Ausgleichsmaßnahmen (A) 
und die Gestaltungsmaßnahmen (G) vorgestellt.  

Mit den Ausgleichsmaßnahmen sind auch Beeinträchtigungen der weiteren Schutzgüter des 
LBPs ausgeglichen. Die ausführliche Tabelle zur Aufwertung ist im Anhang Kap. 10.3.1 ent-
halten.  

Mit der Ausgleichsflächen A1 werden alle Verluste von  Wäldern, Feuchtflächen und sonstie 
Offenland-Biotop- und Nutzungsytypen ausgeglichen, die nicht nach § 30 BNatSchG ge-
schützt sind. 

Der Verlust der nach § 30 BNatSchG geschützten Säume K121-GW00BK und K131-GW00BK 
wird jedoch abweichend von der BayKompV durch die Entwicklung von hochwertigen Glattha-
ferwiesen ausgeglichen, die die eigentlichen typischen Wiesen der Inndämme darstellen. Die-
ser Ausgleich erfolgt über die Gestaltungsmaßnahme G1 auf der Böschung der geplanten 
Rampe des Umgehungsgewässers. Dazu wurden bereits 2016 Samen von Glatthaferwiesen 
des Ering Dames durch Drusch gewonnen.  

 Ausgleichsflächen für flächenbezogene Eingriffe 6.5.1.2
Nachfolgend werden die geplanten Ausgleichsmaßnahmen für die flächenbezogenen Eingriffe 
kurz dargestellt und die notwendigen Maßnahmen erläutert.  

A1 Entwicklung naturnahes Insel-Nebenarmsystem mit tief gelegener Weichholzaue  

Die Maßnahme A1  umfasst wie im Maßnahmenplan dargestellt eine Gesamtgröße von ca. 
329.760 m2. In Sinne der BayKompV werden jedoch nur die Flächen zur Anrechnung ge-
bracht, auf denen eine Aufwertung der vor dem Eingriff vorhandenen Biotop- und Nutzungsty-
pen möglich ist. D.h. eine Fläche auf der vordem Weichholzaue war und die wieder zu Auwald 
entwickelt wird, wird nicht für den Ausgleich angerechnet (s. Tabelle 10.3.1 im Anhang). Damit 
ist die tatsächliche dem Vorhaben zugeordnete Ausgleichsfläche mit 289.280 m2. geringer, als 
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die im Plan dargestellte Fläche. Aus pragmatischen Gründen wird die Fläche A1 jedoch kom-
plett als eine sich ökologisch stimmige Entwicklungsmaßnahme im gesamten Umfang darge-
stellt.   Die Fläche wird aufgrund der fast gleichen Anzahl von auszugleichenden Punkten je 
zur Hälfte zwischen beiden Projekten Insel-Nebenarm-System und Umgehungsgewässer auf-
geteilt. 

Lage:    Unterwasser linksseitig des Kraftwerks,  Inn- km 45,9 –ca. 47.6 

Gesamtgröße:  ca. 289.200 m2 , davon Anrechnung Ausgleich UG  144.640 m2 

Derzeitige Nutzung:  Acker, Wald, Nährstoffreiche Brennessel- und Neophytenfluren 
Krautfluren  

Ziele:  

• Gewässer- und auenökologischen Restrukturierung des Inns in Stauwurzelbereich 
• Stärkung der rheophilen Fischarten durch Entwicklung von Schlüsselhabitaten 
• Schaffung von Reproduktions- und Winterhabitaten (Laich- und Jungfischhabitaten) für 

phytophile bzw. litho-/phytophile Fische. 
• Entwicklung von Silberweidenwäldern zur Stärkung der Weichholzauen im FFH-Gebiet, 

die die Überflutungscharakteristik aufweisen, die für den langfristigen Bestand von Au-
waldgesellschaften nötig ist 

• Entwicklung von Wechselwasserbereichen unterhalb MW  
• Schaffung von Lebensraum für charakteristische Tierarten der Weichholzauen und Wech-

selwasserbereiche 
 

Zielbestände:      L522-WA91E0* - Alter Silberweiden-Auwald mit hohem Totholzanteil 
 S123-SU00BK Naturnahes, oligo-mesotrophes Stillgewässer 

 F15–FW3240  Naturnahes Fließgewässer mit Ufergehölzen der Laven-
delweide und Weichholzaue incl. naturnahe Wechselwasserbereiche 

Zielarten: Waldfläche: Pionierarten in den ersten Jahren wir Flussuferläufer, 
Flussregenpfeifer, Zypergrasseggen-Arten, Laufkäfer, bei weiterer Suk-
zession Winterlebensraum Springfrosch u. sonstige Amphibienarten, 
Waldvögel, bei Reife: Scharlachkäfer, Fledermäuse und Spechtarten 

 Nebenarm: rheophile Fischarten  

 Altwasser mit Röhricht: Springfrosch u. sonstige Amphibienarten, Röh-
richtvögel, Ringelnatter 

 Verbleibende Wechselwasserbereiche (zwischen MQ und MQ 30): au-
entypische Laufkäferfauna, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Zyper-
grasseggen-Arten  

Maßnahmenkurzbeschreibung 
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• Auf einer Länge von rund 2.500 m (Inn-km 47,9 – 45,4) Umgestaltung des linken mit 
Blockwürfen gesicherten Ufer durch Vorschüttung, Uferrückbau oder Abflachung in ein 
flaches Kiesufer bzw. Kiesufer mit vorgelagerten Uferbänke 

• Gestaltung eines durchflossenen Nebenarms auf derzeit bestehenden Acker- und Au-
waldflächen durch Geländeabsenkung auf einer  Länge von rd. 1.500 m (Inn-km 47,5 – 
46,0). Die Flachuferbereiche des Insel-Nebenarmsystems und des Uferrückbau sind mit 
einer Neigung von durchschnittlich 1:8 – 1:10 geplant. Der Flachuferbereich reicht durch-
schnittlich 40 cm unter dem Niederwasser (Q30) bis zum erhöhten Mittelwasser (Q330). 

• Gestaltung eines Stillgewässers mit einer Fläche bei MQ von rd. 1,7 ha, mit Tiefenberei-
chen von bis zu 3,5 m und große Flachuferbereichen auf der derzeitigen Ackerfläche. Das 
Stillgewässer wird unterstromig bei Inn-km 46,9 mit dem Nebenarm angebunden.  

• Absenkung der übrigen Flächen zur Entwicklung von Silberweidenaue bis knapp über 
MQ, Bereitstellung der Fläche zur Flugzeit der Silberweidensamen Juni/Juli für Weidenan-
flug (Sukzession).  

Pflegeerfordernis:  

• Kontrolle der Wechselwasserbereiche und künftigen Auwaldflächen auf unerwünschte 
Störarten und Neophyten, ansonsten bei ausreichend aufkommender Gehölzsukzession 
keine Maßnahmen erforderlich. Sollte jedoch die Weidensukzession zu schwach aufkom-
men, müssen unterstützend Weidensetzstangen eingebracht werden.  

6.5.2 Gestaltungsmaßnahmen 
 

G1 - Entwicklung Magerrasen und Magerwiesen sowie Gebüschgruppen auf der neuen 
Dammböschung des Umgehungsgewässers  

Lage:  Nordseitge Böschung Rampe 

Gesamtgröße: ca. 9.600 m2 

Zielbestände: G312-GT6210- Magerrasen, ca 10 % der Fläche, G214-6510 extensiv 
genutzte artenreiche Glatthaferwiesen, ca. 30 % der Fläche, B114 Au-
engebüsch, ca 20 % der Fläche 

Zielarten: Helmknabenkraut, inntypische Gehölzarten wie Lavendelweide und 
Tamariske, Zauneidechse,Schlingnatter, Insektenarten des artenrei-
chen Offenlandes und bodennistende Wildbienenarten, Goldammer 

Zeitpunkt Nach Fertigstellung der Rampe 

Funktionen: Ausgleich für Eingriffe in Magerrasen und Magerwiesen 

Ziel:  

• Schaffung von artenreichen Magerrasen, Magerwiesen und Lebensraum für Insektenarten 
und seltene Pflanzenarten des Offenlandes  
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• Wiederherstellung von Lebensräumen und einer ausreichenden Verbundfunktion des Inn-
dammes für typische Insektenarten des Offenlandes, incl. der Wildbienen  

• Ergänzung Lebensraumangebot und damit Erhaltung der Population der Schlingnatter und 
der Zauneidechse  

• Entwicklung innauentypischer Gebüsche mit seltenen Gehölzarten, auch als Unterschlupf 
für Reptilien und als Vogellebensraum (z.B.Goldammer) 

Maßnahmenkurzbeschreibung 

• Wiederauftrag des gewonnen Oberbodens sowie ggfs. weiteren mageren Bodenmaterials 
mit max. 10 cm Stärke 

• Einbringung aus 5-20 m² großen Inseln aus Feinsand, Tiefe 30-60 cm ca. alle 150 m an 
geeigneter Stelle auf der Böschung im Übergangsbereich zum bestehenden Damm als 
Niststellen für Wildbienen 

• Ansaat mit bereits in den Vorjahren gewonnen Druschgutes der artenreichen Wiesen des 
Dammes und der Biotopentwicklungsfläche Eglsee, ggfs. Ergänzung mit Samen der 
schnellauflauflaufenden Arten Bromus secalinus und anderer bodenfestigender Gräser wie 
Straußgras und Rotschwingel.   

• 2 x jährliche Entwicklungsmahd mit Schnittguträumung über 3 Jahre. Ggfs. Bekämpfung 
aufkommender Neophyten.  

• Pflanzung von Gebüschgruppen aus Straucharten autochthoner Herkunft, u.a. mit innauen-
typischen Gehölzarten blockweise alle 100 bis 200m als Lebensraum und zur Einbindung 
des Rampe in das Landschaftsbild.  Dabei sind bzgl. des Pflanzortes und des Gehölztyps 
die sicherheitstechnischen Anforderungen an Pflanzungen auf Hochwasserschutzdämmen 
zu beachten, wie nachfolgende Abbildung (Quelle SKI München) beispielhaft zeigt. Die 
Pflanzung von Bäumen ist nicht zulässig. 
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Abbildung 40: Beispielhafte Dammbepflanzung, zulässig nur Sträucher. 1/3 der Dammhöhe ist vom Böschungsfuß her gemessen frei-
zuhalten. 

Geeignete Arten: Lavendelweide, Tamariske, Sanddorn, Haselnuss, Gemeine Heckenkirsche, 
Purpurweide, Gewöhnlicher Schneeball, Gemeiner Liguster.   

• Maßnahmen für die potentiell vorkommende Äslulapnatter: Entwicklung des  Dammfußwe-
ges als Grünweg mit extensiver Unterhaltung, damit sich krautige Saumstrukturen auf dem 
Weg und zum Waldrand als Sommerlebensraum für Reptilienart entwickeln können. 
 

Pflegeerfordernis  Böschung und Dammfußweg 

• Regelmäßige 1- 2 malige Mahd des Offenlandes mit Abtransport des Heus (keine Absaug-
technik, keine Mulchmahd). Magerrasen werden nur 1 x pro Jahr (August) gemäht, Glatt-
haferwiessen je 1 x Ende Juni und Anfang September.  Belassen von Säumen entlang der 
Gehölze als Rückzugsort für Insekten nach der Mahd. Die Säume werden auf jährlich 
wechselnden Flächen im Herbst mitgemäht.  

• Pflege zu stark werdender Stämme durch Zurückschneiden außerhalb der Vogelbrutzeit in 
wechselnden Abschnitten, nie alle Gehölze zur gleichen Zeit, damit die Lebensraumfunkti-
on der Gehölze im Verbund aufrechterhalten bleibt.  

• Mahd  des Dammfußweges und des Krautsaums zum Auwald nur bei Bedarf und dann erst 
ab Mitte Oktober, um keine Tiere (z.B. pot. Äskulapnatter) zu verletzen. Das Mähgut ist ab-
zutransportieren.  
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G2 - Gestaltung der Gerinnebegleitflächen des Umgehungsgewässers – Leitbild alpiner Wild-
fluss 

Lage:   Rampe 

Zielbestände: Auengebüsche, offene Schotterflächen mit Magerrasen 

Zielarten:  Reptilien, Laufkäfer, dealpine Pflanzenarten wie beispielsweise Tolpis sta-
ticifolia 

Zeitpunkt:  Nach Herstellung des Umgehungsgewässers 

Funktionen: Begrünung und Einbindung des Umgehungsgewässers, Lebensraumneu-
schaffung auf statisch nicht relevanten Nebenflächen 

Ziel:  

Förderung der Funktionen des Inn und seiner Auen in ihrer landesweiten Bedeutung als Le-
bensraum, Ausbreitungsachse und naturraumübergreifendes Vernetzungselement für Arten 
und Lebensgemeinschaften dealpiner Flussauen 

Maßnahmenkurzbeschreibung 

• Punktuelle, blockweise Bepflanzung mit Arten der dealpiner Gehölzarten wie Reifweide, 
Lavendelweide, Tamariske, Sanddorn, außerdem Haselnuss, Gemeine Heckenkirsche, 
Purpurweide, Gewöhnlicher Schneeball, Gemeiner Liguster u.a. (ca. 20 % der Kiesflächen) 
möglichst autochthoner Herkunft entsprechend den Vorgaben zur Dammsicherheit.  

• Einbringung von standorttypsichen Zielarten des floristischen Artenschutzes wie z.B. Tolpis 
staticifolia  

• Sukzession auf den übrigen Flächen  
• Kontrolle auf Neophyten 

 
Pflegeerfordernis 

Pflege zu stark werdender Stämme durch Zurückschneiden außerhalb der Vogelbrutzeit in 
wechselnden Abschnitten, nie alle Gehölze zur gleichen Zeit, damit die Lebensraumfunktion 
der Gehölze im Verbund aufrechterhalten bleibt 

6.5.3 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 

 Für flächenhaft bilanzierbare Eingriffe  6.5.3.1
Wie bereits im Kap. 5.14.2.1 und Kap. 10.2.2 im Anhang dargestellt werden, ergibt sich für 
temporäre Eingriffe in Höhe von 0,2468 ha und für dauerhafte Flächenbeanspruchung 
von 10,4568 ha ein Erfordernis an auszugleichenden Punkten von insgesamt 1.012.784 Wert-
punkten. Für Eingriffe in nach § 30 geschützte Biotope sind davon 485.956 Punkte auszuglei-
chen.  

Ein Flächenverlust eines nach § 30 BNatSchG geschützten Biotoptyps ist dabei mit der Ent-
wicklung des gleichen Biotoptyps und des gleichen Punktewertes der ermittelten Bedarfspunk-



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 218 von 300 

 

te auszugleichen. Eingriffe in die übrigen BNT-Typen können auch durch andere Ausgleichs-
maßnahmen ausgeglichen werden. Ausgeglichen sind die flächenhaft bilanzierbaren Eingriffe 
für die sonstigen BNTs, wenn die errechneten Ausgleichpunkte insgesamt mindestens mit 
dem errechneten Gesamtpunktebedarf aller Vorhabenbereiche gleich sind.  

Die zunächst zur Herstellung des Umgehungsgewässers notwendigen Eingriffe sind gemäß 
BayKompV bilanziert und werden den Ausgleichsmaßnahmen gegenübergestellt. Durch die 
Biotopentwicklungsmaßnahme Insel-Nebenarm-System unterwasser, die gleichzeitig die Aus-
gleichsmaßnahme A1 darstellt, wird das rechnerische Ausgleichserfordernis für beide Projekte 
abgedeckt.  

Nachfolgende Übersichten zeigen die Bilanz für beide Projekte (ohne temporären 1m Streifen 
am Damm), wobei zunächst der Eingriff und Ausgleich zu nach § 30 geschützten Auwald ge-
sondert dargestellt wird. Hier wird mehr Auwald entwickelt als rechnerisch notwendig wäre.  

 Bedarf WP § 30 L522-91E0* WP Ausgleichsmaßnahme A1 § 30 
L522-91E0* 

INS 528.163 WP  

UG 319.810 WP  

Gesamt 847.973 WP 952.018 WP 

 

Bei Betrachtung von Bedarfs- und Ausgleichspunkten von nicht  nach § 30 geschützten Flä-
chen ist ebenfalls ein Überschuss vorhanden.  

 Bedarf WP Sonstige BNT  WP A1 Ausgleichsmaßnahme          
Sonstige BNT  

INS 515.702 WP  

UG 687.411 WP  

Gesamt 1.203.113 WP 1.323.363 WP 

 

Aus pragmatischen Gründen wird die Ausgleichsfläche A1 flächenmäßig zwischen beiden 
Projekten aufgeteilt.  

Ausgleich § 30-BNatSchG-Biotope 

Für Eingriffe in nach § 30 BNatSchG geschützten Auwald ist für das gegenständliche Projekt 
ein Kompensationserfordernis von 319.810 WP erforderlich. Dieser Verlust wird durch Wie-
derentwicklung von Auwald mit einem  Überschuss an Punkten ausgeglichen.  
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Eingriffe in die weiteren § 30 Biotope Magerrasen und artenreichen Säume mit einem Erfor-
dernis von 2.740 WP bzw. 42.383 WP werden durch die Gestaltungsmaßnahme (G1) an der 
landseitigen Böschung der Rampe mit der Neuentwicklung von Magerrasen und artenreichen 
Glatthaferwiesen ausgeglichen. Die Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese entspricht 
zwar nicht ganz den von den Eingriffen betroffenen BNT K121/K131. Diese Säume werden je-
doch nicht als typische Wiesenvegetation auf den Inndämmen eingestuft, sie Degratationser-
scheinungen früherer Wiesen und Magerrasen darstellen, die z.T. einer erheblichen Einwan-
derung von Später Goldrute oder Kratzbeere, z.T. auch Waldrebe unterliegen und daher in ei-
nem suboptimalen Zustand sind. Ziel ist jedoch, artenreiche Wiesen entprechend den fachli-
chen Zielen des ABSPs auf den Dämmen zu entwickeln. Daher wird hier die Entwicklung von 
artenreichen Salbei-Glatthaferwiesen als Ersatzmaßnahme vorgesehen Ein Ausgleich durch 
eine artenreiche Glatthaferwiese G214 stellt auf jeden Fall mindestens ein gleichwertiger 
wenn nicht naturschutzfachlich noch höherwertiger Ausgleich dar.  

Die Berechung des Bedarfes sowie der Aufwertung der jeweiligen Wertpunkte findet im An-
hang Kap. 10.2. und Kap. 10.3. In Kap 10.3.3 ist dort die ausführliche Gegenüberstellung von 
Punktebedarf und Ausgleichspunkten enthalten.  

 Für nicht flächenhaft bilanzierbare Eingriffe  6.5.3.2
Nicht flächenhaft bilanzierbare Eingriffe werden durch zeitlich vorgezogenen CEF- Maßnah-
men Maßnahmen CEF 01 – CEF 06 für die europarechtlich geschützten nachgewiesenen 
Tierarten Zauneidechse, Fledermäuse, Haselmaus, Vogelarten und Scharlachkäfer sowie für 
die potenziell vorkommenden Arten Schlingnatter, Äskulapnatter, Laubfrosch und Gelbbauch-
unke ausgeglichen. 

Mit der Ausgleichsmaßnahme A1 werden zudem alle Beeinträchtigungen der sonstigen 
Schutzgüter kompensiert. 

 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht  6.5.3.3
Gemäß den Vorgaben der BayKompV muss nach § 8 (3) BayKompV der Zustand der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds nach erfolgtem Ausgleich oder 
Ersatz funktional gleichartig bzw. gleichwertig sein.  

Zweifellos sind mit dem Vorhaben zunächst u.a. Eingriffe in Weichholzauen, sonstige Wälder 
und naturschutzfachlich hochwertige Magerrasen (geringflächig) und artenreiche Glatthafer-
wiesen und Säume verbunden. Eingriffe in nicht wiederherstellbare Biotope finden jedoch 
nicht statt. Beeinträchtigungen der europarechtlich geschützten Tierarten werden durch die 
vorgezogen umzusetzenden CEF-Maßnahmen CEF 01 - CEF 06 im räumlichen Zusammen-
hang ausgeglichen.  

Für die flächenhaft bilanzierbaren Eingriffe fungiert das Insel-Nebenarmsystem als integrierte 
Ausgleichsmaßnahme (A1) mit großflächiger Waldentwicklung und Entwicklung von naturna-
hen Gewässerbausteinen. Die Ausgleichsmaßnahme A1 deckt aufgrund ihres Volumens den 
Umfang sowohl für das Ausgleichserfordernis des gegenständlichen Projekts als auch dasje-
nige für das Projekt „Insel-Nebenarmsystem“ ab. Die Ausgleichsmaßnahme A1 kompensiert 
die projektbedingten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes von Beginn an. Es wird ein 
hochwertiger Lebensraum für inntaltypische auen- und gewässergebundene Tier- und Pflan-
zenarten geschaffen. So stellen in jedem Fall die abgeschobenen, tiefer gelegten Flächen 
aufgrund ihrer Standortdynamik (Wechsel von Überflutung und Trockenfallen) sofort hochwer-
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tige Pionierstandorte dar, die zunächst von Pionierarten wie Flussregenpfeifer, Flussuferläu-
fer, Laufkäfer oder Zypergras-Arten besiedelt werden, bevor sich dann zunehmend die Wald-
arten durchsetzen. Die dann entstehenden jungen Entwicklungsstadien der Weichholzauen 
bestehen derzeit am Inn auf naturnahen Standorten nirgends. Es ist von einer sofortigen 
„Ausgleichswirkung“ für viele naturschutzbedeutsame Zielarten der dynamischen Innaue aus-
zugehen.  

Außer der rein formalen rechnerischen Bilanzierung kann für das Vorhaben insgesamt aus 
funktionaler Sicht zusammengefasst konstatiert werden, dass das Projekt wesentliche positive 
Wirkungen für auentypische Pflanzen- und Tiergemeinschaften und den Naturhaushalt auf-
weisen wird und zu einer Vernetzung des Altwasserzuges mit dem Inn führen wird (s. dazu 
auch Kap. 5.2). Es entstehen nicht nur eine innaufwärts gerichtete Wandermöglichkeit und 
Schlüsselhabitae für rheophile Fischarten, sondern im Altwasser weitere Habitatbausteine für 
verschiedene auentypische Tierarten.  

Von besonderer Bedeutung wird für die Vegetation des Altwasserzugs und der daran an-
schließenden Auen die Dynamisierung der Wasserstände sein. Dadurch werden diesbezüg-
lich wieder aueähnliche Standortverhältnisse erreicht. Von der Entwicklung neuer Gewässer 
(Umgehungsgewässer, Entlandungsmaßnahmen Altwasser) profitieren aber auch Biber und 
Fischotter, Vögel wie Eisvogel und Wasservögel sowie besonders auch Libellen, sowohl der 
Fließ- als auch Stillgewässer. Speziell auf der gut besonnten Rampe kann in dem kiesigen 
Ufermaterial inntypische Pioniervegetation entwickelt werden. Reptilien, Laufkäfer werden gu-
te Lebensmöglichkeiten finden.  

Der Ausgleich für Eingriffe in Magerrasen und Magerwiesen wird über Gestaltung der landsei-
tigen Böschung der „Rampe“ erbracht, die für die Wiederherstellung von Halbtrockenrasen 
und Glatthaferwiesen genutzt wird.  

Mit dem Projekt werden gewässerökologische Zielsetzungen des Managementplans für das 
FFH-Gebiet, des Arten- und Biotopschutzprogamms und des Gewässerentwicklungsplanes 
Inn umgesetzt. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes treten nur werden der Bauzeit auf. Nach Herstel-
lung des Projektes eines naturnahen Insel-Nebenarmsystems mit Wasserflächen, Kiesufern 
und Auwald erfährt das Landschafts- und Ortsbild eine deutliche Aufwertung.  Dies gilt auch 
für die naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten für die Einwohner der Gemeinden Ering und 
Mining sowie touristische Besucher der Region.  

Es ergibt sich kein Ausgleichsdefizit im Sinne von § 15 BNatSchG, vielmehr wird die Maß-
nahme zusammen mit dem Projekt Insel-Nebenarm-System eine deutliche Verbesserung der 
landschaftsökologischen Situation bewirken.  

6.6 Erhaltung des Waldes nach Waldrecht  
Gemäß Art. 5 i.V.m. Art. 7 BayWaldG ist Wald mit Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktio- nen 
sowie Bedeutung für die biologische Vielfalt so zu erhalten, zu mehren und zu ge- stalten, 
dass er seine jeweiligen Funktionen bestmöglich und nachhaltig erfüllen kann.  

Für das gegenständliche Projekt Insel-Nebenarmsysem muss Wald beseitigt werden (Rodung 
i.S. Art. 9 Abs.2 BayWaldG). Insgesamt werden dabei ca. 10,05 ha Waldfläche beansprucht. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 221 von 300 

 

Hierbei handelt es sich um Auwald, Laubwald (Pappel- und Eschenforste), der auf Seiten des 
Landkreises Rottal-Inn als Bannwald mit ca. 4,73 ha betroffen  ist. Zur Wiederherstellung der 
Waldfunktionen, die mit der Rodung verloren gehen, sind umfangreiche waldrechtliche Neu-
entwicklungen im Rahmen des Ausgleichs- und Neugestaltungskonzeptes (s. Kap. 6.5) vorge-
sehen. Die Waldneuentwicklung für das gegenständliche Projekt umfasst ca.13,78  ha.  

Nachfolgend werden die Eingriffe in Waldfläche für die beiden Projekte „Insel-Nebenarm-
System“ und „Umgehungsgewässer“ zusammen dargestellt, um die gesamte Bilanz aus 
Waldverlust und Waldneubegründung darzustellen und letztendlich die Gesamtsumme des 
Eingriffs und des Ausgleichs an Waldflächen betrachten zu können.  S.dazu auch nachfolgend  
die beiden thematischen Karten. Die nachstehende Tabelle listet dazu die Größe der zu ro-
denden Waldbestände sowie die durch den LBP geplanten Neuentwicklungsflächen auf.   

Eingriffe in Waldflächen und Ausgleich nach Waldgesetz 
 Bannwald Lkrs 

R-Inn m² 
Lkrs Passau 

m² 
Gesamt  

m² 
    
Rodung INS 47.300 58.127 105.427 

Rodung UG 56.028    56.028 

Gesamt Rodung 103.328 58.127 161.455 
    

Waldneubegründung INS 106.089  34.487 137.837 

Waldneubegründung UG 17.496    8.164  

Gesamt Waldneubegründung 123.585 34.487 158.072 

    

Summe   - 3.383 

Tabelle 54: Eingriffe in Waldflächen und Ausgleich nach Waldgesetz 

 

Abbildung 41: Übersicht Waldverlust durch die Projekte Umgehungsgewässer und Insel-Nebenarmsystem 
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Abbildung 42: Übersicht Waldneuentwicklung durch die Projekte Umgehungsgewässer und Insel-Nebenarmsystem 

Einem Gesamtverlust durch die beiden  Projekte „Insel-Nebenarm-System“ und „Umgehungs-
gewässer“ von ca. 16,15 ha steht eine Neubegründung von 15,81 ha gegenüber. Dem Verlust 
an Bannwald im Landkreis Rottal-Inn in Höhe von ca. 10,33 ha steht eine Neubegründung auf 
Landkreisfläche im Anschluss an die vorhandenen Waldflächen in Höhe von ca. 12,36 ha ge-
genüber. Damit sind die Anforderungen des Ausgleiches für die Eingriffe in den Bannwald er-
füllt. In der Gesamtsumme kann der Waldverlust jedoch nicht ganz durch Neuentwicklung in 
gleichem Flächenumfang ausgeglichen werden. Die neue Waldentwickungsfläche für  beide 
Projekte ist um ca. 0,34 ha geringer als der Verlust  

Die durch das Projekt beanspruchte Waldfläche wird demnach zu 98 % wieder hergestellt. 
Dem Defizit stehen jedoch zwei positive Auswirkungen des Projektes auf Waldqualität gegen-
über, womit die Waldfunktionen bestehender und künftiger Waldflächen gestärkt wird. Die im 
Zusammenhang mit dem Insel-Nebenarmsystem entstehenden flussnahen Auwaldstandorte 
im Bereich der Stauwurzel sind aus Sicht der Biotopfunktion der Wälder erheblich höher ein-
zustufen als die weitgehend vom Fluss getrennten, weil zu hoch liegenden, Wälder. Hinzu 
kommt die standörtliche Aufwertung von Auenwaldstandorten in der ausgedämmten Eringer 
Au im Zuge des Projektes „Umgehungsgewässer“ durch Dynamisierung von Grundwasser-
ständen bzw. der Wasserstände im Eringer Altwasser. Insgesamt werden daher die Waldfunk-
tionen im Bereich der beiden Projekte „Umgehungsgewässer“ und „Insel-Nebenarmsystem“ 
trotz eines geringen Flächenverlustes gestärkt werden. Bannwaldflächen werden flächen-
gleich wieder hergestellt. 

Somit werden die Waldfunktionen gemäß Art. 5 i.V.m. Art. 7 BayWaldG erhalten.  

6.7 Erforderliche naturschutzfachliche Ausnahmegenehmigungen 
Verordnung Naturschutzgebiet Unterer Inn 

Das gegenständliche Projekt berührt das NSG Unterer Inn  unterwasser am Innfer. Hier ist die 
Ausnahmeregel des § 5 Abs. 1 Buchstabe c) der Verordnung einschlägig. Sowohl die Maß-
nahmen am Damm als auch die Neustrukturierungsmaßnahmen sind durch den Kraftwerksbe-
trieb bedingt. Die Neustrukturierung mit Insel-Nebenarmsystem und auch das Umgehungsge-
wässer dienen nach Buchstaben § 5 Abs. 1 Buchstabe e) der Verordnung der Entwicklung 
des Naturschutzgebietes. Damit wird keine Ausnahmegenehmigung erforderlich. 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 223 von 300 

 

7 Beweissicherung und Kontrolle 

Monitoring wird für die Ausgleichsmaßnahmen empfohlen, für die eine längere Entwicklungs-
zeit als für die in der Regel 2-jährige Fertigstellungspflege für Landschaftsgärtnerische Arbei-
ten benötigt werden. So können trotz bester Umsetzung und ökologischer Baubegleitung un-
vorhersehbare Entwicklungen die Erreichung von Entwicklungszielen beeinträchtigen, z.B. das 
Auftreten von Neophyten und anderen unerwünschten Störarten in Neuaufforstungen oder 
Wiesen oder Witterungsextreme. Ziel ist es, in Abstimmung mit dem Vorhabenträger und den 
Behörden durch ggfs. notwendige Steuerungsmaßnahmen und Nachbesserungen das Aus-
gleichsziel zu erreichen.  
 
Bzgl. der erfolgreichen Besiedlung der ausgebrachen Fledermauskästen wird ein Monitoring 
von Seiten des LFU Bayern erforderlich.  
 
Monitoring wird im Zusammenhang mit folgenden Projektbestandteilen empfohlen: 

• Redynamisierung des Altwasserzugs bzw. der angrenzenden Auen: Monitoring wird als 
wichtiges Instrument gesehen, um Zeitpunkte und Dauer von Anstau bzw. Absenkung im 
Altwasser in ihrer Wirkung zu kontrollieren und zu optimieren. Dazu wurde vom Projektträ-
ger ein Vorschlag entwickelt, der im Erläuterungsbericht zur technischen Planung ausführ-
lich beschrieben ist (BÜRO RINGLER, 2017).  

• Entwicklung von artenreichen Wiesen auf Dammböschungen: Die Entwicklung von Wiesen 
erfordert häufig mehrmaliges Übertragen von samenhaltigem Mäh- bzw. Mähdruschmate-
rial und gerade anfangs abgestimmte Pflegeeinsätze. Als Grundlage für die Pflege- und 
Entwicklungsplanung muss die Entwicklung der Fläche beobachtet und dokumentiert wer-
den.  

• Überprüfung der erfolgreichen Besiedlung der CEF-Maßnahmenbereiche durch Bestands-
aufnahmen entsprechend den artbezogenen naturschutzfachlichen Standards zum Erfas-
sungszeitpunkt und Erfassungshäufigkeit. 

• In allen Projektbereichen ist eine mehrjährige Kontrolle auf Neophytenansiedlung vorzuse-
hen, damit rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden und die angestrebten Entwick-
lungszustände erreicht werden können. 
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8.3 Kartenverzeichnis 

Kartenverzeichnis zu LBP Umgehungsgewässer Inn-KW Ering-Frauenstein 

Plannummer Titel / Beschreibung Blatt  Maßstab 
    
11.1.2 Übersichtskarte Schutzgebiete  1:25.000 
11.1.3 Landschaftsbild und Erholung  1:12.000 
11.1.4.1 Bestandsplan Biotop- und Nut-

zungstypen 
 1:2.500 

11.1.4.2 Legende – Bestandsplan Biotop- 
und Nutzungstypen 

  

11.1.5 Bestand und Bewertung Flora  1:2.500 
11.1.6.1 Bestand und Bewertung Fauna  1:2.500 
11.1.6.2 Legende – Bestand und Bewer-

tung Fauna 
  

11.1.7.1 Konfliktplan  1:2.500 
11.1.7.2 Legende – Konfliktplan   
11.1.8.1 Maßnahmenplan  1:2.500 
11.1.8.2 Legende – Maßnahmenplan   
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8.4 Abkürzungsverzeichnis 
 

Abb. Abbildung 

Abs. Absatz 

ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm 

AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Anh. Anhang 

Art. Artikel 

ASK Artenschutzkartierung 

BA Bauabschnitt 

BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung 

BayNatschG Bayerisches Naturschutzgesetz 

BNatschG Bundesnaturschutzgesetz 

BAYSTMLU Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 

BayWaldG Bayerisches Wald-Gesetz 

°C Grad Celsius 

ca. circa 

CEF CEF-Maßnahme: vorgezogene Artenschutzmaßnahme (continuous ecological 
functionality) 

cm Zentimeter 

cm/h Zentimeter pro Stunde 

cm/s Zentimeter pro Sekunde 

dB(A) Schalldruckpegel 

dm Dezimeter 

DVWK Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

EHZ Erhaltungszustand 

ErhZ Erhaltungsziel 
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FCS FCS-Maßnahme: Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustand (favourable 
conservation status) 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 

FFH-VA Fauna-Flora-Habitat Verträglichkeitsabschätzung 

FFH-VU Fauna-Flora-Habitat Verträglichkeitsuntersuchung 

fiBS fischbasiertes Bewertungsverfahren für Fließgewässer 

Fl.km Flusskilometer 

FWK Flusswasserkörper 

ha Hektar 

HWS Hochwasserschutz 

Ind. Individuen 

Jhd.  Jahrhundert 

Kap. Kapitel 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

KW Kraftwerk 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LfU (bayerisches) Landesamt für Umwelt 

LRT (FFH-) Lebensraumtyp 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LWF Landesamt für Wald und Forsten 

m Meter 

m/s Meter pro Sekunde 

m² Quadratmeter 

m³/s Kubikmeter pro Sekunde 

m.o.w. mehr oder weniger 
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MHQ mittlerer Abfluss bei Hochwasser 

MNQ mittlerer Abfluss bei Niedrigwasser 

MQ mittlerer Abfluss bei Mittelwasser 

MW Mittelwasser 

NSG Naturschutzgebiet 

OWK Oberwasserkanal 

Reg. v. Obb. Regierung von Oberbayern 

RLB Rote Liste Bayern 

RLD Rote Liste Deutschland 

saP spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

ssp. Subspezies 

SDB Standarddatenbogen 

SPA-Gebiet europäisches Vogelschutzgebiet (special protected area) 

UG Untersuchungsgebiet 

UWK Unterwasserkanal 

VO Verordnung 

VS-RL Vogelschutzrichtlinie 

VSchRL Vogelschutzrichtlinie 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WSG Wasserschutzgebiet 

WP Wertpunkte 

WWA Wasserwirtschaftsamt 

VAwS Sachverständigenorganisationen für Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen  
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10 Anhang 

10.1 Anhänge zu Kapitel Bestand 

10.1.1 Fundpunktliste Flora 
 

FundPktNr. Art Menge 
   
1 Rhinanthus angustifolius 2 
2 Rhinanthus angustifolius 4 
2 Orchis militaris 1 
3 Rhinanthus angustifolius 2 
3 Rhinanthus alectorolophus 2 
3 Cerastium brachypetalum 2 
4 Potentilla recta  
4 Orchis militaris 2 
4 Selaginella helvetica 3 
4 Rhinanthus angustifolius 3 
5 Orchis militaris 1 
5 Rhinanthus angustifolius 4 
6 Orchis militaris 3/4 
6 Selaginella helvetica 4 
6 Epipactis palustris 2 
6 Rhinanthus angustifolius 4 
7 Sedum sexangulare 2 
8 Orchis militaris 1 
9 Rhinanthus angustifolius 4 
9 Orchis militaris 1 
9 Allium vineale 1 
10 Thalictrum lucidum 2 
11 Thalictrum lucidum 2 
12 Orchis militaris 2 
12 Rhinanthus angustifolius 2 
13 Orchis militaris 4 
13 Selaginella helvetica 4 
13 Thalictrum lucidum 2 
13 Orobanche gracilis 2 
14 Orchis militaris 2 
14 Rhinanthus angustifolius 2 
15 Orchis militaris 2 
16 Selaginella helvetica 2 
16 Orchis militaris 2 
16 Primula veris 3 
16 Thalictrum lucidum 2 
16 Rhinanthus angustifolius 3 
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16 Epipactis palustris 2 
16 Ranunculus nemorosus 2 
17 Thalictrum lucidum 2 
18 Thalictrum lucidum 2 
19 Rhinanthus angustifolius 2 
20 Thesium alpinum 2/3 (40) 
20 Orchis militaris 1 
20 Allium vineale 1 
21 Rhinanthus angustifolius 2 
22 Thesium alpinum 2 (15) 
22 Epipactis palustris 2 
22 Rhinanthus angustifolius 2 
23 Epipactis palustris 3 
23 Tofieldia calyculata 1 
23 Ranunculus nemorosus 3 
23 Selaginella helvetica 3 
23  Orchis militaris 2 
23 Thalictrum lucidum 2 
23 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
23 Rhinanthus angustifolius 3 
24 Ranunculus nemorosus 3 
24 Orchis militaris 3 
24 Selaginella helvetica 3 
24 Rhinanthus angustifolius 3 
24 Thalictrum lucidum 2 
25 Thalictrum lucidum 3 
26 Thalictrum lucidum 2 
26 Rhinanthus angustifolius 2 
27 Rhinanthus angustifolius 3 
28 Rhinanthus angustifolius 2 
29 Orchis militaris 3 
29 Ranunculus nemorosus 3 
29 Selaginella helvetica 3 
29 Betonica officinalis 2 
30 Orchis militaris 2 
31 Thalictrum lucidum 2 
32 Thalictrum lucidum 2 
33 Thalictrum lucidum 2 
34 Thalictrum lucidum 2 
35 Scilla bifolia 3 
36 Orchis militaris 2 
37 Orchis militaris 2 
37 Rhinanthus angustifolius 3 
37 Thalictrum lucidum 2 
38 Rhinanthus angustifolius 3 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 252 von 300 

 

39 Orobanche gracilis 2 
40 Orchis militaris 2 
41 Ranunculus nemorosus 2 
42 Orchis militaris 2 
43 Allium vineale 2 
44 Hieracium maculatum 1 
45 Orchis militaris 2 
45 Rhinanthus angustifolius 3 
45 Thalictrum lucidum 2 
46 Rhinanthus angustifolius 2 
46 Ranunculus nemorosus 3 
46 Thalictrum lucidum 1 
46 Epipactis palustris 2/3 
46 Selaginella helvetica 2 
46 Betonica officinalis  
47 Betonica officinalis 3 
47 Ranunculus nemorosus 5 
47 Orchis militaris 3 
47 Rhinanthus angustifolius 3 
47 Orobanche gracilis 2 
47 Rhinanthus alectorolophus 2 
47 Epipactis palustris 2 
48 Orchis militaris 2 
48 Rhinanthus angustifolius 2 
48 Ranunculus nemorosus 2 
49 Epipactis palustris 3 
49 Ranunculus nemorosus 3 
49 Orchis militaris 2 
50 Orchis militaris 2 
50 Rhinanthus angustifolius 2 
51 Allium vineale 1 
52 Orchis militaris 2 
53 Thalictrum lucidum 2 
54 Orchis militaris 2 
54 Thalictrum lucidum 2 
55 Ranunculus nemorosus 2 
56 Orchis militaris 2 
56 Rhinanthus angustifolius 2 
57 Orchis militaris 2 
57 Rhinanthus angustifolius 3 
57 Ranunculus nemorosus 2 
58 Ranunculus nemorosus 5 
58 Orchis militaris 4 
58 Orobanche gracilis 2 
58 Rhinanthus angustifolius 2 
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58 Selaginella helvetica 3 
59 Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata 1 
60 Rhinanthus angustifolius 3 
60 Rhinanthus alectorolophus 2 
60 Ranunculus nemorosus 3 
61 Orchis militaris 2 
61 Rhinanthus angustifolius 3 
62 Saxifraga granulata 1 
63 Sedum sexangulare 2 
64 Thalictrum lucidum 2 
65 Ranunculus nemorosus 2 
66 Thalictrum lucidum 2 
67 Rhinanthus angustifolius 3 
67 Rhinanthus alectorolophus 1 
68 Ranunculus nemorosus 2 
68 Rhinanthus angustifolius 3 
69 Orchis militaris 3 
69 Ranunculus nemorosus 2 
69 Thalictrum lucidum 2 
69 Epipactis palustris 1/2 
70 Orchis militaris 3 
71 Rhinanthus angustifolius 3 
72 Orchis militaris 2 
73 Orchis militaris 2 
73 Ranunculus nemorosus 2 
73 Rhinanthus angustifolius 2 
73 Thalictrum lucidum 2 
74 Rhinanthus angustifolius 2 
75 Orchis militaris 3 
75 Selaginella helvetica 3 
75 Orobanche gracilis 2 
75 Ranunculus nemorosus 2 
75 Epipactis palustris 2 
75 Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata 1 
76 Ranunculus nemorosus 2 
76 Orchis militaris 1 
77 Rhinanthus angustifolius 2 
77 Epipactis palustris 1 
78 Ranunculus nemorosus 3 
78 Epipactis palustris 3/4 
78 Orchis militaris 2 
78 Selaginella helvetica 2 
78 Rhinanthus angustifolius 2 
78 Allium vineale 2 
79 Orchis militaris 2 
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79 Selaginella helvetica 2 
80 Epipactis palustris 1 
81 Orchis militaris 2 
82 Allium scorodoprasum 2 
83 Epipactis palustris 2 
84 Rhinanthus angustifolius 2 
85 Orchis militaris 2 
85 Ranunculus nemorosus 2 
85 Selaginella helvetica 2 
85 Orobanche gracilis 2 
85 Rhinanthus angustifolius 2 
86 Rhinanthus angustifolius 2 
87 Orchis militaris 2 
87 Rhinanthus angustifolius 2 
88 Epipactis palustris 1/2 
88 Allium scorodoprasum 2 
89 Orchis militaris 2 
89 Rhinanthus angustifolius 2 
89 Selaginella helvetica 3 
89 Thalictrum lucidum 2 
90 Orchis militaris 3 
90 Selaginella helvetica 2 
90 Orobanche gracilis 2 
90 Rhinanthus angustifolius 2 
91 Orchis militaris 5 
91 Thalictrum lucidum 2 
91 Ranunculus nemorosus 2 
91 Selaginella helvetica 4 
91 Rhinanthus angustifolius 2 
91 Orobanche gracilis 2 
91 Ornithogalum umbellatum 2 
92 Orchis militaris 2 
92 Rhinanthus angustifolius 3 
92 Sedum sexangulare 3 
93 Sedum sexangulare 3 
94 Rhinanthus angustifolius 2 
95 Orchis militaris 2 
95 Rhinanthus angustifolius 2 
95 Centaurea stoebe 1 
96 Orchis militaris 2 
97 Rhinanthus angustifolius 2 
98 Carex pseudocyperus 2 
98 Rhinanthus angustifolius 2 
98 Centaurea stoebe 2 
99 Orchis militaris 2 
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100 Orchis militaris 2 
100 Dianthus carthusianorum 2 
101 Centaurea stoebe 2 
102 Orchis militaris 2 
102 Rhinanthus alectorolophus 1 
103 Orchis militaris 2 
104 Orchis militaris 2 
105 Orchis militaris 2 
106 Dianthus carthusianorum 1 
107 Orchis militaris 2 
108 Orchis militaris 2 
109 Rhinanthus angustifolius 2 
110 Selaginella helvetica 2 
111 Thesium pyrenaicum 2 
112 Orchis militaris 2/3 
112 Rhinanthus angustifolius 2 
113 Ranunculus nemorosus 1 
113 Rhinanthus angustifolius 3 
113 Epipactis palustris 2 
114 Rhinanthus angustifolius 2 
115 Rumex hydrolapathum 2 
116 Rhinanthus angustifolius 2/3 
117 Carex pseudocyperus 2 
118 Utricularia australis 2 
119 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
119 Ranunculus nemorosus 2 
120 Rhinanthus angustifolius 2/3 
121 Rhinanthus alectorolophus 2 
122 Orchis militaris 3 
122 Primula veris 2 
122 Ranunculus nemorosus 3 
122 Rhinanthus angustifolius 3 
122 Selaginella helvetica 3 
122 Betonica officinalis 1 
123 Centaurea stoebe 2 
124 Orchis militaris 2 
124 Centaurea stoebe 2 
125 Rhinanthus alectorolophus 2 
125 Rhinanthus angustifolius 3 
125 Betonica officinalis 2 
125 Centaurea stoebe 2 
126 Thesium pyrenaicum 2 
127 Rhinanthus alectorolophus 2/3 
127 Rhinanthus angustifolius 2 
128 Orchis militaris 2 
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128 Rhinanthus alectorolophus 2 
128 Rhinanthus angustifolius 2 
129 Rhinanthus alectorolophus 2 
129 Sedum sexangulare 2 
129 Centaurea stoebe 2 
129 Rhinanthus angustifolius 2 
130 Selaginella helvetica 3 
130 Orobanche gracilis 2 
130 Rhinanthus alectorolophus 2 
130 Orchis militaris 3 
131 Orchis militaris 2 
131 Rhinanthus angustifolius 2 
131 Rhinanthus alectorolophus 2 
131 Betonica officinalis  
132 Rhinanthus angustifolius 2 
132 Centaurea stoebe 2 
133 Rhinanthus alectorolophus 2 
133 Rhinanthus angustifolius 2/3 
133 Orchis militaris 2 
134 Orchis militaris 2/3 
134 Rhinanthus alectorolophus 1 
134 Selaginella helvetica 2 
134 Ranunculus nemorosus 3 
134 Rhinanthus angustifolius 2 
135 Orchis militaris 2 
136 Ornithogalum umbellatum 1 
136 Rhinanthus alectorolophus 1 
137 Rhinanthus alectorolophus 2 
138 Selaginella helvetica 2 
138 Orchis militaris 2 
139 Rhinanthus angustifolius 3 
140 Orchis militaris 2 
141 Orchis militaris 2 
142 Dianthus carthusianorum 2 
142 Ranunculus nemorosus 2 
142 Orchis militaris 2 
143 Orchis militaris 2 
143 Ranunculus nemorosus 2 
143 Rhinanthus alectorolophus 3 
144 Orchis militaris 2 
144 Rhinanthus alectorolophus 2/3 
144 Centaurea stoebe 2 
145 Dianthus carthusianorum 4 
145 Rhinanthus alectorolophus 2 
145 Anthyllis vulneraria agg. 2 
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145 Ranunculus nemorosus 2 
145 Rhinanthus angustifolius 2 
145 Thalictrum lucidum 2 
146 Anthyllis vulneraria agg. 4 
146 Dianthus carthusianorum 3 
146 Rhinanthus angustifolius 2 
146 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
146 Ranunculus nemorosus 3 
146 Orchis militaris 2 
147 Dianthus carthusianorum 2 
147 Rhinanthus alectorolophus 2 
147 Betonica officinalis 2 
148 Rhinanthus alectorolophus 2 
148 Rhinanthus angustifolius 3 
148 Betonica officinalis 1 
149 Rhinanthus angustifolius 3 
149 Rhinanthus alectorolophus 3 
149 Betonica officinalis 3 
150 Rhinanthus alectorolophus 2/3 
151 Selaginella helvetica 3 
151 Anthyllis vulneraria agg. 4 
151 Dianthus carthusianorum 4 
151 Salix eleagnos 2 
151 Orchis militaris 2 
151 Cerastium brachypetalum 2 
151 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
151 Ranunculus nemorosus 3 
152 Ranunculus nemorosus 2 
152 Anthyllis vulneraria agg. 2 
152 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
152 Rhinanthus angustifolius 2 
152 Dianthus carthusianorum 2 
153 Sedum sexangulare 4 
153 Dianthus carthusianorum 3 
153 Anthyllis vulneraria agg. 2 
153 Rhinanthus angustifolius 3 
153 Cerastium brachypetalum 4 
154 Thalictrum lucidum 2 
155 Rhinanthus alectorolophus 4 
155 Orchis militaris 2 
156 Orchis militaris 2 
156 Ranunculus nemorosus 2 
157 Rhinanthus alectorolophus 2/3 
157 Centaurea stoebe 2 
157 Betonica officinalis  
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158 Rhinanthus alectorolophus 3 
158 Centaurea stoebe 2 
158 Sedum sexangulare 2 
159 Rhinanthus alectorolophus 2/3 
160 Sedum sexangulare 4 
160 Selaginella helvetica 3 
160 Ranunculus nemorosus 3 
160 Dianthus carthusianorum 3 
160 Anthyllis vulneraria agg. 2 
160 Rhinanthus alectorolophus 2 
161 Cerastium brachypetalum 4 
161 Rhinanthus alectorolophus 3 
161 Ranunculus polyanthemophyllos 2/3 
161 Sedum sexangulare 3 
161 Rhinanthus angustifolius 5 
161 Orchis militaris 2 
162 Orchis militaris 2 
162 Ranunculus polyanthemophyllos 2 
162 Anthyllis vulneraria agg. 2 
162 Dianthus carthusianorum 2 
162 Ranunculus nemorosus 4 
162 Sedum sexangulare 3 
162 Rhinanthus alectorolophus 3 
162 Hieracium maculatum 3 
162 Selaginella helvetica 3 
163 Rhinanthus alectorolophus 4 
163 Potentilla rupestris 2 
163 Centaurea stoebe 2 
163 Sedum sexangulare 3 
163 Thalictrum lucidum 2 
164 Rhinanthus alectorolophus 3 
164 Rhinanthus angustifolius 2 
164 Ranunculus polyanthemophyllos 2/3 
165 Ranunculus nemorosus 2 
165 Rhinanthus alectorolophus 3 
166 Rhinanthus alectorolophus 3 
167 Rhinanthus alectorolophus 4 
168 Rhinanthus alectorolophus 2 
168 Rhinanthus angustifolius 2 
169 Gagea lutea 2/3 
170 Gagea lutea 2 
171 Populus nigra 2 
172 Populus nigra 2 
173 Populus nigra 2/3 
174 Populus nigra 2 
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175 Thalictrum lucidum 1 
176 Scilla bifolia 4 
176 Gagea lutea 4 
177 Gagea lutea 4 
178 Corydalis cava 4 
179 Leucojum vernum 2/3 
180 Thalictrum lucidum 1 
181 Rhinanthus angustifolius 1 
182 Allium scorodoprasum 1 
183 Populus nigra 2/3 
183 Anemone ranunculoides  
184 Populus nigra 2 
185 Scilla bifolia 4 
185 Gagea lutea 3 
186 Populus nigra 2 
187 Rhinanthus angustifolius 2 
188 Rhinanthus angustifolius 2 
189 Thalictrum lucidum 2 
189 Rhinanthus angustifolius 2 
190 Carex pseudocyperus 2 
191 Orchis militaris 3 
191 Ranunculus nemorosus 3 
192 Orchis militaris 3 
192 Ranunculus nemorosus 3 
193 Anemone ranunculoides 5 
193 Gagea lutea 5 
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10.1.2 Dokumentation Haselmaus 
 

Nr. Standort 
Nachweise 

Gesamt-ergebnis 2015 
(mit Anzahl erfasster F/I im 

Jahresverlauf) 
15.04.2015 05.05.2015 19.06.2015 17.07.2015 10.08.2015 21.09.2015 24.10.2015 

Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ 

1 Waldrand (Weg)               - 

2 Waldrand               - 

3 Waldrand I 1             I (1x), kein Nest 

4 Interstammbereich (Laub)               - 

5 Waldrand   I & N 1 N  N        I (1x) & N 

6 Waldrand               - 

7 Waldrand               - 

8 Waldrand (Weg)               - 

9 Waldrand (Weg)               - 

10 Waldrand (Weg) N  I & N 1           I (1x)& N 

11 Waldrand (Weg)       N  N  N  N  N 

12 Waldrand (Weg)               - 

13 Waldrand (Weg) N  N  F & N 1+2 N  N  I & N 1 N  F (1x), I (1x) & N 

14 Waldrand (Weg)               - 

15 Waldrand (Weg) N  N  I & N  1 N  N  N  N  I (1x) & N 

16 Waldrand               - 

17 Waldrand (Weg)   I & N 1 N  N  N  I & N 1 N  I (2x) & N 

18 Waldrand (Weg)               - 

19 Waldrand (Weg)               - 

20 Waldrand               - 

21 Waldrand               - 

22 Waldrand               - 

23 Waldrand               - 

24 Waldrand (Weg)               - 

25 Waldrand (Weg) I & N 1 N  I & N 1 N  N  N  N  I (2x) & N 

26 Waldrand (Weg) N  I & N 1 N  N  N  N  N  I (1x) & N  

27 Waldrand (Weg)     N  N  N  N  N  N 

28 Waldrand (Weg)   N  I & N 1 N  I & N 1 I & N  1 N  I (3x) & N 

29 Waldrand (Weg)               - 

30 Waldrand (Weg)               - 

31 Waldrand (Weg)               - 

32 Waldrand (Weg)               - 

33 Waldrand (Weg) N  N  F & N 1+1 N  N  N  N  F (1x) & N 

34 Waldrand (Weg) I & N 1 I & N 1 N  N        I (2x) & N 

35 Waldrand (Weg) N  N  N  N  ?  I & N 1   I (1x) & N 

36 Waldrand (Weg)               - 

37 Waldrand (Weg) I & N 1 N      N  I & N 1 N  I (2x) & N 

38 Waldrand     N  N  N  N  N  N 

39 Waldrand (Weg)               - 

40 Waldrand (Weg)               - 

41 Waldrand           I 1   I 
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Nr. Standort 
Nachweise 

Gesamt-ergebnis 2015 
(mit Anzahl erfasster F/I im 

Jahresverlauf) 
15.04.2015 05.05.2015 19.06.2015 17.07.2015 10.08.2015 21.09.2015 24.10.2015 

Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ Nachweis ∑ 

42 Waldrand               - 

43 Waldrand               - 

44 Waldrand               - 

45 Waldrand               - 

46 Waldrand I & N 1 N  I & N 1 N  N  N  N  I (2x) & N 

47 Waldrand   I 1           I 

48 Waldrand   N  N  I & N 1 N  I & N 1 N  I (2x) & N 

49 Waldrand (Weg)               - 

50 Waldrand (Weg)               - 

51 Waldrand               - 

52 Waldrand               - 

53 Waldrand               - 

54 Waldrand   I & N 1 N  N  N  N  N  I (1x) & N 

55 Waldrand     N  I & N 1 N  I & N 1 I & N 1 I (3x) & N 

56 Waldrand               - 

57 Waldrand               - 

58 Waldrand               - 

59 Waldrand               - 

60 Waldrand               - 

61 Waldrand   N            N 

62 Waldrand               - 

63 Waldrand               - 

64 Waldrand               - 

65 Waldrand               - 

66 Waldrand               - 

67 Waldrand               - 

68 Waldrand               - 

69 Waldrand               - 

70 Waldrand               - 

Index: 

I Indiviuennachweis Haselmaus 
 

N Nestfund 

F Familienverband (Summenangabe Adulte + Jungtier) 
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10.1.3 Dokumentation Fledermäuse 
 

Fledermäuse: Ergebnisse der Batcordererfassungen getrennt nach Phänologiephasen 

Gefährdung 
und Schutz-

status 
Artname / Rufgruppe / Kürzel Aktivität in Sek. / Minutenklassen am Batcorderstandort  

zur Wochenstubenzeit (WZ, N= 4 Batcordernächte je Standort)  zur Migrationszeit (MZ, N= 3 Batcordernächte 
j  St d t)  

          D B
Y T/S FF

H deutsch wissen-
schaftlich 

Kür-
zel 

BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 
 
 
 
 

BC06 
 
 
 
 

BC07 BC08 
WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ W

Z 
MZ 

 
- 
V 

 
V 
2 

 
- 
1 

 
IV 
IV 

Bartfledermäuse:  
Kleine Bartfleder-
maus, 
Brandtfledermaus 

Myotis 
mystacinus, 
Myotis 
brandtii  

Mbar
t 34,73/15 31,07/21 - - 90,29/40 255,16/1

54 28,7/14 5/4 1.569,74
/232 

1.024,87
/150 279,65/90 158,79/73 277,9/87 46,5/22 21,65

/8 6,89/3 

- - - IV Wasserfledermaus Myotis 
daubentonii 

Mda
u 2,16/1 15,59/9 - 1,4/1 7,99/3 1,84/1 3,85/1 2,29/2 334,39/1

15 90,21/38 218,05/11
5 

480,13/21
8 54,79/20 5,47/3 16,56

/6 6,7/3 

- 3 3 IV Fransenfledermaus Myotis 
nattereri Mnat - - 2,21/1 - - - 3,84/2 - 3,51/1 3,28/1 - 0,89/1 1,51/1 - 1,38/

2 - 

3 V 3 IV Großes Mausohr Myotis myotis Mmy
o - - - - - - - - - - 0,54/1 2,35/1 - - - - 

k.A. I
V 

Gruppe Mausohren 
klein/mittel:  
Kleine Bartfleder-
maus, 
Brandtfledermaus, 
Wasser- und 
Bechsteinfledermaus 

M. mystaci-
nus, 
M. brandtii , 
M. dauben-
tonii,  
M. bech-
steinii 

Mkm 49,57/23 29,22/15 2,64/2 3,19/4 52,91/34 92,99/86 64,63/45 6,75/9 2.126,25
/370 

1.127,71
/148 

2.677,13/
566 

895,68/14
9 

1.268,51
/288 57,41/18 89,76

/35 6,79/7 

k.A IV Gattung „Mausoh-
ren“ Myotis spec. Myo-

tis 20,95/12 10,62/7 4,85/3 2,04/2 28,83/18 7,73/10 32,23/26 2,28/4 663,69/2
23 

1.409,1/
201 

1531,51/6
26 

348,77/20
1 

269,56/1
19 22,15/15 27,84

/19 2,81/2 

V 3 3 IV Großer Abendsegler Nyctalus 
noctula 

Nno
c 55,78/30 40,32/29 11,48/8 98,82/34 38,4/10 26,84/14 - 160,08/4

9 36,14/14 114,35/6
4 5,28/6 0,61/1 352,01/3

9 38,05/23 354,3
2/112 

171,16
/57 

D 2 1 IV Kleinabendsegler* N. leisleri   Nlei - - - 0,47/1 - - - - - - - - 1,08/1 - - - 

G 3 2 IV Nordfledermaus Eptesicus 
nilssonii Enil 2,79/3 4,77/5 5,3/3 29,72/12 7,01/3 18,94/12 - - 29,07/5 1,09/2 35,24/5 - 14,44/5 1,47/1 0,93/

2 - 

G 3 3 IV Breitflügelfledermaus Eptesicus 
serotinus Eser - - - 0,57/1 - - - - - 0,76/1 - - - 2,71/1 - 0,62/1 

D 2 2 IV Zweifarbfledermaus Vespertilio 
murinus 

Vmu
r 3,44/3 4,69/6 - 16,28/10 5,47/3 6,25/5 - - - - - - - 0,47/1 1,37/

2 0,46/1 

k.A. I
V 

Gruppe Nyctaloide 
mittel: 
Kleinabendsegler, 
Zweifarb-,  
Nord- oder Breitflügel-
fledermaus 

N. leisleri   
V. murinus, 
E. nilssonii,  
E. serotinus 

Nyc
mid 4/6 10,26/9 13,65/5 42,16/27 26,34/6 30,87/18 - 3,09/6 - 3,79/6 - 2,97/1 1,4/2 0,47/1 3,23/

2 7,27/8 

k.A I
V Gruppe Nyctaloid: 

Gattungen 
Nyctalus, 
Eptesicus, 
Vespertilio 

Nycta
loid 4,49/5 3,18/5 6,37/5 25,67/24 10,09/8 25,2/21 - 22,88/19 1,79/2 48,07/22 3,96/2 - 24,58/12 3,1/4 31,55

/19 
21,68/

14 

- - - IV Zwergfledermaus Pipistrellus 
pipistrellus Ppip 4,56/4 6,72/6 27,24/13 29,19/21 6,48/4 1,39/2 15,02/11 9,01/9 558,38/1

14 
201,75/1

48 
413,95/10

7 
886,58/14

9 71,31/35 31,44/18 5,71/
4 6,48/7 

- 3 3 IV Rauhautfledermaus Pipistrellus 
nathusii  Pnat 0,93/2 11,64/7 81,78/32 179,93/7

4 45,26/23 32,1/23 10,48/5 37,31/27 7.191,79
/380 

453,64/1
70 67,08/24 666,01/60 103,3/39 11,91/6 10,81

/7 - 

D D D IV Mückenfledermaus Pipistrellus 
pygmaeus Ppyg - - 1,02/1 - - - 0,68/1 0,46/1 26,19/11 11,68/12 2,17/2 13,01/5 0,93/2 - 2,92/

2 0,46/1 

k.A. IV Gruppe hochrufender 
Pipistrelloide 

P. pipistrellus 
P. pygmaeus 

Phoc
h - 1,63/1 1,11/1 4,81/5 - - - - 2,81/3 2,17/2 1,48/2 11,86/9 - - - 0,73/1 

k.A. IV 

Gruppe mittel 
rufende Pipistrelle: 
Rauhhaut- & (Weiß-
randfledermaus) 

P. nathusii 
P. kuhlii 

Pmid - 4,23/3 - 77,37/49 - 11,35/11 - 18,42/15 12,19/3 256,03/2
04 - 77,34/37 - 3,55/5 - - 

k.A. IV Gruppe tiefrufender 
Pipistrelloide 

P. nathusii 
P. kuhlii  
Hypsugo 

Ptief 2,1/1 - - - 20,56/10 - - - 67,15/10 - 3,9/1 - - - 3,05/
1 - 
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Gefährdung 
und Schutz-

status 
Artname / Rufgruppe / Kürzel Aktivität in Sek. / Minutenklassen am Batcorderstandort  

zur Wochenstubenzeit (WZ, N= 4 Batcordernächte je Standort)  zur Migrationszeit (MZ, N= 3 Batcordernächte 
j  St d t)  

          D B
Y T/S FF

H deutsch wissen-
schaftlich 

Kür-
zel 

BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 
 
 
 
 

BC06 
 
 
 
 

BC07 BC08 
WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ WZ MZ W

Z 
MZ 

spec 

k.A. IV Gruppe Pipistrelloi-
de 

Pipistrellus 
spec., 
Hypsugo 
spec. 

Pi-
pistrel-

loid 
5,46/2 - 23,9/16 33,26/28 3,24/4 3,21/3 5,64/5 11/13 135,09/8

7 
119,43/8

7 10,69/10 19,94/14 200,67/3
5 - 206,2

1/71 2,74/2 

 
V 
2 

 
- 
2 

 
- 
2 

 
IV 
IV 

Gattung Langohren 
Braunes Langohr 
Graues Langohr 

 
Plecotus 
auritus 
Plecotus 
austriacus 

Pleco
tus - - - - - - - - - - - 2,13/1 - - 4,41/

1 - 

2 2 2 II/I
V Mopsfledermaus B. barbastel-

lus Bbar 81,7/85 96,93/12
2 2,29/2 - - 14,59/18 59,8/70 3,13/6 39,9/21 - 7,5/7 0,46/1 20,3/24 26,47/35 0,93/

2 0,46/1 

k.A. IV Fledermaus unbe-
stimmt Spec. Spec

. 33,04/43 8,3/14 47,15/29 36,94/28 16,33/19 19,96/23 26,53/32 - 731,46/4
42 

175,1/21
7 

1.944,2/6
72 16,35/31 264,73/1

77 4,78/10 238,5
3/173 

22,03/
23 

Gesamtaktivität Minutenklassen je Standort und 
Phänologiephase 235 259 121 321 185 401 212 164 2.030 1.569 2.236 1.130 886 180 468 129 

Σ Gesamtaktivität (Sek.) je Standort und Phäno-
logiephase 305,72 279,17 230,99 581,82 359,2 548,42 251,37 281,7 13.529,5

4 5.043,03 7.202,33 3.583,87 2.927,01 255,95 1.021
,16 257,28 

LEGENDE: 
 

D - Gefährdung gem. Roter Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009) bzw.   
BY, T/S - Gefährdung gem. Roter Liste Bayern bzw. regionalisierter Roter Liste Region Tertiär/Schotterplatten (LIEGL et al. 2003) :  
0 – ausgestorben oder verschollen; 1 – vom Aussterben bedroht; 2 – stark gefährdet; 3 – gefährdet; G – Status unbekannt, aber Gefährdung anzunehmen; D – Daten defizitär; V – Art der Vorwarnliste  
 

FFH-Richtlinie (92/43 EWG) Arten des Annex II bzw. IV (streng geschützt nach BNatschG) 
 

Sonstiges: 
BC = Batcorder-Standort mit Nr., U = Untersuchungsbereich mit Nr. 
WZ = Wochenstubenzeit, MZ = Migrationszeit,  
* Rufe mit Tendenz zur Art 

 

10.1.4 Dokumentation Vögel 
 

Artenliste der im Untersuchungsgebiet erfassten Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL B RL D RL 
T/S 

ges. 
Schutz EHZK VSRL A.I 

(Art. 4 (2)) 
ABSP 
PAN 

Status 

OWH SSU 

Amsel Turdus merula    §    BV BV 
Bachstelze Motacilla alba    §    BV BV 
Baumpieper Anthus trivialis 3 V V § s(B)  l  DZ 
Blässhuhn Fulica atra    §    BV BV 
Blaumeise Cyanistes caeruleus    §    BV BV 
Brandgans Tadorna tadorna R  R § u(B)  l B A 
Buchfink Fringilla coelebs    §    BV BV 
Buntspecht Dendrocopos major    §    C B 
Dohle Coloeus monedula V  V § s(B)  l Ü  
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 2 V 2 §§ s(B) (x) ü B  
Eichelhäher Garrulus glandarius    §    BV BV 
Eisvogel Alcedo atthis V  3 §§ g(B) x l B A 
Fischadler Pandion haliaetus 2 3  §§ g(R) x  DZ  
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 1 2 1 §§ s(B) x ü N  
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla    §    BV BV 
Gartengrasmücke Sylvia borin    §    BV BV 
Gebirgsstelze Motacilla cinerea    §    BV BV 
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL B RL D RL 
T/S 

ges. 
Schutz EHZK VSRL A.I 

(Art. 4 (2)) 
ABSP 
PAN 

Status 

OWH SSU 

Gelbspötter Hippolais icterina    § u(B)   BV BV 
Goldammer Emberiza citrinella V  V § g(B)   B B 
Graugans Anser anser    §    B  
Graureiher Ardea cinerea V  V § g(B) (x) l  N 
Grauschnäpper Muscicapa striata    §    BV BV 
Grünfink Carduelis chloris    §    BV BV 
Grünschenkel Tringa nebularia    §    DZ  
Grünspecht Picus viridis V  3 §§ u(B)  l B B 
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis V 3 V §§ u(B) x   A 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    §    BV BV 
Heckenbraunelle Prunella modularis    §    BV BV 
Höckerschwan Cygnus olor    § g(B)   C  
Jagdfasan Phasianus colchicus    §    BV BV 
Kanadagans Branta canadensis    § g(B)   N  
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes    §    BV  
Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 2 §§ s(B) (x) ü C  
Kleiber Sitta europaea    §    BV BV 
Kleinspecht Dryobates minor V V  § u(B) (x) l B B 
Knäkente Anas querquedula 1 2 1 §§ ?(D)  ü DZ  
Kohlmeise Parus major    §    BV BV 
Kolbenente Netta rufina 3  3 § g(B) (x) ü  DZ 
Kormoran Phalacrocorax carbo V  V § u(B)   N  
Kuckuck Cuculus canorus V V V § g(B)   B B 
Lachmöwe Larus ridibundus    §  (x)  Ü  
Mäusebussard Buteo buteo    §§ g(B)    N 
Mittelmeermöwe Larus michahellis 2  2 § g(B)  ü N  
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    §    BV BV 
Pirol Oriolus oriolus V V 2 § g(B) (x) l B B 
Rabenkrähe Corvus corone    §    BV BV 
Rauchschwalbe Hirundo rustica V V V § u(B)   N  
Reiherente Aythya fuligula    §  (x)  BV BV 
Ringeltaube Columba palumbus    §    BV BV 
Rohrammer Emberiza schoeniclus    §    BV  
Rohrschwirl Locustella luscinioides 3  1 §§ u(B) (x) ü A  
Rohrweihe Circus aeruginosus 3  3 §§ g(B) x l N  
Rotkehlchen Erithacus rubecula    §    BV BV 
Schellente Bucephala clangula 2  2 § g(B) (x) ü  DZ 
Schlagschwirl Locustella fluviatilis 3  2 § g(B) (x) l  B 
Schnatterente Anas strepera 3  3 § g(B) (x) l  B 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus    §    BV  
Schwarzspecht Dryocopus martius V  V §§ u(B) x l B  
Silberreiher Casmerodius albus    §§ g(S,W) x  R  
Singdrossel Turdus philomelos    §    BV BV 
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla    §    BV BV 
Sperber Accipiter nisus    §§ g(B)   N  
Star Sturnus vulgaris    §    C BV 
Stieglitz Carduelis carduelis    §    BV BV 
Stockente Anas platyrhynchos    §    BV BV 
Sumpfmeise Parus palustris    §    BV BV 
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris    §    BV BV 
Teichhuhn Gallinula chloropus V V V §§ u(B)  l B  
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus    § g(B) (x) l B B 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca    § g(B) (x) l  DZ 
Turmfalke Falco tinnunculus    §§ g(B)    N 
Wacholderdrossel Turdus pilaris    §    BV BV 
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL B RL D RL 
T/S 

ges. 
Schutz EHZK VSRL A.I 

(Art. 4 (2)) 
ABSP 
PAN 

Status 

OWH SSU 

Waldkauz Strix aluco    §§ g(B)   B B 
Wasserralle Rallus aquaticus 2 V 2 § g(B) (x)  B A 
Weidenmeise Parus montanus    §    BV  
Zaunkönig Troglodytes troglodytes    §    BV BV 
Zilpzalp Phylloscopus collybita    §    BV BV 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis    §    B A 
Summe  78 Vogelarten 
Abkürzungen: 
Gefährdung (fett) 
RL D Rote Liste der Brutvögel (Aves) Deutschlands, 4. Fassung (SÜDBECK et al., Stand 30.November 2007) 

0 = Ausgestorben oder verschollen; 1 = Vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = Gefährdet; R = extrem selten; V = Vorwarnliste; D = 
Daten unzureichend; - = kein Nachweis oder nicht etabliert 

RL B Rote Liste gefährdeter Brutvögel (Aves) Bayerns (FÜNFSTÜCK et al. 2003): 
0 = Ausgestorben oder verschollen; 1 = Vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = Gefährdet; V = Vorwarnliste; R = regelmäßig in 
Bayern brütend, aber Herkunft ungewiss 

RL T Rote Liste Tertiärhügelland/Schotterplatten (s. RL B) 
II = kein regelmäßiger Brutvogel (Vermehrungsgast), * = keine Gefährdung; - = kein Vorkommen 

Gesetzlicher Schutz 
§ besonders geschützt (alle europ. Vogelarten, § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, BArtSchV) 
§§ streng geschützt (alle Arten nach Anhang A der EU-Artenschutzverordnung / § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG, BArtSchV) 
VSRL A.I 
(Art. 4 (2)) 

Arten des Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie „in Schutzgebieten zu schützende Vogelarten“ gem. Art. 4(1) und (2) Richtlinie 
2009/147/EG 

EHZK - Kontinentaler Erhaltungszustand Bayern (B:Brutvorkommen, R:Rastvorkommen, D: Durchzügler, S: Sommergäste, W:Wintergäste) 
g günstig 
u ungünstig/unzureichend 
s ungünstig/schlecht 
? unbekannt 
- keine Angaben 
ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm, Lkr. Rottal-Inn 
l landkreisbedeutsame Art 
ü überregionale bis landesweite Bedeutung 
Status je Untersuchungsgebiet (OWH: Organismuswanderhilfe = westliches UG; SSU: Stauwurzelstrukturierung Unterlauf = östliches UG) 
(es wurde jeweils der höchste Brutstatus je Gebiet angegeben) 
BV Brutvogel ohne genaue Statusangabe (häufige und ungefährdete Arten i. d. R. mit sicheren Bruten im Gebiet) 
A Brutzeitfeststellung – möglicher Brutvogel 
B Brutverdacht  - wahrscheinlicher Brutvogel 
C Brutnachweis – sicherer Brutvogel 
DZ Durchzügler, Winter- oder Sommergäste 
N Nahrungsgast (pot. Brutplätze liegen außerhalb des UG) 
Ü Überflug 
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10.1.5 Dokumentation Reptilien 
 

Art dt. Art wiss. Geschlecht Alter Anzahl Situation Datum Methode Bemerkung Nr. KV 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 1 flüchtend 22.04.2015 Kunstversteck   23 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 1 flüchtend 22.04.2015 Kunstversteck   21 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 1 flüchtend 22.04.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 flüchtend 04.05.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 flüchtend 04.05.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht Wegrand z. Gebüsch - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 3 flüchtend 02.06.2015 Kunstversteck   28 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 flüchtend 02.06.2015 Sicht   - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 1 flüchtend 02.06.2015 Kunstversteck   21 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 02.06.2015 Kunstversteck   23 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 flüchtend 02.06.2015 Kunstversteck sonnt randlich zum Blech 14 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt subadult 2 flüchtend 02.06.2015 Kunstversteck   4 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 flüchtend 02.06.2015 Kunstversteck   53 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 Sonstiges 23.06.2015 Totfund/Reste Überfahrenes Exemplar auf Sandstraße - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt juvenil 2 flüchtend 04.08.2015 Kunstversteck  54 

Blindschleiche Angius fragilis Weibchen adult 1 flüchtend 04.08.2015 Kunstversteck   2 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 04.08.2015 Sicht Wegrand zum Auwald - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 1 sonnend 04.08.2015 Sicht auf Altgras - 

Blindschleiche Angius fragilis unbekannt adult 2 flüchtend 29.09.2015 Kunstversteck Nachweis C. Manhart 23 

Eidechse undet. Lacertidae spec. unbekannt subadult 1 flüchtend 02.06.2015 Sicht vermutl. La, unter Altgras - 

Reptil undet. Reptilia spec. unbekannt unbekannt 1 flüchtend 02.06.2015 k. A.  - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 21.04.2015 Sicht  - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 21.04.2015 Sicht  - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 flüchtend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 flüchtend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 flüchtend 04.05.2015 Kunstversteck   16 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht   - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 Sonstiges 02.06.2015 Totfund/Reste Schlangenhaut in Wasserbausteinen - 
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Art dt. Art wiss. Geschlecht Alter Anzahl Situation Datum Methode Bemerkung Nr. KV 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht auf Mahdgutresten/Altgras - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht Rand Weg Graben - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt subadult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht Wegsaum zur Au - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht auf Altgras - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 03.06.2015 Sicht bei Batcorder Nr. 07 - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 23.06.2015 Sicht Rand Damm n. Batcorder Nr. 02 - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 flüchtend 04.08.2015 Sicht Ufer Inn, flüchtet ins Wasser - 

Ringelnatter Natrix natrix unbekannt adult 1 sonnend 04.08.2015 Sicht auf Mahdgutresten - 

Schlange undet. Serpentes spec. unbekannt adult 1 flüchtend 04.08.2015 Kunstversteck Verdacht Schlingnatter 29 

Zauneidechse Lacerta agilis Männchen adult 1 sonnend 04.05.2015 Sicht auf Totholz - 

Zauneidechse Lacerta agilis Männchen adult 1 sonnend 02.06.2015 Sicht vermutlich gleiches M wie IV - 

Zauneidechse Lacerta agilis unbekannt subadult 1 flüchtend 02.06.2015 Sicht Totholzhaufen - 

 

 

10.1.6 Dokumentation Amphibien 
 

Art deutsch Art wiss.  Größenklasse Datum Methode Bemerkung 
Adulte subadulte Larven Laich 

Grasfrosch Rana temporaria IV    15.03.2015 Verhören Nordufer, Röhricht 

Springfrosch Rana dalmatina II    15.03.2015 Verhören Nordufer, Röhricht 

Grasfrosch Rana temporaria II    15.03.2015 Verhören aus Röhrichtbestand heraus 

Springfrosch Rana dalmatina III    15.03.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-
wässer 

Erdkröte Bufo bufo I    14.04.2015 Sicht Rand Weg 

Erdkröte Bufo bufo III    14.04.2015 Verhören Röhricht Ufer 

Braunfrosch unbe-
stimmt 

Rana temporaria / 
dalmatina I    14.04.2015 Sicht Rand Ufer, kein Fang vermutl. 

Grasfrosch 

Erdkröte Bufo bufo I    14.04.2015 Verhört aus Röhrichtbestand heraus 

Erdkröte Bufo bufo I    14.04.2015 Sicht Auwald 

Bergmolch Ichthyosaura alpestris I    14.04.2015 Leuchten kleine wassergefüllte Rinne 

Teichfrosch Pelophylax kl. esculen-
tus II    17.05.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-

wässer 

Erdkröte Bufo bufo   VI  17.05.2015 Sicht GK Angabe  Uferabschnitt 

Braunfrosch unbe-
stimmt 

Rana temporaria / 
dalmatina   V  17.05.2015 Sicht GK Angabe Uferabschnitt 

Seefrosch Pelophylax ridibundus IV    17.05.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-
wässer 

Teichfrosch Pelophylax kl. esculen-
tus II    17.05.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-

wässer 

Seefrosch Pelophylax ridibundus III    17.05.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-
wässer 

Seefrosch Pelophylax ridibundus II    17.05.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-
wässer 
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Art deutsch Art wiss.  Größenklasse Datum Methode Bemerkung 
Adulte subadulte Larven Laich 

Laubfrosch Hyla arborea II    17.05.2015 Verhören kein Nachweis im Gebiet - diffus 
aus Westen, ggf. Biotopacker ? 

Seefrosch Pelophylax ridibundus II    07.05.2015 Verhören nach Höreindruck von den vorgela-
gerten Inseln  

Seefrosch Pelophylax ridibundus II    07.05.2015 Verhören nach Höreindruck von den vorgela-
gerten Inseln  

Seefrosch Pelophylax ridibundus I    07.05.2015 Verhören Bucht/Hafen 

Springfrosch Rana dalmatina  I   05.05.2015 Fang Saum Auwaldrand 

Braunfrosch unbe-
stimmt 

Rana temporaria / 
dalmatina  I   05.05.2015 Sicht  Saum Auwaldrand 

Springfrosch Rana dalmatina  I   05.05.2015 Fang Saum Auwaldrand 

Springfrosch Rana dalmatina I    05.05.2015 Sicht Auwald 

Grünfrosch unbestimmt Pelophylax spec. I II   04.05.2015 Sicht   

Braunfrosch unbe-
stimmt 

Rana temporaria / 
dalmatina  I   04.05.2015 Sicht Saum Auwaldrand 

Springfrosch Rana dalmatina  I   04.05.2015 Sicht Rand Graben 

Grünfrosch unbestimmt Pelophylax spec. II II   04.05.2015 Sicht sonnen am Grünweg/Rand Ab-
zugsgraben 

Grünfrosch unbestimmt Pelophylax spec.  I   04.05.2015 Sicht Grünweg 

Erdkröte Bufo bufo I    17.05.2015 Sicht Auwaldrand 

Seefrosch Pelophylax ridibundus I    18.05.2015 Sicht Böschung Bach  

Grasfrosch Rana temporaria I    23.06.2015 Sicht Auwald 

Grünfrosch unbestimmt Pelophylax spec. II II   23.06.2015 Sicht 
Ufer/Uferböschung 2x adulte Ind. 
und mehrere  subadulte Tiere, 
vermutlich alles P. ridibundus 

Seefrosch Pelophylax ridibundus II    23.06.2015 Verhören Insel 

Seefrosch Pelophylax ridibundus I II   08.07.2015 Sicht subadulte vermutlich alles P. 
ridibundus 

Teichfrosch Pelophylax kl. esculen-
tus I    08.07.2015 Sicht Rand Graben 

Grünfrosch unbestimmt Pelophylax spec. II I   08.07.2015 Sicht Rand Graben 

Teichfrosch Pelophylax kl. esculen-
tus III    08.07.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-

wässer 

Seefrosch Pelophylax ridibundus II    08.07.2015 Verhören GK Angabe Teilbereich Gesamtge-
wässer 

Seefrosch Pelophylax ridibundus  II   08.07.2015 Sicht Bachufer,  4-5 subadulte, vermutlich 
alles P. ridibundus 

Größenklassen in Anlehnung an SCHLÜPMANN & 
KUPFER (2009): 
I E (Einzeltier) 
II 2-5  
III 6-10 
IV 11-50 

 
 
V 51-100 
VI 101-500 
VII 501-1.000 
VIII  >1.000 
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10.1.7 Dokumentation Tagfalter 
 

Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Admiral Vanessa atalanta E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines I W&M 14.04.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Aurorafalter Anthocharis cardamines E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Brauner Eichen-Zipfelfalter cf. Satyrium ilicis E 
? -dunkel, Männchen auf 
Clematisranke, fliegt auf, kein 
weißes W / blaue Flecken 

03.06.2015 Sicht/Fang 

C-Falter Polygonia c-album E  04.05.2015 Sicht/Fang 

C-Falter Polygonia c-album E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Distelfalter Vanessa cardui E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Distelfalter Vanessa cardui I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Faulbaumbläuling Celastrina argiolus E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Faulbaumbläuling Celastrina argiolus I 2 Ind. sicher 14.04.2015 Sicht/Fang 

Faulbaumbläuling Celastrina argiolus E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Faulbaumbläuling Celastrina argiolus E stark abgeflogen, wohl noch 
Gen. 1 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gelbwürfeliger Dickkopffalter Carterocephalus palae-
mon E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Großer Kohlweißling Pieris brassicae E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Großer Kohlweißling Pieris brassicae E Durchflug 17.07.2015 Sicht/Fang 

Großes Ochsenauge Manolia jurtina I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Großes Ochsenauge Manolia jurtina I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Großes Ochsenauge Manolia jurtina II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Großes Ochsenauge Manolia jurtina II Wiesenweg/Böschung Graben 17.07.2015 Sicht/Fang 

Großes Ochsenauge Manolia jurtina I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus E Weg 04.05.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus E fliegt durch 03.06.2015 Sicht/Fang 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Kaisermantel Argynnis paphia E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Eisvogel Limenitis camilla I 2 Ind. Weg 03.06.2015 Sicht/Fang 
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Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Kleiner Eisvogel Limenitis camilla E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas E M 03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Fuchs Aglias urticae E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Fuchs Aglias urticae E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus E Trauf 17.07.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Schillerfalter Apatura ilia E Weg 03.06.2015 Sicht/Fang 

Kleiner Schillerfalter Apatura ilia E Wegrand auf Schnittgut 03.06.2015 Sicht/Fang 

Landkärtchen Araschina levanna I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Landkärtchen Araschina levanna E noch Frühjahrsform ! 03.06.2015 Sicht/Fang 

Postillon Colias croceus E Durchflug 17.07.2015 Sicht/Fang 

Postillon Colias croceus E evtl.  Doppelzählung ? 17.07.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi II  04.05.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi I Rand Gaben 03.06.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Rapsweißling Pieris napi III Hst Grabenrand 17.07.2015 Sicht/Fang 

Rostfarbige Dickkopffalter Ochlodes sylvanus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Schachbrett Melanargia galathea I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schachbrett Melanargia galathea I Wiesenweg/Böschung Graben 17.07.2015 Sicht/Fang 

Schachbrett Melanargia galathea E fliegt hoch zum Damm 17.07.2015 Sicht/Fang 

Schillerfalter spec. Apatura spec. E 
Wipfelbereich vom Weg aus, 
rotstichig wahrscheinlich A. ilia 
c. 

17.07.2015 Sicht/Fang 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperanthus I Graben 03.06.2015 Sicht/Fang 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperanthus E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperanthus I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperanthus II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schornsteinfeger Aphantopus hyperanthus I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schwalbenschwanz Papilio machaon E Durchflug 03.06.2015 Sicht/Fang 

Schwalbenschwanz Papilio machaon E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus E  03.06.2015 Sicht/Fang 
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Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus   17.07.2015 Sicht/Fang 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter Thymelicus lineolus E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Tagpfauenauge Inachis io E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Tagpfauenauge Inachis io E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Tagpfauenauge Inachis io E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Tagpfauenauge Inachis io E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Tagpfauenauge Inachis io E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Waldbrettspiel Pararge aegeria I Weg 14.04.2015 Sicht/Fang 

Waldbrettspiel Pararge aegeria I  14.04.2015 Sicht/Fang 

Waldbrettspiel Pararge aegeria E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Waldbrettspiel Pararge aegeria E entlang Weg 04.05.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni I W&M 14.04.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni I W&M 14.04.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E durchfliegend 04.05.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni E  04.05.2015 Sicht/Fang 
Häufigkeitsklassen (vgl. LFU 1994/95, angepasst): 
 
 E  = Einzelfund im Transekt 
 I = vereinzelt 1-5 Exemplare / Transekt 
 II = mehrfach 5-10 Exemplare/ Transekt 
 III = häufig > 10 Exemplare Hauptfundstelle / Transekt 

 

10.1.8 Dokumentation Heuschrecken 
 

Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Chortippus spec. Chortippus spec. II Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Chortippus spec. Chortippus spec. II Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Chortippus spec. Chortippus spec. I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Chortippus spec. Chortippus spec. I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Concocephalus spec. Concocephalus spec. E Larve, Grabenrand lässt sich 
fallen 03.06.2015 Sicht/Fang 

Dornschrecke spec. Tetrix spec. E schüttere Böschungsschulter, 
entkommt T. undulata ? 03.06.2015 Sicht/Fang 

Feldgrille Gryllus campestris I wasserseitige Böschung, nach 
Rufern geschätzt 14.04.2015 Sicht/Fang 

Feldgrille Gryllus campestris I 
wasserseitige Böschung, nach 
Rufern geschätzt, viele 
unbesetzte Röhren ? 

14.04.2015 Sicht/Fang 

Feldgrille Gryllus campestris I  04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris I 3 Rufer 04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  04.05.2015 verhört 
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Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Feldgrille Gryllus campestris III 20-30 Rufer auf ca. 50m 04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris I 4-5 Rufer 04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris II viele Höhlen unbesetzt (?) 6-8 
Rufer auf ca. 20m 04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E Wegrand 04.05.2015 verhört 

Feldgrille Gryllus campestris E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Feldgrille Gryllus campestris E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Feldgrille Gryllus campestris E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Dornschrecke Tetrix undulata E Kies Böschungsschulter 
Graben 04.05.2015 Sicht/Fang 

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus III  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus III  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gemeiner Grashüpfer Chortippus parallelus I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera III Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera II Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera II Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera III  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera III  17.07.2015 Sicht/Fang 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima E Graben 17.07.2015 Sicht/Fang 

Langflügelige Schwertschrecke Conocephalus fuscus E Larve 03.06.2015 Sicht/Fang 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus I bereits voll entwickelt ! 17.07.2015 verhört 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus I  17.07.2015 verhört 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus I  17.07.2015 verhört 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii II  03.06.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii II Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii I Larven 03.06.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii E Larve 03.06.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Rösels Beißschrecke Metrioptera roeselii I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Rote Keulenschrecke Gomphocerus rufus I  17.07.2015 Sicht/Fang 
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Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Rote Keulenschrecke Gomphocerus rufus E M - voll entwickelt ! 17.07.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata I Rohbodenstelle am Bach 14.04.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata E bei Schlangenblech 04.05.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata I Anlandungsrand 04.05.2015 Sicht/Fang 

Säbeldornschrecke Tetrix subulata E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Zwitscherschrecke Tettigonia cantans E Larve 03.06.2015 Sicht/Fang 

Zwitscherschrecke Tettigonia cantans E voll entwickelt ! 17.07.2015 Sicht/Fang 
Häufigkeitsklassen (vgl. LFU 1994/95, angepasst): 
 
 E  = Einzelfund im Transekt 
 I = vereinzelt 1-5 Exemplare / Transekt 
 II = mehrfach 5-10 Exemplare/ Transekt 
 III = häufig > 10 Exemplare Hauptfundstelle / Transekt 

 

10.1.9 Dokumentation Libellen 
 

Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes II  03.06.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Blaue Federlibelle Platycnemis pennipes I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Blauflüglige Prachtlibelle Caleopteryx virgo I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Blauflüglige Prachtlibelle Caleopteryx virgo E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Blauflüglige Prachtlibelle Caleopteryx virgo I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Blauflüglige Prachtlibelle Caleopteryx virgo II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea E Durchflug 17.07.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula I  14.04.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula E  14.04.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula I  14.04.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula E  04.05.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula I  04.05.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Frühe Adonisjungfer Pyrrhosoma nymphula E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gebänderte Prachtlibelle Caleopteryx splendens I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum I  03.06.2015 Sicht/Fang 
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Art deutsch Art wiss. Größenklasse Bemerkung Datum Methode 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum                            E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum  II  03.06.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Gemeine Becherjungfer Enallagma cyathigerum II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Große Königslibelle Anax imperator I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Große Königslibelle Anax imperator E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Große Königslibelle Anax imperator E  17.07.2015 Sicht/Fang 

Große Pechlibelle Ischnura elegans I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Großes Granatauge Erythromma najas I 
1 M klar, 2-3  Tiere über 
Wasserfläche ggf. auch E. 
viridulum, Beibeobachtung 

03.06.2015 Sicht/Fang 

Hufeisen-Azurjungfer Coenagrion puella III  03.06.2015 Sicht/Fang 

Hufeisen-Azurjungfer Coenagrion puella II  17.07.2015 Sicht/Fang 

Kleine Zangenlibelle Onychogomphus forci-
patus E sonnt auf Holzstamm (UW 

Kraftwerk !) 10.08.2015 Sicht/Fang 

Plattbauch  Libellula depressa E Ufer, Beibeobachtung 04.05.2015 Sicht/Fang 

Plattbauch  Libellula depressa E M Durchflug, Beibeobachtung 03.06.2015 Sicht/Fang 

Plattbauch  Libellula depressa E sonnt 03.06.2015 Sicht/Fang 

Plattbauch  Libellula depressa E  03.06.2015 Sicht/Fang 

Vierfleck Libellula quadrimaculata I  03.06.2015 Sicht/Fang 

Vierfleck Libellula quadrimaculata I  17.07.2015 Sicht/Fang 

Vierfleck Libellula quadrimaculata E  17.07.2015 Sicht/Fang 
Häufigkeitsklassen (vgl. LFU 1994/95, angepasst): 
 
 E  = Einzelfund im Transekt 
 I = vereinzelt 1-5 Exemplare / Transekt 
 II = mehrfach 5-10 Exemplare/ Transekt 
 III = häufig > 10 Exemplare Hauptfundstelle / Transekt 
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10.1.10 Dokumentation Laufkäfer 

Art wiss. 
PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 Habitathaupt-

präferenz 
Feuchte-
bindung 

Rote Liste 

FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 BY T/S D 

Abax parallelipipedus   E      I        6 m    

Abax parallelus E  E E     E E       6 h    

Agonum emarginatum I                4 Hb    

Agonum micans E                5.2 hb V V  

Agonum muelleri      E         E  9 m    

Agonum sexpunctatum     E            8.1 m    

Agonum viduum E                4.4 hb    

Amara aenea      E           9 x    

Amara fulva           E E     7.1 x V V  

Anchomenus dorsalis             E    9.1 m    

Anisodactylus binotatus      E     E  E    9 m    

Asaphidion pallipes               E I 3.3 m V  *  

Badister lacertosus E                5 h    

Badister sodalis I      E          5 m    

Bembidion articulatum I I               4 hb    

Bembidion properans     E      E  E E   E m    

Bembidion pygmaeum               I I 3.2 h V V V 

Bembidion quadrimaculatum                 E x    

Bembidion schueppelii   I E   E  I      I E 4.0 h V  *  

Bembidion tetracolum       E        I  4.0 h    

Calathus erratus            I  E   7.2 xb V V  

Carabus cancellatus     E            9 m V V V 

Carabus coriaceus   E              6 h    

Carabus granulatus E E  E   E          5 h    

Chlaenius nigricornis       E          4.6 hb V V V 

Chlaenius nitidulus               I E 3.3 m 3 3 3 
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Art wiss. 
PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 Habitathaupt-

präferenz 
Feuchte-
bindung 

Rote Liste 

FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 FP01 FP02 BY T/S D 

Cicindela hybrida     E         I   7.1 x V V  

Clivina fossor           E    E  3.3 h    

Dyschirius globosus E E               E h    

Elaphropus quadrisignatus               I I 3.2 h V  * V 

Elaphrus aureus               E I 3.2 hb 2 1 2 

Elaphrus cupreus E                4.0 hb    

Harpalus rubripes      E           9 m    

Limodromus assimilis  E I E   E E I I     E  5.2 h    

Loricera pilicornis         E        E h    

Nebria brevicollis  E I E     I I     E  E h    

Notiophilus biguttatus      I           6 h    

Notiophilus palustris         E        E h    

Oodes helopioides E                4.4 hb V *  

Panagaeus cruxmajor                E 4 h V 3 V 

Paratachys micros               I  3.3 h 3 3 2 

Patrobus atrorufus  E               5 h    

Poecilus cupreus     II I I E E  E      9 m    

Poecilus versicolor     I II           9 m    

Pseudoophonus rufipes             E  E  9.7 m    

Pterostichus anthracinus E E      E E E     E  9.5 h    

Pterostichus melanarius          E       E h    

Pterostichus niger   E E     E      E  5 h    

Pterostichus nigrita        E         4 hb    

Pterostichus oblongopunctatus          E       6 h    

Pterostichus strenuus I I E       E       E h    

Stenolophus teutonus       E         I 8.1 m    
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10.1.11 Dokumentation Fische 

2015 Nachgewiesene Arten mit taxonomischer Stellung, verwendeten Abkürzungen, Fangzahlen in den einzelnen Gewässern und 
Gefährdungsgrad laut aktueller roter Listen. 

Farben geben die Strömungsgilde wieder: blau … rheophil, grün … indifferent, rot … limnophil. A … Karpfenstein, B … Großer Zwergsbau, 
C … Kleiner Zwergsbau, D … Graben oben, E … Ausrinn Karpfenstein, F … Graben oh Durchlass, G … Kirnbach. 

Familie dt. Name wiss. Name Abk. A B C D E F G gesamt FFH-RL RL Bayern RL D RL Ö RL Europa 
Cyprinidae Brachse Abramis brama Ab.br  10      10  * * LC LC 

Laube Alburnus alburnus Al.al  2      2  * * LC LC 
Giebel Carassius gibelio Ca.gi  1      1  - - LC - 

Karpfen Cyprinus carpio Cy.ca  1      1  (3) * (EN) (VU) 
Gründling Gobio gobio Go.go    1  7 1 9  * * LC LC 

Moderlieschen Leucaspius delineatus Le.de 1 6      7  3 V EN LC 
Hasel Leuciscus leuciscus Le.le      12 2 14  * * NT LC 

Blaubandbärbling Pseudorasbora parva Ps.pa 1       1  - - - - 
Bitterling Rhodeus amarus Rh.am 6 18      24 II 2 * VU LC 
Rotauge Rutilus rutilus Ru.ru 24 166 1 1  1  193  * * LC LC 
Rotfeder Scardinius erythrophthal-

mus 
Sc.er 81 4      85  * * LC LC 

Aitel Squalius cephalus Sq.ce 1     29  30  * * LC LC 
Schleie Tinca tinca Ti.ti 10 35     8 53  * * VU LC 

Esocidae Hecht Esox lucius Es.lu 37 48   2  1 88  * * NT LC 
Gadidae Aalrutte Lota lota Lo.lo       1 1  2 V VU LC 
Percidae Flußbarsch Perca fluviatilis Pe.fl 10 6  1  1  18  * * LC LC 
Centrarchidae Sonnenbarsch Lepomis gibbosus Le.gi 22       22  - - - - 
Anguillidae Aal Anguilla anguilla An.an 4 7      11  3 - RE CR 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 278 von 300 

 

Nachgewiesene Arten mit Fangzahlen in den einzelnen Gewässern (Erhebung 
2016) 

Nummerierung der Gewässer s. Abb. 8 

dt. Name wiss. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gesamt 

Brachse Abramis brama       12   12 

Laube Alburnus alburnus       2   2 

Karpfen Cyprinus carpio        1  1 

Moderlieschen Leucaspius delineatus       30   30 

Nerfling Leuciscus idus       5   5 

Blaubandbärbling Pseudorasbora parva  10        10 

Bitterling Rhodeus amarus       1   1 

Rotauge Rutilus rutilus       208 20  228 

Rotfeder Scardinius erythrophthalmus 49 3     20 1  73 

Schleie Tinca tinca 3 2    3  5  13 

Hecht Esox lucius 4    1  5 32 1 43 

Flussbarsch Perca fluviatilis       1 3  4 

Aal Anguilla anguilla 3         3 

 

10.1.12 Dokumentation Wildbienen 
Autökologische Angaben zu den gefährdeten und gebietsbedeutsamen Arten 

Wie oben ausgeführt, haben fast alle gefährdeten und selteneren Bienenarten in Bezug 
auf Pollenquellen, Nistgelegenheiten und Lebensraum bzw. Kuckucksbienen in Bezug 
auf ihre Wirte sehr enge Ansprüche. Da dies in den meisten Fällen der Grund für ihre Ge-
fährdung ist, werden im Folgenden diese Ansprüche aufgeführt. 

Der Rote Liste-Status ist wie folgt angegeben: "RLB" bezeichnet den Status in der aktuel-
len Rote Liste für Bayern, gegebenenfalls folgt in Klammern und mit vorangestelltem Kür-
zel "T" der Rote Liste-Status im Tertiärhügelland und der voralpinen Schotterplatte, so-
dann folgt der Status in der aktuellen Rote Liste für Deutschland (WESTRICH & al. 2012). 

Das Kürzel "iA" für "in Anzahl" bedeutet den Nachweis von 7-15 Individuen. 

Andrena viridescens  VIERECK, 1916 — Blaue Ehrenpreis-Sandbiene  
 
Rote Liste Bayern: V — Rote Liste Deutschland: V 
 
Lebensweise: Solitär. 
 
Pollenquellen: Streng oligolektisch auf Ehrenpreis (Veronica, Fam. Plantaginaceae, 
Tribus Veronicaceae). Hauptpollenquelle in Mitteleuropa ist der Gamander- Ehrenpreis 
(Veronica chamaedrys). 
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Nestbau: Die Nester bestehen aus selbstgegrabenen Gängen im Erdboden. Nistet ein-
zeln, bisweilen in kleineren Aggregationen, auf kahlen oder mehr oder weniger be-
wachsenen Flächen in Sand-, Löß- oder Lehmböden. 
 
Lebensraum: Extensiv genutztes, bevorzugt trockenes Grünland, Waldsäume, Hecken, 
Hochwasserdämme, Ruderalflächen, Sand-, Kies- und Lehmgruben, Gärten und 
Parks. Vom Flachland bis in die montane Höhenstufe. 

Parasiten:  Kuckucksbiene  ist  Nomada  atroscutellaris.  Erwachsene  Tiere  sind 
zuweilen von Fächerflüglern befallen. 
 
Flugzeit: In einer Generation von April bis Juni. 
 
Nachweis: 1♀, 21.05.2016, auf Veronica chamaedrys 
 
Anthidium punctatum LATREILLE, 1809 — Weißfleckige Wollbiene  
 
Rote Liste Bayern: V (T 3) — Rote Liste Deutschland: V 
 
Lebensweise: Solitär. 
 
Pollenquellen: Polylektisch. Nachgewiesen ist die Nutzung des Pollens der drei Pflan-
zenfamilien Crassulaceae, Fabaceae und Resedaceae. Bevorzugt werden Lotus corni-
culatus und Reseda-Arten. 
 
Nestbau: Nester wurden bisher nur in vorhandenen Höhlungen im Boden, in Felsritzen 
oder zwischen Steinen beobachtet. Die aus Pflanzenwolle gefertigten Brutzellen werden 
linear angeordnet. Als Nestverschluss dienen Partikel aus verschiedensten Materia-
lien (Steinchen, Erdkrumen, Pflanzenteile). 
 
Lebensraum: Trockenwarme Standorte wie blütenreiche Magerrasen, Hecken, Tro-
ckenmauern, Ruderalstellen, Abwitterungshalden, Straßenböschungen, Bahndämme, 
Hochwasserdämme, auch im Siedlungsbereich (blütenreichen Brachflächen, Steingär-
ten). Vom Flachland bis in die subalpine Höhenstufe. 
 
Flugzeit: In einer Generation von Mai bis September. 
 
Nachweis: ♀♀ iA, 20.07.2016, auf Lotus corniculatus 
 
Coelioxys inermis (KIRBY, 1802)  — Unbewehrte Kegelbiene  
 
Rote Liste Bayern: 3 — Rote Liste Deutschland: * 
 
Lebensweise: Parasitisch. 
 
Lebensraum: Waldsäume, Hecken, extensiv genutztes Grünland, Hochwasser- däm-
me, Brach- und Ruderalflächen, Gärten, Parks. Vom Flachland bis in die montane, in 
der Südschweiz bis in die untere subalpine Höhenstufe. 
 
Wirte: Hauptwirte sind Megachile centuncularis und Megachile versicolor. 
 
Flugzeit: Möglicherweise partiell bivoltin von Mai bis Oktober. 
 
Nachweis: 1♂, 20.07.2016 
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Halictus sexcinctus (FABRICIUS, 1775)   —  Sechsbinden-Furchenbiene  
 
Rote Liste Bayern: V (T 2) — Rote Liste Deutschland: 3 
Lebensweise: Im Gebiet solitär. Das Weibchen lebt jedoch oft einige Wochen mit sei-
nen geschlüpften Nachkommen zusammen. 
 
Pollenquellen: Polylektisch; nachgewiesen ist bislang die Nutzung des Pollens der vier 
Pflanzenfamilien Asteraceae, Convolvulaceae, Dipsacaceae und Papavera- ceae. Am 
häufigsten ist die Art auf Distelblüten zu beobachten. 
 
Nestbau: Nistet auf ebenen oder geneigten Flächen und in Steilwänden, in sandi- gem 
oder lehmigem Substrat. Das Nest besteht aus einem meist schräg nach unten verlau-
fenden Hauptgang, der sich mehrfach verzweigen  kann. Von diesen Gängen zweigen 
kurze Seitengänge ab, an deren Ende jeweils eine Brutzelle errichtet wird. Auf mehr 
oder weniger ebenen Flächen ist der Nesteingang von einem asymmetrischen Tumulus 
umgeben. 
 
Lebensraum: Binnendünen, Flugsandfelder, Sandgruben, Magerrasen, haupt- sächlich 
in Sand-, aber auch Lößgebieten. Vom Flachland bis in die montane Höhenstufe. 
 
Parasiten: Kuckucksbiene ist Sphecodes gibbus, vermutlich auch Sphecodes albilabris. 
 
Flugzeit: Im Gebiet eine Generation; beide Geschlechter fliegen von Mai bis 
September/Oktober. 
 
Anmerkung: Die Art braucht ein breites Angebot an verschiedenen Pollenquellen 
und sonnenexponierte Flächen mit lückiger Vegetation zum Nestbau. 
 
Nachweise: ♀♀ iA, 20.07.2016; 1♂, 05.08.2016; 3♀, 26.08.2016; auf Hippocrepis 
comosa, Lythrum salicaria, Scabiosa columbaria und Centaurea scabiosa 
 
Halictus subauratus (ROSSI, 1792)  —  Dichtpunktierte Goldfurchenbiene  
 
Rote Liste Bayern: V — Rote Liste Deutschland: * 
 
Lebensweise: Eusozial. Die Nestgründung erfolgt durch ein einzelnes Weibchen. 
Die erste Brut, etwa vier bis sechs Arbeiterinnen, hilft dieser dann bei der 
Aufzucht der Geschlechtstiere. 
 
Pollenquellen: Polylektisch; nachgewiesen ist bislang die Nutzung des Pollens der vier 
Pflanzenfamilien Apiaceae, Asteraceae, Cistaceae und Convolvulaceae. 
 
Nestbau: Nistet auf kahlen oder schütter bewachsenen, ebenen oder schwach geneig-
ten, seltener vertikalen Flächen in sandigem oder lößigem Substrat, in der Regel in 
kleineren, unter günstigen Bedingungen auch großen Aggrega- tionen. Der Nesteingang 
ist von einem konischen Tumulus umgeben. Das Nest besteht aus einem 10–15 cm 
langen, mehr oder weniger vertikalen Hauptgang, in den in der Regel die Brutzellen di-
rekt münden. In feuchterem Substrat sind die Brutzellen auch als Gruppe in einem 
Hohlraum angeordnet, die nur durch schmale Pfeiler mit der Wand des Hohlraumes 
verbunden ist, so dass die Zellen vom Substrat getrennt sind. 
 
Lebensraum: Magerrasen, Hochwasserdämme, Ruderalflächen, Sand- und Kies- gru-
ben. Vom Flachland bis in die montane Höhenstufe. 
 



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 281 von 300 

 

Parasiten: Kuckucksbiene ist Sphecodes cristatus, die in Südbayern noch nie nachge-
wiesen wurde. 
 
Flugzeit: Die begatteten Weibchen (=Königinnen) überwintern und erscheinen ab 
dem Frühjahr, Arbeiterinnen ab Ende Mai/Anfang Juni, die neue Generation von Weib-
chen und Männchen ab der ersten Juli-Hälfte. 
 
Anmerkung: Die Art hat als eine der wenigen in den letzten Jahren in Bayern deut- lich 
zugenommen und ist gerade an Hochwasserdämmen eine der häufigsten Arten. 
 
Nachweise: ♀♀ iA, 06.05.2016, 21.05.2016, 20.07.2016; ♀♀ ♂♂ iA, 05.08.2016; ♀♀ 
iA, 26.08.2016 
 
Hylaeus kahri FÖRSTER, 1871 — Kahrs Maskenbiene  
 
Rote Liste Bayern: D — Rote Liste Deutschland: * 
 
Lebensweise: Solitär. 
 
Pollenquellen: Polylektisch. 
 
Nestbau: Nistet vermutlich wie die nahe verwandte Hylaeus brevicornis in dürren, 
auch markhaltigen, Pflanzenstängeln und Käferfraßgängen in Totholz. 
 
Lebensraum: Trockenwarme Standorte. Vom Flachland bis in die montane Höhen- stu-
fe. 
 
Flugzeit: In einer Generation von Juni bis September. 
 
Anmerkung: Galt lange Zeit als Synonym von Hylaeus brevicornis und wurde erst in 
jüngerer Zeit wieder als eigenständig erkannt. Dürfte im Untersuchungsgebiet nicht auf 
spezielle Schutzmaßnahmen angewiesen sein. 
 
Nachweis: 1♀, 26.08.2016 
 
Lasioglossum majus (NYLANDER, 1852) — Große Schmalbiene  
 
Rote Liste Bayern: 1 — Rote Liste Deutschland: 3 
 
Lebensweise: Solitär. 
 
Pollenquellen: Polylektische Art, belegt ist die Nutzung des Pollens der Pflanzenfami-
lien Asteraceae (Taraxacum officinale, Centaurea scabiosa), Boraginaceae (Echium 
vulgare), Lamiaceae (Lamium album, Salvia pratensis), Plantaginaceae: (Plantago ma-
jor), Ranunculaceae (Ranunculus bulbosus), Rosaceae (Pyrus communis) und Valeri-
anaceae (Valeriana officinalis). 

Nestbau: Nistplätze sind kahle bis mäßig dicht bewachsene Flächen, bevorzugt in san-
digem oder lößigem Boden. Nistet oft in kleineren Aggregationen. 
 
Lebensraum: Magerrasen und Hochwasserdämme in Waldnähe. 
 
Parasiten: Es liegen bisher keine publizierten Daten vor, nach eigenen Beobach- 
tungen kann es aber als sicher gelten, dass Sphecodes scabricollis, die einen ganz 
ähnlichen Bestandszuwachs verzeichnet, Brutparasit dieser Art ist. 
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Anmerkung: Im Nachbarbundesland Hessen wird die Art als „ausgestorben oder 
verschollen“ geführt (TISCHENDORF & al. 2009), in Sachsen und Thüringen wie in Bay-
ern als „vom Aussterben bedroht“ (BURGER 2005, BURGER 2011), lediglich in Baden-
Württemberg ist sie lediglich als „gefährdet“ eingestuft (WESTRICH & al. 
2000). Die wenigen bekannten deutschen Vorkommen liegen vorwiegend im Oberrhein-
graben sowie im Lech-, Isar- und Inntal. Zumindest in Bayern scheint die Art aber zu-
zunehmen. Im Untersuchungsgebiet war sie zumindest 2016 eine der weniger selte-
nen Arten. 
 
Lasioglossum majus ist auf ein breites Angebot an verschiedenen Pollenquellen ange-
wiesen. 
 
Nachweise: 1♀, 06.05.2016; 4♀♀, 21.05.2016; ♂♂  iA, 20.07.2016; 8♂♂, 05.08.2016; 
8♂♂, 26.08.2016; vereinzelt auf Hippocrepis comosa, Origanum vulgare, Solidago cana-
densis, zumeist auf Centaurea jacea und Scabiosa columbaria. 
 
Megachile ligniseca (KIRBY, 1802)  —  Auwald-Blattschneiderbiene  
 
Rote Liste Bayern: 3 — Rote Liste Deutschland: 2 
 
Lebensweise: Solitär. 
Pollenquellen: Polylektisch; bislang nachgewiesen ist die Nutzung des Pollens der fünf 
Pflanzenfamilien Asteraceae, Dipsacaceae, Fabaceae, Lamiaceae und Plantaginaceae. 
 
Nestbau: Nistet einzeln in vorhandenen Hohlräumen in totem, insbesondere morschem 
Holz, wie z.B. in Fraßgängen von Bockkäferlarven oder Weiden- bohrerraupen. Ein 
Nest enthält bis zu neun Brutzellen, die aus zugeschnittenen Stücken von relativ dicken 
Blättern von Birke, Ahorn, Rose und anderen Laubgehölzen gefertigt werden. Zwischen 
der letzten gebauten Zelle und dem Nestverschluss aus zerkautem Holzmulm oder zer-
kauten Laubblättern bleiben eine oder zwei Kammern leer. 
 
Lebensraum: Waldaffin; Lichtungen, Waldsäume, Auwälder, Moore. Vom Flachland bis 
in die untere subalpine Höhenstufe. 
 
Parasiten: Kuckucksbiene ist Coelioxys alata, möglicherweise auch Coelioxys elonga-
ta. 
 
Flugzeit: In einer Generation von Juni bis Anfang September. 
 
Nachweis: 1♂, 20.07.2016 
 
Melitta nigricans ALFKEN, 1905  —  Blutweiderich-Sägehornbiene  
 
Rote Liste Bayern: V — Rote Liste Deutschland: * 
 
Lebensweise: Solitär. 
 
Pollenquellen: Streng oligolektisch auf Blutweiderich (Lythrum, Fam. Lythraceae); 
Hauptpollenquelle in Mitteleuropa ist der Blut-Weiderich (Lythrum salicaria). 
 
Nestbau: Nistet auf schütter bis dichter bewachsenen, ebenen bis schwach abschüs-
sigen Flächen ohne erkennbare Bevorzugung bestimmter Bodenarten 
 
Lebensraum: Gewässersäume mit  ausreichenden  Beständen  der  Futterpflanze. 
Vom Flachland bis in die colline Höhenstufe.  
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Parasiten: Kuckucksbiene ist Nomada flavopicta.  
 
Flugzeit: In einer Generation von Juli bis August.  
 
Nachweise: ♂♂ iA, 20.07.2016, auf Lythrum salicaria. 
 
Sphecodes albilabris (FABRICIUS, 1793)  —  Riesen-Blutbiene  
 
Rote Liste Bayern: * (T 3) — Rote Liste Deutsch-

land: * Lebensweise: Parasitisch. 

Lebensraum: Binnendünen, Flugsandfelder, Sandgruben, Magerrasen, Hochwas- 
serdämme, hauptsächlich in Sand-, aber auch Lößgebieten. Vom Flachland bis in die 
montane Höhenstufe. 
 
Wirte: Sicherer Wirt ist Colletes cunicularius; wurde auch an den Nestern von Halic- tus 
sexcinctus, Halictus quadricinctus und Melitturga clavicornis beobachtet. 
 
Flugzeit: Weibchen von März bis August, Männchen von Juli bis Oktober. 
Nachweise: 1♀, 06.05.2016; 1♀ 1♂, 05.08.2016; 3♂♂, 26.08.2016, August-Tiere al-
le auf Solidago canadensis 
 
Sphecodes pellucidus SMITH, 1845  —  Sand-Blutbiene  
 
Rote Liste Bayern: * — Rote Liste Deutschland: V 
 
Lebensweise: Parasitisch. 
 
Lebensraum: Hauptsächlich in Sandgebieten; Sand- und Kiesgruben, Waldsäume 
und Ruderalflächen. Vom Flachland bis in die subalpine Höhenstufe. 
 
Wirte: Andrena barbilabris, A. nycthemera und Lasioglossum leucozonium, wahr- 
scheinlich auch A. argentata und A. ventralis, vermutet werden auch A. bicolor, A. humi-
lis, A. wilkella und Lasioglossum prasinum. 
 
Flugzeit: Weibchen April bis August, Männchen von Juni bis September. 
 
Nachweis: 2♀♀, 06.05.2016; 1♀, 21.05.2016; 1♀ 2♂♂ , 20.07.2016. 
 
Sphecodes reticulatus THOMSON, 1870 — Netz-Blutbiene  
 
Rote Liste Bayern: G — Rote Liste Deutschland: * 
 
Lebensweise: Parasitisch. 
 
Lebensraum: Hauptsächlich in Sandgebieten; Binnendünen, Sand- und Kiesgruben, 
Waldsäume, Magerrasen, Sandheiden, Ruderalflächen. Vom Flachland bis in die 
montane Höhenstufe. 
 
Wirte: Andrena argentata und A. barbilabris, vermutet werden auch A. wilkella und 
Lasioglossum prasinum. 
 
Flugzeit: Weibchen April/Mai bis September, Männchen von Juli bis Oktober. 
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Nachweis: 1♀, 06.05.2016. 
 
Sphecodes scabricollis WESMAEL, 1835  —  Leistenkopf-Blutbiene  
 
Rote Liste Bayern: 1 (T 0) — Rote Liste Deutschland: G 
 
Lebensweise: Parasitisch. 
 
Lebensraum: Zeigt keine strenge Habitatbindung; sowohl auf offenen als auch auf 
walddominierten Standorten; extensiv genutztes Grünland, Waldsäume, Lich- tungen, 
Hecken, Magerrasen, Weinberge, Brach- und Ruderalflächen, Hoch- wasserdämme. 
Vom Flachland bis in die montane Höhenstufe. 
 
Wirte: Lasioglossum zonulum, höchstwahrscheinlich auch Lasioglossum leuco- zonium, 
und sicher auch Lasioglossum majus. An allen derzeit bekannten nieder- und oberbay-
erischen Fundorten von Sphecodes scabricollis wurden Lasioglossum zonulum und/oder 
Lasioglossum majus nachgewiesen. 
 
Flugzeit: Weibchen Mai/Juni bis September, Männchen von August bis September. 
 
Anmerkung: Die bis vor kurzem sehr seltene, im bayerischen Tertiärhügelland sogar als 
ausgestorben oder verschollen geltende Art zeigt in jüngster Zeit in den 

bayerischen Flußauen eine deutliche Bestandszunahme. Gleiches ist von ihrem Wirt La-
sioglossum majus zu vermelden, der auf ein breites Angebot an verschiedenen Pollen-
quellen angewiesen ist. 
 
Nachweise: 1♂, 
20.07.2016. 
 
 
Dokumentation der Nachweise 
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Nachweis 
(S=Sicht, 
N=Netz) 

Gattung Art Autor ♀ 
(iA: 
>7; 
iM: 
>15) 

♂ 
(iA: 
>7; 
iM: 
>15) 

Datum Fundort Blüte RL Bayern  
(T/S = Regionalliste Terti-
är-Hügelland/ voralpine 
Schotterplatte; RLD = RL 
Deutschland) 

S Andrena  flavipes  Panzer, 1798  1 06.05.2016 W-Teil  * 

S Andrena  flavipes  Panzer, 1798 iA   20.07.2016 W-Teil Erigeron, Achillea * 

S Andrena  nigroaenea  (Kirby, 1802) 1  21.05.2016 W-Teil Nest * 

S Andrena  ovatula-agg.  (Kirby, 1802)  1 21.05.2016 W-Teil an Hippocrepis patrouillierend 

S Andrena  vaga  Panzer, 1799 1  06.05.2016 O-Teil Nest * 

S Andrena  viridescens  Viereck, 1916 1  21.05.2016 W-Teil Veronica chamaedrysa V (RLD V) 

S Anthidium  manicatum (Linnaeus, 1758) iA iA 20.07.2016 W-Teil Betonica officinalis * 

S Anthidium  punctatum Latreille, 1809 iA  20.07.2016 W-Teil Lotus V (T/S 3, RLD 3) 

S Bombus  bohemicus  Seidl, 1838 1   21.05.2016 O-Teil Rhinanthus  * 

S Bombus  hortorum  (Linnaeus, 1761) iM  21.05.2016 W-Teil Hippocrepis * 

S Bombus  hortorum  (Linnaeus, 1761) iA  21.05.2016 O-Teil Rhinanthus  * 

S Bombus  hortorum  (Linnaeus, 1761) iA  20.07.2016 W-Teil   * 

S Bombus  hortorum  (Linnaeus, 1761) iM  20.07.2016 O-Teil   * 

S Bombus  lapidarius  (Linnaeus, 1758) iA  06.05.2016 W-Teil  * 

S Bombus  lapidarius  (Linnaeus, 1758) iA  21.05.2016 W-Teil Hippocrepis * 

S Bombus  lapidarius  (Linnaeus, 1758) iA  20.07.2016 W-Teil   * 

S Bombus  lapidarius  (Linnaeus, 1758) iM  20.07.2016 O-Teil   * 

S Bombus  lapidarius  (Linnaeus, 1758)   2 20.07.2016 O-Teil Scabiosa * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) iA  21.05.2016 O-Teil  * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) iA  20.07.2016 W-Teil  * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) iA  20.07.2016 O-Teil  * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) 2  05.08.2016 W-Teil Lotus * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) iA  05.08.2016 O-Teil Centaurea jacea * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) 1  26.08.2016 W-Teil Lotus * 

S Bombus  pascuorum  (Scopoli, 1763) iA  26.08.2016 O-Teil Centaurea jacea * 

S Bombus  rupestris  (Fabricius, 1793) 1  21.05.2016 W-Teil  * 
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S Bombus  rupestris  (Fabricius, 1793) 1  21.05.2016 O-Teil Rhinanthus  * 

S Bombus  terrestris agg.  (Linnaeus, 1758) iA  20.07.2016 W-Teil   * 

S Ceratina  cyanea  (Kirby, 1802)  1 06.05.2016 W-Teil Veronica chamaedrysa * 

N Coelioxys inermis  (Kirby, 1802)   1 20.07.2016 O-Teil   3 

S Colletes  cunicularius  (Linnaeus, 1761) 1  21.05.2016 O-Teil  * 

N Colletes  cunicularius  (Linnaeus, 1761) 1  21.05.2016 O-Teil  * 

S Colletes  daviesanus  Smith, 1846 1  20.07.2016 O-Teil Nest in Weg am Waldrand * 

S Halictus  maculatus  Smith, 1848   06.05.2016 W-Teil Potentilla neumanniana * 

S Halictus  rubicundus  (Christ, 1791) 1  06.05.2016 O-Teil  * 

N Halictus  rubicundus  (Christ, 1791) 1  05.08.2016 O-Teil  * 

N Halictus  rubicundus  (Christ, 1791) 1  26.08.2016 O-Teil  * 

S Halictus  scabiosae ?  (Rossi, 1790) 1  20.07.2016 O-Teil Centaurea stoebe ? * 

S Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) 4  21.05.2016 W-Teil Hippocrepis V (T/S 2, RLD 3) 

S Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) iA  20.07.2016 W-Teil Lythrum salicaria, Scabiosa V (T/S 2, RLD 3) 

S Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) iA  20.07.2016 O-Teil Scabiosa V (T/S 2, RLD 3) 

N Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) 1  20.07.2016 W-Teil   V (T/S 2, RLD 3) 

S Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775)   1 05.08.2016 W-Teil Centaurea scabiosae V (T/S 2, RLD 3) 

N Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) 1  26.08.2016 W-Teil Centaurea scabiosae V (T/S 2, RLD 3) 

S Halictus  sexcinctus  (Fabricius, 1775) 2  26.08.2016 W-Teil Centaurea scabiosae V (T/S 2, RLD 3) 

S Halictus  simplex  Blüthgen, 1923 1  21.05.2016 O-Teil Hypochaeris radicata * 

S Halictus  subauratus  (Rossi, 1792) iA  06.05.2016 W-Teil  V 

S Halictus  subauratus  (Rossi, 1792) iA  21.05.2016 O-Teil Hippocrepis V 

S Halictus  subauratus  (Rossi, 1792) iA  20.07.2016 W-Teil  V 

S Halictus  subauratus  (Rossi, 1792) iA iA 05.08.2016 O-Teil Solidago V 

S Halictus  subauratus  (Rossi, 1792) iA  26.08.2016 O-Teil Solidago V 

N Halictus  tumulorum  (Linnaeus, 1758) 1  06.05.2016 O-Teil  * 

S Heriades  truncorum (Linnaeus, 1758) 1   20.07.2016 W-Teil Tanacetum  * 

N Hylaeus  brevicornis  Nylander, 1852 2  20.07.2016 O-Teil   * 

N Hylaeus  brevicornis  Nylander, 1852 2  26.08.2016 O-Teil  * 
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N Hylaeus  communis  Nylander, 1852 2  20.07.2016 O-Teil   * 

S Hylaeus  communis  Nylander, 1852   2 05.08.2016 O-Teil Solidago * 

N Hylaeus  communis  Nylander, 1852 1 1 26.08.2016 O-Teil  * 

N Hylaeus  confusus  Nylander, 1852 1  26.08.2016 O-Teil  * 

N Hylaeus  gredleri  Förster, 1871 1  20.07.2016 O-Teil   * 

N Hylaeus  kahri  Förster, 1871 1  26.08.2016 O-Teil  D  

N Hylaeus  sinuatus  (Schenck, 1853)   1 20.07.2016 O-Teil   * 

N Lasioglossum  calceatum  (Scopoli, 1763)   1 26.08.2016 O-Teil Campanula rotundifolia * 

S Lasioglossum  calceatum ?  (Scopoli, 1763) 1   26.08.2016 O-Teil Thymus * 

N Lasioglossum  leucozonium  (Schrank, 1781) 1  20.07.2016 O-Teil   * 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852) 1  06.05.2016 W-Teil  1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852) 3  21.05.2016 W-Teil 1w auf Hippocrepis 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852) 1  21.05.2016 W-Teil  1 (RLD 3) 

c Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   iA 20.07.2016 O-Teil Origanum 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   3 20.07.2016 O-Teil   1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   2 05.08.2016 W-Teil Solidago 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   4 05.08.2016 O-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 05.08.2016 O-Teil Scabiosa 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 05.08.2016 O-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 26.08.2016 W-Teil Solidago 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 26.08.2016 W-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 26.08.2016 W-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   3 26.08.2016 O-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

S Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 26.08.2016 O-Teil Scabiosa 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  majus  (Nylander, 1852)   1 26.08.2016 O-Teil Centaurea jacea 1 (RLD 3) 

N Lasioglossum  morio  (Fabricius, 1793) 1  20.07.2016 O-Teil   * 

S Lasioglossum  politum  (Schenck, 1853) iA  20.07.2016 W-Teil  * 

S Lasioglossum  politum  (Schenck, 1853) iM  20.07.2016 O-Teil  * 

N Lasioglossum  politum  (Schenck, 1853) 1 2 20.07.2016 O-Teil   * 
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S Lasioglossum  politum  (Schenck, 1853) iA  05.08.2016 O-Teil Solidago * 

S Lasioglossum  politum  (Schenck, 1853) iA  26.08.2016 O-Teil Solidago * 

S Macropis  europaea  Warncke, 1973 1 3 20.07.2016 W-Teil Lysimachia vulgaris * 

S Macropis  europaea  Warncke, 1973 iA iA 20.07.2016 O-Teil Lysimachia vulgaris * 

N Macropis  europaea  Warncke, 1973   1 20.07.2016 O-Teil   * 

N Megachile  ligniseca  (Kirby, 1802)   1 20.07.2016 O-Teil   3 (AV/A V, RLD 2) 

S Melitta  haemorrhoidalis  (Fabricius, 1775)   1 20.07.2016 O-Teil Campanula rotundifolia * 

N Melitta  haemorrhoidalis  (Fabricius, 1775)   2 20.07.2016 O-Teil   * 

S Melitta  nigricans  Alfken, 1905   iA 20.07.2016 O-Teil Lythrum salicaria V 

S Nomada  goodeniana (Kirby 1802) 1  06.05.2016 O-Teil  * 

S Nomada  lathburiana (Kirby, 1802) iA  06.05.2016 W-Teil  * 

S Nomada  lathburiana (Kirby, 1802) iA  06.05.2016 O-Teil  * 

N Nomada  lathburiana (Kirby, 1802) 3  06.05.2016 W-Teil  * 

S Osmia  bicolor  (Schrank, 1781) 1  06.05.2016 W-Teil  * 

S Osmia  bicolor  (Schrank, 1781) 1  06.05.2016 O-Teil  * 

S Osmia  bicolor  (Schrank, 1781) 1  21.05.2016 W-Teil Hippocrepis * 

S Sphecodes  albilabris  (Fabricius, 1793) 1  06.05.2016 W-Teil  * (T/S 3) 

S Sphecodes  albilabris  (Fabricius, 1793) 1 1 05.08.2016 O-Teil Solidago * (T/S 3) 

S Sphecodes  albilabris  (Fabricius, 1793)   2 26.08.2016 O-Teil Solidago * (T/S 3) 

N Sphecodes  albilabris  (Fabricius, 1793)   1 26.08.2016 O-Teil Solidago * (T/S 3) 

N Sphecodes  ephippius  (Linnaeus, 1767) 1  06.05.2016 W-Teil  * 

N Sphecodes  ephippius  (Linnaeus, 1767) 1  21.05.2016 W-Teil  * 

N Sphecodes  ephippius  (Linnaeus, 1767)   1 20.07.2016 O-Teil   * 

N Sphecodes  gibbus  (Linnaeus, 1758) 1  20.07.2016 O-Teil   * 

N Sphecodes  hyalinatus  Hagens, 1882   06.05.2016 W-Teil  * 

N Sphecodes  monilicornis  (Kirby, 1802) 1  20.07.2016 O-Teil   * 

N Sphecodes  pellucidus  Smith, 1845 2  06.05.2016 W-Teil  * (RLD V) 

N Sphecodes  pellucidus  Smith, 1845 1  21.05.2016 W-Teil  * (RLD V) 

N Sphecodes  pellucidus  Smith, 1845 1 2 20.07.2016 O-Teil   * (RLD V) 
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N Sphecodes  puncticeps  Thomson, 1870 1  20.07.2016 O-Teil   * 

N Sphecodes  reticulatus  Thomson, 1870 1  06.05.2016 W-Teil  G 

N Sphecodes  scabricollis  Wesmael, 1835   1 20.07.2016 O-Teil   1 (T/S 0, RLD G) 

S Sphecodes  spec.  iA  06.05.2016 O-Teil Nestsuche auf neugeschaffenen 
Rohbodenflächen 
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10.2 Anhänge zu Kapitel Konflktanalyse 

10.2.1 Flächeninanspruchnahme durch das Projekt 
 

Übersicht der temporären Beeinträchtigungen durch 1m Streifen am Damm ober-
halb der UG-Projektgrenze 

BNT Bestand Summe temporärer Verlust in m² 

  
B112-WX00BK 454 

G212 40 

G212-LR6510 547 

K121 443 

K121-GW00BK (§30) 65 

  
Summe 1.548 

 

Übersicht der dauerhaften und temporären Beeinträchtigungen in Nicht-§ 30 BNT 
durch UG-Projektgrenze 

BNT Nicht § 30 Summe Verlust+Versiegelung 
in m² 

 temporär dauerhaft 

   

B112-WX00BK  7.082 

B116  1.296 

B312  100 

F212  1.348 

G11  393 

G211  211 

G212  8.987 

G212-LR6510 920 13.011 

G4  927 

K11  606 

K121  3.808 

K122  156 

L432-WQ91E0*a  159 

L541  448 

L711  2.162 

L712  94 

L722  12.720 

O632-ST00BK  76 
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BNT Nicht § 30 Summe Verlust+Versiegelung 
in m² 

Uferbesfestigung mit Pioniervegetation  670 

W12  10.826 

Summe 920 65.080 

 

Übersicht der Beeinträchtigungen in § 30 BNT durch UG-Projektgrenze 

BNT § 30 Summe Verlust+Versiegelungin m² 

  
G312-GT6210 211 

K121-GW00BK 1.496 

K131-GW00BK 3.988 

L521-WA91E0*a 13.635 

L521-WA91E0*s 10.872 

L5a 94 

R1 37 

R111-GR00BK 273 

R113-GR00BK 2.511 

R322-VC00BK 5.246 

S133-SU00BK 1.127 

Summe 39.488 
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10.2.2 Berechnung Kompensationsbedarf 
 
Bedarf durch Flächeninanspruchnahme (temporär und dauerhaft) Nicht §30  BNT  
 

BNT Bestand Eingriff Faktor WP (Wertpunkte) WP Zusatz Summe Fläche 
in m² 

Summe von KomBedarf 
in WP 

       

B112-WX00BK Verlust 1,0   4.713 47.131 

  Versiegelung 1,0   2.369 23.688 

B116 Verlust 1,0   721 5.045 

  Versiegelung 1,0   575 4.027 

B312 Versiegelung 1,0   100 900 

F212 Verlust 1,0   1.125 11.249 

  Versiegelung 1,0   223 2.227 

G11 Verlust 1,0   225 675 

  Versiegelung 1,0   168 505 

G211 Verlust 1,0   204 1.224 

  Versiegelung 1,0   7 42 

G212 Verlust 1,0   7.442 59.538 

  Versiegelung 1,0   1.544 12.354 

G212-LR6510 temporäre Überbauung 0,4 8 1 920 3.312 

  Verlust 1,0   9.594 86.345 

  Versiegelung 1,0   3.417 30.750 

G4 Verlust 1,0   882 2.647 

  Versiegelung 1,0   44 133 
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K11 Verlust 1,0   502 2.010 

  Versiegelung 1,0   91 365 

  Überbauung 1,0   12 49 

K121 Verlust 1,0   2.399 19.193 

  Versiegelung 1,0   1.409 11.270 

K122 Verlust 1,0   156 938 

L432-WQ91E0*a Verlust 1,0   127 1.528 

  Versiegelung 1,0   31 378 

L541 Verlust 1,0   316 1.894 

  Versiegelung 1,0   132 792 

L711 Verlust 1,0   2.077 10.385 

  Versiegelung 1,0   85 425 

L712 Verlust 1,0   94 755 

L722 Verlust 1,0   11.243 67.457 

  Versiegelung 1,0   1.477 8.863 

O632-ST00BK Verlust 1,0   76 611 
Uferbesfestigung mit 
Pioniervegetation Verlust 1,0   474 3.791 

  Versiegelung 1,0   196 1.568 

W12 Verlust 1,0   7.917 71.256 

  Versiegelung 1,0   2.909 26.180 

       

Summe 65.999 521.500 
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Bedarf durch Flächeninanspruchnahme §30  BNT (nur dauerhafte Eingriffe) 

       BNT Bestand Eingriff Faktor WP (Wertpunkte) WP Zusatz Summe von 
Fläche in m² 

Summe von KomBedarf 
in WP 

G312-GT6210 Verlust 1,0 13 0 211 2.740 

K121-GW00BK Verlust 1,0 8 1 989 8.897 

  Versiegelung 1,0 8 1 507 4.565 

K131-GW00BK Verlust 1,0 11 0 3.853 42.383 

  Versiegelung 1,0 11 0 135 1.486 

L521-WA91E0*a Verlust 1,0 13 0 10.275 133.573 

  Versiegelung 1,0 13 0 3.360 43.685 

L521-WA91E0*s Verlust 1,0 13 0 9.987 129.826 

  Versiegelung 1,0 13 0 885 11.510 

L5a Verlust 1,0 13 0 94 1.216 

R1 Verlust 1,0 11 0 37 404 

R111-GR00BK Verlust 1,0 10 0 273 2.727 

R113-GR00BK Verlust 1,0 10 0 2.229 22.287 

  Versiegelung 1,0 10 0 283 2.826 

R322-VC00BK Verlust 1,0 12 0 5.177 62.124 

  Versiegelung 1,0 12 0 69 825 

S133-SU00BK Verlust 1,0 13 0 1.113 14.467 

  Versiegelung 1,0 13 0 14 179 

Ergebnis  39.488 485.722 
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Bedarf durch nur temporäre Flächeninanspruchnahme BNT im  1m Streifen am Damm 

       
BNT Bestand Eingriff Faktor WP (Wertpunkte) WP Zusatz Summe von Fläche in 

m² 
Summe von KomBe-

darf in WP 

B112-WX00BK separate Bilanzierung 
temporär 0,4 10 0 454 1.816 

G212 separate Bilanzierung 
temporär 0,4 8 0 40 127 

G212-LR6510 separate Bilanzierung 
temporär 0,4 8 1 547 1.968 

K121 separate Bilanzierung 
temporär 0,4 8 0 443 1.417 

K121-GW00BK (§30) separate Bilanzierung 
temporär 0,4 8 1 65 234 

Ergebnis  1.548 5.561 

 
Gesamtergebnis Bedarf  107.035 1.012.783 
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10.3 Anhänge zu Kapitel Maßnahmenplanung 

10.3.1 Berechnung Ausgleich- Aufwertung für die Ausgleichsmaßnahme A1 
 

Bestand Zielzustand Wertpunkte  
gemäß Anlage 
3.1 Spalte 2  
 
 
 
 
 
 
 
Ausgangszu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwertlis-
te zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) - 
(§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
 
Ausgangszu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Wertpunkte  
gemäß Anlage 
3.1 Spalte 2 
 
 
 
 
 
 
 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwerliste 
zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) 
 (§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Abschlag  
gemäß der 
Biotopwerliste 
zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.4) 
(Wiederher-
stellbarkei/ 
Ersetzbarkeit) 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertungs-
punkte 

Kompensati-
onsfläche  
(m²) 
 
 
 

Wertpunkte 
Kompensation 
(Bilanzierung) 
 
 
 
 
                      
 
 
Kompensa-
tionsumfang  

          

A11  L522-WA 
91E0* 2 0 15 0 3 10 65.591 655.910 

B116   7 0 15 0 3 5 25 125 

F13   8 0 15 0 3 4 43.079 172.316 

K11   4 0 15 0 3 8 1.274 10.192 

L712   8 0 15 0 3 4 238 952 

L722   6 0 15 0 3 6 16.746 100.476 

L723   8 0 15 0 3 4 176 704 

W12   9 0 15 0 3 3 3.781 11.343 

Summe § 30               130.910 952.018 

          

A11 F15-FW3240 2 0 14 0 0 12 36.825 441.900 

B116   7 0 14 0 0 7 1.851 12.957 

F13   8 0 14 0 0 6 52.805 316.830 
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Bestand Zielzustand Wertpunkte  
gemäß Anlage 
3.1 Spalte 2  
 
 
 
 
 
 
 
Ausgangszu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwertlis-
te zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) - 
(§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
 
Ausgangszu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Wertpunkte  
gemäß Anlage 
3.1 Spalte 2 
 
 
 
 
 
 
 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwerliste 
zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) 
 (§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Abschlag  
gemäß der 
Biotopwerliste 
zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.4) 
(Wiederher-
stellbarkei/ 
Ersetzbarkeit) 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertungs-
punkte 

Kompensati-
onsfläche  
(m²) 
 
 
 

Wertpunkte 
Kompensation 
(Bilanzierung) 
 
 
 
 
                      
 
 
Kompensa-
tionsumfang  

K11   4 0 14 0 0 10 666 6.660 

L712   8 0 14 0 0 6 2.477 14.862 

L722   6 0 14 0 0 8 36.526 292.208 

L723   8 0 14 0 0 6 463 2.778 

W12   9 0 14 0 0 5 12.131 60.655 

                    

A11 K122 2 0 6 0 0 4 114 456 

K11   4 0 6 0 0 2 5 10 

                    

A11 S123-SU00BK 2 0 14 0 0 12 14.504 174.048 
Summe Nicht 
§ 30               158.367 1.323.364 

 

  



 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                 Seite 298 von 300 

 

 

10.3.2 Berechnung Ausgleich- Aufwertung für die Gestaltungsmaßname G1 (Böschung der Rampe) 
 

Ausgleich Glatthaferwiesen und Halbtrockenrasen  

Bestand Zielzu-
stand 

Wertpunkte  
gemäß Anlage 3.1 
Spalte 2  
 
 
 
 
 
 
Ausgangszustand der 
Kompensationsfläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwertlis-
te zur Anwen-
dung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) - 
(§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
Ausgangszu-
stand der 
Kompensa-
tionsfläche 

Wertpunkte  
gemäß Anlage 
3.1 Spalte 2 
 
 
 
 
 
 
Prognosezu-
stand der Kom-
pensations-
fläche 

Aufwertung  
gemäß der 
Biotopwerlis-
te zur An-
wendung der 
BayKompV 
(Kap. 1.3.2) 
 (§ 30-Biotop, 
BK, LRT) 
Prognosezu-
stand der 
Kompensa-
tionsfläche 

Abschlag  
gemäß der Bio-
topwerliste zur 
Anwendung der 
BayKompV 
(Kap. 1.4) 
(Wiederher-
stellbarkei/ Er-
setzbarkeit) 
Prognosezustand 
der Kompensa-
tionsfläche 

Aufwer-
tungs-
punkte 

Kompensa-
tionsfläche  
(m²) 
 
 
 

Wertpunkte 
Kompensati-
on 
(Bilanzie-
rung) 
 
 
 
                     
Kompensa-
tionsumfang  

          
G1 kein BNT G214-6510 (70 %) 0 0 12 0 12 6.720 80.640 
  kein BNT G312GT6210 (10 %) 0 0 13 0 13 960 12.480 
                

    

 Gebüschentwicklung 
(20 %) keine Anrech-
nung  

     1920    

Summe           9.600 93.120 
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10.3.3 Gegenüberstellung Ausgleichserfordernis und - Aufwertung für die Ausgleichsmaßnahme A1 für Umgehungsgewässer und In-
sel-Nebenarmsystem 
 

Projekt 
Ausgleichserfordernis BNT Ausgleich Zielzustände 

    A 1 Teil 
WA 91E0 

 A1  
Teil  F15 
Fw 3240 

 A1  
Teil  

S123-
SU00BK 

 A1 
Teil K122 

Gesamt Ausgleich A1 Gestaltungsmaßnah-
me G1 UG (Teilfläche 

von G1, Größe Bö-
schung gesamt ca. 

0,96 ha) 

  

Größe 
qm 

WP Größe 
qm 

WP Größe 
qm 

WP Größe 
qm 

WP Größe 
qm 

WP Größe q WP Größe qm WP 

 

 
  

 
130910 952018 143744 1.148.850 14504 174048 119 466 289277 2.275.382 5695 60071 

Insel-
Neben-
ben-
arm-
Sys-
tem 
(INS) 

Nicht § 30 
BNT  auf-
summiert 

77.567 515.702    515.702      515.702   

 
§ 30 BNT 

              

 
L522-91E0* 39.873 528.163 

 
528.163 

       
528.163 

  

                Sum-
me INS 

 
117440 1.043.865 

 
528.163 

 
515.702 

     
1.043.865 

  

                Umge-
rungs-
ge-
wässer 
(UG) 

Nicht § 30 
BNT  auf-
summiert 

67.482 526.827    526.827    466  527.293   

 

§ 30 BNT 

              

 
G321 211 2.740 

          
960 12.480 

 
K121/K131 5.549 57.565 

          
6720 80.640 

 

L521-
WA91E0*/L 24.601 319.810 

 
319.810 

       
319.810   
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5a 

 

R1/R111/R
113/R322 8068 91.193 

     
91193 

   
91193   

 
S133 1127 14.646 

     
14646 

   
14646   

              
  

Sum-
me UG 

 
107.038 1.012.781 

 
319.810 

 
526.827 

 
105839 

 
466 

 
952.942  93.120 

Sum-
me INS 
+ UG 

 
226.865 2.056.646 

 
847.973 

 
1.042.529 

 
105839 

 
466 

 
1.996.807 7.680 93120 

                Über-
schuss 
INS + 
UG 

    
104.045 

 
106.321 

 
68209 

 
0 

 
278.575 
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